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Bundesgesetz  
über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz, VVG)1 

vom 2. April 1908 (Stand am 1. Januar 2011) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
in Vollziehung des Artikels 64 der Bundesverfassung2,3  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Februar 19044, 
beschliesst: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 
1 Wer dem Versicherer den Antrag zum Abschlusse eines Versiche-
rungsvertrages gestellt und für die Annahme keine kürzere Frist 
gesetzt hat, bleibt 14 Tage gebunden. 
2 Erfordert die Versicherung eine ärztliche Untersuchung, so bleibt der 
Antragsteller vier Wochen gebunden. 
3 Die Frist beginnt mit der Übergabe oder Absendung des Antrags an 
den Versicherer oder dessen Agenten zu laufen. 
4 Der Antragsteller wird frei, wenn die Annahmeerklärung des Versi-
cherers nicht vor Ablauf der Frist bei ihm eingetroffen ist. 

Art. 2 
1 Wird der Antrag, einen bestehenden Vertrag zu verlängern oder 
abzuändern oder einen suspendierten Vertrag wieder in Kraft zu 
setzen, vom Versicherer nicht binnen 14 Tagen, vom Empfange an 
gerechnet, abgelehnt, so gilt er als angenommen. 
2 Ist nach Massgabe der allgemeinen Versicherungsbedingungen eine 
ärztliche Untersuchung erforderlich, so gilt der Antrag als angenom-
men, wenn er vom Versicherer nicht binnen vier Wochen, vom Emp-
fange an gerechnet, abgelehnt wird. 

 BS 2 784 
1 Kurztit. und Abkürzung eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789).
2 [BS 1 3]. Der genannten Bestimmung entspricht heute Art. 122 der BV vom  

18. April 1999 (SR 101). 
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 

seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829). 
4 BBl 1904 I 241 

221.229.1

Versicherungs-
antrag 

Besondere  
Antrags-
verhältnisse 
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Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

3 Der Antrag, die Versicherungssumme zu erhöhen, fällt nicht unter 
diese Bestimmungen. 

Art. 35 
1 Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages verständlich über die Identität des Versiche-
rers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages informie-
ren. Er muss informieren über: 

a. die versicherten Risiken; 
b. den Umfang des Versicherungsschutzes; 
c. die geschuldeten Prämien und weitere Pflichten des Versiche-

rungsnehmers; 
d. Laufzeit und Beendigung des Versicherungsvertrages; 
e. die für die Überschussermittlung und die Überschussbeteili-

gung geltenden Berechnungsgrundlagen und Verteilungs-
grundsätze und -methoden; 

f. die Rückkaufs- und Umwandlungswerte; 
g. die Bearbeitung der Personendaten einschliesslich Zweck und 

Art der Datensammlung sowie Empfänger und Aufbewahrung 
der Daten. 

2 Diese Angaben sind dem Versicherungsnehmer so zu übergeben, 
dass er sie kennen kann, wenn er den Versicherungsvertrag beantragt 
oder annimmt. In jedem Fall muss er zu diesem Zeitpunkt im Besitz 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Information nach 
Absatz 1 Buchstabe g sein. 
3 Bei Kollektivverträgen, die anderen Personen als dem Versiche-
rungsnehmer einen direkten Leistungsanspruch verleihen, ist der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet, diese Personen über den wesentlichen 
Inhalt des Vertrages sowie dessen Änderungen und Auflösung zu 
unterrichten. Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer die zur 
Information erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

Art. 3a6 

1 Hat der Versicherer die Informationspflicht nach Artikel 3 verletzt, 
so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Versicherungsvertrag 
durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit 
Zugang beim Versicherer wirksam. 

  

5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

6 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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Versicherungsvertrag 221.229.1 

2 Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versiche-
rungsnehmer von der Pflichtverletzung und den Informationen nach 
Artikel 3 Kenntnis erhalten hat, jedenfalls spätestens ein Jahr nach der 
Pflichtverletzung. 

Art. 4 
1 Der Antragsteller hat dem Versicherer an Hand eines Fragebogens 
oder auf sonstiges schriftliches Befragen alle für die Beurteilung der 
Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm beim Ver-
tragsabschlusse bekannt sind oder bekannt sein müssen, schriftlich 
mitzuteilen. 
2 Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den 
vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben. 
3 Die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen Fragen des Versi-
cherers in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden 
als erheblich vermutet. 

Art. 5 
1 Wird der Vertrag durch einen Stellvertreter abgeschlossen, so sind 
sowohl die erheblichen Gefahrstatsachen anzuzeigen, die dem Vertre-
tenen, als auch diejenigen, die dem Vertreter bekannt sind oder be-
kannt sein müssen. 
2 Bei der Versicherung für fremde Rechnung (Art. 16) sind auch die-
jenigen erheblichen Gefahrstatsachen anzuzeigen, die dem versicher-
ten Dritten selbst oder seinem Zwischenbeauftragten bekannt sind oder 
bekannt sein müssen, es sei denn, dass der Vertrag ohne Wissen dieser 
Personen abgeschlossen wird, oder dass die rechtzeitige Benachrichti-
gung des Antragstellers nicht möglich ist. 

Art. 67 
1 Hat der Anzeigepflichtige beim Abschluss der Versicherung eine 
erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen musste und über 
die er schriftlich befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder ver-
schwiegen, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag durch schrift-
liche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 
2 Das Kündigungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat. 

  

7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

Anzeigepflicht  
beim Vertrags-
abschlusse 
a. Im  
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Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

3 Wird der Vertrag durch Kündigung nach Absatz 1 aufgelöst, so 
erlischt auch die Leistungspflicht des Versicherers für bereits einge-
tretene Schäden, deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder 
unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. 
Soweit die Leistungspflicht schon erfüllt wurde, hat der Versicherer 
Anspruch auf Rückerstattung. 
4 Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach Massgabe dieses 
Gesetzes rückkauffähig ist (Art. 90 Abs. 2) aufgelöst, so hat der Versi-
cherer die für den Rückkauf festgestellte Leistung zu gewähren. 

Art. 7 
Umfasst der Vertrag mehrere Gegenstände oder Personen und ist die 
Anzeigepflicht nur bezüglich eines Teiles dieser Gegenstände oder 
Personen verletzt, so bleibt die Versicherung für den übrigen Teil 
wirksam, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass der Versicherer 
diesen Teil allein zu den nämlichen Bedingungen versichert hätte. 

Art. 8 
Trotz der Anzeigepflichtverletzung (Art. 6) kann der Versicherer den 
Vertrag nicht kündigen:8 

1. wenn die verschwiegene oder unrichtig angezeigte Tatsache 
vor Eintritt des befürchteten Ereignisses weggefallen ist; 

2. wenn der Versicherer die Verschweigung oder unrichtige An-
gabe veranlasst hat; 

3. wenn der Versicherer die verschwiegene Tatsache gekannt hat 
oder gekannt haben muss; 

4. wenn der Versicherer die unrichtig angezeigte Tatsache richtig 
gekannt hat oder gekannt haben muss; 

5.9 wenn der Versicherer auf das Kündigungsrecht verzichtet hat; 
6. wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm vorgelegte Frage eine 

Antwort nicht erteilt, und der Versicherer den Vertrag gleich-
wohl abgeschlossen hat. Diese Bestimmung findet keine 
Anwendung, wenn die Frage, auf Grund der übrigen Mittei-
lungen des Anzeigepflichtigen, als in einem bestimmten Sinne 
beantwortet angesehen werden muss und wenn diese Antwort 
sich als Verschweigen oder unrichtige Mitteilung einer erheb-
lichen Gefahrstatsache darstellt, die der Anzeigepflichtige 
kannte oder kennen musste. 

  

8 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

b. Beim  
Kollektiv-
versicherungs-
vertrage 

Nichteintritt  
der Folgen der  
verletzten  
Anzeigepflicht 
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Versicherungsvertrag 221.229.1 

Art. 910 
Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt der Fälle nach Arti-
kel 100 Absatz 2 nichtig, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses der Ver-
sicherung die Gefahr bereits weggefallen oder das befürchtete Ereignis 
schon eingetreten war. 

Art. 10 
1 Die Vorschrift des Artikels 9 dieses Gesetzes findet auf die Feuerver-
sicherung hinsichtlich solcher Gegenstände, die im Auslande gelegen 
sind, und auf die Transportversicherung nur dann Anwendung, wenn 
beide Parteien beim Vertragsabschlusse wussten, dass die Gefahr 
bereits weggefallen oder das befürchtete Ereignis schon eingetreten 
war. 
2 Wusste beim Vertragsabschlusse nur der Versicherer, dass die 
Gefahr bereits weggefallen war, so ist der Versicherungsnehmer an 
den Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat weder auf die Prämie 
noch auf Ersatz der Geschäftsunkosten Anspruch. 
3 Wusste beim Vertragsabschlusse nur der Versicherungsnehmer, dass 
das befürchtete Ereignis bereits eingetreten war, so ist der Versicherer 
an den Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat auf Ersatz der 
Geschäftsunkosten Anspruch. 

Art. 11 
1 Der Versicherer ist gehalten, dem Versicherungsnehmer eine Police 
auszuhändigen, welche die Rechte und Pflichten der Parteien feststellt. 
Der Versicherer ist berechtigt, vom Versicherungsnehmer ausser Porto 
und Stempelkosten eine Gebühr für Ausfertigung der Police sowie für 
Abänderungen derselben zu erheben. Die Höhe dieser Gebühr kann 
durch Verordnung des Bundesrates begrenzt werden. 
2 Der Versicherer muss überdies dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine Abschrift der in den Antragspapieren enthaltenen oder 
anderweitig abgegebenen Erklärungen des Antragstellers, auf Grund 
deren die Versicherung abgeschlossen wurde, gegen Ersatz der Aus-
lagen aushändigen. 

  

10 Fassung gemäss Art. 115 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1982,  
in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 2184, 1983 1204; BBl 1980 III 489). 
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Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

Art. 12 
1 Stimmt der Inhalt der Police oder der Nachträge zu derselben mit den 
getroffenen Vereinbarungen nicht überein, so hat der Versicherungs-
nehmer binnen vier Wochen nach Empfang der Urkunde deren Berich-
tigung zu verlangen, widrigenfalls ihr Inhalt als von ihm genehmigt 
gilt. 
2 Diese Bestimmung ist in ihrem Wortlaute in jede Police aufzuneh-
men. 

Art. 13 
1 …11 
2 Für die Kraftloserklärung von Policen kommen die für die Kraft-
loserklärung von Inhaberpapieren geltenden Bestimmungen des Bun-
desgesetzes vom 14. Juni 188112 über das Obligationenrecht sinn-
gemäss zur Anwendung, mit der Abänderung, dass die Anmeldungs-
frist höchstens ein Jahr beträgt. 

Art. 14 
1 Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder 
der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich herbei-
geführt hat. 
2 Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das 
Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem dem Grade des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnisse zu kürzen. 
3 Ist das Ereignis absichtlich oder grobfahrlässig von einer Person 
herbeigeführt worden, die mit dem Versicherungsnehmer oder dem 
Anspruchsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft lebt, oder für deren 
Handlungen der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte 
einstehen muss, und hat er sich in der Beaufsichtigung, durch die 
Anstellung oder durch die Aufnahme jener Person einer groben Fahr-
lässigkeit schuldig gemacht, so kann der Versicherer seine Leistung in 
einem Verhältnisse kürzen, das dem Grade des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten entspricht. 
4 Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das 
Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt oder sich einer leichten Fahrläs-
sigkeit im Sinne des vorhergehenden Absatzes schuldig gemacht, oder 

  

11 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 8 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). 

12 [AS 5 635, 11 490; BS 2 3. SchlT Art. 60 Abs. 2 199 am Schluss, Art. 18 Schl- und UeB 
zu den Tit. XXIV–XXXIII 784 Art. 103 Abs. 1]. Heute: die Bestimmungen des OR  
(SR 220). 

b. Vorbehaltlose 
Annahme 

c. Kraftlos-
erklärung 

Schuldhafte  
Herbeiführung  
des befürchteten 
Ereignisses 
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Versicherungsvertrag 221.229.1 

hat eine der übrigen dort aufgeführten Personen das Ereignis leicht-
fahrlässig herbeigeführt, so haftet der Versicherer in vollem Umfange. 

Art. 15 
Hat eine der in Artikel 14 dieses Gesetzes genannten Personen gemäss 
einem Gebote der Menschlichkeit gehandelt und dadurch das befürch-
tete Ereignis herbeigeführt, so haftet der Versicherer in vollem 
Umfange. 

Art. 16 
1 Die Versicherung kann für eigene oder fremde Rechnung, mit oder 
ohne Bezeichnung der Person des versicherten Dritten, abgeschlossen 
werden. 
2 Im Zweifel wird angenommen, dass der Versicherungsnehmer den 
Vertrag für eigene Rechnung abgeschlossen hat. 

Art. 17 
1 Die Versicherung für fremde Rechnung ist für den Versicherer auch 
dann verbindlich, wenn der versicherte Dritte den Vertrag erst nach 
Eintritt des befürchteten Ereignisses genehmigt. 
2 Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Ver-
sicherten den Ersatzanspruch gegen den Versicherer geltend zu 
machen, wenn der Versicherte den Versicherungsnehmer vorbehaltlos 
zum Abschlusse des Vertrages beauftragt hat oder wenn dem Ver-
sicherungsnehmer eine gesetzliche Versicherungspflicht obgelegen 
hat. 
3 Der Versicherer ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm gegen den 
Versicherungsnehmer zustehen, mit der dem Versicherten geschulde-
ten Entschädigung zu verrechnen. Die Bestimmung des Artikels 18 
Absatz 2 dieses Gesetzes bleibt vorbehalten. 

Art. 18 
1 Zur Bezahlung der Prämie ist der Versicherungsnehmer verpflichtet. 
2 Bei der Versicherung für fremde Rechnung ist der Versicherer be-
rechtigt, die Bezahlung der Prämie auch vom Versicherten zu fordern, 
wenn der Versicherungsnehmer zahlungsunfähig geworden ist und die 
Prämie vom Versicherten noch nicht erhalten hat. 
3 Bei der Versicherung zugunsten Dritter steht dem Versicherer das 
Recht zu, die Prämienforderung mit der dem Begünstigten geschulde-
ten Leistung zu verrechnen. 

Gebote der  
Menschlichkeit 

Versicherung  
für fremde 
Rechnung 

Besonderheiten  
der Versicherung 
für fremde  
Rechnung 

Prämie 
a. Träger der  
Verpflichtung 
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Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

Art. 19 
1 Wenn der Vertrag nicht anders bestimmt, ist die Prämie für die erste 
Versicherungsperiode mit dem Abschlusse der Versicherung fällig. 
Unter Versicherungsperiode wird der Zeitabschnitt, nach dem die 
Prämieneinheit berechnet wird, verstanden. Die Versicherungsperiode 
umfasst im Zweifel den Zeitraum eines Jahres. 
2 Auf die Bestimmung der Police, dass die Versicherung erst mit 
Bezahlung der ersten Prämie in Kraft tritt, kann sich der Versicherer 
nicht berufen, wenn er die Police vor Bezahlung dieser Prämie ausge-
händigt hat. 
3 Die folgenden Prämien sind im Zweifel jeweilen mit Beginn einer 
neuen Versicherungsperiode fällig. 

Art. 20 
1 Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrage einge-
räumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Andro-
hung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich aufzufordern, 
binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, 
Zahlung zu leisten. 
2 Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so kann der Versicherer 
die schriftliche Mahnung durch eine mündliche ersetzen. 
3 Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des 
Versicherers vom Ablaufe der Mahnfrist an. 
4 Die Vorschrift des Artikels 93 dieses Gesetzes wird vorbehalten. 

Art. 21 
1 Wird die rückständige Prämie nicht binnen zwei Monaten nach 
Ablauf der in Artikel 20 dieses Gesetzes festgesetzten Frist rechtlich 
eingefordert, so wird angenommen, dass der Versicherer, unter Ver-
zicht auf die Bezahlung der rückständigen Prämie, vom Vertrage 
zurücktritt. 
2 Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert oder nachträglich 
angenommen, so lebt seine Haftung mit dem Zeitpunkte, in dem die 
rückständige Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird, wieder auf. 

Art. 2213 
1 Die Prämie ist dem inländischen Versicherer an seinem Sitz, dem 
ausländischen Versicherer am Ort der Geschäftsstelle für das gesamte 
schweizerische Geschäft zu bezahlen, wenn der Versicherer dem Ver-

  

13 Fassung gemäss Ziff. 3 des Anhangs zum Versicherungsaufsichtsgesetz vom  
23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). 
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Versicherungsvertrag 221.229.1 

sicherungsnehmer nicht eine andere inländische Zahlstelle bezeichnet 
hat. 
2 Hat der Versicherer, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Prämie 
regelmässig beim Schuldner einziehen lassen, so ist die Prämie abzu-
holen, solange diese Übung vom Versicherer nicht ausdrücklich wider-
rufen wird. 

Art. 23 
Ist die Prämie unter Berücksichtigung bestimmter gefahrerhöhender 
Umstände vereinbart worden, so kann der Versicherungsnehmer, wenn 
diese Umstände im Laufe der Versicherung wegfallen oder ihre 
Bedeutung verlieren, für die künftigen Versicherungsperioden die 
tarifgemässe Herabsetzung der Prämie verlangen. 

Art. 2414 

1 Bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versicherungsver-
trages ist die Prämie nur für die Zeit bis zur Vertragsauflösung 
geschuldet. Artikel 42 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 
2 Die auf die laufende Versicherungsperiode entfallene Prämie ist ganz 
geschuldet, wenn der Versicherer zufolge des Wegfalls des Risikos die 
Versicherungsleistung erbracht hat. 

Art. 25–2715 

Art. 28 
1 Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine 
wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist der Versicherer 
für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden. 
2 Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung 
einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) 
beruht, deren Umfang die Parteien beim Vertragsabschlusse festge-
stellt haben. 
3 Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in wel-
chen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherer von solchen 
Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat. 

  

14 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

15 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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Art. 29 
1 Vertragsabreden, wonach der Versicherungsnehmer bestimmte 
Obliegenheiten übernimmt, um die Gefahr zu vermindern oder eine 
Gefahrserhöhung zu verhüten, werden durch die Bestimmungen des 
Artikels 28 dieses Gesetzes nicht berührt. 
2 Auf die Vertragsbestimmung, dass der Versicherer, wenn eine solche 
Obliegenheit verletzt wird, an den Vertrag nicht gebunden ist, kann 
sich der Versicherer nicht berufen, sofern die Verletzung keinen Ein-
fluss auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

Art. 30 
1 Ist die wesentliche Gefahrserhöhung ohne Zutun des Versicherungs-
nehmers herbeigeführt worden, so treten die in Artikel 28 dieses 
Gesetzes festgestellten Folgen nur dann ein, wenn der Versicherungs-
nehmer es unterlassen hat, die ihm bekannt gewordene Gefahrs-
erhöhung ohne Verzug dem Versicherer schriftlich mitzuteilen. 
2 Ist diese Anzeigepflicht nicht verletzt und hat sich der Versicherer 
das Recht vorbehalten, wegen wesentlicher Gefahrserhöhung den 
Vertrag aufzuheben, so erlischt die Haftung des Versicherers mit dem 
Ablaufe von 14 Tagen, nachdem er dem Versicherungsnehmer den 
Rücktritt vom Vertrage mitgeteilt hat. 

Art. 31 
Umfasst der Vertrag mehrere Gegenstände oder Personen, und trifft 
die Gefahrserhöhung nur einen Teil dieser Gegenstände oder Perso-
nen, so bleibt die Versicherung für den übrigen Teil wirksam, sofern 
der Versicherungsnehmer die auf diesen Teil etwa entfallende höhere 
Prämie auf erstes Begehren des Versicherers bezahlt. 

Art. 32 
Die an die Gefahrserhöhung geknüpften Rechtsfolgen treten nicht ein: 

1. wenn die Gefahrserhöhung auf den Eintritt des befürchteten 
Ereignisses und auf den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung keinen Einfluss ausgeübt hat; 

2. wenn die Gefahrserhöhung in der Absicht, das Interesse des 
Versicherers zu wahren, vorgenommen worden ist; 

3. wenn die Gefahrserhöhung durch ein Gebot der Menschlich-
keit veranlasst worden ist. 
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4. wenn der Versicherer ausdrücklich oder stillschweigend auf 
den Rücktritt verzichtet hat, insbesondere wenn er, nachdem 
ihm die Gefahrserhöhung durch schriftliche Anzeige des Ver-
sicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht worden ist, nicht 
binnen 14 Tagen dem Versicherungsnehmer den Rücktritt vom 
Vertrage angezeigt hat. 

Art. 33 
Soweit dieses Gesetz nicht anders bestimmt, haftet der Versicherer für 
alle Ereignisse, welche die Merkmale der Gefahr, gegen deren Folgen 
Versicherung genommen wurde, an sich tragen, es sei denn, dass der 
Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung 
von der Versicherung ausschliesst. 

Art. 3416 

Gegenüber dem Versicherungsnehmer hat der Versicherer für das 
Verhalten seines Vermittlers wie für sein eigenes einzustehen. 

Art. 35 
Werden im Laufe der Versicherung die allgemeinen Versicherungs-
bedingungen derselben Versicherungsart abgeändert, so kann der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass der Vertrag zu den neuen 
Bedingungen fortgesetzt werde. Er muss jedoch, wenn für die Ver-
sicherung zu den neuen Bedingungen eine höhere Gegenleistung 
erforderlich ist, das entsprechende Entgelt gewähren. 

Art. 36 
1 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten, wenn dem Versicherer die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb 
nach Artikel 61 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezem-
ber 200418 (VAG) entzogen worden ist.19 
2 Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage zurück, so kann er die 
bezahlte Prämie für die noch nicht abgelaufene Versicherungszeit 
zurückfordern. 
3 Tritt der Versicherungsnehmer von einem Lebensversicherungsver-
trage zurück, so kann er das Deckungskapital zurückfordern. 

  

16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

17 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

18 SR 961.01 
19 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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4 Dem Versicherungsnehmer bleibt überdies der Anspruch auf Scha-
denersatz gewahrt. 

Art. 37 
1 Wird über den Versicherer der Konkurs eröffnet, so erlischt der Ver-
trag mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Tage an gerechnet, 
da die Konkurseröffnung bekannt gemacht worden ist.20  
2 Der Versicherungsnehmer kann die in Artikel 36 Absätze 2 und 3 
dieses Gesetzes festgestellte Forderung geltend machen. 
3 Steht ihm aus der laufenden Versicherungsperiode ein Ersatzan-
spruch gegen den Versicherer zu, so kann er nach seiner Wahl entwe-
der diesen Ersatzanspruch oder jene Forderung geltend machen. 
4 Überdies bleiben ihm Schadenersatzansprüche vorbehalten. 

Art. 38 
1 Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchs-
berechtigte, sobald er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche 
aus der Versicherung Kenntnis erlangt, den Versicherer benachrich-
tigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet 
werden muss. 
2 Hat der Anspruchsberechtigte die Anzeigepflicht schuldhafterweise 
verletzt, so ist der Versicherer befugt, die Entschädigung um den 
Betrag zu kürzen, um den sie sich bei rechtzeitiger Anzeige gemindert 
haben würde. 
3 Der Versicherer ist an den Vertrag nicht gebunden, wenn der 
Anspruchsberechtigte die unverzügliche Anzeige in der Absicht unter-
lassen hat, den Versicherer an der rechtzeitigen Feststellung der 
Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, zu hin-
dern. 

Art. 39 
1 Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherers jede 
Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermitt-
lung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten 
ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind. 
2 Der Vertrag kann verfügen: 

1. dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren 
Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbe-
sondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat; 

  

20 Durch die Konkurseröffnung werden die zum Sicherungsfonds bzw. zum schweizerischen 
Versicherungsbestand gehörenden Versicherungen nicht aufgelöst (Art. 55 VAG;  
SR 961.01). 
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2. dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vor-
gesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspru-
ches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden 
müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem der Versiche-
rer den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnis-
folgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu ma-
chen. 

Art. 39a21 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen zur 
Früherfassung Daten an die zuständige IV-Stelle bekannt gegeben 
werden nach Artikel 3b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195922 über 
die Invalidenversicherung (IVG). 
2 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in 
Frage stehenden Zweck erforderlich sind. Unter dieser Voraussetzung 
ist die Versicherungseinrichtung von ihrer Schweigepflicht entbunden. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 39b23 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen im 
Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit nach Artikel 68bis 
IVG24 Daten bekannt gegeben werden an: 

a. die IV-Stellen; 
b. die privaten Versicherungseinrichtungen nach Artikel 68bis 

Absatz 1 Buchstabe b IVG; 
c. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Artikel 68bis 

Absatz 1 Buchstabe c IVG. 
2 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in 
Frage stehenden Zweck erforderlich sind. Unter dieser Voraussetzung 
ist die Versicherungseinrichtung von ihrer Schweigepflicht entbunden. 
3 Die betroffene Person ist über die Datenbekanntgabe zu informieren. 

Art. 40 
Hat der Anspruchsberechtigte oder sein Vertreter Tatsachen, welche 
die Leistungspflicht des Versicherers ausschliessen oder mindern wür-
den, zum Zwecke der Täuschung unrichtig mitgeteilt oder verschwie-

  

21 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). 

22 SR 831.20 
23 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). 
24 SR 831.20 
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gen oder hat er die ihm nach Massgabe des Artikels 39 dieses Gesetzes 
obliegenden Mitteilungen zum Zwecke der Täuschung zu spät oder gar 
nicht gemacht, so ist der Versicherer gegenüber dem Anspruchs-
berechtigten an den Vertrag nicht gebunden. 

Art. 41 
1 Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe 
von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem der 
Versicherer Angaben erhalten hat, aus denen er sich von der Richtig-
keit des Anspruches überzeugen kann. 
2 Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Aner-
kennung durch den Versicherer oder nach rechtskräftiger Verurteilung 
des Versicherers fällig werde, ist ungültig. 

Art. 42 
1 Ist nur ein Teilschaden eingetreten und wird dafür Ersatz bean-
sprucht, so ist der Versicherer wie der Versicherungsnehmer berech-
tigt, spätestens bei der Auszahlung der Entschädigung vom Vertrage 
zurückzutreten. 
2 Wird der Vertrag gekündigt, so erlischt die Haftung des Versicherers 
14 Tage, nachdem der anderen Partei die Kündigung mitgeteilt wur-
de.25 
3 Dem Versicherer bleibt der Anspruch auf die Prämie für die laufende 
Versicherungsperiode gewahrt, falls der Versicherungsnehmer den 
Vertrag während des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres 
kündigt.26 
4 Tritt weder der Versicherer noch der Versicherungsnehmer vom Ver-
trage zurück, so haftet der Versicherer für die Folgezeit, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, mit dem Restbetrage der Versicherungssumme. 

Art. 43 
Die Mitteilungen, die der Versicherer nach Massgabe dieses Gesetzes 
dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberechtigten zu machen 
hat, erfolgen gültig an die dem Versicherer bekannte letzte Adresse. 

  

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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Art. 44 
1 Der Versicherer ist verpflichtet, für alle Mitteilungen, die ihm nach 
Massgabe des Vertrages oder dieses Gesetzes gemacht werden müs-
sen, mindestens eine inländische Meldestelle zu bezeichnen und dem 
Versicherungsnehmer, sowie dem Anspruchsberechtigten, der seine 
Rechte beim Versicherer schriftlich angemeldet hat, zur Kenntnis zu 
bringen. 
2 Kommt der Versicherer diesen Verpflichtungen nicht nach, so treten 
die Folgen nicht ein, die nach Massgabe des Vertrages oder dieses 
Gesetzes für den Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar nicht 
oder verspätet erstattet wird. 
3 Der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte kann die 
ihm obliegenden Mitteilungen, nach seiner Wahl, entweder der 
bezeichneten Meldestelle oder dem Versicherer direkt oder jedem 
Agenten des Versicherers erstatten. Durch Vereinbarung der Parteien 
kann die Befugnis des Agenten, für den Versicherer Mitteilungen ent-
gegenzunehmen, ausgeschlossen werden. 

Art. 45 
1 Ist vereinbart worden, dass der Versicherungsnehmer oder der 
Anspruchsberechtigte wegen Verletzung einer Obliegenheit von einem 
Rechtsnachteil betroffen wird, so tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn 
die Verletzung den Umständen nach als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. 
2 Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prämienschuldners versäumte 
Prämienzahlung gilt nicht als unverschuldet. 
3 Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den Bestand eines Rechtes aus 
der Versicherung an die Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Ver-
sicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte befugt, die ohne 
Verschulden versäumte Handlung sofort nach Beseitigung des Hinder-
nisses nachzuholen. 

Art. 46 
1 Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrage verjähren in zwei 
Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begrün-
det. Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198227 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vor-
behalten.28 

  

27 SR 831.40 
28 Fassung gemäss Ziff. 3 des Anhangs zum BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1985  
(AS 1983 797 827 Art. 1 Abs. 1; BBl 1976 I 149). 

Mitteilungen  
des Versiche-
rungsnehmers 
oder Anspruchs-
berechtigten;  
Meldestellen 

Unverschuldete 
Vertrags-
verletzung 

Verjährung und  
Befristung 



16

Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

2 Vertragsabreden, die den Anspruch gegen den Versicherer einer kür-
zern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwer-
fen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 
Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes. 

Art. 46a29 
Die Versicherer müssen ihre Verpflichtungen aus Versicherungs-
verträgen am schweizerischen Wohnsitz des Versicherten oder Ver-
sicherungsnehmers erfüllen. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem 
Gerichtsstandsgesetz vom 24. März 200030. 

Art. 47 
Die Abrede, dass der Versicherungsvertrag mangels Kündigung als 
erneuert gelten soll, ist insoweit nichtig, als die Erneuerung für mehr 
als je ein Jahr ausbedungen wird. 

Art. 47a31 
Dem VAG32 unterstehende private Versicherungsunternehmen sind 
nur berechtigt, die Versichertennummer der AHV nach den Bestim-
mungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194633 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung für die Durchführung der 
privaten Zusatzversicherungen im Rahmen der Krankenversicherung 
oder der Unfallversicherung systematisch zu verwenden, wenn sie: 

a. die in Artikel 12 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 18. März 
199434 über die Krankenversicherung (KVG) vorgesehenen 
Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung 
anbieten; 

b. nach Artikel 68 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. März 
198135 über die Unfallversicherung (UVG) im Register der 
UVG-Versicherer eingetragen sind und die Zusatzversicherun-
gen zum UVG anbieten. 

  

29 Eingefügt durch Ziff. 3 des Anhangs zum Versicherungsaufsichtsgesetz vom 23. Juni 1978 
(AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in 
Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

30 [AS 2000 2355, 2004 2617 Anhang Ziff. 3, 2005 5685 Anhang Ziff. 14, 2006 5379 
Anhang Ziff. II 2. AS 2010 1739 Anhang 1 Ziff. 1]. Siehe heute: die Zivilprozessordnung 
(SR 272). 

31 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-
nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). 

32 SR 961.01 
33 SR 831.10 
34 SR 832.10 
35 SR 832.20 
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II. Besondere Bestimmungen über die  
Schadensversicherung 

Art. 48 
Gegenstand der Schadensversicherung kann jedes wirtschaftliche 
Interesse sein, das jemand am Ausbleiben eines befürchteten Ereignis-
ses hat. 

Art. 49 
1 Der Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit des Vertrags-
abschlusses hat, ist der Versicherungswert. 
2 Besteht das versicherte Interesse darin, dass eine Sache nicht beschä-
digt oder vernichtet wird, so gilt im Zweifel dasjenige Interesse als 
versichert, das ein Eigentümer der Sache an deren Erhaltung hat. 

Art. 50 
1 Hat sich im Laufe der Versicherung der Versicherungswert wesent-
lich vermindert, so kann sowohl der Versicherer wie der Versiche-
rungsnehmer die verhältnismässige Herabsetzung der Versicherungs-
summe verlangen. 
2 Die Prämie ist für die künftigen Versicherungsperioden entsprechend 
zu ermässigen. 

Art. 51 
Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert (Überver-
sicherung), so ist der Versicherer gegenüber dem Versicherungsneh-
mer an den Vertrag nicht gebunden, wenn der Versicherungsnehmer 
den Vertrag in der Absicht abgeschlossen hat, sich aus der Überver-
sicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Der 
Versicherer hat auf die ganze vereinbarte Gegenleistung Anspruch. 

Art. 52 
Ist eine Überversicherung gegen Feuersgefahr abgeschlossen worden, 
so ist die nach kantonalem Rechte zuständige Behörde befugt, die Ver-
sicherungssumme auf Grund einer amtlichen Schätzung auf den Betrag 
des Versicherungswertes herabzusetzen, wenn die Überversicherung 
nicht als gerechtfertigt erscheint. 

Art. 53 
1 Wird dasselbe Interesse gegen dieselbe Gefahr und für dieselbe Zeit 
bei mehr als einem Versicherer dergestalt versichert, dass die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungswert übersteigen 
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(Doppelversicherung), so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
hiervon allen Versicherern ohne Verzug schriftlich Kenntnis zu geben. 
2 Hat der Versicherungsnehmer diese Anzeige absichtlich unterlassen 
oder die Doppelversicherung in der Absicht abgeschlossen, sich daraus 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so sind die 
Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer an den Vertrag nicht 
gebunden. 
3 Jeder Versicherer hat auf die ganze vereinbarte Gegenleistung 
Anspruch. 

Art. 5436 
1 Wechselt der Gegenstand des Vertrages den Eigentümer, so gehen 
die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag auf den neuen 
Eigentümer über. 
2 Der neue Eigentümer kann den Übergang des Vertrages durch eine 
schriftliche Erklärung bis spätestens 30 Tage nach der Handänderung 
ablehnen. 
3 Das Versicherungsunternehmen kann den Vertrag innert 14 Tagen 
nach Kenntnis des neuen Eigentümers kündigen. Der Vertrag endet 
frühstens 30 Tage nach der Kündigung. 
4 Ist mit der Handänderung eine Gefahrserhöhung verbunden, so 
gelten die Artikel 28–32 sinngemäss. 

Art. 55 
1 Fällt der Versicherungsnehmer in Konkurs, so endet der Vertrag mit 
der Konkurseröffnung.37 
2 Befinden sich unter den versicherten Sachen unpfändbare Vermö-
gensstücke (Art. 92 des BG vom 11. April 188938 über Schuldbetrei-
bung und Konkurs), so verbleibt der für diese Vermögensstücke 
begründete Versicherungsanspruch dem Gemeinschuldner und seiner 
Familie. 

Art. 56 
Ist eine versicherte Sache auf dem Wege der Schuldbetreibung 
gepfändet oder mit Arrest belegt worden, so kann der Versicherer, 
wenn er hiervon rechtzeitig benachrichtigt wird, die Ersatzleistung 
gültig nur an das Betreibungsamt ausrichten. 

  

36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Juli 2009  
(AS 2009 2799; BBl 2008 7693 7703). 

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

38 SR 281.1 
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Art. 57 
1 Ist eine verpfändete Sache versichert, so erstreckt sich das Pfandrecht 
des Gläubigers sowohl auf den Versicherungsanspruch des Verpfän-
ders als auch auf die aus der Entschädigung angeschafften Ersatz-
stücke. 
2 Ist das Pfandrecht beim Versicherer angemeldet worden, so darf der 
Versicherer die Entschädigung nur mit Zustimmung des Pfandgläubi-
gers oder gegen Sicherstellung desselben an den Versicherten ausrich-
ten. 

Art. 58 
Die Vorschriften der kantonalen Gesetze, wonach das dingliche Recht, 
das an der versicherten Sache besteht, auf den Versicherungsanspruch 
und die Versicherungssumme ausgedehnt wird, sowie die Bestimmun-
gen, durch die der Anspruch des Berechtigten gesichert wird, bleiben 
vorbehalten. 

Art. 59 
Hat sich der Versicherungsnehmer gegen die Folgen der mit einem 
gewerblichen Betriebe verbundenen gesetzlichen Haftpflicht ver-
sichert, so erstreckt sich die Versicherung auch auf die Haftpflicht der 
Vertreter des Versicherungsnehmers sowie auf die Haftpflicht der mit 
der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes betrauten Personen. 

Art. 60 
1 An dem Ersatzanspruche, der dem Versicherungsnehmer aus der 
Versicherung gegen die Folgen gesetzlicher Haftpflicht zusteht, besitzt 
der geschädigte Dritte im Umfange seiner Schadenersatzforderung 
Pfandrecht. Der Versicherer ist berechtigt, die Ersatzleistung direkt an 
den geschädigten Dritten auszurichten. 
2 Der Versicherer ist für jede Handlung, durch die er den Dritten in 
seinem Rechte verkürzt, verantwortlich. 

Art. 61 
1 Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, nach Eintritt des befürch-
teten Ereignisses tunlichst für Minderung des Schadens zu sorgen. Er 
muss, wenn nicht Gefahr im Verzuge liegt, über die zu ergreifenden 
Massregeln die Weisung des Versicherers einholen und befolgen. 
2 Hat der Anspruchsberechtigte diese Pflichten in nicht zu entschuldi-
gender Weise verletzt, so ist der Versicherer berechtigt, die Entschädi-
gung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei Erfüllung jener 
Obliegenheiten vermindert hätte. 

Pfandrecht an  
der versicherten  
Sache 

Vorbehalt  
zugunsten des  
kantonalen  
Rechtes 

Haftpflichtver-
sicherung 
a. Umfang 

b. Gesetzliches 
Pfandrecht des  
geschädigten  
Dritten 

Rettungspflicht 



20

Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

Art. 62 
Der Ersatzwert ist auf Grundlage des Wertes zu bemessen, den das 
versicherte Interesse zur Zeit des Eintrittes des befürchteten Ereignis-
ses gehabt hat. 

Art. 63 
1 In der Feuerversicherung ist der Ersatzwert: 

1. bei Waren und Naturerzeugnissen der Marktpreis; 
2. bei Gebäuden der ortsübliche Bauwert, nach Abzug der seit 

der Erbauung eingetretenen baulichen Wertverminderung. 
Wird das Gebäude nicht wieder aufgebaut, so darf der Ersatz-
wert den Verkehrswert nicht übersteigen; 

3. bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeitsgerätschaften 
und Maschinen derjenige Betrag, den die Neuanschaffung 
erfordern würde. Haben indessen die versicherten Gegenstände 
durch Abnutzung oder aus andern Gründen eine Wertvermin-
derung erlitten, so ist diese bei Ermittlung des Ersatzwertes in 
billige Berücksichtigung zu ziehen. 

2 Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden anzusehen, der durch 
Löschen des Feuers oder durch notwendiges Ausräumen eintritt und in 
der Vernichtung, Beschädigung oder in dem Abhandenkommen der 
Sache besteht. 

Art. 64 
1 Bei der Warentransportversicherung ist der Wert der Sache am 
Bestimmungsorte massgebend. 
2 Bei der Viehversicherung ist der Wert zur Zeit der Erkrankung oder 
des Unfalls des Tieres massgebend. 
3 Ist ein künftiger Gewinn versichert worden, so ist der Feststellung 
des Schadens der Gewinn zugrunde zu legen, der bei Gelingen des 
Unternehmens erzielt worden wäre. 
4 Ist ein künftiger Ertrag versichert worden, so ist der Feststellung des 
Schadens der Ertrag zugrunde zu legen, der sich bei Ausbleiben des 
befürchteten Ereignisses ergeben hätte. 
5 Von dem Ersatzwerte sind allfällige durch den Eintritt des befürchte-
ten Ereignisses ersparte Unkosten in Abzug zu bringen. 

Art. 65 
1 Haben die Parteien den Versicherungswert durch besondere Verein-
barung festgestellt, so gilt der vereinbarte Wert auch als Ersatzwert, 
sofern der Versicherer nicht beweist, dass der Ersatzwert nach Mass-
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gabe der Vorschriften der Artikel 62–64 und 66 dieses Gesetzes gerin-
ger ist als der Versicherungswert. 
2 Eine solche Vereinbarung ist ungültig, wenn ein künftiger Ertrag 
oder Gewinn gegen Feuersgefahr versichert wird. 

Art. 66 
Ist die versicherte Sache der Gattung nach bestimmt, so fallen alle zur 
Zeit des Eintrittes des befürchteten Ereignisses zur Gattung gehören-
den Gegenstände unter die Versicherung. 

Art. 67 
1 Der Versicherer sowohl als der Anspruchsberechtigte kann verlan-
gen, dass der Schaden von den Parteien ohne Verzug festgestellt 
werde. Sind landwirtschaftliche Erzeugnisse nur teilweise vernichtet 
worden, insbesondere durch Hagelschlag, so ist auf Begehren der 
einen oder andern Partei die Abschätzung des Schadens bis zur Ernte 
aufzuschieben. 
2 Weigert sich eine Partei, bei der Feststellung des Schadens mitzuwir-
ken, oder können sich die Parteien über die Grösse des entstandenen 
Schadens nicht einigen, so ist, vorbehältlich besonderer Vereinbarun-
gen, der Schaden durch gerichtlich bestellte Sachverständige zu ermit-
teln. 
3 Der Versicherer geht dadurch, dass er bei der Feststellung des Scha-
dens mitwirkt, der Einreden, die ihm gegen die Entschädigungsforde-
rung des Anspruchsberechtigten zustehen, nicht verlustig. 
4 Die Vereinbarung, dass der Anspruchsberechtigte bei den Verhand-
lungen zur Feststellung des Schadens sich nicht verbeiständen lassen 
darf, ist ungültig. 
5 Die Kosten der Schadensermittlung tragen die Parteien zu gleichen 
Teilen. 

Art. 68 
1 Bevor der Schaden ermittelt ist, darf der Anspruchsberechtigte ohne 
Zustimmung des Versicherers an den beschädigten Gegenständen 
keine Veränderung vornehmen, welche die Feststellung der Schadens-
ursache oder des Schadens erschweren oder vereiteln könnte, es sei 
denn, dass die Veränderung zum Zwecke der Schadensminderung oder 
im öffentlichen Interesse als geboten erscheint. 
2 Handelt der Anspruchsberechtigte dieser Pflicht in betrügerischer 
Absicht zuwider, so ist der Versicherer an den Vertrag nicht gebunden. 

Gattungssachen 

Schadens-
ermittlung 

Veränderungs-
verbot 



22

Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum OR 221.229.1 

Art. 69 
1 Soweit der Vertrag oder dieses Gesetz (Art. 70) nicht anders 
bestimmt, haftet der Versicherer für den Schaden nur bis auf die Höhe 
der Versicherungssumme. 
2 Erreicht die Versicherungssumme den Ersatzwert nicht (Unterver-
sicherung), so ist der Schaden, wenn nichts anderes vereinbart ist, in 
dem Verhältnisse zu ersetzen, in dem die Versicherungssumme zum 
Ersatzwerte steht. 

Art. 70 
1 Der Versicherer ist gehalten, dem Anspruchsberechtigten die zum 
Zwecke der Schadensminderung (Art. 61) nicht offenbar unzweckmäs-
sig aufgewendeten Kosten auch dann zu vergüten, wenn die getroffe-
nen Massnahmen ohne Erfolg geblieben sind, oder wenn diese Kosten 
und der Schadenersatz zusammen den Betrag der Versicherungs-
summe übersteigen. 
2 Erreicht die Versicherungssumme den Ersatzwert nicht, so trägt der 
Versicherer die Kosten in dem Verhältnisse, in dem die Versiche-
rungssumme zum Ersatzwerte steht. 

Art. 71 
1 Bei Doppelversicherung (Art. 53) haftet jeder Versicherer für den 
Schaden in dem Verhältnisse, in dem seine Versicherungssumme zum 
Gesamtbetrage der Versicherungssummen steht. 
2 Ist einer der Versicherer zahlungsunfähig geworden, so haften, unter 
Vorbehalt der Bestimmung des Artikels 70 Absatz 2 dieses Gesetzes, 
die übrigen Versicherer in dem Verhältnisse, in dem die von ihnen 
versicherten Summen zueinander stehen, bis auf die Höhe ihrer Ver-
sicherungssumme für den Anteil des zahlungsunfähigen Versicherers. 
Die Forderung, die dem Anspruchsberechtigten gegen diesen Ver-
sicherer zusteht, geht auf die Versicherer, die Ersatz geleistet haben, 
über. 
3 Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so darf der Anspruchs-
berechtigte keine Versicherung zuungunsten der übrigen Versicherer 
aufheben oder abändern. 

Art. 72 
1 Auf den Versicherer geht insoweit, als er Entschädigung geleistet 
hat, der Ersatzanspruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegen-
über Dritten aus unerlaubter Handlung zusteht. 
2 Der Anspruchsberechtigte ist für jede Handlung, durch die er dieses 
Recht des Versicherers verkürzt, verantwortlich. 
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3 Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn 
der Schaden durch eine Person leichtfahrlässig herbeigeführt worden 
ist, die mit dem Anspruchsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft 
lebt oder für deren Handlungen der Anspruchsberechtigte einstehen 
muss. 

III. Besondere Bestimmungen über die  
Personenversicherung 

Art. 73 
1 Der Anspruch aus einem Personenversicherungsvertrage kann weder 
durch Indossierung noch durch einfache Übergabe der Police abgetre-
ten oder verpfändet werden. Abtretung und Verpfändung bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Übergabe der Police 
sowie der schriftlichen Anzeige an den Versicherer. 
2 Bestimmt die Police, dass der Versicherer an den Inhaber leisten 
darf, so ist der gutgläubige Versicherer befugt, jeden Inhaber als 
anspruchsberechtigt zu betrachten. 

Art. 74 
1 Die Versicherung auf fremdes Leben ist ungültig, wenn nicht der-
jenige, auf dessen Tod die Versicherung gestellt ist, vor Abschluss des 
Vertrages schriftlich seine Zustimmung erteilt hat. Ist die Versiche-
rung auf den Tod einer handlungsunfähigen Person gestellt, so ist die 
schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
2 Der Versicherungsanspruch kann dagegen ohne Zustimmung des 
Dritten abgetreten werden. 
3 Der Vertrag kann verfügen, dass die Bestimmungen der Artikel 6 
und 28 dieses Gesetzes auch dann zur Anwendung kommen, wenn 
derjenige, auf dessen Tod die Versicherung gestellt ist, die Anzeige-
pflicht verletzt oder die Gefahrserhöhung herbeigeführt hat. 

Art. 75 
1 Wegen unrichtiger Angabe des Alters kann der Versicherer nur dann 
vom Vertrage zurücktreten, wenn das wirkliche Alter beim Eintritte 
ausserhalb der von ihm festgestellten Aufnahmegrenzen liegt. 
2 Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser Grenzen, so gelten 
folgende Bestimmungen: 
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1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine niedrigere Prä-
mie entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Eintritts-
alters hätte bezahlt werden müssen, so ist die Gegenleistung 
des Versicherers im Verhältnisse der vereinbarten Prämie zu 
der Tarifprämie des richtigen Eintrittsalters herabzusetzen. Hat 
der Versicherer bereits erfüllt, so ist er berechtigt, den Betrag, 
den er nach dieser Berechnungsweise zu viel bezahlt hat, samt 
Zins zurückzufordern. 

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine höhere Prämie 
entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Eintrittsalters 
hätte bezahlt werden müssen, so ist der Versicherer verpflich-
tet, die Differenz zwischen dem vorhandenen und dem für das 
richtige Eintrittsalter notwendigen Deckungskapital zurückzu-
erstatten. Künftige Prämien sind nach Massgabe des richtigen 
Eintrittsalters herabzusetzen. 

3. Den in den Ziffern 1 und 2 dieses Artikels vorgesehenen 
Berechnungen sind die Tarife zugrunde zu legen, die zur Zeit 
des Vertragsabschlusses gegolten haben. 

Art. 76 
1 Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Ver-
sicherers einen Dritten als Begünstigten zu bezeichnen.39 
2 Die Begünstigung kann sich auf den gesamten Versicherungsan-
spruch oder nur auf einen Teil desselben beziehen. 

Art. 77 
1 Der Versicherungsnehmer kann auch dann, wenn ein Dritter als 
Begünstigter bezeichnet ist, über den Anspruch aus der Versicherung 
unter Lebenden und von Todes wegen frei verfügen.40 
2 Das Recht, die Begünstigung zu widerrufen, fällt nur dann dahin, 
wenn der Versicherungsnehmer in der Police auf den Widerruf unter-
schriftlich verzichtet und die Police dem Begünstigten übergeben hat. 

Art. 78 
Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von Verfügungen nach 
Artikel 77 Absatz 1 dieses Gesetzes, für den Begünstigten ein eigenes 
Recht auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch. 

  

39 Siehe jedoch Art. 1 der V vom 1. März 1966 über die Aufhebung von Beschränkungen der 
Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen (SR 221.229.11). 

40 Siehe jedoch Art. 1 der V vom 1. März 1966 über die Aufhebung von Beschränkungen der 
Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen (SR 221.229.11). 
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Art. 79 
1 Die Begünstigung erlischt mit der Pfändung des Versicherungs-
anspruches und mit der Konkurseröffnung, über den Versicherungs-
nehmer. Sie lebt wieder auf, wenn die Pfändung dahinfällt oder der 
Konkurs widerrufen wird. 
2 Hat der Versicherungsnehmer auf das Recht, die Begünstigung zu 
widerrufen, verzichtet, so unterliegt der durch die Begünstigung 
begründete Versicherungsanspruch nicht der Zwangsvollstreckung 
zugunsten der Gläubiger des Versicherungsnehmers. 

Art. 8041 
Sind der Ehegatte, die eingetragene Partnerin, der eingetragene Partner 
oder Nachkommen des Versicherungsnehmers Begünstigte, so unter-
liegt, vorbehältlich allfälliger Pfandrechte, weder der Versicherungs-
anspruch des Begünstigten noch derjenige des Versicherungsnehmers 
der Zwangsvollstreckung zugunsten der Gläubiger des Versicherungs-
nehmers. 

Art. 81 
1 Sind der Ehegatte, die eingetragene Partnerin, der eingetragene 
Partner oder Nachkommen des Versicherungsnehmers Begünstigte aus 
einem Lebensversicherungsvertrag, so treten sie, sofern sie es nicht 
ausdrücklich ablehnen, im Zeitpunkt, in dem gegen den Versiche-
rungsnehmer ein Verlustschein vorliegt oder über ihn der Konkurs 
eröffnet wird, an seiner Stelle in die Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsvertrag ein.43 
2 Die Begünstigten sind verpflichtet, den Übergang der Versicherung 
durch Vorlage einer Bescheinigung des Betreibungsamtes oder der 
Konkursverwaltung dem Versicherer anzuzeigen. Sind mehrere 
Begünstigte vorhanden, so müssen sie einen Vertreter bezeichnen, der 
die dem Versicherer obliegenden Mitteilungen entgegenzunehmen hat. 

Art. 82 
Gegenüber den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Versicherung 
zugunsten Dritter werden die Vorschriften der Artikel 285 ff. des Bun-
desgesetzes vom 11. April 188944 über Schuldbetreibung und Konkurs 
vorbehalten. 

  

41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

42 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

43 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

44 SR 281.1 
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Art. 83 
1 Sind als Begünstigte die Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, 
so werden darunter die erbberechtigten Nachkommen derselben ver-
standen. 
2 Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehegatte zu verstehen. 
2bis Unter der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner 
ist die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende ein-
getragene Partner zu verstehen.45 
3 Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechtsnachfolgern sind die 
erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte oder die 
überlebende eingetragene Partnerin beziehungsweise der überlebende 
eingetragene Partner zu verstehen; sind keine dieser Personen vorhan-
den, so sind darunter die anderen Personen zu verstehen, denen ein 
Erbrecht am Nachlass zusteht.46 

Art. 84 
1 Fällt der Versicherungsanspruch den erbberechtigten Nachkommen 
und dem überlebenden Ehegatten oder der überlebenden eingetragenen 
Partnerin oder dem überlebenden eingetragenen Partner als Begünstig-
ten zu, so erhalten der Ehegatte, die Partnerin oder der Partner die 
Hälfte der Versicherungssumme und die Nachkommen nach Massgabe 
ihrer Erbberechtigung die andere Hälfte.47 
2 Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet, so fällt ihnen der Ver-
sicherungsanspruch nach Massgabe ihrer Erbberechtigung zu. 
3 Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne nähere Bestim-
mung ihrer Teile als Begünstige bezeichnet, so fällt ihnen der Ver-
sicherungsanspruch zu gleichen Teilen zu. 
4 Fällt ein Begünstigter weg, so wächst sein Anteil den übrigen Begün-
stigten zu gleichen Teilen an. 

Art. 8548 
Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene 
Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder 
Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsan-
spruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten. 

  

45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

46 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

47 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

48 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 
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Art. 8649 
1 Unterliegt der Anspruch aus einem Lebensversicherungsvertrag, den 
der Schuldner auf sein eigenes Leben abgeschlossen hat, der betrei-
bungs- oder konkursrechtlichen Verwertung, so können der Ehegatte, 
die eingetragene Partnerin, der eingetragene Partner oder die Nach-
kommen des Schuldners mit dessen Zustimmung verlangen, dass der 
Versicherungsanspruch ihnen gegen Erstattung des Rückkaufspreises 
übertragen wird. 
2 Ist ein solcher Versicherungsanspruch verpfändet und soll er betrei-
bungs- oder konkursrechtlich verwertet werden, so können der Ehe-
gatte, die eingetragene Partnerin, der eingetragene Partner oder die 
Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung verlangen, dass 
der Versicherungsanspruch ihnen gegen Bezahlung der pfandversi-
cherten Forderung oder, wenn diese kleiner ist als der Rückkaufspreis, 
gegen Bezahlung dieses Preises übertragen wird. 
3 Der Ehegatte, die eingetragene Partnerin, der eingetragene Partner 
oder die Nachkommen müssen ihr Begehren vor der Verwertung der 
Forderung bei dem Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung 
geltend machen. 

Art. 8750 
Aus der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung steht demjeni-
gen, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen worden ist, 
mit dem Eintritt des Unfalls oder der Krankheit ein selbständiges For-
derungsrecht gegen den Versicherer zu. 

Art. 88 
1 Wird infolge eines Unfalles die Erwerbsfähigkeit des Versicherten 
voraussichtlich bleibend beeinträchtigt, so ist die Entschädigung, 
sobald die voraussichtlich dauernden Unfallfolgen feststehen, auf 
Grundlage der für den Fall der Invalidität versicherten Summe in Form 
der Kapitalabfindung auszurichten. Diese Bestimmung findet keine 
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer die Entschädigung aus-
drücklich in Form der Rentenabfindung beantragt hat. 
2 Der Vertrag kann bestimmen, dass Zwischenrenten gewährt und von 
der Entschädigung in Abzug gebracht werden. 

  

49 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

50 Fassung gemäss Ziff. II Art. 3 des BG vom 25. Juni 1971 über die Revision des Zehnten 
Titels und des Zehnten Titelsbis des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag), in Kraft seit 
1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). 
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Art. 89 
1 Hat der Versicherungsnehmer die Prämie für ein Jahr entrichtet, so 
kann er vom Lebensversicherungsvertrage zurücktreten und die Bezah-
lung weiterer Prämien ablehnen. 
2 Die Rücktrittserklärung ist dem Versicherer vor Beginn einer neuen 
Versicherungsperiode schriftlich abzugeben. 

Art. 89a51 
Auf Einzel-Lebensversicherungsverträge, die im Rahmen des grenz-
überschreitenden Dienstleistungsverkehrs mit Versicherern abge-
schlossen werden, deren Sitz sich in einem Staat befindet, mit dem die 
Schweiz auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ein völkerrechtliches 
Abkommen abgeschlossen hat, das die Anerkennung aufsichtsrecht-
licher Anforderungen und Massnahmen vorsieht und sicherstellt, dass 
im betreffenden Staat gleichwertige Regelungen wie in der Schweiz 
zur Anwendung kommen (Vertragsstaat), sind folgende Bestimmun-
gen anwendbar, solange dieses Abkommen in Kraft ist:52 

a. Schliesst der Versicherungsnehmer einen Lebensversicherungs-
vertrag ab, dessen Laufzeit sechs Monate übersteigt, so kann er 
von diesem Vertrag innerhalb von 14 Tagen seit Kenntnis des 
Vertragsabschlusses zurücktreten. Die Rücktrittserklärung ist 
dem Versicherer schriftlich abzugeben. Die Rücktrittsfrist ist 
eingehalten, wenn die Rücktrittserklärung am vierzehnten Tag 
der Post übergeben wird. 

b. Als Zeitpunkt, da der Versicherungsnehmer vom Vertrags-
abschluss Kenntnis hat, gilt der Tag des Eintreffens der 
Annahmeerklärung des Versicherers beim Versicherungsneh-
mer oder der Tag der Annahmeerklärung des Versicherungs-
nehmers. 

c. Die Mitteilung des Versicherungsnehmers, dass er vom Ver-
trag zurücktritt, befreit ihn für die Zukunft von allen aus die-
sem Vertrag entstehenden Verpflichtungen. Hat der Versiche-
rungsnehmer bereits Prämien oder Einmaleinlagen einbezahlt, 
so sind ihm diese vom Versicherer zurückzuerstatten. 

d. Der Versicherer muss in dem von ihm ausgegebenen Antrag-
schein sowie in den allgemeinen Versicherungsbedingungen 
den Antragsteller über Rücktrittsrecht, Frist und Form des 
Rücktrittsrechts sowie über die Adresse seiner Niederlassung, 
mit welcher der Vertrag abgeschlossen wird, unterrichten. 
Wird kein Antragschein ausgegeben, so sind diese Angaben in 

  

51 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994  
(AS 1993 3175; BBl 1993 I 805). 

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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die Police sowie in die allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen aufzunehmen. Wird diese Vorschrift nicht eingehalten, so 
kann der Kunde jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 

Art. 90 
1 Der Versicherer ist verpflichtet, jede Lebensversicherung, für welche 
die Prämien wenigstens für drei Jahre entrichtet worden sind, auf 
Begehren des Anspruchsberechtigten ganz oder teilweise in eine bei-
tragsfreie Versicherung umzuwandeln. 
2 Der Versicherer muss überdies diejenige Lebensversicherung, bei 
welcher der Eintritt des versicherten Ereignisses gewiss ist, auf Ver-
langen des Anspruchsberechtigten ganz oder teilweise zurückkaufen, 
sofern die Prämien wenigstens für drei Jahre entrichtet worden sind.53 

Art. 91 
1 Der Versicherer hat die Grundlagen zur Ermittlung des Umwand-
lungswertes und des Rückkaufswertes der Versicherung festzustellen. 
2 Die Bestimmungen über Umwandlung und Rückkauf sind in die all-
gemeinen Versicherungsbedingungen aufzunehmen. 
3 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) entscheidet, ob 
die vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind.54 

Art. 92 
1 Der Versicherer ist verpflichtet, auf Anfrage des Anspruchsbe-
rechtigten binnen vier Wochen den Umwandlungswert oder den 
Rückkaufswert der Versicherung zu berechnen und dem Anspruchs-
berechtigten mitzuteilen. Der Versicherer muss, wenn der Anspruchs-
berechtigte es verlangt, überdies diejenigen Angaben machen, die zur 
Ermittlung des Umwandlungswertes oder des Rückkaufswertes für 
Sachverständige erforderlich sind. 
2 Die FINMA hat auf Ersuchen des Anspruchsberechtigten die vom 
Versicherer festgestellten Werte unentgeltlich auf ihre Richtigkeit hin 
zu prüfen.56 

  

53 Siehe jedoch Art. 1 der V vom 1. März 1966 über die Aufhebung von Beschränkungen der 
Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen (SR 221.229.11). 

54 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

55 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

56 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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3 Stellt der Anspruchsberechtigte das Rückkaufsbegehren, so wird die 
Rückkaufsforderung nach drei Monaten, vom Eintreffen des Begeh-
rens an gerechnet, fällig. 

Art. 93 
1 Unterbleibt die Prämienzahlung, nachdem die Versicherung mindes-
tens drei Jahre in Kraft bestanden hat, so wird der Umwandlungswert 
der Versicherung geschuldet. Der Versicherer hat den Umwandlungs-
wert und, wenn die Versicherung rückkaufsfähig ist, auch den Rück-
kaufswert nach Massgabe dieses Gesetzes festzustellen und dem 
Anspruchsberechtigten auf dessen Begehren mitzuteilen. 
2 Ist die Versicherung rückkaufsfähig, so kann der Anspruchsberech-
tigte binnen sechs Wochen, vom Empfange dieser Mitteilung an 
gerechnet, an Stelle der Umwandlung den Rückkaufswert der Ver-
sicherung verlangen. 

Art. 94 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Umwandlung und den 
Rückkauf der Lebensversicherung gelten auch für solche Leistungen, 
die der Versicherer aus angefallenen Anteilen am Geschäftsergebnis 
dem Anspruchsberechtigten in Form der Erhöhung der Versicherungs-
leistungen gewährt hat. 

Art. 94a57 

Art. 95 
Hat der Anspruchsberechtigte den Anspruch aus dem Lebensversiche-
rungsvertrage dem Versicherer verpfändet, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Forderung mit dem Rückkaufswert der Versicherung 
zu verrechnen, nachdem er unter Androhung der Säumnisfolgen den 
Schuldner ohne Erfolg schriftlich aufgefordert hat, binnen sechs 
Monaten, vom Empfange der Aufforderung an gerechnet, die Schuld 
zu bezahlen. 

Art. 96 
In der Personenversicherung gehen die Ansprüche, die dem 
Anspruchsberechtigten infolge Eintrittes des befürchteten Ereignisses 
gegenüber Dritten zustehen, nicht auf den Versicherer über. 

  

57 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993 (AS 1993 3175; BBl 1993 I 805). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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IV. Zwingende Bestimmungen 

Art. 97 
1 Folgende Vorschriften dieses Gesetzes dürfen durch Vertragsabrede 
nicht geändert werden: Artikel 9, 10, 13, 24, 41 Absatz 2, 46a, 47, 51, 
53, 62, 63, 65 Absatz 2, 67 Absatz 4, 71 Absatz 1, 73, sowie 74 
Absatz 1.58 
2 Diese Bestimmung findet, soweit die Vorschriften der Artikel 47 und 
71 Absatz 1 in Betracht kommen, auf die Transportversicherung keine 
Anwendung. 

Art. 98 
1 Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes dürfen durch Vertrags-
abrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des 
Anspruchsberechtigten geändert werden: Artikel 1, 2, 3 Absätze 1–3, 
3a, 6, 11, 12, 14 Absatz 4, 15, 19 Absatz 2, 20–22, 28, 29 Absatz 2, 
30, 32, 34, 39 Absatz 2 Ziffer 2 Satz 2, 42 Absätze 1–3, 44–46, 54–57, 
59, 60, 72 Absatz 3, 76 Absatz 1, 77 Absatz 1, 87, 88 Absatz 1, 89, 
89a, 90–94, 95 und 96.59 
2 Diese Bestimmung findet auf die Transportversicherung keine 
Anwendung. 

Art. 99 
Der Bundesrat kann durch Verordnung verfügen, dass die in Artikel 98 
dieses Gesetzes festgestellten Beschränkungen der Vertragsfreiheit bei 
einzelnen Versicherungsarten soweit ausser Kraft treten, als die Eigen-
art oder die besondern Verhältnisse einer Versicherungsart es erfor-
dern. 

V. Schlussbestimmungen 

Art. 100 
1 Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, finden auf den Ver-
sicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwen-
dung. 

  

58 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

59 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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2 Für Versicherungsnehmer und Versicherte, die nach Artikel 10 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 198260 als arbeitslos 
gelten, sind überdies die Artikel 71 Absätze 1 und 2 und 73 KVG61 
sinngemäss anwendbar.62 

Art. 10163 
1 Dieses Gesetz findet keine Anwendung: 

1. auf Rückversicherungsverträge; 
2.64 auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Versiche-

rungsaufsicht nicht unterstellten Versicherungsunternehmen 
(Art. 2 Abs. 2 VAG65) und ihren Versicherten, mit Ausnahme 
der Rechtsverhältnisse, für deren Durchführung diese Versi-
cherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht unterstellt 
sind. 

2 Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht66. 

Art. 101a67 
Die Artikel 101b und 101c gelten, solange ein völkerrechtliches 
Abkommen in Kraft ist, das die Anerkennung aufsichtsrechtlicher 
Anforderungen und Massnahmen vorsieht sowie sicherstellt, dass im 
betreffenden Staat gleichwertige Regelungen wie in der Schweiz zur 
Anwendung kommen. 

  

60 SR 837.0 
61 SR 832.10 
62 Eingefügt durch Art. 115 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AS 1982 2184,  

1983 1204; BBl 1980 III 489). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

63 Fassung gemäss Ziff. 3 des Anhangs zum Versicherungsaufsichtsgesetz vom  
23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). 

64 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

65 SR 961.01 
66 SR 220 
67 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994  

(AS 1993 3175; BBl 1993 I 805). 
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Art. 101b68 
1 Auf Versicherungsverträge in den nach Artikel 6 VAG69 vom Bun-
desrat bestimmten Zweigen der Direktversicherung mit Ausnahme der 
Lebensversicherung sind, wenn sie Risiken decken, die im Sinne von 
Absatz 5 in einem Vertragsstaat gelegen sind, die folgenden Vorschrif-
ten anwendbar:70 

a. Hat der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder seine Hauptverwaltung im Vertragsstaat, in dem das Risi-
ko gelegen ist, so ist das auf den Versicherungsvertrag 
anwendbare Recht das Recht dieses Vertragsstaats. Die Par-
teien können jedoch das Recht eines anderen Staates wählen, 
sofern dies nach dem Recht dieses Vertragsstaats zulässig ist. 

b. Hat der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder seine Hauptverwaltung nicht in dem Vertragsstaat, in dem 
das Risiko gelegen ist, so können die Parteien des Versiche-
rungsvertrags wählen, ob das Recht dieses Vertragsstaats oder 
das Recht jenes Staates, in dem der Versicherungsnehmer sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung hat, 
auf den Vertrag anwendbar sein soll. 

c. Übt der Versicherungsnehmer eine Tätigkeit im industriellen 
oder gewerblichen Sektor oder eine freiberufliche Tätigkeit aus 
und deckt der Vertrag zwei oder mehrere in verschiedenen 
Vertragsstaaten gelegene Risiken in Verbindung mit diesen 
Tätigkeiten, so umfasst die freie Wahl des auf den Vertrag an-
wendbaren Rechts das Recht dieser Vertragsstaaten und des 
Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder seine Hauptverwaltung hat. 

d. Lassen die nach den Buchstaben b und c wählbaren Rechte 
eine weitergehende Rechtswahl zu, so können die Parteien 
davon Gebrauch machen. 

e. Beschränken sich die durch den Vertrag gedeckten Risiken auf 
Schadenfälle, die in einem anderen Vertragsstaat eintreten 
können als demjenigen, in dem das Risiko gelegen ist, so kön-
nen die Parteien das Recht des anderen Staates wählen. 

f.71 Bei der Versicherung von Grossrisiken gemäss Absatz 6 kön-
nen die Parteien jedes beliebige Recht wählen. 

  

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994  
(AS 1993 3175; BBl 1993 I 805). 

69 SR 961.01 
70 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
71 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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g. Befinden sich die wesentlichen Sachverhaltselemente (Ver-
sicherungsnehmer, Ort des gelegenen Risikos) im selben Ver-
tragsstaat, so darf die Wahl eines Rechts in den unter den 
Buchstaben a und f genannten Fällen durch die Parteien die 
zwingenden Bestimmungen dieses Vertragsstaats nicht berüh-
ren. 

h. Die unter den Buchstaben a–g genannte Rechtswahl muss aus-
drücklich erfolgt sein oder sich mit hinreichender Sicherheit 
aus den Vertragsklauseln oder aus den Umständen des Falls 
ergeben. Ist dies nicht der Fall oder ist keine Rechtswahl 
getroffen worden, so gilt für den Vertrag das Recht desjenigen 
nach den Buchstaben a–g in Betracht kommenden Staates, zu 
dem er in der engsten Beziehung steht. Jedoch kann auf einen 
selbständigen Teil des Vertrages, der zu einem anderen nach 
den Buchstaben a–g in Betracht kommenden Staat in engerer 
Beziehung steht, ausnahmsweise das Recht dieses anderen 
Staates anwendbar sein. Es wird vermutet, dass der Vertrag die 
engsten Beziehungen zu dem Vertragsstaat aufweist, in dem 
das Risiko gelegen ist. 

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des schweizerischen Rechts, 
die im Sinne von Artikel 18 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 
198772 über das Internationale Privatrecht (IPRG) ohne Rücksicht auf 
das auf den Vertrag anzuwendende Recht den Sachverhalt zwingend 
regeln. 
3 Im Sinne von Artikel 19 IPRG bleiben ferner vorbehalten die zwin-
genden Vorschriften des Rechts des Vertragsstaats, in dem das Risiko 
gelegen ist, oder eines Vertragsstaats, der die Versicherungspflicht 
vorschreibt. 
4 Deckt der Vertrag in mehr als einem Vertragsstaat gelegene Risiken, 
so wird für die Anwendung der Absätze 2 und 3 davon ausgegangen, 
dass er mehreren Verträgen entspricht, von denen sich jeder auf 
jeweils einen Vertragsstaat bezieht. 
5 Ein Risiko gilt als in dem Staat gelegen, in dem: 

a. sich die versicherten Gegenstände befinden, wenn Gebäude 
oder Gebäude einschliesslich darin befindliche Sachen versi-
chert werden; 

b. die versicherten Fahrzeuge, ungeachtet welcher Art, zugelas-
sen sind; 

c. der Versicherungsnehmer einen Vertrag von höchstens vier 
Monaten Dauer zur Versicherung von Reise- und Ferienrisiken 
abgeschlossen hat, ungeachtet des betreffenden Versicherungs-
zweiges; 

  

72 SR 291 
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d. der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder, im Falle einer juristischen Person, eine Niederlassung 
hat, auf die sich der Vertrag bezieht.73 

6 Ein Grossrisiko liegt vor, wenn: 
a. die unter den Versicherungszweigen Schienenfahrzeug-Kasko, 

Luftfahrzeug-Kasko, See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-
Kasko, Transportgüter, Luftfahrzeughaftpflicht und See-, Bin-
nensee- und Flussschifffahrtshaftpflicht eingestuften Risiken 
betroffen sind; 

b. die unter den Zweigen Kredit und Kaution eingestuften Risi-
ken betroffen sind, sofern der Versicherungsnehmer eine 
Erwerbstätigkeit im industriellen oder gewerblichen Sektor 
oder eine freiberufliche Tätigkeit ausübt und das Risiko damit 
im Zusammenhang steht; 

c. die unter den Zweigen Landfahrzeug-Kasko, Feuer- und Ele-
mentarschäden, Sonstige Sachschäden, Haftpflicht für Land-
fahrzeuge mit eigenem Antrieb, Allgemeine Haftpflicht und 
Verschiedene finanzielle Verluste eingestuften Risiken betrof-
fen sind, sofern der Versicherungsnehmer bei mindestens zwei 
der drei folgenden Kriterien die Obergrenzen überschreitet: 
1. Bilanzsumme: 6,2 Millionen Euro; 
2. Nettoumsatz: 12,8 Millionen Euro; 
3. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.74 

Art. 101c75 
1 Das Recht, das auf die Lebensversicherungsverträge in den nach 
Artikel 6 VAG76 vom Bundesrat bestimmten Versicherungszweigen 
anwendbar ist, ist das Recht des Vertragsstaats, in dem der Versiche-
rungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder, im Falle einer 
juristischen Person, eine Niederlassung hat, auf die sich der Vertrag 
bezieht. Die Parteien können jedoch das Recht eines andern Staates 
wählen, sofern dies nach dem Recht dieses Vertragsstaats zulässig 
ist.77 
2 Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine natürliche 
Person und hat diese ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Vertragsstaat als dem, dessen Staatsangehörige sie ist, so können die 
  

73 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

74 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

75 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994  
(AS 1993 3175; BBl 1993 I 805). 

76 SR 961.01 
77 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 
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Parteien das Recht des Vertragsstaats wählen, dessen Staatsangehörige 
sie ist. 
3 …78 
4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des schweizerischen Rechts, 
die im Sinne von Artikel 18 IPRG79 ohne Rücksicht auf das auf den 
Vertrag anzuwendende Recht den Sachverhalt zwingend regeln. 
5 Im Sinne von Artikel 19 IPRG bleiben ferner vorbehalten die zwin-
genden Vorschriften des Rechts des Vertragsstaats der Verpflichtung. 

Art. 102 
1 Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Ver-
sicherungsverträge kommen von diesem Zeitpunkte an zur Anwen-
dung die Bestimmungen der Artikel 11 Absatz 2, 13, 20, 21, 22 Absät-
ze 2–4, 29 Absatz 2, 34–37, 43–45, 54–57, 60, 65 Absatz 2, 66, 67 
Absatz 4, 73 Absatz 2, 76, 77, 79, 80–87, 93 Absatz 1 Satz 1, 95 und 
96. 
2 Die Bestimmung des Artikels 44 Absatz 3, dass der Versicherungs-
nehmer oder der Anspruchsberechtigte die ihm obliegenden Mitteilun-
gen auch jedem Agenten des Versicherers erstatten kann, findet indes-
sen auf diese Verträge nur dann Anwendung, wenn der Versicherer es 
unterlässt, dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberechtig-
ten eine inländische Meldestelle zur Kenntnis zu bringen. 
3 Verträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden 
sind, aber nach Inkrafttreten des Gesetzes durch vertragsmässige Kün-
digung beendigt werden können, sind von dem Zeitpunkte an, auf den 
sie hätten beendigt werden können, überdies den in den Artikeln 97 
und 98 dieses Gesetzes aufgeführten Vorschriften unterworfen. 
4 Im übrigen kommen die Artikel 882 und 883 des Bundesgesetzes 
vom 14. Juni 188180 über das Obligationenrecht sinngemäss zur 
Anwendung. 

Art. 103 
1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden, vorbehältlich der Vor-
schrift des Artikels 102 Absatz 4 dieses Gesetzes, die Bestimmung des 
Artikels 896 des Obligationenrechtes vom 14. Juni 188181 sowie alle 
entgegenstehenden Vorschriften der kantonalen Gesetze und Verord-
nungen aufgehoben. 

  

78 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 5245; BBl 2003 3789). 

79 SR 291 
80 [AS 5 635, 11 490. BS 2 3 SchlT Art. 60 Abs. 2] 
81 [AS 5 635, 11 490. BS 2 3 SchlT Art. 60 Abs. 2] 
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2 Indessen werden durch dieses Gesetz die kantonalen Vorschriften 
über Versicherungsverhältnisse, die bei den von den Kantonen organi-
sierten Versicherungsanstalten entstehen, nicht berührt. 

Art. 104 
Der Bundesrat wird beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 17. Juni 187482 betreffend Volksabstimmung 
über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, dieses Gesetz bekannt zu 
machen und den Beginn seiner Wirksamkeit festzusetzen. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 191083 

  

82 [BS 1 173; AS 1962 789 Art. 11 Abs. 3. AS 1978 688 Art. 89 Bst. b] 
83 BRB vom 17. Juli 1908 (AS 24 756) 
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Verordnung 221.229.11
über die Aufhebung von Beschränkungen
der Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen1)

vom 1. März 1966

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 99 des Bundesgesetzes vom 2. April 19082) über den Versiche-
rungsvertrag,

beschliesst:

Art. 1
1 Von den Vorschriften der Artikel 76 Absatz 1, 77 Absatz 1 und 90 Absatz 2 des
Bundesgesetzes vom 2. April 19082) über den Versicherungsvertrag kann abgewi-
chen werden, sofern der Lebensversicherungsvertrag in einer besondern Anforde-
rungen entsprechenden Freizügigkeitspolice verurkundet ist.
2 Von diesen Vorschriften kann auch abgewichen werden, wenn es sich um einen
Versicherungsvertrag handelt, der vom kantonalen Steuerrecht begünstigt wird.3)

Art. 2
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement setzt die Anforderungen fest,
denen die Freizügigkeitspolice zu entsprechen hat.

Art. 3
Diese Verordnung tritt am 1. April 1966 in Kraft.

AS 1966 476
1) Titel gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan. 1987 (AS 1987 310).
2) SR 221.229.1
3) Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Jan. 1987 (AS 1987 310).
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Bundesgesetz  
über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) 

vom 22. Juni 2007 (Stand am 1. Juli 2013) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 95 und 98 der Bundesverfassung1,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1. Februar 20062, 
beschliesst: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand 
1 Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach fol-
genden Gesetzen (Finanzmarktgesetze): 

a. Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 19303;
b. Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 19084;
c. Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 20065;
d. Bankengesetz vom 8. November 19346;
e. Börsengesetz vom 24. März 19957;
f. Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 19978;
g. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 20049.

2 Dieses Gesetz legt die Organisation und die Aufsichtsinstrumente dieser Behörde 
fest. 

 AS 2008 5207 
1 SR 101 
2 BBl 2006 2829 
3 SR 211.423.4 
4 SR 221.229.1 
5 SR 951.31 
6 SR 952.0 
7 SR 954.1 
8 SR 955.0 
9 SR 961.01 
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Art. 2 Verhältnis zu den Finanzmarktgesetzen 
1 Dieses Gesetz gilt, soweit die Finanzmarktgesetze nichts anderes vorsehen. 
2 Im Rahmen der internationalen Quellenbesteuerung abgeschlossene staatsvertrag-
liche Regelungen und damit zusammenhängende zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen, namentlich über grenzüberschreitende Prüfungen und den Marktzugang, gehen 
diesem Gesetz und den Finanzmarktgesetzen vor.10 

Art. 3 Beaufsichtigte 
Der Finanzmarktaufsicht unterstehen: 

a. die Personen, die nach den Finanzmarktgesetzen eine Bewilligung, eine An-
erkennung, eine Zulassung oder eine Registrierung der Finanzmarktauf-
sichtsbehörde benötigen; 

b. die kollektiven Kapitalanlagen; und
c. die Prüfgesellschaften.

Art. 4 Rechtsform, Sitz und Name 
1 Die Behörde, die den Finanzmarkt beaufsichtigt, ist eine öffentlich-rechtliche 
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern. 
2 Sie trägt den Namen «Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)». 
3 Sie organisiert sich selbst nach den Grundsätzen einer guten Corporate Governance 
und wirtschaftlicher Betriebsführung. Sie führt eine eigene Rechnung. 

Art. 5 Ziele der Finanzmarktaufsicht 
Die Finanzmarktaufsicht bezweckt nach Massgabe der Finanzmarktgesetze den 
Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Ver-
sicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. Sie trägt damit 
zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes 
Schweiz bei. 

Art. 6 Aufgaben 
1 Die FINMA übt die Aufsicht nach den Finanzmarktgesetzen und nach diesem 
Gesetz aus. 
2 Sie nimmt die internationalen Aufgaben wahr, die mit ihrer Aufsichtstätigkeit 
zusammenhängen. 

  

10 Eingefügt durch Art. 46 des BG vom 15. Juni 2012 über die internationale Quellenbesteu-
erung, in Kraft seit 20. Dez. 2012 (AS 2013 27; BBl 2012 4943). 
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Art. 7 Regulierungsgrundsätze 
1 Die FINMA reguliert durch: 

a. Verordnungen, wo dies in der Finanzmarktgesetzgebung vorgesehen ist; und
b. Rundschreiben über die Anwendung der Finanzmarktgesetzgebung.

2 Sie reguliert nur, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Dabei 
berücksichtigt sie insbesondere: 

a. die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen;
b. wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und

die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt;
c. die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten;

und
d. die internationalen Mindeststandards.

3 Sie unterstützt die Selbstregulierung und kann diese im Rahmen ihrer Aufsichts-
befugnisse als Mindeststandard anerkennen und durchsetzen. 
4 Sie sorgt für einen transparenten Regulierungsprozess und eine angemessene 
Beteiligung der Betroffenen. 
5 Sie erlässt zur Umsetzung dieser Grundsätze Leitlinien. Sie spricht sich dabei mit 
dem Eidgenössischen Finanzdepartement ab. 

2. Kapitel: Organisation
1. Abschnitt: Organe und Personal

Art. 8 Organe 
Die Organe der FINMA sind: 

a. der Verwaltungsrat;
b. die Geschäftsleitung;
c. die Revisionsstelle.

Art. 9 Verwaltungsrat 
1 Der Verwaltungsrat ist das strategische Organ der FINMA. Er hat folgende Auf-
gaben: 

a. Er legt die strategischen Ziele der FINMA fest und unterbreitet sie dem
Bundesrat zur Genehmigung.

b. Er entscheidet über Geschäfte von grosser Tragweite.
c. Er erlässt die der FINMA delegierten Verordnungen und beschliesst die

Rundschreiben.
d. Er überwacht die Geschäftsleitung.
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e. Er setzt eine interne Revision ein und sorgt für die interne Kontrolle.
f. Er erstellt den Geschäftsbericht und unterbreitet ihn vor der Veröffent-

lichung dem Bundesrat zur Genehmigung.
g. Er wählt die Direktorin oder den Direktor unter Vorbehalt der Genehmigung

durch den Bundesrat.
h. Er wählt die Mitglieder der Geschäftsleitung.
i. Er erlässt das Organisationsreglement und die Richtlinien über die Informa-

tionstätigkeit.
j. Er genehmigt den Voranschlag.

2 Er besteht aus sieben bis neun fachkundigen Mitgliedern, die von den Beaufsich-
tigten unabhängig sind. Der Verwaltungsrat wird für eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt; jedes Mitglied kann zweimal wiedergewählt werden. 
3 Der Bundesrat wählt den Verwaltungsrat. Er achtet dabei auf eine angemessene 
Vertretung beider Geschlechter. Er bestimmt die Präsidentin oder den Präsidenten 
und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten. Er legt die Entschädigungen fest. 
Artikel 6a des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 200011 gilt sinngemäss. 
4 Die Präsidentin oder der Präsident darf weder eine andere wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben noch ein eidgenössisches oder kantonales Amt bekleiden, es sei denn, dies 
liege im Interesse der Aufgabenerfüllung der FINMA. 
5 Der Bundesrat beruft Mitglieder des Verwaltungsrats ab und genehmigt die Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwal-
tungsrat, wenn die Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes nicht mehr erfüllt 
sind. 

Art. 10 Geschäftsleitung 
1 Die Geschäftsleitung ist das operative Organ. Sie steht unter der Leitung einer 
Direktorin oder eines Direktors. 
2 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Sie erlässt die Verfügungen nach Massgabe des Organisationsreglements.
b. Sie erarbeitet die Entscheidgrundlagen des Verwaltungsrats und berichtet

ihm regelmässig, bei besonderen Ereignissen ohne Verzug.
c. Sie erfüllt alle Aufgaben, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.

3 Das Organisationsreglement regelt die Einzelheiten. 

  

11 SR 172.220.1 
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Art. 11 Fachvertretung 
1 Die FINMA ist in Fachbereiche aufgeteilt. Das Organisationsreglement regelt die 
Einzelheiten. 
2 Bundesrat und Verwaltungsrat sorgen für eine angemessene Vertretung der ver-
schiedenen Fachbereiche in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. 

Art. 12 Revisionsstelle 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle ist die externe Revisionsstelle und erstattet dem 
Verwaltungsrat und dem Bundesrat über das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht. 

Art. 1312 Personal 
1 Die FINMA stellt ihr Personal öffentlich-rechtlich an. 
2 Artikel 6a des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 200013 gilt sinngemäss. 
3 Die berufliche Vorsorge des Personals richtet sich nach der Gesetzgebung über die 
Pensionskasse des Bundes. 
4 Der Verwaltungsrat regelt in einer Verordnung: 

a. das Arbeitsverhältnis des Personals, insbesondere Entlöhnung, Nebenleis-
tungen, Arbeitszeit, Treuepflicht und Kündigung; 

b. die Zusammensetzung, das Wahlverfahren und die Organisation des paritäti-
schen Organs des Vorsorgewerks der FINMA. 

5 Er unterbreitet die Verordnung dem Bundesrat zur Genehmigung. 

Art. 14 Amtsgeheimnis 
1 Das Personal und die Organe sind zur Verschwiegenheit über amtliche Angelegen-
heiten verpflichtet. 
2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses oder der Zugehörigkeit zu einem Organ der FINMA bestehen. 
3 Die Angestellten und die einzelnen Organe der FINMA dürfen sich ohne Ermäch-
tigung der FINMA bei Einvernahmen und in Gerichtsverfahren als Partei, Zeugin-
nen und Zeugen oder Sachverständige nicht über Wahrnehmungen äussern, die sie 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemacht haben und die sich auf ihre amtlichen 
Aufgaben beziehen. 
4 Dem Amtsgeheimnis unterstehen auch alle von der FINMA Beauftragten (Unter-
suchungsbeauftragte, Sanierungsbeauftragte, Liquidatoren, Sachwalter, beigezogene 
Dritte). 

  

12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013  
(AS 2013 1493; BBl 2011 6703). 

13 SR 172.220.1 
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2. Abschnitt: Finanzierung und Finanzhaushalt

Art. 15 Finanzierung 
1 Die FINMA erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienst-
leistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich pro Aufsichtsbereich 
eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der FINMA, die durch die Gebühren nicht 
gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird nach folgenden Kriterien bemessen: 

a. Für die Beaufsichtigten nach dem Bankengesetz vom 8. November 193414,
dem Börsengesetz vom 24. März 199515 und dem Pfandbriefgesetz vom 
25. Juni 193016 sind Bilanzsumme und Effektenumsatz massgebend.

b. Für die Beaufsichtigten nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni
200617 sind die Höhe des verwalteten Vermögens, der Bruttoertrag und die
Betriebsgrösse massgebend.

c. Für ein Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
vom 17. Dezember 200418 ist sein Anteil an den gesamten Prämienein-
nahmen aller Versicherungsunternehmen massgebend; für Versicherungs-
vermittlerinnen und -vermittler nach Artikel 43 Absatz 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004 sind ihre Anzahl und die
Betriebsgrösse massgebend.

d. Für die Selbstregulierungsorganisationen nach dem Geldwäschereigesetz
vom 10. Oktober 199719 sind Bruttoertrag und Anzahl Mitglieder mass-
gebend; für die der FINMA direkt unterstellten Finanzintermediäre nach Ar-
tikel 2 Absatz 3 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997 sind
Bruttoertrag und Betriebsgrösse massgebend.

e. Für die Prüfgesellschaften, die diesem Gesetz unterstehen, sind die bei der
Prüfung von Beaufsichtigten erzielten Honorare massgebend.

3 Der Bundesrat kann die Aufteilung der Aufsichtsabgabe in eine fixe Grundabgabe 
und eine variable Zusatzabgabe vorsehen. 
4 Er regelt die Einzelheiten, namentlich: 

a. die Bemessungsgrundlagen;
b. die Aufsichtsbereiche nach Absatz 1; und
c. die Aufteilung der durch die Aufsichtsabgabe zu finanzierenden Kosten un-

ter den Aufsichtsbereichen.

  

14 SR 952.0 
15 SR 954.1 
16 SR 211.423.4 
17 SR 951.31 
18 SR 961.01 
19 SR 955.0 
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Art. 16 Reserven 
Die FINMA bildet innert angemessener Frist für die Ausübung ihrer Aufsichtstätig-
keit Reserven im Umfang eines Jahresbudgets. 

Art. 17 Tresorerie 
1 Die Eidgenössische Finanzverwaltung verwaltet im Rahmen ihrer zentralen Treso-
rerie die liquiden Mittel der FINMA. 
2 Sie gewährt der FINMA zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft Darlehen zu 
marktkonformen Bedingungen. 
3 Die Eidgenössische Finanzverwaltung und die FINMA legen die Einzelheiten 
dieser Zusammenarbeit einvernehmlich fest. 

Art. 18 Rechnungslegung 
1 Die Rechnungslegung der FINMA stellt ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
vollständig dar. 
2 Sie folgt den allgemeinen Grundsätzen der Wesentlichkeit, Verständlichkeit, 
Stetigkeit und Bruttodarstellung und orientiert sich an allgemein anerkannten Stan-
dards. 
3 Die aus den Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleiteten Bilanzierungs- und Be-
wertungsregeln sind offenzulegen. 

Art. 19 Verantwortlichkeit 
1 Die Verantwortlichkeit der FINMA, ihrer Organe, ihres Personals sowie der 
von der FINMA Beauftragten richtet sich unter Vorbehalt von Absatz 2 nach dem 
Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 195820. Die Verantwortlichkeit der privat-
rechtlich eingesetzten Prüfgesellschaften richtet sich nach den Bestimmungen des 
Aktienrechts (Obligationenrecht21 Art. 752–760). 
2 Die FINMA und die von ihr Beauftragten haften nur, wenn: 

a. sie wesentliche Amtspflichten verletzt haben; und
b. Schäden nicht auf Pflichtverletzungen einer oder eines Beaufsichtigten zu-

rückzuführen sind.

Art. 20 Steuerbefreiung 
1 Die FINMA ist von jeder Besteuerung durch den Bund, die Kantone und die Ge-
meinden befreit. 
2 Vorbehalten bleibt das Bundesrecht über: 

a. die Mehrwertsteuer;

  

20 SR 170.32 
21 SR 220 
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b. die Verrechnungssteuer;
c. die Stempelabgaben.

3. Abschnitt: Unabhängigkeit und Aufsicht

Art. 21 
1 Die FINMA übt ihre Aufsichtstätigkeit selbstständig und unabhängig aus. 
2 Sie erörtert mindestens einmal jährlich mit dem Bundesrat die Strategie ihrer 
Aufsichtstätigkeit sowie aktuelle Fragen der Finanzplatzpolitik. 
3 Sie verkehrt mit dem Bundesrat über das Eidgenössische Finanzdepartement. 
4 Die eidgenössischen Räte üben die Oberaufsicht aus. 

4. Abschnitt: Information der Öffentlichkeit und Datenbearbeitung

Art. 22 Information der Öffentlichkeit 
1 Die FINMA informiert die Öffentlichkeit jährlich mindestens einmal über ihre 
Aufsichtstätigkeit und Aufsichtspraxis. 
2 Sie informiert nicht über einzelne Verfahren, es sei denn, es bestehe dafür ein 
besonderes aufsichtsrechtliches Bedürfnis, insbesondere, wenn die Information nötig 
ist: 

a. zum Schutz der Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer oder der Beaufsich-
tigten;

b. zur Berichtigung falscher oder irreführender Informationen; oder
c. zur Wahrung des Ansehens des Finanzplatzes Schweiz.

3 Hat sie über ein Verfahren informiert, so informiert sie unverzüglich auch über 
dessen Einstellung. Auf Verlangen des Betroffenen kann davon abgesehen werden. 
4 Sie trägt bei ihrer gesamten Informationstätigkeit den Persönlichkeitsrechten 
der Betroffenen Rechnung. Die Veröffentlichung von Personendaten kann in elekt-
ronischer oder gedruckter Form erfolgen. 

Art. 23 Datenbearbeitung und öffentliches Verzeichnis 
1 Die FINMA bearbeitet im Rahmen der Aufsicht nach diesem Gesetz und den 
Finanzmarktgesetzen Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter 
Personendaten und Persönlichkeitsprofilen. Sie regelt die Einzelheiten. 
2 Sie führt ein Verzeichnis der Beaufsichtigten. Dieses Verzeichnis ist in elektro-
nischer Form öffentlich zugänglich. 
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3. Kapitel: Aufsichtsinstrumente
1. Abschnitt: Prüfung

Art. 24 Grundsatz 
1 Die FINMA führt nach Massgabe der Finanzmarktgesetze die Prüfung selbst, 
durch von ihr beigezogene Dritte oder durch von den Beaufsichtigten beauftragte 
Prüfgesellschaften aus. 
2 Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung. 

Art. 25 Pflichten der geprüften Beaufsichtigten 
1 Wird nach den Finanzmarktgesetzen eine Prüfgesellschaft eingesetzt oder werden 
Dritte beigezogen, so haben die Beaufsichtigten diesen alle Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen herauszugeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
2 Die Wahl einer Prüfgesellschaft bedarf der Genehmigung durch die FINMA. 

Art. 26 Zulassungsvoraussetzungen 
1 Eine Prüfgesellschaft wird zugelassen, wenn sie: 

a. nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200522 beaufsichtigt
ist;  

b. für die Prüfungen nach den Finanzmarktgesetzen ausreichend organisiert ist;
und 

c. keine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit aus-
übt. 

2 Leitende Prüferinnen und Prüfer werden zugelassen, wenn sie: 
a. als Revisionsexpertinnen oder -experten nach Artikel 4 des Revisionsauf-

sichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 zugelassen sind; und 
b. das nötige Fachwissen für die Prüfung nach einem der Finanzmarktgesetze

aufweisen. 
3 Die Prüfungen sind mit der Sorgfalt einer ordentlichen und sachkundigen Prüferin 
oder eines ordentlichen und sachkundigen Prüfers durchzuführen. 

Art. 27 Berichterstattung und Massnahmen 
1 Die Prüfgesellschaft erstattet dem obersten Leitungsorgan der oder des geprüften 
Beaufsichtigten sowie der FINMA Bericht über ihre Prüfungen. 

  

22 SR 221.302 
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2 Stellt sie Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder sonstige Miss-
stände fest, so setzt sie der oder dem geprüften Beaufsichtigten eine angemessene 
Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes. Wird die Frist nicht ein-
gehalten, so informiert sie die FINMA. 
3 Bei schweren Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen und schweren 
Missständen benachrichtigt die Prüfgesellschaft die FINMA ohne Verzug. 

Art. 28 Aufsicht über die Prüfgesellschaften 
1 Die FINMA überprüft die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach diesem 
Gesetz und die Prüftätigkeit der Prüfgesellschaften bei den Beaufsichtigten nach den 
Finanzmarktgesetzen. 
2 Die FINMA und die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde erteilen einander 
alle Auskünfte und übermitteln alle Unterlagen, die sie für die Durchsetzung der 
jeweiligen Gesetzgebung benötigen. Sie koordinieren ihre Aufsichtstätigkeiten, um 
Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 

2. Abschnitt: Weitere Aufsichtsinstrumente

Art. 29 Auskunfts- und Meldepflicht 
1 Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifi-
ziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen 
müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 
2 Die Beaufsichtigten müssen der FINMA zudem unverzüglich Vorkommnisse 
melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind. 

Art. 30 Anzeige der Eröffnung eines Verfahrens 
Ergeben sich Anhaltspunkte für Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 
und eröffnet die FINMA ein Verfahren, so zeigt sie dies den Parteien an. 

Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes 
Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so 
sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes. 

Art. 32 Feststellungsverfügung 
Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestim-
mungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung 
des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA 
eine Feststellungsverfügung erlassen. 
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Art. 33 Berufsverbot 
1 Stellt die FINMA eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 
fest, so kann sie der verantwortlichen Person die Tätigkeit in leitender Stellung bei 
einer oder einem von ihr Beaufsichtigten untersagen. 
2 Das Berufsverbot kann für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden. 

Art. 34 Veröffentlichung der aufsichtsrechtlichen Verfügung 
1 Liegt eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vor, so kann 
die FINMA ihre Endverfügung nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von 
Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen. 
2 Die Veröffentlichung ist in der Verfügung selber anzuordnen. 

Art. 35 Einziehung 
1 Die FINMA kann den Gewinn einziehen, den eine Beaufsichtigte, ein Beaufsich-
tigter oder eine verantwortliche Person in leitender Stellung durch schwere Verlet-
zung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen erzielt hat. 
2 Diese Regelung gilt sinngemäss, wenn eine Beaufsichtigte, ein Beaufsichtigter 
oder eine verantwortliche Person in leitender Stellung durch schwere Verletzung 
aufsichtsrechtlicher Bestimmungen einen Verlust vermieden hat. 
3 Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann die FINMA ihn schätzen. 
4 Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren. 
5 Die strafrechtliche Einziehung nach den Artikeln 70–72 des Strafgesetzbuches23 
geht der Einziehung nach dieser Bestimmung vor. 
6 Die eingezogenen Vermögenswerte gehen an den Bund, soweit sie nicht Geschä-
digten ausbezahlt werden. 

Art. 36 Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter 
1 Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, 
bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt 
abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen 
(Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter). 
2 Sie umschreibt in der Einsetzungsverfügung die Aufgaben der oder des Unter-
suchungsbeauftragten. Sie legt fest, in welchem Umfang die oder der Unter-
suchungsbeauftragte an Stelle der Organe der Beaufsichtigten handeln darf. 

  

23 SR 311.0 
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3 Die Beaufsichtigten haben der oder dem Untersuchungsbeauftragten Zutritt zu 
ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
offenzulegen, welche die oder der Untersuchungsbeauftragte zur Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben benötigt. 
4 Die Kosten der oder des Untersuchungsbeauftragten tragen die Beaufsichtigten. 
Sie haben auf Anordnung der FINMA einen Kostenvorschuss zu leisten. 

Art. 37 Entzug der Bewilligung, der Anerkennung, der Zulassung 
oder der Registrierung 

1 Die FINMA entzieht einer oder einem Beaufsichtigten die Bewilligung, die Aner-
kennung, die Zulassung oder die Registrierung, wenn sie oder er die Voraussetzun-
gen für die Tätigkeit nicht mehr erfüllt oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen 
schwer verletzt. 
2 Mit dem Entzug verliert die oder der Beaufsichtigte das Recht, die Tätigkeit aus-
zuüben. Die übrigen Folgen des Entzugs richten sich nach den anwendbaren Fi-
nanzmarktgesetzen. 
3 Diese Folgen gelten analog, wenn eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter tätig 
ist, ohne über eine Bewilligung, eine Anerkennung, eine Zulassung oder eine Regist-
rierung zu verfügen. 

3. Abschnitt: Zusammenarbeit mit inländischen Behörden

Art. 38 Strafbehörden 
1 Die FINMA und die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Kantone leis-
ten einander Rechts- und Amtshilfe nach Massgabe der einschlägigen Gesetze. 
2 Sie koordinieren ihre Untersuchungen, soweit möglich und erforderlich. 
3 Erhält die FINMA Kenntnis von gemeinrechtlichen Verbrechen und Vergehen 
sowie Widerhandlungen gegen dieses Gesetz und die Finanzmarktgesetze, so be-
nachrichtigt sie die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. 

Art. 39 Andere inländische Behörden 
Die Zusammenarbeit der FINMA mit anderen inländischen Behörden richtet sich für 
die FINMA unter Vorbehalt der Artikel 40 und 41 nach den Finanzmarktgesetzen 
und für die anderen inländischen Behörden nach den für sie geltenden Gesetzen. 

Art. 40 Verweigerungsgründe 
Die FINMA kann die Bekanntgabe von nicht öffentlich zugänglichen Informationen 
und die Herausgabe von Akten gegenüber Strafverfolgungsbehörden und anderen 
inländischen Behörden verweigern, soweit: 

a. die Informationen und die Akten ausschliesslich der internen Meinungsbil-
dung dienen; 
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b. deren Bekannt- oder Herausgabe ein laufendes Verfahren gefährden oder die
Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit beeinträchtigen würde;

c. sie mit den Zielen der Finanzmarktaufsicht oder mit deren Zweck nicht ver-
einbar ist.

Art. 41 Streitigkeiten 
Über Meinungsverschiedenheiten in der Zusammenarbeit zwischen der FINMA 
einerseits und Strafverfolgungsbehörden und anderen inländischen Behörden ander-
seits entscheidet das Bundesverwaltungsgericht auf Ersuchen einer der betroffenen 
Behörden. 

4. Abschnitt:
Zusammenarbeit mit ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden 

Art. 42 Amtshilfe 
1 Die FINMA kann zur Durchsetzung der Finanzmarktgesetze ausländische Finanz-
marktaufsichtsbehörden um Auskünfte und Unterlagen ersuchen. 
2 Die FINMA darf ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden nicht öffentlich 
zugängliche Auskünfte und Unterlagen nur übermitteln, sofern diese an das Amts- 
oder Berufsgeheimnis gebunden sind und sie die Informationen: 

a. ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung von ausländischen Instituten
verwenden; und 

b. nur aufgrund einer generellen Ermächtigung in einem Staatsvertrag oder mit
der Zustimmung der FINMA an zuständige Behörden und an Organe weiter-
leiten, die mit im öffentlichen Interesse liegenden Aufsichtsaufgaben betraut 
sind. 

3 Die FINMA verweigert die Zustimmung, wenn die Informationen an Strafbehör-
den weitergeleitet werden sollen und die Rechtshilfe in Strafsachen ausgeschlossen 
wäre. Sie entscheidet im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Justiz. 
4 Betreffen die von der FINMA zu übermittelnden Informationen einzelne Kunden, 
so ist das Bundesgesetz vom 20. Dezember 196824 über das Verwaltungsverfahren 
anwendbar. 

Art. 43 Grenzüberschreitende Prüfungen 
1 Die FINMA kann zur Durchsetzung der Finanzmarktgesetze direkte Prüfungen bei 
ausländischen Niederlassungen von Beaufsichtigten, für deren konsolidierte Auf-
sicht sie im Rahmen der Herkunftslandkontrolle verantwortlich ist, selber vorneh-
men oder durch Prüfgesellschaften oder beigezogene Dritte vornehmen lassen. 

  

24 SR 172.021 
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2 Sie darf ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden direkte Prüfungen bei 
schweizerischen Niederlassungen von ausländischen Instituten erlauben, sofern 
diese Behörden: 

a. im Rahmen der Herkunftslandkontrolle für die konsolidierte Aufsicht der
geprüften Institute verantwortlich sind; und 

b. die Voraussetzungen für die Amtshilfe nach Artikel 42 Absätze 2 und 3 er-
füllt sind. 

3 Durch grenzüberschreitende direkte Prüfungen dürfen nur Angaben erhoben wer-
den, welche für eine konsolidierte Aufsicht über ausländische Institute notwendig 
sind. Dazu gehören insbesondere Angaben darüber, ob ein Institut konzernweit: 

a. angemessen organisiert ist;
b. die in seiner Geschäftstätigkeit enthaltenen Risiken angemessen erfasst, be-

grenzt und überwacht;
c. durch Personen geleitet wird, welche Gewähr für eine einwandfreie Ge-

schäftstätigkeit bieten;
d. Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften auf konsolidierter Basis er-

füllt; und
e. seinen Berichterstattungspflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden korrekt

nachkommt.
4 Die FINMA kann die ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden bei ihren 
direkten Prüfungen in der Schweiz begleiten oder durch eine Prüfgesellschaft oder 
beigezogene Dritte begleiten lassen. Die betroffenen Beaufsichtigten können eine 
Begleitung verlangen. 
5 Die nach schweizerischem Recht organisierten Niederlassungen haben den zustän-
digen ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden und der FINMA die zur Durch-
führung der direkten Prüfungen oder der Amtshilfe durch die FINMA notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in ihre Bücher zu gewähren. 
6 Als Niederlassungen gelten: 

a. Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen von Beauf-
sichtigten oder ausländischen Instituten; und 

b. andere Unternehmungen, soweit ihre Tätigkeit von einer Finanzmarktauf-
sichtsbehörde in die konsolidierte Aufsicht einbezogen wird. 

4. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 44 Tätigkeit ohne Bewilligung, Anerkennung, Zulassung  
oder Registrierung 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich 
ohne Bewilligung, Anerkennung, Zulassung oder Registrierung eine nach den Fi-
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nanzmarktgesetzen bewilligungs-, anerkennungs-, zulassungs- oder registrierungs-
pflichtige Tätigkeit ausübt. 
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurtei-
lung beträgt die Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze. 

Art. 45 Erteilen falscher Auskünfte 
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich 
der FINMA, einer Prüfgesellschaft, einer Selbstregulierungsorganisation, einer 
Beauftragten oder einem Beauftragten falsche Auskünfte erteilt. 
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurtei-
lung beträgt die Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze. 

Art. 46 Pflichtverletzungen der Prüfgesellschaften oder der Beauftragten 
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich 
als Prüferin oder Prüfer beziehungsweise als Beauftragte oder Beauftragter die 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen grob verletzt, indem sie oder er: 

a. im Prüfbericht wesentliche falsche Angaben macht oder wesentliche Tat-
sachen verschweigt; 

b. eine vorgeschriebene Meldung an die FINMA nicht erstattet; oder
c. eine Aufforderung nach Artikel 27 an die oder den geprüften Beaufsichtig-

ten unterlässt.
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurtei-
lung beträgt die Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze. 

Art. 47 Prüfung der Jahresrechnung 
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. die nach den Finanzmarktgesetzen vorgeschriebene Jahresrechnung nicht
durch eine zugelassene Prüfgesellschaft prüfen oder eine von der FINMA 
angeordnete Prüfung nicht vornehmen lässt; 

b. die Pflichten, die ihm oder ihr gegenüber der Prüfgesellschaft oder gegen-
über der oder dem Beauftragten obliegen, nicht erfüllt. 

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurtei-
lung beträgt die Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze. 
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Art. 48 Missachten von Verfügungen der FINMA 
Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer einer von der FINMA unter 
Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels ergangenen rechtskräftigen Verfügung 
oder einem Entscheid der Rechtsmittelinstanzen vorsätzlich nicht Folge leistet. 

Art. 49 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 
Von der Ermittlung der strafbaren Personen kann Umgang genommen und an ihrer 
Stelle der Geschäftsbetrieb zur Bezahlung der Busse verurteilt werden (Art. 7 des 
BG vom 22. März 197425 über das Verwaltungsstrafrecht), wenn: 

a. die Ermittlung der Personen, die nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht strafbar sind, Untersuchungs-
massnahmen bedingt, welche im Hinblick auf die verwirkte Strafe unver-
hältnismässig wären; und

b. für die Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen dieses Gesetzes oder
der Finanzmarktgesetze eine Busse von höchstens 50 000 Franken in Be-
tracht fällt.

Art. 50 Zuständigkeit 
1 Für die Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen dieses Gesetzes oder der 
Finanzmarktgesetze ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwal-
tungsstrafrecht anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz oder die Finanzmarkt-
gesetze nichts anderes bestimmen. Verfolgende und urteilende Behörde ist das 
Eidgenössische Finanzdepartement. 
2 Ist die gerichtliche Beurteilung verlangt worden oder hält das Eidgenössische 
Finanzdepartement die Voraussetzungen für eine Freiheitsstrafe oder eine freiheits-
entziehende Massnahme für gegeben, so untersteht die strafbare Handlung der 
Bundesgerichtsbarkeit. In diesem Fall überweist das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment die Akten der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Die 
Überweisung gilt als Anklage. Die Artikel 73–83 des Bundesgesetzes vom 22. März 
1974 über das Verwaltungsstrafrecht gelten sinngemäss. 
3 Die Vertreterin oder der Vertreter der Bundesanwaltschaft und des Eidgenössi-
schen Finanzdepartements müssen zur Hauptverhandlung nicht persönlich erschei-
nen. 

Art. 51 Vereinigung der Strafverfolgung 
1 Sind in einer Strafsache sowohl die Zuständigkeit des Eidgenössischen Finanz-
departements als auch der Bundesgerichtsbarkeit oder der kantonalen Gerichtsbar-
keit gegeben, so kann das Eidgenössische Finanzdepartement die Vereinigung der 
Strafverfolgung in der Hand der bereits mit der Sache befassten Strafverfolgungs-
behörde anordnen, sofern ein enger Sachzusammenhang besteht, die Sache noch 
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nicht beim urteilenden Gericht hängig ist und die Vereinigung das laufende Verfah-
ren nicht in unvertretbarem Masse verzögert. 
2 Über Anstände zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Bun-
desanwaltschaft oder den kantonalen Behörden entscheidet die Beschwerdekammer 
des Bundesstrafgerichts. 

Art. 52 Verjährung 
Die Verfolgung von Übertretungen dieses Gesetzes und der Finanzmarktgesetze 
verjährt nach sieben Jahren. 

5. Kapitel: Verfahren und Rechtsschutz

Art. 53 Verwaltungsverfahren 
Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember 196827 über das Verwaltungsverfahren.

Art. 54 Rechtsschutz 
1 Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmun-
gen über die Bundesrechtspflege. 
2 Die FINMA ist zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. 

6. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Vollzug

Art. 55 Ausführungsbestimmungen 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 
2 Er kann die FINMA ermächtigen, in Belangen von beschränkter Tragweite, na-
mentlich in vorwiegend technischen Angelegenheiten, Ausführungsbestimmungen 
zu diesem Gesetz und zu den Finanzmarktgesetzen zu erlassen. 

Art. 56 Vollzug 
Die FINMA ist zuständig für den Vollzug dieses Gesetzes und der Finanzmarkt-
gesetze. 
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2. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts

Art. 57 
Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

3. Abschnitt: Übergangsbestimmungen

Art. 58 Übergang von Rechten und Pflichten 
1 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt, in dem die FINMA eigene Rechtspersön-
lichkeit erlangt. Auf diesen Zeitpunkt tritt sie an die Stelle der Eidgenössischen 
Bankenkommission, des Bundesamtes für Privatversicherungen und der Kontroll-
stelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei. 
2 Der Bundesrat bezeichnet die Rechte, Pflichten und Werte, die auf die FINMA 
übergehen, legt den Eintritt der Rechtswirkungen fest und genehmigt die Eröff-
nungsbilanz. Er trifft alle weiteren für den Übergang notwendigen Vorkehren und 
erlässt entsprechende Bestimmungen. 
3 Die FINMA übernimmt alle Verfahren der Eidgenössischen Bankenkommission, 
des Bundesamtes für Privatversicherungen und der Kontrollstelle für die Bekämp-
fung der Geldwäscherei, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind. 

Art. 59 Übergang der Arbeitsverhältnisse 
1 Die Arbeitsverhältnisse des Personals der Eidgenössischen Bankenkommission, 
des Bundesamtes für Privatversicherungen und der Kontrollstelle für die Bekämp-
fung der Geldwäscherei gehen gemäss Artikel 58 Absatz 1 auf die FINMA über und 
werden nach dem vorliegenden Gesetz weitergeführt. 
2 Es besteht kein Anspruch auf Weiterführung der Funktion, des Arbeitsbereichs und 
der organisatorischen Einordnung; hingegen besteht während der Dauer eines Jahres 
Anspruch auf den bisherigen Lohn. 
3 Bewerbungsverfahren werden nur dann durchgeführt, wenn es sich aufgrund einer 
Neuorganisation oder des Vorhandenseins mehrerer Kandidatinnen und Kandidaten 
als notwendig erweist. 
4 Die FINMA bemüht sich, Umstrukturierungen sozialverträglich auszugestalten. 

Art. 60 Zuständige Arbeitgeberin 
1 Die FINMA gilt als zuständige Arbeitgeberin für die Rentenbezügerinnen und 
-bezüger: 

a. die der Eidgenössischen Bankenkommission, dem Bundesamt für Privatver-
sicherungen und der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei 
zugeordnet sind; und 



59

Finanzmarktaufsichtsgesetz 956.1 

b. deren Alters-, Invaliden- oder Hinterlassenenrenten aus der beruflichen Vor-
sorge vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Pensionskasse des Bun-
des zu laufen begonnen haben.

2 Liegt der Beginn der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zu einem späteren Zeit-
punkt zur Invalidität führt, vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und beginnt die 
Rente erst nach seinem Inkrafttreten zu laufen, so gilt die FINMA ebenfalls als 
zuständige Arbeitgeberin. 

4. Abschnitt: Referendum und Inkrafttreten

Art. 61 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens:28 

Artikel 4, 7, 8, 9 Absatz 1 Buchstaben a–e und g–j sowie Absätze 2–5, Art. 10–14, 17–20,  
21 Absätze 3 und 4, 53–55, 58 Absatz 2 zweiter Satz, 59 Absätze 2–4; Anhang: Ziffer 4 
(Verwaltungsgerichtsgesetz): Gliederungstitel vor Artikel 31 und 33 Buchstabe b:  
1. Februar 2008
Übrige Bestimmungen: 1. Januar 2009 
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Verordnung  
über das Personal  
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
(FINMA-Personalverordnung) 

vom 11. August 2008 (Stand am 1. Januar 2009) 

Vom Bundesrat genehmigt am 27. August 2008 

Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) , 
gestützt auf Artikel 13 Absatz 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes  
vom 22. Juni 20071 (FINMAG)  
verordnet: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung regelt das Arbeitsverhältnis aller Mitarbeitenden der FINMA. 
2 Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend die Bestim-
mungen des Obligationenrechts2 als öffentliches Recht des Bundes. 
3 Die FINMA erlässt ausführende Reglemente. 

Art. 2 Personalausschuss 
1 Die FINMA kann von sich aus oder auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitenden 
einen Personalausschuss bilden. 
2 Sie erlässt ein Reglement über die Aufgaben und Kompetenzen des Personalaus-
schusses. 

Art. 3 Personalverbände 
1 Die FINMA pflegt regelmässige Kontakte mit den Personalverbänden als Vertre-
tern grundlegender Anliegen des Personals.  
2 In individuellen Personalangelegenheiten sind die Personalverbände zur Vertretung 
ihrer Mitglieder berechtigt. 

 AS 2008 5331 
1 SR 956.1 
2 SR 220 

956.121
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2. Abschnitt: Anstellung

Art. 4 Entstehung 
Das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis entsteht durch den Abschluss eines von 
der FINMA und der anzustellenden Person zu unterzeichnenden schriftlichen 
Anstellungsvertrages. 

Art. 5 Dauer 
1 Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet, wenn der Anstellungsvertrag keine Befristung 
vorsieht. 
2 Das befristete Arbeitsverhältnis darf für längstens fünf Jahre abgeschlossen wer-
den. 
3 Es gilt rückwirkend als unbefristet, wenn es nach Ablauf der vereinbarten Dauer 
stillschweigend fortgesetzt wird oder die ununterbrochene Anstellung länger als fünf 
Jahre gedauert hat. 

Art. 6 Probezeit 
1 Die Probezeit beträgt bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen sechs Monate. Im 
gegenseitigen Einvernehmen kann die Probezeit verkürzt werden. 
2 Bei befristeten Arbeitsverhältnissen entfällt die Probezeit unter Vorbehalt einer 
abweichenden Vereinbarung im Anstellungsvertrag. 

3. Abschnitt: Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Art. 7 Grundsatz 
1 Im gegenseitigen Einvernehmen kann das Arbeitsverhältnis auf jeden Zeitpunkt 
beendet werden. 
2 Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung: 

a. mit Ablauf einer vereinbarten Frist;
b. durch Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 12;
c. durch Tod der mitarbeitenden Person.

Art. 8 Kündigung während der Probezeit 
Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von jeder Vertragspartei gekün-
digt werden: 

a. in den ersten zwei Monaten auf Ende der auf die Kündigung folgenden
Woche; 

b. ab dem dritten Monat auf Ende des der Kündigung folgenden Monats.
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Art. 9 Kündigung nach Ablauf der Probezeit 
1 Nach Ablauf der Probezeit kann das unbefristete Arbeitsverhältnis auf Ende jedes 
Monats unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von jeder Vertragspartei 
gekündigt werden. 
2 Für die Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt die Frist sechs Monate. 
3 In begründeten Fällen können längere Kündigungsfristen vertraglich vereinbart 
werden. 
4 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die FINMA setzt sachliche Gründe 
voraus. Die FINMA teilt der mitarbeitenden Person die Gründe für die Kündigung 
schriftlich mit. 

Art. 10 Fristlose Kündigung 
1 Aus wichtigen Gründen kann jede Vertragspartei das befristete oder unbefristete 
Arbeitsverhältnis jederzeit fristlos auflösen. 
2 Die fristlose Kündigung ist schriftlich zu begründen. 
3 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein der 
kündigenden Vertragspartei nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. 

Art. 11 Form der Kündigung 
1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses hat schriftlich zu erfolgen. 
2 Können sich die Vertragsparteien über die Beendigung nicht einigen, so kündigt 
die FINMA in Form einer Verfügung. 

Art. 12 Altersgrenze 
1 Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung mit Erreichen der Altersgrenze 
(ordentliches Rücktrittsalter) nach Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 19463. 
2 Im Einzelfall kann die FINMA das Arbeitsverhältnis im Einvernehmen mit der 
betroffenen Person über das ordentliche Rücktrittsalter hinaus bis längstens zum 
vollendeten 70. Altersjahr verlängern. 

Art. 13 Unterstützende Massnahmen 
1 Muss aus wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen grösseren Personalbestän-
den gekündigt werden, so ergreift die FINMA nach Anhörung der Personalverbände 
unterstützende Massnahmen zugunsten der betroffenen Mitarbeitenden. 
2 Die Massnahmen umfassen Leistungen zur sozialen Sicherung, insbesondere die 
Unterstützung bei beruflicher Umorientierung oder Leistungen bei vorzeitiger Pen-
sionierung. 
  

3 SR 831.10 



64

Finanzmarktaufsicht 956.121 

3 Die Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung umfassen eine von der FINMA 
finanzierte Alters- und Überbrückungsrente nach dem Vorsorgereglement für die 
Mitarbeitenden und Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks FINMA. 

4. Abschnitt: Kündigungsschutz

Art. 14 Missbräuchliche Kündigung 
1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist namentlich missbräuchlich, wenn sie 
ausgesprochen wird: 

a. aus Gründen, die in der Persönlichkeit der mitarbeitenden Person liegen,
soweit diese Gründe ohne Bezug zum Arbeitsverhältnis bestehen und das 
Anstellungsverhältnis nicht wesentlich beeinträchtigen; 

b. weil die mitarbeitende Person verfassungsmässige Rechte ausübt, soweit sie
dadurch ihre Pflichten nicht verletzt und die Zusammenarbeit nicht wesent-
lich beeinträchtigt; 

c. weil die mitarbeitende Person gesetzliche Pflichten erfüllt oder weil sie frei-
willigen schweizerischen Militär- oder Zivildienst leistet; 

d. weil die mitarbeitende Person einem Personalverband angehört oder nicht
angehört oder weil sie rechtmässig gewerkschaftliche Tätigkeiten ausübt; 

e. ohne begründeten Anlass während der Dauer, in der die mitarbeitende Per-
son gewählte Vertreterin einer betrieblichen oder der FINMA angeschlosse-
nen Einrichtung ist; 

f. ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus
dem Anstellungsverhältnis zu vereiteln; 

g. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis geltend macht. 

2 Ferner ist der Kündigungsschutz nach Artikel 10 des Gleichstellungsgesetzes vom 
24. März 19954 anwendbar.

Art. 15 Kündigung zur Unzeit 
1 Die Kündigung während einer Sperrfrist ist nichtig. Die Frist einer vorgängig 
ausgesprochenen Kündigung steht während einer Sperrfrist still und erstreckt sich 
bis zum Ende des Monats, in dem diese endet. 
2 Sperrfristen bestehen: 

a. bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten sowie bei freiwilligem schweizerischem
Militär- oder Zivildienst: während der Dauer der Arbeitsverhinderung sowie, 
wenn diese mehr als zwei Arbeitswochen beträgt, während vier Wochen 
davor und danach; 
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b. bei Krankheit oder unverschuldetem Unfall: während dreier Monate bis zum
vollendeten fünften Anstellungsjahr, danach während sechs Monaten;

c. bei Schwangerschaft: während der Schwangerschaft sowie 16 Wochen nach
der Niederkunft;

d. bei von der FINMA bewilligter Teilnahme an Hilfsaktionen im Ausland:
während der Dauer der Arbeitsverhinderung.

Art. 16 Entschädigungsansprüche 
1 Hat die FINMA Vorschriften über die Kündigungsfristen verletzt oder fehlen im 
Fall einer von ihr ausgesprochenen fristlosen Kündigung wichtige Gründe, so haben 
die Mitarbeitenden Anspruch auf Fortzahlung des Lohnes bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist oder des befristeten Anstellungsvertrages. 
2 Wird das Arbeitsverhältnis missbräuchlich gekündigt oder fehlen wichtige Gründe 
für die fristlose Kündigung oder sind Verfahrensvorschriften verletzt worden, so 
kann die Partei, der gekündigt worden ist, unabhängig allfälliger Ansprüche nach 
Absatz 1 eine unter Würdigung aller Umstände angemessene Entschädigung verlan-
gen. Deren Höhe darf jedoch den Lohn für sechs Monate nicht übersteigen. 
3 Hat die FINMA ohne sachliche Gründe gekündigt, so können die Mitarbeitenden 
eine Entschädigung nach Absatz 2 verlangen. 
4 Vorbehalten bleiben die Nichtigkeit der Kündigung zur Unzeit nach Artikel 15 
sowie Schadenersatzansprüche aus andern Rechtstiteln. 

5. Abschnitt: Lohn

Art. 17 Grundsätze 
1 Der Lohn besteht aus dem Basislohn sowie der variablen Lohnkomponente. 
2 Die Höchstsumme von Basislohn und variabler Lohnkomponente wird für den 
Direktor oder die Direktorin anlässlich der Anstellung festgelegt und unterliegt der 
Genehmigung durch den Bundesrat. 
3 Die Löhne der Mitarbeitenden in Ausbildung richten sich nach den Empfehlungen 
der entsprechenden Berufsverbände und nach der regionalen Praxis. Die FINMA 
kann zugunsten des Personals in Ausbildung davon abweichen. 

Art. 18 Basislohn 
1 Für die Festsetzung des Basislohns definiert die FINMA sich überlappende Lohn-
bänder. Sie macht die Lohnbänder öffentlich bekannt. 
2 Ein Basislohn von über 300 000 Franken bedarf der Zustimmung des Vorstehers 
des Eidgenössischen Finanzdepartements. 
3 Die Tätigkeit der Mitarbeitenden wird einer Funktion zugeordnet. Innerhalb jeder 
Funktion bestehen bestimmte Ausprägungen. 
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4 Jede Ausprägung innerhalb einer Funktion wird einem Lohnband zugeordnet. 
5Der Basislohn des Direktors oder der Direktorin wird unabhängig der Lohnbänder 
festgelegt.  

Art. 19 Einstufungskriterien Basislohn 
1 Der Basislohn der einzelnen Mitarbeitenden wird innerhalb des für die Funktion 
und deren Ausprägung definierten Lohnbandes nach Anforderung, persönlichem 
Qualifikationsprofil und zu übernehmender Verantwortung festgelegt. 
2 Ändern sich die Anforderungen, die persönliche Qualifikation oder die zu über-
nehmende Verantwortung, so kann der Basislohn bei gleich bleibender Funktion und 
Ausprägung im Rahmen des Budgets innerhalb des Lohnbandes angepasst werden. 
Diese Anpassungen erfolgen in der Regel per Jahresbeginn. 
3 Bei Änderung der Funktion oder der Ausprägung innerhalb einer Funktion erfol-
gen die Anpassungen des Basislohns mit der Änderung. 
4 Der Verwaltungsrat legt im Rahmen des Budgets jährlich einen Betrag für indivi-
duelle Anpassungen von Basislöhnen fest. 

Art. 20 Auszahlung 
Der jährliche Basislohn wird in zwölf Teilen ausbezahlt. 

Art. 21 Teuerungsausgleich 
Die Teuerung kann angemessen ausgeglichen werden (Kaufkrafterhaltung). Der 
Verwaltungsrat beschliesst jährlich, ob und in welchem Umfang die Basislöhne 
sowie die Beträge nach Artikel 17 Absatz 2 und 18 Absatz 2 an die Teuerung ange-
passt werden. 

Art. 22 Variable Lohnkomponente 
1 Die Ausrichtung einer variablen Lohnkomponente basiert auf der jährlichen 
schriftlichen Leistungsbeurteilung sowie dem Personalbeurteilungsgespräch. Die 
variable Lohnkomponente wird nur Mitarbeitenden ausgerichtet, die die vereinbar-
ten Ziele übertreffen. 
2 Die variable Lohnkomponente der einzelnen Mitarbeitenden darf für die den 
obersten beiden Lohnbändern zugeordneten Mitarbeitenden und den Direktor oder 
die Direktorin 20 Prozent sowie für die den übrigen Lohnbändern zugeordneten 
Mitarbeitenden 15 Prozent des Basislohns nicht überschreiten. 
3 Auf die Ausrichtung einer variablen Lohnkomponente besteht kein Anspruch. 

Art. 23 Budget variable Lohnkomponente 
1 Der Verwaltungsrat legt jährlich den für die variablen Lohnkomponenten zur 
Verfügung stehenden Betrag im Rahmen des Budgets fest. 
2 Dieser beträgt maximal 10 Prozent der Gesamtlohnsumme. 
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Art. 24 Lohnnebenleistungen und Spesenersatz 
1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf weitere Leistungen wie Betreuungszula-
gen, Treueprämien und Vergünstigungen für den öffentlichen Verkehr. 
2 Die FINMA erlässt ein Spesenreglement über die Entschädigung der Mehraus-
lagen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit für die FINMA anfallen. 
3 Es können Pauschalspesen ausgerichtet werden. Diese sollen die von den Steuer-
behörden anerkannten Maximalbeträge nicht übersteigen. 

6. Abschnitt: Lohnfortzahlung

Art. 25 Krankheit und Unfall 
1 Die Mitarbeitenden haben bei Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder 
Unfall bis zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit Anspruch auf Fortzahlung des 
bisherigen Lohnes: 

a. im ersten Dienstjahr während drei Monaten;
b. ab dem zweiten Dienstjahr während zwölf Monaten.

2 Nach Ablauf dieser Fristen haben die Mitarbeitenden bis 24 Monate seit Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Fortzahlung von 90 Prozent des bisherigen 
Lohnes. 
3 Die Lohnfortzahlung kann in begründeten Härtefällen im Rahmen von 70 Prozent 
des bisherigen Lohnes bis zum Abschluss der medizinischen Abklärungen oder bis 
zur Ausrichtung einer Rente, längstens aber um weitere zwölf Monate verlängert 
werden. 
4 Der Anspruch kann gekürzt werden, wenn Mitarbeitende eine Krankheit oder einen 
Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben, sich bewusst einer 
aussergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt haben oder ein Wagnis eingegangen sind. 

Art. 26 Militär, Zivilschutz und ziviler Ersatzdienst 
1 Bei Arbeitsaussetzung wegen obligatorischem schweizerischem Militär- oder 
Zivilschutzdienst oder wegen des zivilen Ersatzdienstes haben die Dienstpflichtigen 
Anspruch auf Fortzahlung des vollen Lohnes während maximal 25 Arbeitstagen pro 
Kalenderjahr. 
2 Übersteigt die Summe der Dienstleistungen 25 Arbeitstage, so reduziert sich der 
Lohnanspruch für die Dauer der weiteren Dienstleistung bei Mitarbeitenden mit 
Unterstützungspflicht auf 80 Prozent und bei Mitarbeitenden ohne Unterstützungs-
pflicht auf 60 Prozent des bisherigen Lohnes. 
3 Bei freiwilligen Dienstleistungen wird der Lohn während maximal fünf Arbeits-
tagen bezahlt, solange die Summe der Dienstleistungen im Kalenderjahr 25 Arbeits-
tage noch nicht erreicht hat. 
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4 Übersteigt der Erwerbsersatz die Lohnansprüche, so wird der Lohn im Umfange 
des Erwerbsersatzes ausgerichtet. 

Art. 27 Tod von Mitarbeitenden 
Beim Tod von Mitarbeitenden erfolgt die Lohnfortzahlung für den laufenden sowie 
für zwei weitere Monate. 

Art. 28 Mutterschaft und Adoption 
1 Bei Arbeitsaussetzung wegen Mutterschaft wird der bisherige Lohn während 
16 Wochen ausgerichtet, wenn am Tag der Niederkunft der zehnte Anstellungs-
monat vollendet ist.  
2 Bei einer kürzeren Anstellungsdauer gelten die gesetzlichen Regelungen des 
Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 19525. 
3 Auf Wunsch kann die Arbeit im Sinne des vorgezogenen Mutterschaftsurlaubs 
maximal zwei Wochen vor der errechneten Niederkunft ausgesetzt werden. Der Rest 
ist unmittelbar nach der Niederkunft zu beziehen. 
4 Bei Aufnahme von Kleinkindern im Alter von unter einem Jahr zur Pflege und 
Erziehung zwecks späterer Adoption können Mitarbeitende, die die Kinderbetreuung 
zur Hauptsache übernehmen, nach Vollendung des ersten Dienstjahres die Arbeit 
während zwei Monaten unter Fortzahlung des bisherigen Lohnes aussetzen. 

Art. 29 Ersatzanspruch 
Leistungen von Versicherungen werden an die Lohnfortzahlung angerechnet. 

7. Abschnitt: Arbeitszeit und Ferien

Art. 30 Normalarbeitszeit und Zeiterfassung 
1 Die wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte beträgt 42 Stunden. 
2 Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert sich die Normalarbeitszeit entsprechend dem 
Beschäftigungsgrad. 
3 Die Arbeitszeit ist unter Vorbehalt von Artikel 32 zu erfassen. 

Art. 31 Überstunden 
1 Überstunden sind ausserhalb der normalen Arbeit auf Anordnung der FINMA 
geleistete Arbeitseinsätze. Als Überstunden gelten auch angeordnete Nacht- und 
Sonntagsarbeit. 
2 Sie werden in der Regel mit Freizeit von gleicher Dauer kompensiert. 
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3 Können Überstunden ausnahmsweise nicht kompensiert werden, so kann im Ein-
zelfall eine finanzielle Abgeltung vereinbart werden. Diese erfolgt ohne Zuschlag. 
4 Die Überstundenregelung gilt nicht für Mitarbeitende mit Vertrauensarbeitszeit. 

Art. 32 Vertrauensarbeitszeit 
1 Die den obersten beiden Lohnbändern zugeordneten Mitarbeitenden sowie der 
Direktor oder die Direktorin arbeiten grundsätzlich auf Vertrauensbasis ohne Zeit-
erfassung (Mitarbeitende mit Vertrauensarbeitszeit). 
2 Sie können die über die Normalarbeitszeit nach Artikel 30 Absatz 1 hinaus geleis-
tete Arbeitszeit im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit kompensieren. Es besteht kein 
Anspruch auf finanzielle Abgeltung. 

Art. 33 Ferien und Urlaub 
1 Die Mitarbeitenden der FINMA haben Anspruch auf fünf Wochen Ferien pro 
Kalenderjahr. 
2 Vor dem Kalenderjahr, in dem das 20. Altersjahr vollendet wird, und ab dem 
Kalenderjahr, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird, beträgt der Ferienanspruch 
sechs Wochen. 
3 Die FINMA kann den Mitarbeitenden in begründeten Fällen unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Bedürfnisse bezahlten oder unbezahlten Urlaub gewähren. 

8. Abschnitt: Berufliche Vorsorge

Art. 34 Pensionskasse 
1 Die Mitarbeitenden der FINMA sind nach den Bestimmungen des PUBLICA-
Gesetzes vom 20. Dezember 20066, des 4b. Abschnitts des Bundespersonalgesetzes 
vom 24. März 20007 und des Vorsorgereglements für die Mitarbeitenden und Ren-
tenbeziehenden des Vorsorgewerks FINMA bei der Pensionskasse des Bundes 
PUBLICA gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichert. 
2 Als versicherbarer Lohn gelten der Basislohn sowie die variable Lohnkomponente 
unter Einschluss der Anpassung an die Teuerung nach Artikel 21. Nicht versichert 
werden Abgeltungen von Überstunden und Lohnnebenleistungen. 

Art. 35 Überbrückungsrente 
1 Bezieht eine Person eine ganze oder halbe Überbrückungsrente, so übernimmt die 
FINMA die Hälfte der Kosten zur Finanzierung der effektiv bezogenen Überbrü-
ckungsrente, wenn: 

  

6 SR 172.222.1 
7 SR 172.220.1 
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a. die betroffene Person das 62. Altersjahr vollendet hat; und
b. das Arbeitsverhältnis vor dem Altersrücktritt mindestens fünf Jahre gedauert

hat.
2 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht gegeben, so beteiligt sich die 
FINMA an den Kosten zu 25 Prozent.  

9. Abschnitt: Nebenbeschäftigung und öffentliche Ämter

Art. 36 Genehmigungs- und Offenlegungspflicht 
1 Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung oder eines öffentlichen Amtes bedarf der 
Genehmigung durch die FINMA. 
2 Teilzeitbeschäftigten Mitarbeitenden ist eine von der FINMA unabhängige Tätig-
keit für Dritte ausserhalb der der FINMA gewidmeten Zeit unter Vorbehalt der 
Vereinbarkeit mit der Tätigkeit für die FINMA erlaubt. Sie haben der FINMA Art 
und Umfang der Tätigkeit bekannt zu geben. 

Art. 37 Unvereinbarkeit 
Eine Tätigkeit ausserhalb der FINMA sowie die Ausübung einer Nebenbeschäfti-
gung oder eines öffentlichen Amtes sind unvereinbar mit der Anstellung bei der 
FINMA, wenn dadurch: 

a. das Ansehen der FINMA beeinträchtigt wird;
b. ein Interessenskonflikt mit der Tätigkeit bei der FINMA besteht.

10. Abschnitt: Treue- und Verhaltenspflichten

Art. 38 Verhaltensgrundsätze 
1 Die Mitarbeitenden der FINMA verhalten und äussern sich in einer Weise, welche 
das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der FINMA wahrt, und unterlassen alles, was 
diese gefährden könnte. 
2 Sie vermeiden Konflikte zwischen eigenen Interessen und solchen der FINMA 
oder legen diese offen, wenn sie sich nicht vermeiden lassen. 
3 Der Verwaltungsrat erlässt einen Verhaltenskodex. 

Art. 39 Vergünstigungen 
Die Mitarbeitenden dürfen nicht von individuellen Vergünstigungen bei Beaufsich-
tigten profitieren. 
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11. Abschnitt: Rechtsschutz und Verjährung

Art. 40 Verfahren 
1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so 
erlässt die FINMA eine Verfügung. 
2 Die Beschwerde richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundes-
rechtspflege. 

Art. 41 Verjährung  
Die Verjährung für Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis tritt unabhängig vom 
Zeitpunkt von dessen Beendigung ein: 

a. nach Ablauf von fünf Jahren ab der Fälligkeit eines Anspruchs im Allgemei-
nen; 

b. nach den Bestimmungen des Strafrechts, soweit der Anspruch auf einem
Straftatbestand beruht, für den eine längere Verjährungsfrist vorgesehen ist. 

12. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 42 Übergangsbestimmung Überbrückungsrente 
Während einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach dem vollständigen Inkrafttreten 
des PUBLICA-Gesetzes vom 20. Dezember 20068 übernimmt die FINMA die 
Hälfte der Kosten zur Finanzierung der Überbrückungsrente nach Artikel 35 ab dem 
vollendeten 60. Altersjahr und unabhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses. 

Art. 43 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
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Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch  
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV) 

vom 15. Oktober 2008 (Stand am 1. März 2013) 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 15 und 55 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes  
vom 22. Juni 20071 (FINMAG)  
sowie Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes  
vom 21. März 19972, 
verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand 
Diese Verordnung regelt: 

a. die Erhebung der Gebühren und Aufsichtsabgaben durch die FINMA;
b. die Bildung von Reserven durch die FINMA.

Art. 2 Gesamtkosten 
Die Gesamtkosten der FINMA setzen sich zusammen aus: 

a. den Kosten, die ihr aus der Aufsichtstätigkeit in den einzelnen Aufsichts-
bereichen direkt entstehen; und 

b. den Kosten, die sie keinem Aufsichtsbereich direkt zuordnen kann (Struk-
turkosten). 

Art. 3 Kostenaufteilung 
1 Die FINMA ordnet ihre Kosten soweit als möglich folgenden Aufsichtsbereichen 
direkt zu: 

a.3 dem Bereich der Grossbanken und der mit ihnen als Finanzgruppe verbunde-
nen Gesellschaften (Art. 15 Abs. 2 Bst. a FINMAG); 

 AS 2008 5343 
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2 SR 172.010 
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  

(AS 2010 5597). 
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abis.4 dem Bereich der übrigen Banken und Effektenhändler (Art. 15 Abs. 2 Bst. a 
FINMAG); 

ater.5 dem Börsenbereich (Art. 15 Abs. 2 Bst. a FINMAG); 
b. dem Bereich der kollektiven Kapitalanlagen

(Art. 15 Abs. 2 Bst. b FINMAG); 
c. dem Bereich der Versicherungsunternehmen

(Art. 15 Abs. 2 Bst. c FINMAG); 
d. dem Bereich der ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und Versiche-

rungsvermittler (Art. 15 Abs. 2 Bst. c FINMAG); 
e. dem Bereich der Selbstregulierungsorganisationen

(Art. 15 Abs. 2 Bst. d FINMAG); 
f. dem Bereich der direkt unterstellten Finanzintermediäre

(Art. 15 Abs. 2 Bst. d FINMAG); und 
g. dem Bereich der Prüfgesellschaften (Art. 15 Abs. 2 Bst. e FINMAG).

2 Sie teilt die Strukturkosten im Verhältnis der direkt zugeordneten Kosten auf die 
Aufsichtsbereiche auf. 

Art. 4 Gebühren und Aufsichtsabgabe 
1 Die einem Aufsichtsbereich zugeordneten Kosten werden vorab durch die Gebüh-
reneinnahmen aus dem betreffenden Aufsichtsbereich gedeckt. 
2 Die Kosten des Aufsichtsbereichs, die nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt 
werden, und die durch den betreffenden Aufsichtsbereich zu äufnenden Reserven 
sind durch die Aufsichtsabgaben zu decken. 

2. Kapitel: Gebühren

Art. 5 Gebührenpflicht 
1 Gebührenpflichtig ist, wer: 

a. eine Verfügung veranlasst;
b. ein Aufsichtsverfahren veranlasst, das nicht mit einer Verfügung endet oder

das eingestellt wird;
c. eine Dienstleistung der FINMA beansprucht.

2 Keine Gebühren bezahlen Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden für Leistun-
gen der FINMA im Bereich der Amts- und Rechtshilfe. 

  

4 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 5597). 

5 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 5597). 
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Art. 6 Allgemeine Gebührenverordnung 
Soweit die vorliegende Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die 
Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20046 
(AllgGebV). 

Art. 7 Auslagen 
1 Als Auslagen gelten auch die Kosten für gesetzlich vorgeschriebene oder von der 
FINMA angeordnete Veröffentlichungen. 
2 Für Reproduktionen gelten die Ansätze im Anhang.7 

Art. 8 Gebührenansätze 
1 Für die Gebührenbemessung gelten die Ansätze im Anhang. 
2 Ist im Anhang ein Rahmen festgelegt, so setzt die FINMA die konkret zu bezah-
lende Gebühr innerhalb des Rahmens anhand des durchschnittlichen Zeitaufwandes 
für gleichartige Verrichtungen und der Bedeutung der Sache für die gebühren-
pflichtige Person fest. 
3 Für Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen, für die im Anhang 
kein Ansatz festgelegt ist, bemisst sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand und der 
Bedeutung der Sache für die gebührenpflichtige Person. 
4 Der Stundenansatz für die Gebühren beträgt je nach Funktionsstufe der ausführen-
den Person innerhalb der FINMA und Bedeutung der Sache für die gebührenpflich-
tige Person 100–500 Franken. 
5 Für Verfügungen und Aufsichtsverfahren, die sich durch einen aussergewöhn-
lichen Umfang oder besondere Schwierigkeiten auszeichnen, kann die Gebühr 
anstatt nach dem Ansatz im Anhang nach Zeitaufwand abgerechnet werden. 

Art. 9 Gebührenzuschlag 
Die FINMA kann einen Zuschlag von bis zu 50 Prozent der ordentlichen Gebühr für 
Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen erheben, die sie auf Ersu-
chen hin dringlich oder ausserhalb der normalen Arbeitszeit erlässt, durchführt oder 
verrichtet. 

Art. 10 Rechnungsstellung und Gebührenverfügung bei Aufsichtsverfahren 
Endet ein Aufsichtsverfahren ohne Verfügung, so richten sich Rechnungsstellung 
und Gebührenverfügung nach den Regeln für Dienstleistungen gemäss Artikel 11 
AllgGebV 8. 

  

6 SR 172.041.1 
7 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6915). 
8 SR 172.041.1 
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3. Kapitel: Aufsichtsabgaben
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 11 Grundsatz, Umfang und Bemessungsgrundlage 
1 Die FINMA erhebt von den Beaufsichtigten jährlich eine Aufsichtsabgabe. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird pro Aufsichtsbereich erhoben. 
3 Sie bemisst sich gestützt auf die Gesamtkosten der FINMA für das dem Abgabe-
jahr vorangegangene Jahr und auf die zu äufnenden Reserven.9 

Art. 12 Grund- und Zusatzabgabe 
1 Die Aufsichtsabgabe setzt sich in allen Aufsichtsbereichen aus einer fixen Grund-
abgabe und einer variablen Zusatzabgabe zusammen, mit Ausnahme desjenigen der 
ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler.10 
2 Die Zusatzabgabe deckt die Kosten, soweit diese nicht aus dem Ertrag der Grund-
abgabe gedeckt sind. 
3 …11 

Art. 13 Beginn und Ende der Abgabepflicht 
1 Die Abgabepflicht beginnt mit der Erteilung der Bewilligung, der Zulassung oder 
der Anerkennung und endet mit deren Entzug oder mit der Entlassung aus der Auf-
sicht. 
2 Beginnt oder endet die Abgabepflicht nicht mit dem Rechnungsjahr, so ist die 
Abgabe pro rata temporis geschuldet. 

Art. 1412 Erhebung der Abgabe 
1 Die FINMA erhebt die Aufsichtsabgabe gestützt auf ihre Rechnung für das dem 
Abgabejahr vorangegangene Jahr. 
2 Sie erstellt nach Abschluss ihrer Jahresrechnung für jeden Abgabepflichtigen eine 
Rechnung. 
3 Ergibt sich in der Rechnung der FINMA eine Über- oder Unterdeckung, so wird 
der entsprechende Betrag pro Aufsichtsbereich auf das nächste Rechnungsjahr über 
tragen. 

  

9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 5597). 

10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 5597). 

11 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. März 2009, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009  
(AS 2009 1559). 

12 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 5597). 
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Art. 15 Rechnungsstellung, Fälligkeit, Stundung und Verjährung 
1 Die FINMA stellt für die Abgaben Rechnung. 
2 Sind die Abgabepflichtigen mit der Schlussrechnung nicht einverstanden, so kön-
nen sie eine beschwerdefähige Verfügung verlangen. 
3 Fälligkeit, Stundung und Verjährung richten sich nach den Bestimmungen der 
AllgGebV13. 

2. Abschnitt:14

Grossbanken, übrige Banken und Effektenhändler sowie Börsen 

Art. 16 Grundabgabe 
1 Die Grundabgabe beträgt pro Jahr: 

a. im Bereich der Grossbanken und der mit ihnen als Finanzgruppe verbunde-
nen Gesellschaften: 
1. 500 000 Franken je Grossbank,
2. 15 000 Franken je verbundene Bank,
3. 10 000 Franken je verbundener Effektenhändler;

b. im Bereich der übrigen Banken und Effektenhändler:
1. 15 000 Franken je Bank und je Pfandbriefzentrale,
2. 10 000 Franken je Effektenhändler,
3. 150 000 Franken pauschal für die gesamte Raiffeisen Gruppe;

c. im Bereich der Börsen:
1. 200 000 Franken je Börse mit einer Bilanzsumme von mindestens

50 Millionen Franken,
2. 50 000 Franken je Börse mit einer Bilanzsumme zwischen 25 und

50 Millionen Franken,
3. 25 000 Franken je Börse mit einer Bilanzsumme von weniger als

25 Millionen Franken,
4. 10 000 Franken je börsenähnliche Einrichtung,
5.15 300 000 Franken je Betreiber von Zahlungs- und Effektenabwicklungs-

systemen mit einer Bilanzsumme von mindestens 50 Millionen Fran-
ken,

  

13 SR 172.041.1 
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  

(AS 2010 5597). 
15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6915). 
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6.16 100 000 Franken je Betreiber von Zahlungs- und Effektenabwicklungs-
systemen mit einer Bilanzsumme von weniger als 50 Millionen Fran-
ken. 

2 Die Pfandbriefzentralen und die Betreiber von Zahlungs- und Effektenabwick-
lungssystemen entrichten einzig die Grundabgabe. 

Art. 17 Zusatzabgabe 
1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird wie folgt ge-
deckt: 

a. in den beiden Bereichen der Grossbanken und der mit ihnen als Finanz-
gruppe verbundenen Gesellschaften sowie der übrigen Banken und Effek-
tenhändler: je zur Hälfte über die Zusatzabgabe nach Bilanzsumme und über
die Zusatzabgabe nach Effektenumsatz;

b. im Börsenbereich: zu neun Zehnteln über die Zusatzabgabe nach Bilanz-
summe und zu einem Zehntel über die Zusatzabgabe nach Effektenumsatz.

2 Effektenhändler und Banken mit Effektenhändlerstatus müssen die Zusatzabgabe 
nach Bilanzsumme und diejenige nach Effektenumsatz, Banken ohne Effekten-
händlerstatus nur die Zusatzabgabe nach Bilanzsumme entrichten. 

Art. 18 Berechnung der Zusatzabgabe 
1 Für die Berechnung der Zusatzabgabe nach Bilanzsumme ist die Bilanzsumme des 
Abgabepflichtigen massgebend, wie sie die genehmigte Jahresrechnung des dem 
Abgabejahr vorangehenden Jahres ausweist. 
2 Für die Berechnung der Zusatzabgabe nach Effektenumsatz sind die Abschlüsse 
des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres massgebend, die den Börsen nach der 
Börsenverordnung-FINMA vom 25. Oktober 200817 gemeldet werden müssen. 

Art. 19 Ausländische Abgabepflichtige 
Ausländische Banken, Effektenhändler, Börsen, börsenähnliche Einrichtungen und 
Betreiber von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen müssen Grundabgabe 
und Zusatzabgabe nur entrichten, wenn sie in der Schweiz eine Zweigniederlassung 
betreiben. 

3. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen

Art. 20 Grundabgabe 
1 Die Grundabgabe beträgt pro Jahr: 

  

16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 

17 SR 954.193 
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a. für Fondsleitungen:
1. 20 000 Franken je Fondsleitung mit einem Bruttoertrag von mindestens

50 Millionen Franken,
2. 10 000 Franken je Fondsleitung mit einem Bruttoertrag zwischen

5 Millionen und 50 Millionen Franken,
3. 5000 Franken je Fondsleitung mit einem Bruttoertrag von weniger als

5 Millionen Franken;
b. für selbstverwaltete Investmentgesellschaften mit variablem Kapital

(SICAV):
1. 20 000 Franken je selbstverwaltete SICAV mit einem Bruttoertrag von

mindestens 50 Millionen Franken,
2. 10 000 Franken je selbstverwaltete SICAV mit einem Bruttoertrag zwi-

schen 5 Millionen und 50 Millionen Franken,
3. 5000 Franken je selbstverwaltete SICAV mit einem Bruttoertrag von

weniger als 5 Millionen Franken;
c. 5000 Franken für fremdverwaltete SICAV, für Kommanditgesellschaften für

kollektive Kapitalanlagen und für Investmentgesellschaften mit festem Kapi-
tal (SICAF);

d. 5000 Franken für Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen;
e. 1500 Franken für schweizerische und für ausländische kollektive Kapital-

anlagen ohne Teilvermögen;
f. 1500 Franken für das erste Teilvermögen einer schweizerischen oder einer

ausländischen kollektiven Kapitalanlage mit verschiedenen Teilvermögen
(Umbrella-Fonds); 700 Franken für jedes weitere Teilvermögen;

g. für Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen und
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, die der Aufsicht der FINMA un-
terstehen:
1. 20 000 Franken je Vermögensverwalter mit Bruttoertrag von mindes-

tens 50 Millionen Franken,
2. 10 000 Franken je Vermögensverwalter mit Bruttoertrag zwischen

5 Millionen und 50 Millionen Franken,
3. 5000 Franken je Vermögensverwalter mit Bruttoertrag von weniger als

5 Millionen Franken;
h. 5000 Franken für Depotbanken schweizerischer kollektiver Kapitalanla-

gen.18

2 Die Grundabgabe betreffend schweizerische kollektive Kapitalanlagen wird ent-
richtet von: 

a. der Fondsleitung für die von ihr verwalteten Anlagefonds;
b. der SICAV;

  

18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 
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c. der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen;
d. der SICAF.

3 Die Grundabgabe betreffend ausländische kollektive Kapitalanlagen wird von 
deren Vertreterinnen und Vertreter entrichtet (Art. 123 Abs. 1 des Kollektivanlagen-
gesetzes vom 23. Juni 200619, KAG). Werden für eine ausländische kollektive
Kapitalanlage mehrere Vertreterinnen und Vertreter bestimmt, so haften sie solida-
risch. 
4 Der Bruttoertrag setzt sich aus sämtlichen Vergütungen wie Honorar- und Kom-
missionseinnahmen zusammen.20 

Art. 21 Zusatzabgabe 
1 Die Zusatzabgabe wird je zur Hälfte geleistet von: 

a. den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen;
b. den Fondsleitungen, den Vermögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen,

den selbstverwalteten SICAV und den Depotbanken schweizerischer kollek-
tiver Kapitalanlagen.21

2 Die Zusatzabgabe für schweizerische kollektive Kapitalanlagen wird entrichtet 
von: 

a. der Fondsleitung für die von ihr verwalteten Anlagefonds;
b. der SICAV;
c. der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen;
d. der SICAF.

Art. 2222 Zusatzabgabe für schweizerische kollektive Kapitalanlagen 
1 Für die Berechnung der Zusatzabgabe für schweizerische kollektive Kapitalanla-
gen ist das verwaltete Vermögen (Nettovermögen) mit Stand am 31. Dezember des 
dem Abgabejahr vorangehenden Jahres massgebend, wie es der SNB gemeldet 
werden musste. 
2 Die Zusatzabgabe beträgt höchstens 50 000 Franken. Diese Obergrenze gilt bei 
Umbrella-Fonds pro Teilvermögen. 

  

19 SR 951.31 
20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6915). 
21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6915). 
22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6915). 
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Art. 2323 Zusatzabgabe für Fondsleitungen, Vermögensverwalter kollektiver 
Kapitalanlagen, selbstverwaltete SICAV und Depotbanken 

1 Fondsleitungen, Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und selbstverwal-
tete SICAV entrichten die Zusatzabgabe nach dem Bruttoertrag und der Betriebs-
grösse. 
2 Für die Berechnung der Zusatzabgabe sind je zur Hälfte der Bruttoertrag (sämt-
liche Vergütungen wie Honorar- und Kommissionseinnahmen) und die Betriebs-
grösse (Fixkosten) gemäss dem genehmigten Rechnungsabschluss des dem Abgabe-
jahr vorangehenden Jahres massgebend. 
3 Depotbanken schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen entrichten die Zusatz-
abgabe nach dem Bruttoertrag. Dieser entspricht der Depotbankkommission. 

4. Abschnitt: Versicherungsunternehmen

Art. 24 Grundabgabe 
1 Die Grundabgabe beträgt: 

a. 3000 Franken je Versicherungsunternehmen;
b. 1500 Franken je Krankenkasse, die nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz

vom 17. Dezember 200424 (VAG) der FINMA unterstellt ist;
c. 50 000 Franken je Versicherungsgruppe;
d. 70 000 Franken je Versicherungskonglomerat.

2 Die FINMA legt jährlich aufgrund einer proportionalen Zurechnung der von den 
Versicherungsunternehmen und den Krankenkassen zu tragenden Aufsichtskosten 
zum Prämienvolumen der einzelnen Beaufsichtigten fest, bis zu welcher Prämien-
summe einzig die Grundabgabe zu bezahlen ist. Für die Berechnung sind die Prä-
mieneinnahmen des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres gemäss den genehmig-
ten Jahresrechnungen der Beaufsichtigten massgebend. 
3 Die Grundabgabe von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten 
wird vom Unternehmen, welches als Ansprechpartner nach Artikel 191 Absatz 3 der 
Aufsichtsverordnung vom 9. November 200525 (AVO) bezeichnet ist, entrichtet. 

Art. 25 Zusatzabgabe 
1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird zu vier Fünfteln 
von den Versicherungsunternehmen und Krankenkassen, die nach dem VAG26 der 

  

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 

24 SR 961.01 
25 SR 961.011 
26 SR 961.01 
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Aufsicht der FINMA unterstellt sind, und zu einem Fünftel von den Versicherungs-
gruppen und Versicherungskonglomeraten gedeckt.27 
1bis Versicherungsunternehmen und Krankenkassen bezahlen eine Zusatzabgabe, 
wenn ihre Prämieneinnahmen die von der FINMA nach Artikel 24 Absatz 2 fest-
gelegte Summe übersteigt.28 
2 Die von einem Versicherungsunternehmen oder einer Krankenkasse zu tragende 
Zusatzabgabe berechnet sich nach seinem oder ihrem Anteil an den gesamten Prä-
mieneinnahmen. Berechnungsgrundlage ist die genehmigte Jahresrechnung des dem 
Abgabejahr vorangehenden Jahres. 
3 Der massgebliche Betrag der Prämieneinnahmen entspricht: 

a.29 für Versicherungsunternehmen, die das direkte Versicherungsgeschäft 
betreiben:  
1. den Prämieneinnahmen aus dem direkten Versicherungsgeschäft in der

Schweiz, abzüglich des zedierten Geschäfts,
2. den Prämieneinnahmen aus dem direkten Versicherungsgeschäft, das

das Unternehmen von der Schweiz aus selbst im Ausland tätigt (freier
Dienstleistungsverkehr), abzüglich des zedierten Geschäfts, und

3. den Prämieneinnahmen aus dem direkten Versicherungsgeschäft im
Ausland durch Vermittlung einer Niederlassung im Ausland, abzüglich
des zedierten Geschäfts;

b.30 für schweizerische Versicherungsunternehmen, die das Rückversicherungs-
geschäft betreiben: einem Fünftel der Prämieneinnahmen aus dem Rückver-
sicherungsgeschäft, abzüglich des retrozedierten Geschäfts; 

c. für Krankenkassen: der Hälfte der Prämieneinnahmen aus den der Versiche-
rungsaufsicht unterstellten Versicherungszweigen.

4 Die von einer Versicherungsgruppe oder einem Versicherungskonglomerat zu 
tragende Zusatzabgabe berechnet sich nach ihrem Anteil an den weltweit gebuchten 
Bruttoprämieneinnahmen aller der schweizerischen Versicherungsaufsicht unter-
stellten Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomerate. Berechnungsgrund-
lage ist die publizierte Konzernjahresrechnung des dem Abgabejahr vorangehenden 
Jahres. 
5 Abgabepflichtig ist das Unternehmen, welches nach Artikel 191 Absatz 3 der 
AVO31 als Ansprechpartner bezeichnet ist. 

  

27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2009 1559). 

28 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2009 1559). 

29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 

30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 

31 SR 961.011 
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Art. 26 Kosten der gebundenen Versicherungsvermittlerinnen und  
-vermittler 

Die Kosten für die gebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler nach 
Artikel 43 Absatz 2 VAG32 werden von den Versicherungsunternehmen und den 
Krankenkassen getragen. 

5. Abschnitt:
Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und  
Versicherungsvermittler 

Art. 27 
1 Die ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler 
bezahlen pro Registereintrag eine Aufsichtsabgabe.33 
1bis Die Aufsichtsabgabe wird so bemessen, dass deren Summe die gesamten Kosten 
des Aufsichtsbereichs der ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und Versi-
cherungsvermittler deckt. Sie wird gleichmässig auf die Anzahl Registereinträge 
verteilt.34 
2 Massgebend sind die Registereinträge am 31. Dezember des dem Abgabejahr vor-
angehenden Jahres. 

6. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen

Art. 2835 Grundabgabe 
Die Grundabgabe beträgt 3000 Franken je Selbstregulierungsorganisation. 

Art. 29 Zusatzabgabe 
1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird je zur Hälfte 
über die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag und über die Zusatzabgabe nach der An-
zahl aller Finanzintermediäre, die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlos-
sen sind, gedeckt. 
2 Die von einer Selbstregulierungsorganisation zu tragende Zusatzabgabe berechnet 
sich nach ihrem Anteil an der Summe der Bruttoerträge aller Selbstregulierungs-
organisationen und nach ihrem Anteil an der Gesamtanzahl aller Finanzinterme-
diäre, die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind. 

  

32 SR 961.01 
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  

(AS 2010 5597). 
34 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011  

(AS 2010 5597). 
35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2009 1559). 
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Art. 30 Anzahl angeschlossene Finanzintermediäre 
Für die Anzahl der einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossenen Finanz-
intermediäre ist der Stand am 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden 
Jahres massgebend. 

Art. 31 Bruttoertrag 
1 Der Bruttoertrag umfasst sämtlichen Erlös aus Lieferungen und Leistungen nach 
Artikel 663 Obligationenrecht36 abzüglich der Erträge aus: 

a. Schulungen, welche die Selbstregulierungsorganisationen anbieten;
b. Revisionen nach dem Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199737 (GwG);
c. Bussen und Konventionalstrafen.

2 Massgebend ist das Ergebnis des Rechnungsabschlusses des dem Abgabejahr 
vorangehenden Jahres. 
3 Für Selbstregulierungsorganisationen, die in die Geschäftsstrukturen eines Berufs-
verbands oder einer Unternehmung integriert sind und die keine selbstständige 
Rechnung führen, wird anstelle des Bruttoertrags der Bruttoaufwand zur Berech-
nung der Aufsichtsabgabe berücksichtigt. 

7. Abschnitt: Direkt unterstellte Finanzintermediäre

Art. 32 Grundabgabe 
Die Grundabgabe beträgt 500 Franken je direkt unterstellten Finanzintermediär. 

Art. 33 Zusatzabgabe 
1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird zu drei Vierteln 
über die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag und zu einem Viertel über die Zusatz-
abgabe nach der Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen gedeckt. 
2 Die von einem direkt unterstellten Finanzintermediär zu tragende Zusatzabgabe 
berechnet sich nach seinem Anteil an der Summe der Bruttoerträge aller direkt 
unterstellten Finanzintermediäre sowie an der Gesamtzahl der dauernden Geschäfts-
beziehungen aller direkt unterstellten Finanzintermediäre. 
2bis Für die Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen ist der Stand am 
31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres massgebend.38

  

36 SR 220 
37 SR 955.0 
38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2009 1559). 
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3 Die Zusatzabgabe eines direkt unterstellten Finanzintermediärs beträgt höchstens 
20 000 Franken.39 

Art. 34 Bruttoertrag 
1 Der Bruttoertrag umfasst sämtlichen Erlös aus Lieferungen und Leistungen nach 
Artikel 663 Obligationenrecht40, der mit nach dem GwG41 beaufsichtigten Tätigkei-
ten erzielt wird. Massgebend ist der Bruttoertrag ohne Abzug von Ertragsminderun-
gen. 
2 Für Handelsunternehmen ist der Bruttogewinn massgebend. Er umfasst den Ver-
kaufserlös nach Abzug der Einstandspreise ohne Abzug anderer Ertragsminderun-
gen. 
3 Massgebend ist das Ergebnis des Rechnungsabschlusses des dem Abgabejahr 
vorangehenden Jahres. 

8. Abschnitt: Prüfgesellschaften

Art. 3542 Grundabgabe 
1 Die Grundabgabe beträgt für Prüfgesellschaften pro Jahr: 

a. 3000 Franken für Gesellschaften, die Prüfungen im Banken- und Börsen-
bereich nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a vornehmen; 

b. 3000 Franken für Gesellschaften, die Prüfungen im Bereich der kollektiven
Kapitalanlagen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b vornehmen; 

c. 3000 Franken für Gesellschaften, die Prüfungen im Versicherungsbereich
nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c vornehmen. 

2 Prüfgesellschaften, die für Prüfungen in mehreren Aufsichtsbereichen nach Arti-
kel 3 Absatz 1 zugelassen sind, haben die Grundabgabe für jeden Bereich zu leisten. 

Art. 36 Zusatzabgabe 
1 Prüfgesellschaften entrichten die Zusatzabgabe nach erzielten Prüfhonoraren im 
Verhältnis zur Summe aller Prüfhonorare aller Prüfgesellschaften. Prüfhonorare von 
Prüfgesellschaften, deren Honorarumsatz 5 Millionen Franken nicht übersteigt, 
werden für die Berechnung der Summe aller Prüfhonorare nicht einbezogen.43 

  

39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6915). 

40 SR 220 
41 SR 955.0 
42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2009 1559). 
43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2009 1559). 
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2 Für die Berechnung der Zusatzabgabe sind die Prüfhonorare in den Aufsichts-
bereichen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a–c gemäss dem genehmigten Rech-
nungsabschluss des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres massgebend.44 
3 Die Prüfgesellschaften melden der FINMA innerhalb von neun Monaten nach 
ihrem letzten genehmigten Rechnungsabschluss die erzielten Prüfhonorare. 
4 Prüfgesellschaften, deren Honorarumsatz 5 Millionen Franken nicht übersteigt, 
bezahlen keine Zusatzabgabe. 

4. Kapitel: Reserven

Art. 37 
Die FINMA bildet jährlich pro Aufsichtsbereich Reserven im Umfang von 10 Pro-
zent ihrer jährlichen Gesamtkosten bis die Gesamtreserve ein Jahresbudget erreicht 
oder wieder erreicht hat. 

5. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 38 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
1 Es werden aufgehoben: 

a. die Verordnung vom 2. Dezember 199645 über die Erhebung von Abgaben
und Gebühren durch die Eidgenössische Bankenkommission; 

b. die Verordnung vom 26. Oktober 200546 über die Aufsichtsabgabe und die
Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei. 

2 …47 

Art. 39 Übergangsbestimmung 
Für die Erhebung von Gebühren für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verord-
nung hängig sind, gilt das bisherige Recht. 

Art. 40 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

  

44 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. März 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2009 1559). 

45 [AS 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 Anhang 7 Ziff. 3 5343 Art. 38 Abs. 1 Bst. a] 
46 [AS 2005 5047] 
47 Die Änderung kann unter AS 2008 5343 konsultiert werden. 
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Anhang48 
(Art. 7 Abs. 2 und 8 Abs. 1) 

Rahmentarife und Auslagen 

in Franken

1 Banken und Börsenbereich 
1.1 Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung als Bank, 

Effektenhändler, Börse oder börsenähnliche Einrichtung 
(Art. 2 und 3 des Bankengesetzes vom 8. Nov. 193449, 
BankG; Art. 3 und 10 des Börsengesetzes vom 24. März 
199550, BEHG) 5 000–50 000

1.2 Verfügung über die Erteilung einer Zusatzbewilligung für 
Banken oder Effektenhändler und Verfügung über eine 
qualifizierte Beteiligung (Art. 3 Abs. 5 und 3ter BankG; 
10 Abs. 6 BEHG) 2 000–20 000

1.3 Verfügung über die Anerkennung einer Ratingagentur 
(Art. 6 Abs. 1 der Eigenmittelverordnung vom 1. Juni 
201251, ERV) 5 000–30 000

1.4 Verfügung über den Entzug der Anerkennung als  
Ratingagentur (Art. 6 Abs. 3 ERV) 2 000–20 000

1.5 Verfügung über die Wahl und den Wechsel der Prüf-
gesellschaft bei einer Bank, einem Effektenhändler,  
einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung  
(Art. 25 Abs. 2 FINMAG) 3 000–30 000

1.6 Verfügung über die Änderung von Statuten, Gesell-
schaftsverträgen oder Reglemente einer Bank, eines 
Effektenhändlers, einer Börse oder einer börsenähnlichen 
Einrichtung (Art. 3 Abs. 3 BankG; Art. 3 Abs. 5 und  
4 Abs. 2 BEHG) 500–10 000

1.7 Verfügung im Zusammenhang mit Gesuchen um Vorab-
entscheid, Ausnahme oder Erleichterung zur Offenlegung 
von Beteiligungen nach den Artikeln 20 und 21 BEHG 3 000–30 000

1.8 Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen  
Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG) 2 000–  5 000

  

48 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 21. Nov. 2012 (AS 2012 6915). Bereinigt gemäss 
Anhang Ziff. 1 der V vom 13. Febr. 2013, in Kraft seit 1. März 2013 (AS 2013 607). 

49 SR 952.0 
50 SR 954.1 
51 SR 952.03 
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in Franken

2 Bereich der kollektiven Kapitalanlagen 
2.1 Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung als 

Fondsleitung, SICAV, Kommanditgesellschaft für kollek-
tive Kapitalanlagen, SICAF, Vermögensverwalter oder 
Depotbank (Art. 13 KAG52) 4 000–40 000

2.2 Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung  
als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen  
(Art. 13 KAG) 2000–20 000

2.3 Verfügung über die Genehmigung der Änderung der 
Organisationsdokumente (Statuten, Organisationsregle-
ment, Anlagereglement, Gesellschaftsvertrag) einer 
Fondsleitung, SICAV, Kommanditgesellschaft für kollek-
tive Kapitalanlagen, SICAF, eines Vermögensverwalters 
oder eines Vertreters einer ausländischen kollektiven 
Kapitalanlage (Art. 15 Abs. 1 und 16 KAG) 500–10 000

2.4 Verfügung über die Genehmigung des Fondsvertrags oder 
der Statuten und des Anlagereglements oder des Gesell-
schaftsvertrags offener oder geschlossener kollektiver 
Kapitalanlagen (Anlagefonds, SICAV, SICAF, Komman-
ditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen) pro kollek-
tive Kapitalanlage ohne Teilvermögen oder pro Teil-
vermögen (Art. 15 Abs. 1 Bst. a–d und 2 KAG) 2 000–20 000

2.5 Verfügung über die Genehmigung der Änderung des 
Fondsvertrags oder der Statuten und des Anlageregle-
ments oder Gesellschaftsvertrags offener oder geschlos-
sener kollektiver Kapitalanlagen (Art. 16 und 27 KAG) 1 000–10 000

2.6 Verfügung über die Genehmigung zum Vertrieb einer 
ausländischen kollektiven Kapitalanlage an nicht qualifi-
zierte Anlegerinnen und Anleger pro kollektive Kapital-
anlage ohne Teilvermögen oder pro Teilvermögen  
(Art. 15 Abs. 1 Bst. e i.V. mit 120 KAG) 2 000–20 000

2.7 Verfügung über die Feststellung der Gesetzeskonformität 
der Änderung der Dokumente einer ausländischen kollek-
tiven Kapitalanlage (Art. 15 Abs. 1 Bst. e KAG) 500–10 000

2.8 Verfügung über die Bewilligung zur Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit als Vertriebsträger (Art. 13 KAG) 1 000–10 000

2.9 Verfügung über die Genehmigung der Beauftragung von 
Schätzungsexperten für Immobilienfonds (Art. 64 KAG) 1 000–  5 000
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2.10 Verfügung über die Wahl und den Wechsel der Prüf-
gesellschaft (Art. 25 Abs. 2 FINMAG) 3 000–30 000

2.11 Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen  
Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG) 2 000–  5 000

3 Bereich der Versicherungsunternehmen 
3.1 Verfügung über die Erteilung der Bewilligung zur Auf-

nahme der Versicherungstätigkeit (Art. 3 Abs. 1 und  
Art. 4 VAG53) 5 000–50 000

3.2 Verfügung über die Erteilung der Bewilligung zum  
Betrieb eines zusätzlichen Versicherungszweiges  
(Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 VAG) 2 000–10 000

3.3 Verfügung über die Genehmigung von Tarifen und  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Art. 4 Abs. 2 
Bst. r VAG) 1 000–12 000

3.4 Verfügung über die Genehmigung von Abfindungswerten 
in der Lebensversicherung ausserhalb der beruflichen 
Vorsorge, pro Abfindungswert (Art. 91 Abs. 2 Versiche-
rungsvertragsgesetz vom 2. April 190854, VVG und 
Art. 127 AVO55) 500–  5 000

3.5 Verfügung über die Genehmigung von Abfindungswerten 
in der beruflichen Vorsorge (Art. 91 Abs. 2 VVG und 
Art. 127 AVO) 1 000–12 000

3.6 Verfügung über Beteiligungen und Übertragungen sowie 
über Geschäftsplanänderungen i. V. mit solchen Trans-
aktionen (Art. 3 Abs. 2, 4 Abs. 2, 21 und 62 VAG) 5 000–50 000

3.7 Verfügungen über andere Geschäftsplanänderungen, 
Änderungen im Geschäftsbetrieb und Organisation  
(Art. 4 Abs. 2, 11 Abs. 2 und 27 Abs. 2 VAG; Art. 11 
Abs. 1, 13 Abs. 2, 19 Abs. 2 und 99 Abs. 2 AVO) 500–12 500

3.8 Verfügungen in Zusammenhang mit dem gebundenen 
Vermögen und Anlagevorschriften (Art. 70–95 AVO) 500–12 500

3.9 Vorortkontrollen und Inspektionen auf Veranlassung  
von Versicherungsunternehmen (Art. 47 Abs. 1 VAG) 5 000–50 000

3.10 Sichernde Massnahmen (Art. 51 ff. VAG) 1 000–10 000
3.11 Verfügungen in Zusammenhang mit freiwilliger  

Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 60 VAG) 500–10 000
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3.12 Solvabilitäts- und andere Bescheinigungen (Art. 1 VAG) 300–  1 000
3.13 Prüfaufträge an Revisionsstellen und Dritte  

(Art. 29 Abs. 3 und 46 Abs. 2 VAG) 500–  5 000
3.14 Sonderprüfungen der Jahresberichte (Art. 25 VAG) 1 000–10 000

4 Bereich der Versicherungsvermittler 
4.1 Eintragung ins Vermittlerregister, je natürliche Person 

(Art. 43 Abs. 1 VAG) 300–  3 000
4.2 Eintragung ins Vermittlerregister, je juristische Person 

(Art. 43 Abs. 1 VAG) 300–  3 000
4.3 Einschreiten bei unzulässiger Vermittlertätigkeit (Art. 41 

und Art. 51 Abs. 2 Bst. g VAG; Abk. vom 19. Dez. 
199656 mit Liechtenstein betreffend die Direktversiche-
rung sowie die Versicherungsvermittlung) 500–10 000

4.4 Vorortkontrollen und Inspektionen (Art. 47 Abs. 1 VAG) 2 000–30 000

5 Bereich der Selbstregulierungsorganisationen 
5.1 Anerkennungsverfahren (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und  

Art. 24 ff. GwG57) 9 000–20 000
5.2 Mutationen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und c Art. 24 f. GwG) 200–10 000
5.3 Revisionen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b und 2 GwG) 3 000–30 000
5.4 Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen  

Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG) 500–  5 000

6 Bereich der direkt unterstellten Finanzintermediäre 
6.1 Bewilligungsverfahren (Art. 14 GwG) 2 000–20 000
6.2 Mutationen (Art. 14 und 18 Bst. b GwG) 400–  4 000
6.3 Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen  

Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG) 200–  2 000

7 Bereich der Prüfgesellschaften 
7.1 Zulassung einer Prüfgesellschaft (Art. 26 Abs. 1 

FINMAG) 10 000–50 000
7.2 Zulassung einer Prüfgesellschaft zur Prüfung von Ver-

mögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen sowie 
Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen  
(Art. 26 Abs. 1 FINMAG) 2 000–20 000

  

56 SR 0.961.514 
57 SR 955.0 



91

FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung 956.122 

in Franken

7.3 Zulassung einer Prüfgesellschaft zur Prüfung nach  
Artikel 19b GwG 1 000–  5 000

7.4 Zulassung von leitenden Prüferinnen und leitenden  
Prüfern (Art. 26 Abs. 2 FINMAG) 1 000–10 000

7.5 Zulassung von leitenden Prüferinnen und leitenden Prü-
fern zur Prüfung von Vermögensverwaltern kollektiven 
Kapitalanlagen und Vertretern ausländischer kollektiver 
Kapitalanlagen (Art. 26 Abs. 2 FINMAG) 500–  5 000

8 Allgemeine Gebühren 
8.1 Verfügung über ein Ersuchen nach Artikel 42 oder 43 

FINMAG oder nach Artikel 38 BEHG 3 000–15 000

9 Auslagen 
9.1 Die Kosten für die Reproduktion von Schriftstücken 

(Fotokopie) betragen 20 Rappen pro Seite 
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Verordnung 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht  
über die Datenbearbeitung 
(Datenverordnung-FINMA) 

vom 8. September 2011 (Stand am 1. Oktober 2011) 

Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), 
gestützt auf Artikel 23 Absatz 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes  
vom 22. Juni 20071 (FINMAG), 
verordnet: 

Art. 1 Gegenstand 
1 Die FINMA nimmt Daten von Personen, deren Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit nach den Finanzmarktgesetzen und dem FINMAG zweifelhaft 
oder nicht gegeben ist, in eine Datensammlung auf. 
2 Sie führt die Datensammlung zur Sicherstellung, dass nur Personen, die Gewähr 
für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten: 

a. mit der Verwaltung oder Geschäftsführung von Beaufsichtigten betraut wer-
den; oder 

b. massgebend an den Beaufsichtigten beteiligt sind.

Art. 2 Zuständigkeiten 
1 Die Geschäftsleitung der FINMA regelt in einem Bearbeitungsreglement: 

a. die organisatorischen und technischen Massnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit; 

b. die Kontrolle der Datenbearbeitung; und
c. die Zugriffs- und Einsichtsrechte der einzelnen Kategorien von Mitarbeiten-

den der FINMA.
2 Die für die Compliance zuständige Stelle der FINMA bearbeitet die Daten. Sie 
sorgt dafür, dass die Datenbearbeitung von der Beschaffung bis zur Archivierung 
oder Vernichtung nachvollziehbar ist. Sie führt eine Liste der Mitarbeitenden mit 
Zugriffs- und Einsichtsrechten. 
3 Die für die Informatik zuständige Stelle der FINMA stellt den technischen Betrieb 
sicher. 

 AS 2011 4363 
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Art. 3 Inhalt der Datensammlung 
Die Datensammlung enthält folgende Daten: 

a. Name, Vorname;
b. Geburtsdatum;
c. Geschlecht;
d. Heimatort;
e. Nationalität bei ausländischen Staatsangehörigen;
f. Adresse;
g. Muttersprache;
h. Ausbildung;
i. Beruf;
j. Arbeitsort;
k. Qualifikationen;
l. Vermögensverhältnisse;
m. Versicherungen;
n. Auszüge aus dem Handels-, dem Betreibungs- und dem Konkursregister;
o. Urteile von Straf-, Zivil- und Verwaltungsgerichten;
p. arbeitsrechtliche und administrative Massnahmen;
q. Berichte von Prüfgesellschaften und Beauftragten der FINMA.

Art. 4 Datensicherheit 
1 Die in Papierform gesammelten Daten sind unter Verschluss zu halten. 
2 Im Übrigen richtet sich die Datensicherheit nach der Verordnung vom 14. Juni 
19932 zum Bundesgesetz über den Datenschutz. 
3 Die für die Compliance und für die Informatik zuständigen Stellen der FINMA 
treffen in ihrem Bereich die angemessenen organisatorischen und technischen Mass-
nahmen zur Sicherung der Daten. 

Art. 5 Datenbeschaffung 
1 Die FINMA beschafft die Daten im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit nach den 
Finanzmarktgesetzen und dem FINMAG. 
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2 Die FINMA beschafft Daten bei: 
a. Beaufsichtigten;
b. Arbeitgebern;
c. der betroffenen Person;
d. Gesuchstellern;
e. in- und ausländischen Behörden;
f. Verfahrensparteien;
g. Prüfgesellschaften und Beauftragten der FINMA;
h. Dritten, die der FINMA Daten von sich aus zur Kenntnis bringen.

Art. 6 Auskunftsrecht 
Betroffene Personen können bei der FINMA Auskunft über Daten verlangen, welche 
die Datensammlung über sie enthält. 

Art. 7 Datenberichtigung 
Die FINMA berichtigt oder vernichtet umgehend Daten, die unrichtig oder unvoll-
ständig sind oder nicht dem Zweck der Datensammlung dienen. 

Art. 8 Datenbekanntgabe 
Die FINMA kann Daten bekanntgeben, soweit eine gesetzliche Grundlage besteht 
oder die betroffene Person schriftlich einwilligt. 

Art. 9 Aufbewahrung 
1 Die Daten einer Person werden aufbewahrt: 

a. während zehn Jahren nach dem letzten Eintrag;
b. während 20 Jahren nach dem letzten Eintrag, wenn dieser gestützt auf

ein Strafurteil oder eine rechtskräftige Feststellung der FINMA über die
Ausübung einer Tätigkeit ohne die erforderliche Bewilligung der FINMA er-
folgte.

2 Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten bei der FINMA gelöscht 
und dem Bundesarchiv zur Aufbewahrung angeboten. Vom Bundesarchiv als nicht 
archivwürdig beurteilte Daten werden vernichtet. 
3 Will die betroffene Person bei einem Beaufsichtigten eine Gewährsposition ein-
nehmen und ergibt die Gewährsprüfung der FINMA eine positive Beurteilung, so 
wird der Eintrag dieser Person vor Ablauf der Fristen nach Absatz 1 gelöscht. 

Art. 10 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft. 
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Finanzmarktprüfverordnung 
(FINMA-PV) 

vom 15. Oktober 2008 (Stand am 1. März 2013) 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 38a Absatz 3 des Pfandbriefgesetzes vom 25. Juni 19301 (PfG),  
auf die Artikel 127 Absatz 2, 128 Absatz 2 und 152 Absatz 1 des  
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 20062 (KAG),  
auf die Artikel 18 Absatz 3 und 56 des Bankengesetzes vom 8. November 19343 
(BankG),  
auf die Artikel 17 und 45 des Börsengesetzes vom 24. März 19954 (BEHG),  
auf Artikel 55 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20075 (FINMAG)  
und auf die Artikel 28 Absatz 2 und 88 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
vom 17. Dezember 20046 (VAG), 
verordnet: 

1. Abschnitt: Gegenstand

Art. 1 
Diese Verordnung konkretisiert: 

a. die spezialgesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen, die die Prüfgesellschaf-
ten sowie leitende Prüferinnen und Prüfer erfüllen müssen; 

b. die spezialgesetzliche Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
(FINMA) über die Prüfgesellschaften; 

c. die Koordination zwischen der FINMA und der Eidgenössischen Revisions-
aufsichtsbehörde (Revisionsaufsichtsbehörde); 

d. die Prüfung der Beaufsichtigten nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, c–e
und g FINMAG. 

 AS 2008 5363 
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2. Abschnitt: Zulassung

Art. 2 Grundsätze 
1 Wer Prüfungen nach einem oder mehreren der Finanzmarktgesetze nach Artikel 1 
Absatz 1 Buchstaben a, c–e und g FINMAG durchführen will, braucht eine Zulas-
sung der FINMA. 
2 In der Zulassung wird festgelegt, welchen Aufsichtsbereich die Gesuchstellerin 
oder der Gesuchsteller prüfen darf.  
3 Jede Zulassung berechtigt auch zur Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen des 
Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 19977 im jeweiligen Aufsichtsbereich. 

Art. 3 Prüfgesellschaften 
1 Prüfgesellschaften werden zugelassen, wenn: 

a. sie die Zulassungsvoraussetzungen nach Artikel 26 Absätze 1 und 3
FINMAG erfüllen; 

b. ihre leitenden Organe Gewähr für eine ordentliche und sorgfältige Prüftätig-
keit bieten; 

c. sie über genügend Mandate von Beaufsichtigten verfügen; und
d. sie über mindestens zwei leitende Prüferinnen und Prüfer verfügen.

2 Eine im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung einer Prüfgesellschaft 
mit Sitz im Ausland muss so organisiert und personell und finanziell so ausgestattet 
sein, dass sie die Zulassungsvoraussetzungen dauernd erfüllt. 

Art. 4 Leitende Prüferinnen und Prüfer 
Leitende Prüferinnen und Prüfer werden zugelassen, wenn sie: 

a. die Zulassungsvoraussetzungen nach Artikel 26 Absätze 2 und 3 FINMAG
erfüllen; 

b. Gewähr für eine ordentliche und sorgfältige Prüftätigkeit bieten;
c. über angemessene Erfahrung in der Prüfung nach dem jeweiligen Finanz-

marktgesetz verfügen; und
d. seit mindestens sechs Monaten in einem Arbeitsverhältnis mit einer zugelas-

senen Prüfgesellschaft stehen.
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Art. 5 Erleichterte Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung nach KAG 
1 In Abweichung von Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a FINMAG beziehungsweise 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a FINMA-PV werden Prüfgesellschaften, die Vertrete-
rinnen und Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (Art. 125 Abs. 1 Bst. f 
KAG) prüfen wollen, zugelassen, wenn sie nach Artikel 6 Absatz 1 des Revisions-
aufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 20058 als Revisionsexperte zugelassen sind.9 
2 Leitende Prüferinnen und Prüfer werden zugelassen, wenn sie: 

a. als Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten nach Artikel 4 des Revi-
sionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 zugelassen sind; und 

b. über angemessene Erfahrung in der Prüfung von Vermögensverwalterinnen
und Vermögensverwaltern (Art. 126 Abs. 1 Bst. e KAG) oder von Finanz-
intermediären nach Artikel 2 Absatz 3 des Geldwäschereigesetzes vom 
10. Oktober 199710, die in der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung
tätig sind, verfügen oder sich auf andere Weise über gute Kenntnisse im 
Prüfwesen und Vermögensverwaltungsgeschäft ausweisen. 

Art. 6 Prüfgesellschaften, die den Nachweis nach Artikel 2 Absatz 3  
Buchstabe c KAG erbringen 

Die Prüfgesellschaft, die für Investmentgesellschaften die Erfüllung der Vorausset-
zungen nach Artikel 2 Absatz 3 KAG nachweisen muss, muss ein nach Artikel 6 
Absatz 1 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200511 zugelassenes 
Revisionsunternehmen sein. 

Art. 7 Prüfgesellschaft für Gruppen und Konglomerate 
1 Unternehmen, die zu einer von der FINMA beaufsichtigten Finanz- oder Versiche-
rungsgruppe oder zu einem von der FINMA beaufsichtigten Finanz- oder Versiche-
rungskonglomerat gehören, müssen die gleiche oder eine dem gleichen Netzwerk 
angehörende Prüfgesellschaft beauftragen wie die anderen Unternehmen der Gruppe 
beziehungsweise des Konglomerats. 
2 In begründeten Fällen kann die FINMA Ausnahmen gewähren. 

Art. 8 Dokumentation und Aufbewahrung 
Die Prüfgesellschaften müssen sich an die Dokumentations- und Aufbewahrungs-
vorschriften nach Artikel 730c des Obligationenrechts12 halten, unabhängig davon, 
ob die geprüften Beaufsichtigten Aktiengesellschaften nach Artikel 620 des Obliga-
tionenrechts sind oder nicht. 
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Art. 9 Unabhängigkeit 
1 Die Prüfgesellschaften müssen bei der Prüfung der Beaufsichtigten die Vorschrif-
ten zur Unabhängigkeit nach Artikel 11 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 
16. Dezember 200513 einhalten.
2 Nicht mit diesen Vorschriften vereinbar ist insbesondere die Tätigkeit der Prüf-
gesellschaft als verantwortliche Aktuarin oder interne Revision des geprüften Versi-
cherungsunternehmens. 

3. Abschnitt:
Aufsicht und Koordination mit der Revisionsaufsichtsbehörde 

Art. 10 Aufsicht über die Prüfgesellschaften 
Bei der Beaufsichtigung der Prüfgesellschaften kann die FINMA insbesondere 
Qualitätskontrollen durchführen und die Prüfgesellschaften bei ihrer Prüftätigkeit 
bei Beaufsichtigten begleiten. 

Art. 11 Koordination mit der Revisionsaufsichtsbehörde 
1 Die FINMA übt ihre Aufsicht ergänzend zur Aufsicht der Revisionsaufsichts-
behörde aus. 
2 Die FINMA und die Revisionsaufsichtsbehörde stimmen untereinander ab, wer 
welche der periodisch einzureichenden Unterlagen einholt, und tauschen sie unter-
einander aus. 
3 Sie können einander elektronischen Zugriff auf Zulassungsgesuche, die dazu 
gehörenden Unterlagen sowie auf die übrigen Akten gewähren, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

4. Abschnitt: Prüfung

Art. 12 Prüfungsstandards 
1 Die Prüfgesellschaften müssen sich bei der Prüfung von Beaufsichtigten an die von 
der Revisionsaufsichtsbehörde anerkannten Prüfungsstandards halten. 
2 Die FINMA kann zusätzlich zu diesen Standards national und international aner-
kannte Standards verbindlich erklären. Bestehen keine solchen Standards oder sind 
sie ungeeignet, so kann sie eigene Standards erlassen oder bestehende Standards 
abändern oder ergänzen. 
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Art. 13 Leitung der Prüfung 
Die Prüfgesellschaften müssen leitende Prüferinnen oder leitende Prüfer mit der 
Leitung der Prüfung betrauen. Sie dürfen die Leitung nicht an Dritte delegieren. 

Art. 14 Entschädigung 
1 Die Beaufsichtigten haben den Prüfgesellschaften auf deren Verlangen einen 
Kostenvorschuss zu leisten. 
2 Die Vereinbarung einer Pauschalentschädigung oder eines bestimmten Zeitauf-
wands ist untersagt. 

Art. 15 Grundsätze für die Rechnungsprüfung 
Die Rechnungsprüfung hat nach den Grundsätzen der ordentlichen Revision des 
Obligationenrechts14 zu erfolgen. 

Art. 16 Prüfgegenstand der Rechnungsprüfung 
Prüfgegenstände der Rechnungsprüfung sind die Jahresrechnung und, soweit vor-
gesehen, die Konzernrechnung sowie darauf basierende Ausweise, die nach den 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind. 

Art. 17 Prüfgegenstand der Aufsichtsprüfung 
1 Die FINMA legt fest, was die Prüfgesellschaften im Rahmen der Aufsichtsprüfung 
jedes Jahr prüfen müssen. Über diese Pflichtprüfgegenstände hinaus kann sie Jahr 
für Jahr Prüfgegenstände festlegen, die zusätzlich geprüft werden müssen. 
2 Die Prüfgesellschaften legen für die Aufsichtsprüfung zusätzliche Prüfungs-
schwerpunkte fest. 
3 Planung, Durchführung und Festlegung der Prüfungsschwerpunkte der Aufsichts-
prüfung müssen sich an den Risiken der Beaufsichtigten orientieren. 

Art. 18 Prüfurteil 
Die Prüfgesellschaften müssen sich im Prüfbericht darüber aussprechen, ob: 

a. die Jahresrechnung und allfällige sonstige Abschlüsse mit den anwendbaren
Vorschriften übereinstimmen; und 

b. die aufsichtsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
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Art. 19 Koordination zwischen Prüfgesellschaft und interner Revision 
1 Die interne Revision stellt der Prüfgesellschaft ihre Prüfberichte rechtzeitig zu. 
2 Die Prüfgesellschaft hat das Recht, in die Arbeitspapiere der internen Revision 
Einsicht zu nehmen, welche sie im Rahmen ihrer Prüfung berücksichtigt. Umgekehrt 
stellt die Prüfgesellschaft ihre Prüfberichte der internen Revision zur Verfügung. 

Art. 20 Einzelheiten der Berichterstattung und der Durchführung  
der Prüfung 

Die FINMA regelt die Einzelheiten von Form, Inhalt, Periodizität, Fristen und 
Adressaten der Berichterstattung sowie der Durchführung der Prüfung. 

Art. 21 Berichterstattung an die Revisionsstelle nach Obligationenrecht 
Ist die Prüfgesellschaft nicht gleichzeitig Revisionsstelle nach Obligationenrecht15, 
so muss sie auch der Revisionsstelle über das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht erstat-
ten. 

5. Abschnitt: Zusätzliche Bestimmungen für die Prüfung nach KAG

Art. 22 Prüfung der Depotbank 
1 Die Prüfgesellschaft der Depotbank prüft, ob die Depotbank die aufsichtsrecht-
lichen und die vertraglichen Bestimmungen einhält. 
2 Stellt die Prüfgesellschaft der Depotbank eine Verletzung von aufsichtsrechtlichen 
oder vertraglichen Bestimmungen oder sonstige Missstände fest, so benachrichtigt 
sie die FINMA sowie die Prüfgesellschaft der Fondsleitung oder der Investment-
gesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). 

Art. 23 Prüfberichte 
1 Die Prüfgesellschaft der Depotbank legt in einem separaten Prüfbericht dar, ob die 
Depotbank die aufsichtsrechtlichen und vertraglichen Bestimmungen einhält. 
2 Sie hat allfällige Beanstandungen zudem im Prüfbericht nach Artikel 27 Absatz 1 
FINMAG der Depotbank aufzunehmen. 
3 Sie stellt den Prüfbericht nach Absatz 1 folgenden Adressatinnen zu: 

a. der Fondsleitung oder der SICAV;
b. der FINMA;
c. der Prüfgesellschaft der Fondsleitung oder der SICAV.

  

15 SR 220 
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4 Die Prüfgesellschaft der Fondsleitung oder der SICAV berücksichtigt die Ergeb-
nisse des Berichts über die Prüfung der Depotbank im Rahmen ihrer eigenen Prü-
fungen. 
5 Sie kann bei der Prüfgesellschaft der Depotbank zusätzliche Angaben anfordern, 
die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. 

Art. 24 Zusammenarbeit von Prüfgesellschaften 
Prüfgesellschaften von Beaufsichtigten, die nach Artikel 31 KAG zusammenarbei-
ten, müssen ihrerseits eng zusammenarbeiten. 

6. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für die Prüfung von Börsen

Art. 25 
1 Die Börse beauftragt eine Prüfgesellschaft, jährlich zu prüfen, ob die Börse die 
Verpflichtungen erfüllt, die sich aus dem BEHG, aus der Börsenverordnung vom 
2. Dezember 199616 und aus ihren eigenen Reglementen ergeben.
2 Die Artikel 12–21 sind sinngemäss anwendbar. 
3 Die Prüfgesellschaft koordiniert ihre Prüfungen mit der Überwachungsstelle und 
stellt ihr den Prüfbericht zu. 

7. Abschnitt:
Besondere Bestimmungen für die Prüfung von 
Versicherungsunternehmen 

Art. 26 
1 Die Prüfungen von Versicherungsunternehmen richten sich nach den Artikeln 29 
und 30 VAG sowie den Artikeln 12–15, 20 und 21 dieser Verordnung. 
2 Die Prüfgesellschaften und die interne Revision der Versicherungsunternehmen 
stimmen ihre Prüftätigkeiten aufeinander ab. 

8. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts

Art. 27 
Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

  

16 SR 954.11 
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9. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 28 Übergangsbestimmungen 
1 Die von der Eidgenössischen Bankenkommission oder vom Bundesamt für Privat-
versicherungen vor Inkrafttreten des FINMAG anerkannten Prüfgesellschaften und 
leitenden Prüferinnen und Prüfer gelten als zugelassen. 
2 Verfügen Prüfgesellschaften, leitende Prüferinnen und Prüfer nicht über die Zulas-
sung der Revisionsaufsichtsbehörde, so müssen sie innert sechs Monaten ab Inkraft-
treten dieser Verordnung diese einholen und der FINMA den entsprechenden Nach-
weis erbringen. 
3 Diese Verordnung ist auf Rechnungsabschlüsse per 31. Dezember 2009 anwend-
bar. Für Abschlüsse nach dem 31. Dezember 2009 ist das erste nach diesem Stichtag 
abgeschlossene Geschäftsjahr massgebend. 
4 Diese Verordnung ist auf Aufsichtsprüfungen anwendbar, die ab dem 1. Oktober 
2009 durchgeführt werden. 

Art. 28a17 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 13. Februar 2013 
1 Die von der FINMA bereits zugelassenen Prüfgesellschaften gelten weiterhin als 
zugelassen. 
2 Erfüllen Prüfgesellschaften im Bereich des KAG die Anforderungen aufgrund der 
Änderungen dieser Verordnung nicht, so müssen sie innert einer Frist von einem 
Jahr ab Inkrafttreten der Änderung dieser Verordnung vom 13. Februar 2013 diese 
Bedingungen einhalten und der FINMA die entsprechenden Nachweise erbringen. 

Art. 29 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  

  

17 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 13. Febr. 2013, in Kraft seit 1. März 2013  
(AS 2013 607). 
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Bundesgesetz  
betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen 
(Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) 

vom 17. Dezember 2004 (Stand am 1. Januar 2013) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 82 Absatz 1, 98 Absatz 3, 117 Absatz 1 und 122 Absatz 1  
der Bundesverfassung1,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 9. Mai 20032, 
beschliesst: 

1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich

Art. 1 Gegenstand und Zweck 
1 Dieses Gesetz regelt die Aufsicht des Bundes über Versicherungsunternehmen und 
Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler. 
2 Es bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten vor den Insolvenzrisiken der 
Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen. 

Art. 2 Geltungsbereich 
1 Der Aufsicht nach diesem Gesetz unterstehen: 

a. schweizerische Versicherungsunternehmen, welche die Direktversicherung
oder die Rückversicherung betreiben; 

b. Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland für ihre Versicherungstätig-
keit in der Schweiz oder von der Schweiz aus, unter Vorbehalt abweichender 
staatsvertraglicher Bestimmungen; 

c. Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler;
d. Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomerate.

2 Von der Aufsicht nach diesem Gesetz ausgenommen sind: 
a. Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland, die in der Schweiz nur die

Rückversicherung betreiben; 
b. Versicherungsunternehmen, soweit sie von Bundesrechts wegen einer be-

sonderen Aufsicht unterstellt sind, im Ausmass dieser Aufsicht; als solche 
gelten insbesondere die in das Register für die berufliche Vorsorge einge-
tragenen Vorsorgeeinrichtungen; 

 AS 2005 5269 
1 SR 101 
2 BBl 2003 3789 

961.01



106

Privatversicherung 961.01 

c. Versicherungsvermittler, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem
Versicherungsnehmer stehen, soweit sie nur die Interessen dieses Versiche-
rungsnehmers und der von diesem beherrschten Gesellschaften verfolgen.

3 Versicherungsunternehmen, deren Versicherungstätigkeit von geringer wirtschaft-
licher Bedeutung ist oder nur einen kleinen Kreis von Versicherten betrifft, können 
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) von der Aufsicht befreit 
werden, wenn besondere Umstände es rechtfertigen.3 
4 Der Bundesrat bestimmt, was unter Ausübung einer Versicherungstätigkeit in der 
Schweiz zu verstehen ist. 

2. Kapitel: Aufnahme der Versicherungstätigkeit
1. Abschnitt: Bewilligung

Art. 3 Bewilligungspflicht 
1 Jedes Versicherungsunternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, das 
der Aufsicht untersteht (Versicherungsunternehmen), bedarf zur Aufnahme der 
Versicherungstätigkeit einer Bewilligung der FINMA4. 
2 Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen von Versicherungsunternehmen bedür-
fen ebenfalls der Bewilligung. 

Art. 4 Bewilligungsgesuch und Geschäftsplan 
1 Ein Versicherungsunternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, das 
eine Bewilligung zur Versicherungstätigkeit erlangen will, hat der FINMA ein Ge-
such zusammen mit einem Geschäftsplan einzureichen. 
2 Der Geschäftsplan muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 

a. die Statuten;
b. die Organisation und den örtlichen Tätigkeitsbereich des Versicherungs-

unternehmens, gegebenenfalls auch der Versicherungsgruppe oder des Ver-
sicherungskonglomerats, zu denen das Versicherungsunternehmen gehört;

c. bei Versicherungstätigkeit im Ausland: die Bewilligung der zuständigen
ausländischen Aufsichtsbehörde oder eine gleichwertige Bescheinigung;

d. Angaben zur finanziellen Ausstattung und zu den Rückstellungen;
e. die Jahresrechnung der letzten drei Geschäftsjahre oder die Eröffnungsbilanz

eines neuen Versicherungsunternehmens;

  

3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

4 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). Diese Änderung wurde im 
ganzen Erlass berücksichtigt. 
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f. Angaben über die Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens
10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen am Versicherungsunternehmen
beteiligt sind oder dessen Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend
beeinflussen können;

g. die namentliche Bezeichnung der mit der Oberleitung, Aufsicht, Kontrolle
und Geschäftsführung betrauten Personen oder, für ausländische Versiche-
rungsunternehmen, des oder der Generalbevollmächtigten;

h. die namentliche Bezeichnung des verantwortlichen Aktuars oder der ver-
antwortlichen Aktuarin;

i. die namentliche Bezeichnung der Prüfgesellschaft5 und der für das Mandat
verantwortlichen Personen und, sofern das Versicherungsunternehmen Teil
einer Versicherungsgruppe oder eines Versicherungskonglomerats ist, die
Organisation des Mandates der Prüfgesellschaft der Versicherungsgruppe
oder des Versicherungskonglomerats;

j. die Verträge oder sonstigen Absprachen, durch die wesentliche Funktionen
des Versicherungsunternehmens ausgegliedert werden sollen;

k. die geplanten Versicherungszweige und die Art der zu versichernden Risiken;
l. allenfalls die Erklärung des Beitritts zum Nationalen Versicherungsbüro und

zum Nationalen Garantiefonds;
m. Angaben über die Mittel zur Erfüllung von Beistandsleistungen, sofern eine

Bewilligung für den Versicherungszweig «Beistandsleistung» beantragt wird; 
n. den Rückversicherungsplan sowie, für die aktive Rückversicherung, den

Retrozessionsplan;
o. die voraussichtlichen Kosten für den Aufbau des Versicherungsunterneh-

mens;
p. die Planbilanzen und Planerfolgsrechnungen für die ersten drei Geschäfts-

jahre;
q. Angaben zur Erfassung, Begrenzung und Überwachung der Risiken;
r. die Tarife und Allgemeinen Versicherungsbedingungen, welche in der

Schweiz verwendet werden bei der Versicherung von sämtlichen Risiken in
der beruflichen Vorsorge und in der Zusatzversicherung zur sozialen Kran-
kenversicherung.

3 Ersucht ein Versicherungsunternehmen, das bereits im Besitz einer Bewilligung für 
einen Versicherungszweig ist, um die Bewilligung für einen weiteren Versiche-
rungszweig, so muss es die Angaben und Unterlagen nach Absatz 2 Buchstaben a–l 
nur einreichen, wenn sie gegenüber den bereits genehmigten geändert werden sollen. 
4 Die FINMA kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen, sofern diese für die 
Beurteilung des Gesuchs erforderlich sind. 

  

5 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). Die Anpassung wurde im 
ganzen Text vorgenommen. 
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Art. 5 Änderung des Geschäftsplans 
1 Änderungen, welche die Elemente des Geschäftsplans nach Artikel 4 Absatz 2 
Buchstaben a, h, i, k und r betreffen, sind der FINMA vor deren Umsetzung zur 
Genehmigung zu unterbreiten. Zur Genehmigung zu unterbreiten sind ausserdem 
Änderungen des Geschäftsplans, die sich aus Fusionen, Spaltungen und Umwand-
lungen von Versicherungsunternehmen ergeben. 
2 Änderungen, welche die Elemente des Geschäftsplans nach Artikel 4 Absatz 2 
Buchstaben b, c, d, f, g, j, l, m, n und q betreffen, sind der FINMA mitzuteilen; sie 
gelten als genehmigt, sofern die FINMA nicht innert vier Wochen eine Prüfung des 
Vorgangs einleitet. 

Art. 6 Erteilung der Bewilligung 
1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die 
Interessen der Versicherten gewahrt sind. 
2 Ist das Versicherungsunternehmen Teil einer ausländischen Versicherungsgruppe 
oder eines ausländischen Versicherungskonglomerats, so kann die Bewilligung vom 
Bestehen einer angemessenen konsolidierten Aufsicht durch eine ausländische 
Finanzmarktaufsichtsbehörde abhängig gemacht werden.6 
3 Die Bewilligung wird für einen oder mehrere Versicherungszweige erteilt. Sie 
berechtigt auch zum Betrieb der Rückversicherung im betreffenden Versicherungs-
zweig. Der Bundesrat bezeichnet die Versicherungszweige. 
4 Die FINMA veröffentlicht die erteilten Bewilligungen. 

2. Abschnitt: Voraussetzungen

Art. 7 Rechtsform 
Versicherungsunternehmen müssen die Rechtsform der Aktiengesellschaft oder der 
Genossenschaft haben. 

Art. 8 Mindestkapital 
1 Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz muss über ein Mindest-
kapital verfügen, das je nach den betriebenen Versicherungszweigen 3–20 Millionen 
Franken betragen muss. 
2 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über das Mindestkapital für die einzelnen 
Versicherungszweige. 
3 Die FINMA bestimmt das im Einzelfall erforderliche Kapital. 

  

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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Art. 9 Eigenmittel 
1 Das Versicherungsunternehmen muss über ausreichende freie und unbelastete 
Eigenmittel bezüglich seiner gesamten Tätigkeiten verfügen (Solvabilitätsspanne). 
2 Bei der Festlegung der Solvabilitätsspanne ist den Risiken, denen das Versiche-
rungsunternehmen ausgesetzt ist, den Versicherungszweigen, dem Geschäftsumfang, 
dem geografischen Wirkungsbereich und den international anerkannten Grundsätzen 
Rechnung zu tragen. 
3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die anrechenbaren Eigenmittel. Die FINMA 
erlässt Vorschriften über die Berechnung und die notwendige Höhe der Solvabili-
tätsspanne. 

Art. 10 Organisationsfonds 
1 Neben dem Kapital muss ein Versicherungsunternehmen über einen Organisa-
tionsfonds verfügen, der es erlaubt, insbesondere die Kosten der Gründung und des 
Aufbaus oder einer aussergewöhnlichen Geschäftsausweitung zu decken. Die Höhe 
des Organisationsfonds entspricht bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit in der Regel 
bis zu 50 Prozent des Mindestkapitals nach Artikel 8. 
2 Der Bundesrat regelt die Höhe, die Bestellung, die Dauer der Aufrechterhaltung und 
die Wiederherstellung des Organisationsfonds. 
3 Die FINMA legt die Höhe des Organisationsfonds im Einzelfall fest. 

Art. 11 Unternehmenszweck 
1 Ein Versicherungsunternehmen darf neben dem Versicherungsgeschäft nur Ge-
schäfte betreiben, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
2 Die FINMA kann den Betrieb anderer Geschäfte bewilligen, wenn diese die Inte-
ressen der Versicherten nicht gefährden. 

Art. 12 Gleichzeitiges Betreiben von Lebensversicherung  
und anderen Versicherungszweigen 

Versicherungsunternehmen, welche die direkte Lebensversicherung betreiben, dürfen 
daneben nur die Unfall- und die Krankenversicherung betreiben. 

Art. 13 Beitritt zum Nationalen Versicherungsbüro  
und zum Nationalen Garantiefonds 

Wer den Versicherungszweig der Motorfahrzeug-Haftpflicht betreiben will, muss 
dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Nationalen Garantiefonds nach den 
Artikeln 74 und 76 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19587 beitreten. 

  

7 SR 741.01 
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Art. 14 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit 
1 Folgende Personen müssen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit bieten: 

a. die für die Oberleitung, die Aufsicht und die Kontrolle sowie die für die Ge-
schäftsführung verantwortlichen Personen; 

b. für ausländische Versicherungsunternehmen die oder der Generalbevoll-
mächtigte. 

2 Der Bundesrat legt fest, welche beruflichen Fähigkeiten die Personen nach Absatz 1 
haben müssen. 
3 Bei Ausgliederung wesentlicher Funktionen des Versicherungsunternehmens auf 
andere Personen gilt Absatz 1 sinngemäss. 

3. Abschnitt:
Ergänzende Voraussetzungen für ausländische  
Versicherungsunternehmen 

Art. 15 
1 Ein ausländisches Versicherungsunternehmen, das beabsichtigt, in der Schweiz eine 
Versicherungstätigkeit aufzunehmen, muss ausserdem: 

a. in seinem Sitzstaat zur Ausübung der Versicherungstätigkeit befugt sein;
b. in der Schweiz eine Niederlassung errichten und als deren Leiterin oder Leiter 

eine Generalbevollmächtigte beziehungsweise einen Generalbevollmächtig-
ten bestellen;

c. am Hauptsitz über ein Kapital nach Artikel 8 verfügen und eine Solvabili-
tätsspanne nach Artikel 9 ausweisen, die auch die Geschäftstätigkeit in der
Schweiz umfasst;

d. in der Schweiz über einen Organisationsfonds nach Artikel 10 und entspre-
chende Vermögenswerte verfügen;

e. in der Schweiz eine Kaution hinterlegen, welche einem bestimmten Bruchteil
der auf das inländische Geschäft entfallenden Solvabilitätsspanne entspricht.
Die FINMA legt diesen Bruchteil fest und bestimmt die Berechnung, den
Ver- wahrungsort und die anrechenbaren Vermögenswerte.

2 Vorbehalten bleiben abweichende staatsvertragliche Bestimmungen. 
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3. Kapitel: Ausübung der Versicherungstätigkeit
1. Abschnitt: Finanzielle Ausstattung

Art. 16 Versicherungstechnische Rückstellungen 
1 Das Versicherungsunternehmen ist verpflichtet, für die gesamte Geschäftstätigkeit 
ausreichende versicherungstechnische Rückstellungen zu bilden. 
2 Der Bundesrat legt die Grundsätze zur Bestimmung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen fest. Er kann die Regelung der Einzelheiten bezüglich Art und 
Umfang der versicherungstechnischen Rückstellungen der FINMA überlassen. 

Art. 17 Gebundenes Vermögen 
1 Das Versicherungsunternehmen muss die Ansprüche aus Versicherungsverträgen 
durch ein gebundenes Vermögen sicherstellen. 
2 Es ist nicht verpflichtet, seine ausländischen Versicherungsbestände nach Absatz 1 
sicherzustellen, wenn dafür im Ausland eine gleichwertige Sicherheit geleistet 
werden muss. 

Art. 18 Sollbetrag des gebundenen Vermögens 
Der Sollbetrag des gebundenen Vermögens entspricht den versicherungstechnischen 
Rückstellungen nach Artikel 16 und einem angemessenen Zuschlag. Die FINMA legt 
diesen Zuschlag fest. 

Art. 19 Haftung des gebundenen Vermögens 
1 Die Werte des gebundenen Vermögens werden für die durch das gebundene Vermö-
gen sicherzustellenden Ansprüche verwendet. 
2 Bei Übertragung eines Versicherungsbestandes auf ein anderes Versicherungs-
unternehmen gehen die Werte des gebundenen Vermögens oder entsprechende Werte 
auf das den Versicherungsbestand übernehmende Versicherungsunternehmen über, 
soweit die FINMA nichts anderes anordnet. 

Art. 20 Vorschriften zum gebundenen Vermögen 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Bestellung, Belegenheit, Deckung, 
Veränderungen und Kontrolle des gebundenen Vermögens. Er kann die Regelung der 
technischen Einzelheiten der FINMA überlassen. 

Art. 21 Beteiligungen 
1 Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das beabsichtigt, sich an 
einem anderen Unternehmen zu beteiligen, hat dies der FINMA mitzuteilen, wenn die 
Beteiligung 10, 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen 
Unternehmens erreicht oder überschreitet. 
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2 Wer beabsichtigt, sich direkt oder indirekt an einem Versicherungsunternehmen mit 
Sitz in der Schweiz zu beteiligen, hat dies der FINMA mitzuteilen, wenn die Beteili-
gung 10, 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte des Versiche-
rungsunternehmens erreicht oder überschreitet. 
3 Wer beabsichtigt, seine Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in 
der Schweiz unter die Schwellen von 10, 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der 
Stimmrechte herabzusetzen oder die Beteiligung so zu verändern, dass das Versiche-
rungsunternehmen nicht mehr Tochtergesellschaft ist, hat dies der FINMA mit-
zuteilen. 
4 Die FINMA kann eine Beteiligung untersagen oder an Bedingungen knüpfen, wenn 
die Beteiligung nach Art und Umfang das Versicherungsunternehmen oder die 
Interessen der Versicherten gefährden kann. 

2. Abschnitt: Risikomanagement

Art. 22 
1 Das Versicherungsunternehmen muss so organisiert sein, dass es insbesondere alle 
wesentlichen Risiken erfassen, begrenzen und überwachen kann. 
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Ziel, Inhalt und Dokumentation des Risi-
komanagements.8 
3 Die FINMA regelt die Überwachung der Risiken durch das Versicherungsunter-
nehmen.9 

3. Abschnitt: Verantwortlicher Aktuar oder verantwortliche Aktuarin

Art. 23 Bestellung und Funktion 
1 Die Versicherungsunternehmen haben einen verantwortlichen Aktuar oder eine 
verantwortliche Aktuarin zu bestellen und ihm oder ihr Zugang zu allen Geschäfts-
unterlagen zu gewähren. 
2 Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin muss einen guten Ruf 
geniessen, beruflich qualifiziert und in der Lage sein, die finanziellen Folgen der 
Tätigkeit des Versicherungsunternehmens richtig einzuschätzen. Der Bundesrat 
bestimmt, welche beruflichen Fähigkeiten der verantwortliche Aktuar oder die 
verantwortliche Aktuarin haben muss. 
3 Das Versicherungsunternehmen hat der FINMA die Abberufung oder Demission 
des verantwortlichen Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin unverzüglich 
anzuzeigen. 

  

8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

9 Eingefügt durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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Art. 24 Aufgaben 
1 Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin trägt die Verantwor-
tung dafür, dass: 

a. die Solvabilitätsspanne richtig berechnet wird und das gebundene Vermögen
den aufsichtsrechtlichen Vorschriften entspricht; 

b. sachgemässe Rechnungsgrundlagen verwendet werden; und
c. ausreichende technische Rückstellungen gebildet werden.

2 Stellt er oder sie Unzulänglichkeiten fest, so informiert er oder sie unverzüglich die 
Geschäftsleitung des Versicherungsunternehmens. 
3 Ausserdem erstellt er oder sie regelmässig zuhanden der Geschäftsleitung oder, für 
die ausländischen Versicherungsunternehmen, zuhanden des oder der General-
bevollmächtigten einen Bericht. Zu den festgestellten Unzulänglichkeiten sind im 
Bericht die vorgeschlagenen Massnahmen sowie die tatsächlich ergriffenen Mass-
nahmen anzugeben. 
4 Die FINMA erlässt nähere Vorschriften über die Aufgaben des verantwortlichen 
Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin und über den Inhalt des Berichts. 

4. Abschnitt: Berichterstattung

Art. 25 Geschäftsbericht und Aufsichtsbericht 
1 Die Versicherungsunternehmen erstellen jährlich auf den 31. Dezember den Ge-
schäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung, Lagebericht und, wenn das Gesetz dies 
vorschreibt, Konzernrechnung.10 Ist das Versicherungsunternehmen Teil einer 
Versicherungsgruppe oder eines Versicherungskonglomerats, so ist in jedem Fall eine 
Konzernrechnung einzureichen. 
2 Sie erstellen zudem jährlich einen Aufsichtsbericht. Die FINMA legt fest, welche 
Anforderungen dieser Bericht erfüllen muss, und bezeichnet die beizulegenden 
Informationen und Unterlagen. 
3 Die Versicherungsunternehmen reichen der FINMA den Geschäftsbericht sowie 
den Aufsichtsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr spätestens am darauf 
folgenden 30. April ein. Die Versicherungsunternehmen, die einzig die Rückversiche-
rung betreiben, reichen die Berichte spätestens am 30. Juni ein. 
4 Die ausländischen Versicherungsunternehmen reichen für ihre Geschäfte in der 
Schweiz einen getrennten Geschäftsbericht sowie einen getrennten Aufsichtsbericht 
über das abgelaufene Geschäftsjahr ein. 
5 Die Jahresrechnung wird im Bericht der FINMA (Art. 48) veröffentlicht. 
6 Die FINMA kann unterjährige Berichterstattungen anordnen. Sie kann zudem 
besondere Anforderungen an den Geschäftsbericht stellen. 

  

10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in 
Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). 
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Art. 2611  Besondere Bestimmungen betreffend die Rechnungslegung 
1 Versicherungsunternehmen haben die gesetzliche Gewinnreserve nach Massgabe 
ihres Geschäftsplanes zu bilden. Die Aufsichtsbehörde regelt die Höhe der Mindest-
zuweisung. 
2 Die Gründungs- Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten sind im Geschäftsjahr, 
in dem sie anfallen, dem Organisationsfonds zu belasten. 
3 Der Bundesrat kann von den Bestimmungen des Obligationenrechts12 über die 
Buchführung und Rechnungslegung abweichen, wenn die Besonderheiten des Ver-
sicherungsgeschäftes oder der Versichertenschutz dies rechtfertigen und die wirt-
schaftliche Lage gleichwertig dargestellt wird. 
4 Er kann die Aufsichtsbehörde ermächtigen, in Belangen von beschränkter Trag-
weite, namentlich in vorwiegend technischen Angelegenheiten, Ausführungsbe-
stimmungen zu erlassen. 
5 Die Aufsichtsbehörde kann unter den Voraussetzungen nach Absatz 3 die Anwen-
dung der vom Bundesrat anerkannten Standards zur Rechnungslegung im Bereich der 
Versicherungen einschränken. 

5. Abschnitt: Prüfung13

Art. 27 Interne Überwachung der Geschäftstätigkeit 
1 Das Versicherungsunternehmen richtet ein wirksames internes Kontrollsystem ein, 
das seine gesamte Geschäftstätigkeit umfasst. Zudem bestellt es eine von der Ge-
schäftsführung unabhängige interne Revisionsstelle (Inspektorat).14 
2 Die FINMA kann in begründeten Einzelfällen ein Versicherungsunternehmen von 
der Pflicht, ein Inspektorat zu bestellen, befreien. 
3 Das Inspektorat erstellt über seine Tätigkeit mindestens einmal jährlich einen 
Bericht und reicht ihn der Prüfgesellschaft ein. 

Art. 2815 Prüfgesellschaft 
1 Das Versicherungsunternehmen hat eine externe Revisionsstelle mit einer ordent-
lichen Revision nach dem Obligationenrecht16 zu beauftragen.17 

  

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in 
Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). 

12 SR 220 
13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
14 Fassung zweiter Satz gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom  

22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
16 SR 220 
17 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in 

Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). 
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2 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen zu den Anforderungen an die 
Prüfgesellschaft. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu 
technischen Angelegenheiten zu erlassen. 

Art. 29 Aufgaben der Prüfgesellschaft 
1 Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Jahresrechnung hinsichtlich Form und Inhalt den 
gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und den Reglementen entspricht. Ausserdem 
überprüft sie, nach Massgabe der Weisungen der FINMA, die Einhaltung der Be-
stimmungen des vorliegenden Gesetzes und der Vollzugsverordnungen. 
2 …18 
3 Die FINMA kann der Prüfgesellschaft zusätzliche Aufträge erteilen und besondere 
Prüfungen anordnen. Die Kosten trägt das Versicherungsunternehmen. 
4 …19 

Art. 30 Meldepflicht der Prüfgesellschaft 
Die Prüfgesellschaft meldet der FINMA unverzüglich, wenn sie Folgendes feststellt: 

a. Straftaten;
b. schwerwiegende Unregelmässigkeiten;
c. Verstösse gegen die Grundsätze einer einwandfreien Geschäftstätigkeit;
d. Sachverhalte, die geeignet sind, die Solvenz des Versicherungsunternehmens

oder die Interessen der Versicherten zu gefährden.

6. Abschnitt:
Besondere Bestimmungen für einzelne Versicherungszweige 

Art. 31 Einschränkende Vorschriften 
Der Bundesrat kann zum Schutz der Versicherten einschränkende Vorschriften für die 
verschiedenen Versicherungszweige erlassen. 

Art. 32 Rechtsschutzversicherung 
1 Ein Versicherungsunternehmen, welches die Rechtsschutzversicherung gleichzeitig 
mit anderen Versicherungszweigen betreiben will, muss: 

a. die Erledigung von Schadenfällen des Zweiges Rechtsschutz einem rechtlich
selbstständigen Unternehmen (Schadenregelungsunternehmen) übertragen; 
oder 

  

18 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

19 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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b. den Versicherten das Recht zugestehen, die Verteidigung ihrer Interessen,
sobald sie das Tätigwerden des Versicherungsunternehmens auf Grund des
Versicherungsvertrags verlangen können, einem unabhängigen Rechtsanwalt
oder einer unabhängigen Rechtsanwältin ihrer Wahl oder, soweit der anwend-
bare Verfahrenserlass es gestattet, einer anderen Person zu übertragen, welche 
die vom erwähnten Erlass geforderte Qualifikation erfüllt.

2 Der Bundesrat regelt das Verhältnis zwischen Versicherungsunternehmen und 
Schadenregelungsunternehmen. Er erlässt ferner Vorschriften über Form und Inhalt 
des Rechtsschutz-Versicherungsvertrags, namentlich über das Verfahren, das zu 
befolgen ist, wenn sich das Versicherungsunternehmen oder das Schadenregelungs-
unternehmen mit der versicherten Person nicht einigen kann über die Massnahmen, 
die zur Regelung des Schadenfalles getroffen werden sollen. 

Art. 33 Elementarschadenversicherung 
1 Ein Versicherungsunternehmen darf für in der Schweiz gelegene Risiken das 
Feuerrisiko nur decken, wenn es die Deckung von Elementarschäden in die Feuer-
versicherung einschliesst. 
2 Deckungsumfang und Prämientarif der Elementarschadenversicherung sind für alle 
Versicherungsunternehmen einheitlich und verbindlich. 
3 Die FINMA prüft auf Grund der von den Versicherungsunternehmen vorgelegten 
Tarife und der entsprechenden Berechnungsunterlagen, ob die daraus abgeleiteten 
Prämien risiko- und kostengerecht sind. 
4 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über: 

a. die Grundlagen für die Berechnung der Prämien;
b. den Umfang der Elementarschadendeckung und deren Leistungsgrenzen;
c. Art und Umfang der von den Versicherungsunternehmen zu erstellenden

Statistiken.
5 Er kann: 

a. nötigenfalls die Versicherungsbedingungen festsetzen;
b. zur Erreichung des Ausgleichs der Schadenbelastung unter den Versiche-

rungsunternehmen die notwendigen Massnahmen ergreifen, insbesondere den 
Beitritt in eine von den Versicherungsunternehmen selbst betriebene privat-
rechtliche Organisation anordnen.

Art. 34 Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
Versicherungseinrichtungen, welche die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung be-
treiben, müssen der FINMA Namen und Adresse des von ihnen in jedem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums benannten Schadenregulierungsbeauftragten nach 
Artikel 79b des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 195820 bekannt geben. 

  

20 SR 741.01 
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Art. 35 Rückversicherung 
1 Auf Versicherungsunternehmen, die ausschliesslich die Rückversicherung betrei-
ben, sind die Artikel 15, 17–20, 32–34, 36, 37, 55–59 und 62 nicht anwendbar. 
2 Die übrigen Bestimmungen finden sinngemäss Anwendung. 

Art. 36 Lebensversicherung 
1 Für Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder Kollektivlebens-
versicherung betreiben und Lebensversicherungsverträge mit Zinsgarantie erfüllen 
müssen, erlässt der Bundesrat Vorschriften zur Bestimmung des maximalen techni-
schen Zinssatzes. 
2 Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder Kollektivlebensversi-
cherung betreiben und Lebensversicherungsverträge mit Überschussbeteiligung 
erfüllen müssen, haben den Versicherten jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung 
über die Überschussbeteiligung abzugeben. Aus dieser muss insbesondere hervor-
gehen, auf welchen Grundlagen die Überschüsse berechnet und nach welchen 
Grundsätzen sie verteilt wurden. 
3 Der Bundesrat kann für die Versicherungsunternehmen nach Absatz 2 Vorschriften 
erlassen über: 

a. die Art und Weise, wie die Informationen, die aus der Abrechnung hervorge-
hen müssen, auszuweisen sind; 

b. die Grundlagen der Berechnung der Überschüsse;
c. die Grundlagen und das Ausmass der Verteilung der Überschüsse.

Art. 37 Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge 
1 Die Versicherungsunternehmen, die das Geschäft der beruflichen Vorsorge betrei-
ben, errichten für ihre Verpflichtungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge ein 
besonderes gebundenes Vermögen. 
2 Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu 
führen. Diese weist insbesondere aus: 

a. die allfällige Entnahme aus der Rückstellung für künftige Überschussbetei-
ligung; 

b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko- und Kostenprämien;
c. die Leistungen;
d. allfällige den Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmern im

Vorjahr verbindlich zugeteilte, im Berichtsjahr ausgeschüttete Überschuss-
anteile;

e. die Kapitalerträge sowie die nicht realisierten Gewinne und Verluste auf
Kapitalanlagen;

f. die Kosten und Erträge der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente;
g. die nachgewiesenen Abschluss- und Verwaltungskosten;
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h. die nachgewiesenen Kosten der Vermögensverwaltung;
i. die Prämien und Leistungen aus der Rückversicherung von Invaliditäts-,

Sterblichkeits- und anderen Risiken;
j. die Bildung und Auflösung nachgewiesener technischer Rückstellungen und

nachgewiesener zweckgebundener Schwankungsreserven.
3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: 

a. die Art und Weise, wie die Informationen, die aus der getrennten Betriebs-
rechnung hervorgehen müssen, auszuweisen sind; 

b. die Grundlagen der Ermittlung der Überschussbeteiligung;
c. die Grundsätze der Verteilung der ermittelten Überschussbeteiligung.

4 Die ausgewiesene Überschussbeteiligung beträgt mindestens 90 Prozent der nach 
Absatz 3 Buchstabe b ermittelten Überschussbeteiligung. 
5 Weist die Betriebsrechnung einen Verlust aus, so darf für das betreffende Geschäfts-
jahr keine Überschussbeteiligung ausgerichtet werden. Der ausgewiesene Verlust ist 
auf das Folgejahr zu übertragen und dannzumal für die Ermittlung der Überschuss-
beteiligung zu berücksichtigen. 

Art. 38 Prüfung der genehmigungspflichtigen Tarife 
Die FINMA prüft im Genehmigungsverfahren auf Grund der von den Ver-
sicherungsunternehmen vorgelegten Tarifberechnungen, ob sich die vorgesehenen 
Prämien in einem Rahmen halten, der einerseits die Solvenz der einzelnen Ver-
sicherungseinrichtungen und anderseits den Schutz der Versicherten vor Missbrauch 
gewährleistet. Artikel 33 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 

Art. 39 Mindestleistungen 
Versicherungsunternehmen, denen das Eigentum an den Vermögenswerten der von 
ihnen errichteten und wirtschaftlich oder organisatorisch abhängigen Vorsorgeein-
richtungen übertragen wurde, haben mindestens die Leistungen der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge zu erbringen. 

4. Kapitel: Versicherungsvermittler und Versicherungsvermittlerinnen

Art. 40 Definition 
Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen sind, unabhängig von ihrer Bezeich-
nung, Personen, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Per-
sonen Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen. 
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Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit 
Es ist Versicherungsvermittlern und -vermittlerinnen untersagt, eine Tätigkeit zu 
Gunsten von Versicherungsunternehmen auszuüben, die dem vorliegenden Gesetz 
unterstehen, aber nicht zur Ausübung von Versicherungstätigkeiten ermächtigt sind. 

Art. 42 Register 
1 Die FINMA führt ein Register der Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen 
(Register). 
2 Das Register ist öffentlich. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 43 Registereintrag 
1 Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen, die weder rechtlich noch wirtschaft-
lich noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind, müssen 
sich in das Register eintragen lassen. 
2 Die übrigen Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen haben das Recht, sich in 
das Register eintragen zu lassen. 

Art. 44 Voraussetzungen für die Eintragung ins Register 
1 Ins Register eingetragen wird nur, wer: 

a. sich über ausreichende berufliche Qualifikationen ausweist oder, im Fall ju-
ristischer Personen, nachweist, dass genügend seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter diese Qualifikationen besitzen; und 

b. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finan-
zielle Sicherheiten geleistet hat. 

2 Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen Qualifikationen und legt die 
Mindesthöhe der finanziellen Sicherheiten fest. Er kann die Regelung der technischen 
Einzelheiten der FINMA überlassen. 

Art. 45 Informationspflicht 
1 Sobald Vermittler und Vermittlerinnen mit Versicherten Kontakt aufnehmen, 
müssen sie diese mindestens über Folgendes informieren: 

a. ihre Identität und ihre Adresse;
b. ob die von ihnen in einem bestimmten Versicherungszweig angebotenen

Versicherungsdeckungen von einem einzigen oder von mehreren Versiche-
rungsunternehmen stammen und um welche Versicherungsunternehmen es
sich handelt;

c. ihre Vertragsbeziehungen mit den Versicherungsunternehmen, für die sie
tätig sind, sowie die Namen dieser Unternehmen;
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d. die Person, die für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zu-
sammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit haftbar gemacht werden kann;

e. die Bearbeitung der Personendaten, insbesondere Ziel, Umfang und Empfän-
ger der Daten sowie deren Aufbewahrung.

2 Die Informationen nach Absatz 1 sind auf einem dauerhaften und für die Ver-
sicherten zugänglichen Träger abzugeben. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

5. Kapitel: Aufsicht
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 46 Aufgaben 
1 Die FINMA hat folgende Aufgaben: 

a. Sie wacht darüber, dass die Versicherungs- und die Aufsichtsgesetzgebung
eingehalten werden. 

b. Sie prüft, ob die Versicherungsunternehmen Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftstätigkeit bieten. 

c. Sie wacht über die Einhaltung des Geschäftsplans.
d. Sie wacht darüber, dass die Versicherungsunternehmen solvent sind, die

technischen Rückstellungen vorschriftsgemäss bilden und die Vermögens-
werte ordnungsgemäss verwalten und anlegen.

e. Sie überwacht den ordnungsgemässen Vollzug der Schadenregulierung, die in 
den Bestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 195821

über die Motorfahrzeughaftpflichtversicherung geregelt ist.
f. Sie schützt die Versicherten gegen Missbräuche der Versicherungsunterneh-

men und der Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen.
g. Sie schreitet gegen Missstände ein, welche die Interessen der Versicherten

gefährden.
2 Die FINMA kann jederzeit Dritte zur Überprüfung der Einhaltung dieses Gesetzes 
heranziehen. Die Kosten trägt das Versicherungsunternehmen. Die beauftragten 
Dritten sind gegenüber der FINMA von der Geheimhaltungspflicht entbunden. 
3 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen über die einzelnen Aufgaben. 

Art. 4722 Prüfungsbefugnisse und Auskunftspflicht bei Ausgliederung 
von Funktionen 

1 Die FINMA kann jederzeit Prüfungen vornehmen. 

  

21 SR 741.01 
22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 



121

Versicherungsaufsichtsgesetz 961.01 

2 Gliedert ein Versicherungsunternehmen wesentliche Funktionen auf andere natürli-
che oder juristische Personen aus, so unterstehen diese der Auskunfts- und Melde-
pflicht nach Artikel 29 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 200723. 

Art. 4824 

Art. 49 Veröffentlichung von Entscheiden 
1 Die FINMA veröffentlicht regelmässig Entscheide betreffend das Versicherungs-
recht. 
2 Die schweizerischen Gerichte haben der FINMA gebührenfrei eine Kopie aller 
Urteile auszuhändigen, welche Bestimmungen des Versicherungsvertragsrechts be-
treffen. 

Art. 5025 

2. Abschnitt: Sichernde Massnahmen, Liquidation und Konkurs26

Art. 51 Sichernde Massnahmen27 
1 Kommt ein Versicherungsunternehmen beziehungsweise ein Vermittler oder eine 
Vermittlerin den Vorschriften dieses Gesetzes, einer Verordnung oder Anordnungen 
der FINMA nicht nach oder erscheinen die Interessen der Versicherten anderweitig 
gefährdet, so trifft die FINMA die sichernden Massnahmen, die ihr zur Wahrung der 
Interessen der Versicherten erforderlich erscheinen. 
2 Sie kann insbesondere: 

a. die freie Verfügung über Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens
untersagen; 

b. die Hinterlegung oder die Sperre der Vermögenswerte anordnen;
c. den Organen eines Versicherungsunternehmens zustehende Befugnisse ganz

oder teilweise auf eine Drittperson übertragen;
d. den Versicherungsbestand und das zugehörige gebundene Vermögen auf ein

anderes Versicherungsunternehmen mit dessen Zustimmung übertragen;
e. die Verwertung des gebundenen Vermögens anordnen;

  

23 SR 956.1 
24 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
25 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
27 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
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f. die Abberufung der mit der Oberleitung, Aufsicht, Kontrolle oder Ge-
schäftsführung betrauten Personen oder des oder der Generalbevollmächtig-
ten sowie des verantwortlichen Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin
verlangen und ihnen die Ausübung jeder weiteren Versicherungstätigkeit für
höchstens fünf Jahre untersagen;

g. einen Vermittler oder eine Vermittlerin aus dem Register nach Artikel 42
streichen;

h.28 Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens dem gebundenen Vermö-
gen bis zur Höhe des Sollbetrags nach Artikel 18 zuordnen; 

i.29 bei Vorliegen einer Insolvenzgefahr die Stundung und den Fälligkeitsauf-
schub anordnen. 

3 Sie sorgt für eine angemessene Publikation der Massnahmen, wenn dies zu deren 
Durchsetzung oder zum Schutz Dritter erforderlich ist.30 

Art. 5231 Liquidation 
Entzieht die FINMA einem Versicherungsunternehmen die Bewilligung zur Ge-
schäftstätigkeit, so bewirkt dies dessen Auflösung. Die FINMA bezeichnet den 
Liquidator und überwacht seine Tätigkeit. 

Art. 5332 Konkurseröffnung 
1 Besteht begründete Besorgnis, dass ein Versicherungsunternehmen überschuldet ist 
oder ernsthafte Liquiditätsprobleme hat, und besteht keine Aussicht auf Sanierung 
oder ist diese gescheitert, so entzieht die FINMA dem Versicherungsunternehmen die 
Bewilligung, eröffnet den Konkurs und macht diesen öffentlich bekannt. 
2 Die Bestimmungen über das Nachlassverfahren (Art. 293–336 des BG vom 
11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG33), über das aktien-
rechtliche Moratorium (Art. 725 und 725a des Obligationenrechts34) und über die 
Benachrichtigung des Gerichts (Art. 728c Abs. 3 des Obligationenrechts) sind auf 
Versicherungsunternehmen nicht anwendbar. 
3 Die FINMA ernennt einen oder mehrere Konkursliquidatoren. Diese unterstehen der 
Aufsicht der FINMA und erstatten ihr auf Verlangen Bericht. 

  

28 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

29 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

30 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

32 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

33 SR 281.1 
34 SR 220 
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Art. 5435 Durchführung des Konkurses 
1 Die Anordnung des Konkurses hat die Wirkungen einer Konkurseröffnung nach den 
Artikeln 197–220 SchKG36. 
2 Der Konkurs ist unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen nach den 
Artikeln 221–270 SchKG durchzuführen. 
3 Die FINMA kann abweichende Verfügungen und Anordnungen treffen. 

Art. 54a37 Forderungen aus Versicherungsverträgen 
1 Forderungen von Versicherten, die sich mittels der Bücher des Versicherungsun-
ternehmens feststellen lassen, gelten als angemeldet. 
2 Aus dem Erlös des gebundenen Vermögens werden vorweg Forderungen aus den 
Versicherungsverträgen, für die nach Artikel 17 Sicherstellung geleistet wird, ge-
deckt. Ein Überschuss fällt in die Konkursmasse. 

Art. 54b38 Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss 
1 Der Konkursliquidator kann der FINMA beantragen: 

a. eine Gläubigerversammlung einzusetzen und deren Kompetenzen sowie die
für die Beschlussfassung notwendigen Präsenz- und Stimmenquoren fest-
zulegen; 

b. einen Gläubigerausschuss einzurichten sowie dessen Zusammensetzung und
Kompetenzen festzulegen. 

2 Die FINMA ist nicht an die Anträge des Konkursliquidators gebunden. 

Art. 54c39 Verteilung und Schluss des Verfahrens 
1 Die Verteilungsliste wird nicht aufgelegt. 
2 Nach der Verteilung legen die Konkursliquidatoren der FINMA einen Schluss-
bericht vor. 
3 Die FINMA trifft die nötigen Anordnungen zur Schliessung des Verfahrens. Sie 
macht die Schliessung öffentlich bekannt. 

  

35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

36 SR 281.1 
37 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
38 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
39 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
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Art. 54d40 Ausländische Insolvenzverfahren 
Für die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Insolvenzmassnahmen 
sowie die Koordination mit ausländischen Insolvenzverfahren gelten die Artikel 37f 
und 37g des Bankengesetzes vom 8. November 193441 sinngemäss. 

3. Abschnitt:
Zusätzliche Bestimmungen im Konkurs von Lebensversicherungen42 

Art. 55 Konkurs des Versicherungsunternehmens 
1 Entgegen der Vorschrift des Artikels 37 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 2. April 
190843 über den Versicherungsvertrag werden die durch das gebundene Vermögen 
sichergestellten Lebensversicherungen durch die Konkurseröffnung nicht aufgelöst. 
2 Die FINMA kann für die Versicherungen nach Absatz 1: 

a. den Rückkauf und die Belehnung sowie Vorauszahlungen und im Falle des
Artikels 36 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den Versicherungs-
vertrag die Auszahlung des Deckungskapitals untersagen; oder 

b. dem Versicherungsunternehmen für seine Verpflichtungen sowie den Ver-
sicherungsnehmern und Versicherungsnehmerinnen für die Prämienzahlung 
Stundung gewähren. 

3 Während der Stundung der Prämienzahlung können Versicherungsverträge nur auf 
schriftliches Begehren des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin 
hin aufgehoben oder in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt werden. 

Art. 5644 Konkursmässige Verwertung des gebundenen Vermögens 
1 Trifft die FINMA keine besonderen Massnahmen, ist insbesondere keine Übertra-
gung des Versicherungsbestandes nach Artikel 51 Absatz 2 Buchstabe d möglich, so 
ordnet sie die Verwertung des gebundenen Vermögens an. 
2 Mit der Anordnung der Verwertung erlöschen die Versicherungsverträge. Die 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer und die Anspruchsberech-
tigten können in der Folge die Ansprüche aus Artikel 36 Absatz 3 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes vom 2. April 190845 sowie die Ansprüche auf fällige Versi-
cherungen und gutgeschriebene Überschussanteile geltend machen. 

  

40 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 

41 SR 952.0 
42 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
43 SR 221.229.1 
44 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in 

Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). 
45 SR 221.229.1 
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4. Abschnitt:
Zusätzliche sichernde Massnahmen für ausländische  
Versicherungsunternehmen 

Art. 57 Ausschluss der Forderungen Dritter 
Für ausländische Unternehmen gelten die Werte des gebundenen Vermögens sowie 
der Kaution von Gesetzes wegen als Pfand für Forderungen aus Versicherungsver-
trägen des auf Grund dieses Gesetzes sicherzustellenden Versicherungsbestandes. 
Diese Werte können nur dann zur Erfüllung der Forderungen Dritter dienen, wenn die 
Ansprüche der Versicherten vollumfänglich befriedigt worden sind. 

Art. 58 Betreibungsort und Zwangsverwertung 
1 Ein ausländisches Versicherungsunternehmen ist für Forderungen aus Versiche-
rungsverträgen des auf Grund dieses Gesetzes sicherzustellenden Versicherungs-
bestandes am Ort der schweizerischen Niederlassung auf Pfandverwertung zu 
betreiben (Art. 151 ff. SchKG46). Gibt die FINMA ein Grundstück zur Verwertung 
frei, so ist die Betreibung dort fortzusetzen, wo das Grundstück liegt. 
2 Wird ein Pfandverwertungsbegehren gestellt, so teilt das Betreibungsamt dies der 
FINMA innerhalb von drei Tagen mit. 
3 Weist das Versicherungsunternehmen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang 
des Pfandverwertungsbegehrens nach, dass es den Gläubiger oder die Gläubigerin 
vollständig befriedigt hat, so teilt die FINMA nach Anhören des Versicherungsun-
ternehmens dem Betreibungsamt mit, welche Werte des gebundenen Vermögens und 
einer etwaigen Kaution zur Verwertung freigegeben werden. 

Art. 59 Verfügungsbeschränkungen 
Hat die Aufsichtsbehörde des Sitzstaates des Versicherungsunternehmens die freie 
Verfügung über Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens eingeschränkt 
oder untersagt, so kann die FINMA auf deren Antrag gegenüber dem Versiche-
rungsunternehmen die gleichen Massnahmen für das gesamte schweizerische Ge-
schäft treffen. 

5. Abschnitt: Beendigung der Versicherungstätigkeit

Art. 60 Verzicht 
1 Das Versicherungsunternehmen, das auf die Bewilligung verzichtet, hat der FINMA 
einen Abwicklungsplan zur Genehmigung vorzulegen. 
2 Der Abwicklungsplan muss Angaben enthalten über: 

  

46 SR 281.1 
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a. die Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen aus den Versicherungsver-
trägen;

b. die dafür bereitgestellten Mittel; und
c. die für diese Aufgabe verantwortliche Person.

3 Hält sich das Versicherungsunternehmen nicht an den genehmigten Abwicklungs-
plan, so ist Artikel 61 Absatz 2 sinngemäss anwendbar. 
4 Das Versicherungsunternehmen, das auf die Bewilligung verzichtet hat, darf in den 
fraglichen Versicherungszweigen keine neuen Versicherungsverträge abschliessen; 
bestehende Versicherungsverträge dürfen weder verlängert noch in Bezug auf den 
Deckungsumfang erweitert werden. 
5 Das Versicherungsunternehmen, das die Pflichten aus dem Aufsichtsrecht erfüllt 
hat, wird aus der Aufsicht entlassen und erhält die Kautionen zurück. 

Art. 6147 Entzug der Bewilligung 
1 Die FINMA kann einem Versicherungsunternehmen die Bewilligung zur Versiche-
rungstätigkeit für einzelne oder alle Versicherungszweige entziehen, wenn es seit 
mehr als sechs Monaten seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat. 
2 Sie trifft beim Entzug der Bewilligung nach diesem Gesetz oder nach Artikel 37 des 
Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 200748  alle Massnahmen, namentlich 
diejenigen nach Artikel 51, die erforderlich sind, um die Interessen der Versicherten 
zu wahren. 
3 Nach Entzug der Bewilligung darf ein Versicherungsunternehmen keine neuen 
Versicherungsverträge abschliessen; bestehende Versicherungsverträge dürfen weder 
verlängert noch in Bezug auf den Deckungsumfang erweitert werden. 

Art. 62 Übertragung des Versicherungsbestandes 
1 Überträgt ein Versicherungsunternehmen seinen schweizerischen Versicherungs-
bestand gestützt auf eine vertragliche Vereinbarung ganz oder teilweise auf ein 
anderes Versicherungsunternehmen, so bedarf dies der Bewilligung durch die 
FINMA. Die FINMA bewilligt die Übertragung nur, wenn die Interessen der Versi-
cherten insgesamt gewahrt werden. 
2 Verfügt die FINMA eine Bestandesübertragung, so legt sie die Bedingungen fest. 
3 Das übernehmende Versicherungsunternehmen ist verpflichtet, die übernommenen 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer innerhalb von 30 Tagen nach 
der Eröffnung der Bewilligung individuell über die Bestandesübertragung sowie über 
das Kündigungsrecht zu informieren. Die Versicherungsnehmerin oder der Ver-
sicherungsnehmer hat das Recht, den Versicherungsvertrag innerhalb von drei 
Monaten nach der individuellen Information zu kündigen. 

  

47 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

48 SR 956.1 
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4 Die FINMA kann den Ausschluss des Kündigungsrechts verfügen, wenn die Be-
standesübertragung in wirtschaftlicher Hinsicht nicht zu einem Wechsel des Vertrags-
partners der Versicherungsnehmerin oder des Versicherungsnehmers führt. 

Art. 63 Veröffentlichung 
1 Die FINMA veröffentlicht auf Kosten des Versicherungsunternehmens einen 
Verzicht auf die Bewilligung zur Geschäftstätigkeit oder deren Entzug. 
2 Sie veröffentlicht auf Kosten des übernehmenden Versicherungsunternehmens die 
Genehmigung einer Bestandesübertragung. 

6. Kapitel:
Besondere Bestimmungen betreffend die Aufsicht  
über Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomerate 
1. Abschnitt: Versicherungsgruppen

Art. 64 Versicherungsgruppe 
Zwei oder mehrere Unternehmen bilden eine Versicherungsgruppe, wenn: 

a. mindestens eines ein Versicherungsunternehmen ist;
b. sie in ihrer Gesamtheit hauptsächlich im Versicherungsbereich tätig sind; und
c. sie eine wirtschaftliche Einheit bilden oder auf andere Weise durch Einfluss

oder Kontrolle miteinander verbunden sind.

Art. 65 Unterstellung unter die Gruppenaufsicht 
1 Die FINMA kann eine Versicherungsgruppe, der eine Unternehmung in der 
Schweiz angehört, der Gruppenaufsicht unterstellen, wenn die Versicherungsgruppe: 

a. tatsächlich von der Schweiz aus geleitet wird;
b. tatsächlich vom Ausland aus geleitet wird, dort aber keiner gleichwertigen

Gruppenaufsicht unterstellt ist.
2 Beanspruchen gleichzeitig ausländische Behörden die vollständige oder teilweise 
Aufsicht über die Versicherungsgruppe, so verständigt sich die FINMA, unter Wah-
rung ihrer Kompetenzen und in Berücksichtigung einer allfälligen Konglomeratsauf-
sicht, mit diesen über Zuständigkeiten, Modalitäten und Gegenstand der Aufsicht. Sie 
konsultiert vor ihrem Entscheid diejenigen Unternehmen der Versicherungsgruppe, 
die ihren Sitz in der Schweiz haben. 

Art. 66 Verhältnis zur Einzelaufsicht 
Die Gruppenaufsicht gemäss diesem Abschnitt erfolgt in Ergänzung zur Einzelauf-
sicht über ein Versicherungsunternehmen. 
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Art. 67 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit 
Für Personen, die für die Oberleitung, die Aufsicht, die Kontrolle und die Ge-
schäftsführung der Versicherungsgruppe verantwortlich sind, sowie für das Risiko-
management der Versicherungsgruppe gelten die Artikel 14 und 22 sinngemäss. 

Art. 68 Überwachung der Risiken 
Die FINMA kann Vorschriften zur Überwachung gruppeninterner Vorgänge und 
gruppenweiter Risikokonzentration erlassen. 

Art. 69 Eigenmittel 
1 Der Bundesrat bestimmt die gruppenweit anrechenbaren Eigenmittel. 
2 Die FINMA legt die erforderlichen Eigenmittel fest. Sie stützt sich dabei auf die im 
Versicherungsbereich bestehenden international anerkannten Grundsätze und be-
rücksichtigt die Bedeutung der übrigen Geschäftsbereiche sowie die damit verbun-
denen Risiken. 

Art. 70 Externe Revision 
Versicherungsgruppen müssen über eine Prüfgesellschaft verfügen. Die Artikel 28 
und 29 gelten sinngemäss. 

Art. 71 Auskunftspflicht 
Gehören Versicherungsunternehmen Versicherungsgruppen an, so gilt die Aus-
kunftspflicht nach Artikel 47 für alle Unternehmen der Gruppe. 

2. Abschnitt: Versicherungskonglomerate

Art. 72 Versicherungskonglomerat 
Zwei oder mehrere Unternehmen bilden ein Versicherungskonglomerat, wenn: 

a. mindestens eines ein Versicherungsunternehmen ist;
b. mindestens eines eine Bank oder ein Effektenhändler von erheblicher wirt-

schaftlicher Bedeutung ist;
c. sie in ihrer Gesamtheit hauptsächlich im Versicherungsbereich tätig sind; und
d. sie eine wirtschaftliche Einheit bilden oder auf andere Weise durch Einfluss

oder Kontrolle miteinander verbunden sind.

Art. 73 Unterstellung unter die Konglomeratsaufsicht 
1 Die FINMA kann ein Versicherungskonglomerat, dem ein Unternehmen in der 
Schweiz angehört, der Konglomeratsaufsicht unterstellen, wenn es: 

a. tatsächlich von der Schweiz aus geleitet wird;
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b. tatsächlich vom Ausland aus geleitet wird, dort aber keiner gleichwertigen
Konglomeratsaufsicht unterstellt ist.

2 Beanspruchen gleichzeitig andere ausländische Behörden die vollständige oder 
teilweise Aufsicht über das Versicherungskonglomerat, so verständigt sich die 
FINMA, unter Wahrung ihrer Kompetenzen und in Berücksichtigung einer allfälligen 
Gruppenaufsicht, mit diesen über Zuständigkeiten, Modalitäten und Gegenstand der 
Aufsicht. Sie konsultiert vor ihrem Entscheid diejenigen Unternehmen des Versiche-
rungskonglomerats, die ihren Sitz in der Schweiz haben.49 

Art. 74 Verhältnis zur Einzel- und Gruppenaufsicht 
Die Konglomeratsaufsicht gemäss diesem Abschnitt erfolgt in Ergänzung zur Ein-
zelaufsicht und zur Aufsicht über eine Versicherungs- oder Finanzgruppe durch die 
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden. 

Art. 75 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit 
Für Personen, die für die Oberleitung, die Aufsicht, die Kontrolle und die Ge-
schäftsführung des Versicherungskonglomerats verantwortlich sind, sowie für das 
Risikomanagement des Versicherungskonglomerats gelten die Artikel 14 und 22 
sinngemäss. 

Art. 76 Überwachung der Risiken 
Die FINMA kann Vorschriften zur Überwachung konglomeratsinterner Vorgänge 
und konglomeratsweiter Risikokonzentration erlassen. 

Art. 77 Eigenmittel 
1 Der Bundesrat bestimmt die konglomeratsweit anrechenbaren Eigenmittel. 
2 Die FINMA legt die erforderlichen Eigenmittel fest. Sie stützt sich dabei auf die im 
Versicherungs- und Finanzbereich bestehenden international anerkannten Grundsätze 
und berücksichtigt die Bedeutung dieser Geschäftsbereiche sowie die damit verbun-
denen Risiken. 

Art. 78 Externe Revision 
Versicherungskonglomerate müssen über eine Prüfgesellschaft verfügen. Die Artikel 
28 und 29 gelten sinngemäss. 

Art. 79 Auskunftspflicht 
Gehören Versicherungsunternehmen Versicherungskonglomeraten an, so gilt die 
Auskunftspflicht nach Artikel 47 für alle Unternehmen des Konglomerats. 

  

49 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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7. Kapitel: Zusammenarbeit und Verfahren

Art. 8050 Nationaler Informationsaustausch 
Die FINMA ist befugt, anderen schweizerischen Aufsichtsbehörden sowie der 
Schweizerischen Nationalbank nicht öffentlich zugängliche Auskünfte und Unter-
lagen zu übermitteln, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

Art. 81–8351 

Art. 84 Verfahren 
1 Im Bundesblatt wird mitgeteilt, wenn eine Tarifverfügung ergeht, die laufende 
Versicherungsverträge berührt. Die Mitteilung enthält eine summarische Darstellung 
des Gegenstandes und des Inhalts der Verfügung und gilt für die Versicherten als 
Eröffnung der Verfügung nach Artikel 36 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 
196852 über das Verwaltungsverfahren. 
2 Eine Beschwerde ist innert 30 Tagen nach Mitteilung der Verfügung einzureichen. 
3 Beschwerden gegen Verfügungen über Tarife haben keine aufschiebende Wirkung. 

Art. 85 Gerichte 
1 Privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Versicherungsunternehmen oder zwischen 
Versicherungsunternehmen und Versicherten entscheidet das Gericht. 
2 und 3 …53 

8. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 8654 Übertretungen 
1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. gegen eine Pflicht nach Artikel 13 verstösst;
b. gegen eine Mitteilungspflicht nach Artikel 21 verstösst;
c. den Geschäftsbericht und den Aufsichtsbericht nach Artikel 25 nicht inner-

halb der gesetzlichen Frist einreicht;

  

50 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 
Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

51 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 

52 SR 172.021 
53 Aufgehoben gemäss Anhang 1 Ziff. II 31 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). 
54 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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d. die aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen oder im Einzelfall genehmigten
technischen Rückstellungen nicht bildet;

e. eine der Informationspflichten nach Artikel 45 verletzt;
f. gegen den ordnungsgemässen Vollzug der Schadenregulierung in der Mo-

torfahrzeughaftpflichtversicherung nach Artikel 79c Absatz 1 des Strassen-
verkehrsgesetzes vom 19. Dezember 195855 verstösst.

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung
beträgt die Busse mindestens 10 000 Franken. 

Art. 8756 Vergehen 
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. für ein in der Schweiz zur Versicherungstätigkeit nicht zugelassenes Ver-
sicherungsunternehmen Versicherungsverträge abschliesst oder vermittelt; 

b. Änderungen des Geschäftsplans nach Artikel 5 Absatz 1 nicht zur Genehmi-
gung vorlegt beziehungsweise Änderungen des Geschäftsplans nach Artikel 5 
Absatz 2 der FINMA nicht mitteilt; 

c. aus dem gebundenen Vermögen Werte ausscheidet oder belastet, so dass der
Sollbetrag nicht mehr gedeckt ist; 

d. andere Handlungen vornimmt, welche die Sicherheit der Werte des gebun-
denen Vermögens vermindern. 

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung
beträgt die Geldstrafe mindestens 45 Tagessätze. 

9. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 88 Vollzug 
1 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug des vorliegenden Gesetzes beauftragt.57 
2 Vor dem Erlass von Vorschriften hört der Bundesrat die interessierten Organisatio-
nen an. 
3 Den Kantonen bleibt vorbehalten, über die Feuerversicherung polizeiliche Vor-
schriften zu erlassen. Sie können den Feuerversicherungsunternehmen für den 
schweizerischen Versicherungsbestand mässige Beiträge für den Brandschutz und die 
Prävention von Elementarschäden auferlegen und von ihnen zu diesem Zweck 
  

55 SR 741.01 
56 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
57 Fassung gemäss Anhang Ziff. 18 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207 5205; BBl 2006 2829). 
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Angaben über die auf ihr Kantonsgebiet entfallenden Feuerversicherungssummen 
einholen. 

Art. 89 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt. 

Art. 90 Übergangsbestimmungen 
1 Versicherungsunternehmen, welche unter bisherigem Recht eine Bewilligung für 
den Betrieb von Versicherungszweigen ergänzend zu anderen Zweigen erhalten 
haben, können diese mit Inkrafttreten dieses Gesetzes und in dessen Grenzen unab-
hängig betreiben. 
2 Die Fristen zur Einreichung der Berichterstattung nach Artikel 25 sind erstmals für 
das Geschäftsjahr zu beachten, welches auf das Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes folgt. 
3 Die Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen nach Artikel 43 Absatz 1 haben 
sich innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der FINMA für den 
Eintrag ins Register anzumelden. 
4 Der Bundesrat kann zum Erwerb der beruflichen Qualifikationen für die Personen 
nach den Artikeln 23, 28 und 44 eine Übergangsfrist vorsehen. 
5 Versicherungsunternehmen, die über ein geringeres Kapital verfügen als in Artikel 8 
vorgeschrieben, müssen es innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erhöhen. 
6 Wer von der Schweiz aus tatsächlich eine Versicherungsgruppe oder ein Ver-
sicherungskonglomerat leitet, ohne in der Schweiz die Versicherungstätigkeit auszu-
üben, hat sich innert drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der FINMA 
zu melden. 
7 Bestehende Versicherungsgruppen oder Versicherungskonglomerate haben sich 
innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes den neuen Vorschriften anzu-
passen. 
8 Die FINMA kann die Fristen nach den Absätzen 5, 6 und 7 auf begründetes Gesuch 
hin verlängern. 

Art. 91 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens:58 1. Januar 2006 

  

58 BRB vom 9. Nov. 2005 
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über die Beaufsichtigung von privaten  
Versicherungsunternehmen 
(Aufsichtsverordnung, AVO) 

vom 9. November 2005 (Stand am 1. Januar 2013) 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 20041 (VAG),  
Artikel 15 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 20002  
sowie in Anwendung des Abkommens vom 10. Oktober 19893 zwischen der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EWG betreffend die Direktversicherung 
mit Ausnahme der Lebensversicherung und  
des Abkommens vom 19. Dezember 19964 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die  
Direktversicherung, 
verordnet: 

1. Titel: Geltungsbereich

Art. 1 Versicherungstätigkeit in der Schweiz 
1 Eine Versicherungstätigkeit in der Schweiz liegt, unabhängig von der Art und vom 
Ort des Vertragsschlusses vor, wenn: 

a. eine in der Schweiz domizilierte natürliche oder juristische Person zu den
Versicherungsnehmern oder Versicherungsnehmerinnen oder zu den Versi-
cherten gehört; oder 

b. in der Schweiz gelegene Sachen versichert werden.
2 Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland ohne Niederlassung in der Schweiz 
unterstehen nicht der Versicherungsaufsicht, wenn sie in der Schweiz ausschliesslich 
folgende Versicherungsgeschäfte tätigen: 

a. Deckung von Versicherungsrisiken im Zusammenhang mit Hochseeschiff-
fahrt, Luftfahrt und grenzüberschreitenden Transporten; 

b. Deckung für im Ausland gelegene Risiken;
c. Deckung von Kriegsrisiken.

3 Die Absätze 1 und 2 gelten für die Versicherungsvermittlung sinngemäss. 

 AS 2005 5305 
1 SR 961.01 
2 SR 172.220.1 
3 SR 0.961.1 
4 SR 0.961.514 

961.011
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Art. 2 Rückversicherungscaptives 
1 Auf Versicherungsunternehmen, die sich im Besitz einer oder mehrerer Handels-, 
Industrie- oder Finanzierungsgesellschaften befinden und ausschliesslich Risiken 
dieser Gesellschaften rückversichern, sind die Artikel 41–53 nicht anwendbar. 
2 Bei komplexer Risikostruktur oder erheblichen Finanzrisiken kann die Eidgenös-
sische Finanzmarktaufsicht (FINMA) im Einzelfall die Artikel 41–53 für anwendbar 
erklären.5 

2. Titel: Aufnahme der Versicherungstätigkeit
1. Kapitel: Allgemeines

Art. 3 Umfang der Bewilligung 
1 Die FINMA6 erteilt die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb für einen oder mehrere 
Versicherungszweige nach Anhang 1. 
2 Die Bewilligung zum Betrieb eines Schadenversicherungszweigs ermächtigt auch 
zum Betrieb der Versicherungszweige B1–B13, B16 und B18, sofern die zugerech-
neten Risiken: 

a. im Zusammenhang mit dem Hauptrisiko stehen oder den Gegenstand betref-
fen, der gegen das Hauptrisiko versichert ist; und 

b. durch den gleichen Vertrag gedeckt werden, der das Hauptrisiko deckt.
3 Das dem Versicherungszweig B17 zugerechnete Risiko darf unter den Bedingungen 
von Absatz 2 ohne besondere Bewilligung gedeckt werden, sofern dieses Risiko: 

a. im Zusammenhang mit den dem Versicherungszweig B18 zugerechneten
Risiken steht; oder 

b. sich auf Streitigkeiten oder Ansprüche bezieht, die aus dem Einsatz von
Schiffen auf See entstehen oder mit diesem Einsatz verbunden sind. 

4 Die Bewilligung zum Betrieb der Versicherungszweige A1, A3, A4 und A5 sowie 
B1 und B2 ermächtigt auch zum Betrieb der Invaliditätsversicherung. 
5 Die Bewilligung zum Betrieb der Direktversicherung ermächtigt auch zum Betrieb 
der Rückversicherung in den bewilligten Versicherungszweigen. 

Art. 4 Bewilligung von Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen 
1 Die FINMA erteilt die Bewilligung nach Artikel 3 Absatz 2 VAG, wenn der Schutz 
der Versicherten, insbesondere der Schutz vor Insolvenzrisiken des übernehmenden 
Versicherungsunternehmens und vor Missbräuchen, gewährleistet ist. 

  

5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

6 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berück-
sichtigt. 



135

Aufsichtsverordnung 961.011 

2 Bei Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen haben die betroffenen Unternehmen 
sicherzustellen, dass bestehende Versicherungsverhältnisse unverändert fortgeführt 
werden. 
3 Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen dürfen erst beim Handelsregister zur 
Eintragung angemeldet werden, wenn die Bewilligung vorliegt. 
4 Wurden Fusionen, Spaltungen oder Umwandlungen nach Artikel 3 Absatz 2 VAG 
ohne Bewilligung der FINMA im Handelsregister eingetragen, veranlasst diese die 
zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes erforderlichen Massnahmen auf 
Kosten der beteiligten Gesellschaften. 

Art. 5 Mitteilungspflicht bei Änderungen des Geschäftsplans 
Änderungen des Geschäftsplans nach Artikel 5 Absatz 2 VAG sind der FINMA innert 
vierzehn Tagen ab Eintritt des betreffenden Sachverhaltes mitzuteilen. 

2. Kapitel: Bewilligungsvoraussetzungen
1. Abschnitt: Mindestkapital

Art. 6 Grundsatz 
1 Umfasst die Tätigkeit eines Versicherungsunternehmens mehrere Zweige oder 
mehrere Risiken, so ist für die Festsetzung des Mindestkapitals der Zweig oder das 
Risiko mit dem höchsten Betrag massgebend. 
2 …7 

Art. 7 Lebensversicherung 
Das Mindestkapital beträgt für Versicherungsunternehmen, welche die Lebensver-
sicherung betreiben: 

a. 5 Millionen Franken für die Versicherungszweige A2.1, A2.4 und A7 sowie
für die Versicherungszweige A3.3, A3.4 und A6, sofern lediglich Todesfall-
schutz oder Prämienbefreiung versichert wird; 

b. 8 Millionen Franken für die Versicherungszweige A2.2, A2.3, A2.5, A2.6,
A3.1, A3.2, A4 und A5 sowie für die Versicherungszweige A3.3, A3.4 und 
A6, sofern über Todesfallschutz und Prämienbefreiung hinaus Kapitalschutz 
mit Zinsgarantie oder weitere Garantien abgegeben werden; 

c. 10 Millionen Franken für den Versicherungszweig A1;
d. 12 Millionen Franken für den Versicherungszweig A1, sofern Vollschutz

gewährt wird (Führung Sparprozess in der beruflichen Vorsorge, mit Kapi-
talschutz, Mindestzinssatz- und Rentenumwandlungssatzgarantie).

  

7 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2006, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4425). 
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Art. 8 Schadenversicherung 
Das Mindestkapital beträgt für Versicherungsunternehmen, welche die Schadenver-
sicherung betreiben: 

a. 8 Millionen Franken für die Versicherungszweige B1–B8 und B10–B15;
b. 3 Millionen Franken für die Versicherungszweige B9, B16, B17 und B18.

Art. 9 Rückversicherung 
Das Mindestkapital beträgt für Versicherungsunternehmen, welche die Rückversi-
cherung betreiben: 

a. 10 Millionen Franken für die Versicherungszweige C1 und C2;
b. 3 Millionen Franken für den Versicherungszweig C3.

Art. 10 Abweichung vom Mindestkapital 
Unter besonderen Verhältnissen, namentlich wenn die Risikoexposition des Versiche-
rungsunternehmens und der geplante Geschäftsumfang dies rechtfertigen, kann die 
FINMA innerhalb der gesetzlichen Limiten nach Artikel 8 Absatz 1 VAG von den 
Beträgen nach den Artikeln 7–9 abweichen. 

2. Abschnitt: Organisationsfonds

Art. 11 
1 Der Organisationsfonds beträgt in der Regel 20 Prozent des Mindestkapitals. Er darf 
frühestens drei Jahre nach seiner Bestellung und nur mit Zustimmung der FINMA für 
andere als die in Artikel 10 Absatz 1 VAG genannten Zwecke verwendet werden. 
2 Für Versicherungsunternehmen, die zum Betrieb des Versicherungszweigs C3 
ermächtigt sind, beträgt der Organisationsfonds mindestens 300 000 Franken. 
3 Die FINMA kann die Erhöhung oder die Wiederbestellung des Organisationsfonds 
verlangen, wenn sich in der Jahresrechnung ein Verlust abzeichnet oder das Versiche-
rungsunternehmen eine aussergewöhnliche Geschäftsausweitung plant. 

3. Kapitel: Gewährsvorschriften

Art. 12 Verwaltungsrat 
1 Der Verwaltungsrat muss so zusammengesetzt sein, dass er in seiner Gesamtheit den 
Aufgaben zur Beaufsichtigung und Oberleitung des Versicherungsunternehmens 
nachkommen kann; insbesondere muss sichergestellt sein, dass das nötige Versiche-
rungswissen vorhanden ist. 
2 Für jedes neue Mitglied des Verwaltungsrates ist der FINMA innert vierzehn Tagen 
nach seiner Ernennung das Curriculum Vitae zuzustellen. 
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Art. 13 Doppelfunktionen 
1 Der Verwaltungsratspräsident beziehungsweise die Verwaltungspräsidentin darf 
nicht zugleich Vorsitzender beziehungsweise Vorsitzende der Geschäftsleitung sein. 
2 Die FINMA kann dem Versicherungsunternehmen in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen bewilligen und diese an Bedingungen knüpfen. 

Art. 14 Geschäftsführung 
1 Die für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen müssen über die für die 
Leitung der ihnen unterstellten Bereiche des Versicherungsunternehmens erforder-
lichen Kenntnisse verfügen. 
2 Für jedes neue Mitglied der Geschäftsleitung ist der FINMA innert vierzehn Tagen 
nach seiner Ernennung das Curriculum Vitae zuzustellen.8 

4. Kapitel:
Ergänzende Vorschriften für ausländische Versicherungsunternehmen 
1. Abschnitt: Solvabilitätsspanne und Kaution

Art. 15 
1 Das Versicherungsunternehmen verfügt in der Schweiz über unbelastete Vermö-
genswerte im Umfange der geforderten Solvabilitätsspanne, die nach den Arti-
keln 23–32 für den Geschäftsbetrieb in der Schweiz gefordert wird. Die Kautions-
werte nach Absatz 2 werden angerechnet. 
2 Es hinterlegt als Kaution bei der Schweizerischen Nationalbank Vermögenswerte 
nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstaben a, b, e oder g im Umfange von 10 Prozent der 
geforderten Solvabilitätsspanne, mindestens aber des höchsten der nachgenannten 
Beträge: 

a. 600 000 Franken für die Versicherungszweige A1–A6, unter Vorbehalt von
Buchstabe b; 

b. 450 000 Franken für die Versicherungszweige A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 und
A7, sofern keine Kapital-, Zins- oder Langlebigkeitsgarantie gewährt wird, 
sowie für Versicherungsunternehmen, welche die Lebensversicherung in der 
Rechtsform einer Genossenschaft betreiben;  

c. 280 000 Franken für den Versicherungszweig B14;
d. 80 000 Franken für die Versicherungszweige B10–B13 sowie B15;
e. 60 000 Franken für die Versicherungszweige B1–B8, B16 und B18;
f. 40 000 Franken für die Versicherungszweige B9 und B17.

  

8 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 11 der Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. Aug. 2007 
(AS 2007 3989). 
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2. Abschnitt: Generalbevollmächtigter oder Generalbevollmächtigte

Art. 16 Anforderungen 
1 Der oder die Generalbevollmächtigte des ausländischen Versicherungsunterneh-
mens ist in der Schweiz wohnhaft und hat die tatsächliche Leitung der Geschäftsstelle 
für das gesamte schweizerische Geschäft inne. 
2 Er oder sie muss über die erforderlichen Kenntnisse zum Betrieb des Versiche-
rungsgeschäftes verfügen. 
3 Vor der Einsetzung eines oder einer neuen Generalbevollmächtigten sind der 
FINMA das Curriculum Vitae und die Vollmacht der Geschäftsleitung zuzustellen. 

Art. 17 Pflichten und Befugnisse 
1 Der oder die Generalbevollmächtigte vertritt das ausländische Versicherungsun-
ternehmen gegenüber der FINMA und gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten, 
welche die Ausführung der Versicherungsaufsichtsgesetz- gebung betreffen. Insbe-
sondere hat er oder sie folgende Pflichten und Befugnisse: 

a. Erwerb oder Veräusserung von Vermögenswerten auf Rechnung des Versi-
cherungsunternehmens zum Zwecke der Bestellung oder Veränderung der 
Kaution oder des gebundenen Vermögens nach den Weisungen des Versi-
cherungsunternehmens oder nach den Verfügungen der FINMA; 

b. Aufbewahrung der Akten an der Geschäftsstelle für das gesamte schweizeri-
sche Geschäft und die Führung der Bücher und Register (Art. 19); 

c. Abgabe von bindenden Erklärungen zu den Registern und Grundbüchern zur
Durchführung der Rechtshandlungen nach Buchstabe a; 

d. Abgabe von Erklärungen über die in der Schweiz zu verwendenden Tarife
und übrigen Versicherungsmaterialien. 

2 Er oder sie vertritt das Versicherungsunternehmen vor den schweizerischen Ge-
richten und Betreibungs- und Konkursbehörden und nimmt Zustellungen und Mit-
teilungen zuhanden des Versicherungsunternehmens verbindlich entgegen. 
3 Nicht in seine oder ihre Kompetenzen fallen Erklärungen über: 

a. die Erweiterung der Bewilligung;
b. den Verzicht auf die Bewilligung;
c. Änderungen des Geschäftsplanes des Versicherungsunternehmens, unter

Vorbehalt von Absatz 1 Buchstabe d;
d. die Jahresrechnung für das Gesamtgeschäft des Versicherungsunternehmens;
e. die freiwillige Übertragung des schweizerischen Versicherungsbestandes.
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Art. 18 Vollmacht 
1 In der Vollmacht sind die Rechte und Pflichten nach Artikel 17 zu umschreiben. 
2 Die Ernennung des oder der Generalbevollmächtigten und das Erlöschen der 
Vollmacht werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. 

Art. 19 Aufbewahrung der Akten 
1 Der oder die Generalbevollmächtigte bewahrt die Unterlagen des schweizerischen 
Versicherungsbestandes an der Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische 
Geschäft auf und führt die entsprechenden Bücher und Register. 
2 Auf begründetes Begehren kann die FINMA die Aufbewahrung bestimmter Akten 
an einem anderen Ort gestatten. 

Art. 20 Auslandgeschäft 
1 Ausländische Versicherungsunternehmen, die von der Schweiz aus nur das Aus-
landgeschäft betreiben, müssen den Nachweis erbringen, dass sie im Sitzstaat zur 
Ausübung der Versicherungstätigkeit befugt sind und die Sitzstaatsaufsichtsbehörde 
mit der Errichtung der Niederlassung in der Schweiz einverstanden ist.9 
2 Die Bestimmungen über den Generalbevollmächtigten oder die Generalbevoll-
mächtigte gelten sinngemäss. 

3. Titel: Solvabilität
1. Kapitel: Grundsätze

Art. 21 Finanzielle Sicherheit 
Die finanzielle Sicherheit bemisst sich nach der Solvabilität und den versicherungs-
technischen Rückstellungen. 

Art. 22 Methoden zur Bestimmung der Solvabilität 
1 Die Solvabilität der Versicherungsunternehmen wird nach zwei Methoden beurteilt: 

a. Solvabilität I: Festlegung der erforderlichen Eigenmittel nach Massgabe des
Geschäftsumfanges (geforderte Solvabilitätsspanne) und der anrechenbaren 
Eigenmittel (verfügbare Solvabilitätsspanne); 

b. Schweizer Solvenztest (SST): Festlegung der erforderlichen Eigenmittel nach 
Massgabe der Risiken, denen das Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist 
(Zielkapital) und der anrechenbaren Eigenmittel (risikotragendes Kapital). 

2 Beide Methoden sind anzuwenden, und zwar unabhängig voneinander. 

  

9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
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2. Kapitel: Solvabilität I
1. Abschnitt:
Geforderte Solvabilitätsspanne für Versicherungsunternehmen,  
welche die Lebensversicherung betreiben 

Art. 23 Grundsatz 
Die für den gesamten Geschäftsbetrieb des Versicherungsunternehmens erforderliche 
Solvabilitätsspanne ergibt sich durch Addition der geforderten Solvabilitätsspannen 
nach den Artikeln 24–26. 

Art. 24 Berechnung für die Versicherungszweige A1 und A3 
1 Die geforderte Solvabilitätsspanne für Versicherungsunternehmen, die die Versi-
cherungszweige A1 und A3 betreiben, entspricht der Summe aus dem ersten und dem 
zweiten Ergebnis. 
2 Für das erste Ergebnis werden 4 Prozent der mathematischen Rückstellungen 
multipliziert mit dem Quotienten aus den mathematischen Rückstellungen abzüglich 
des in Rückversicherung und Retrozession gegebenen Anteils und den gesamten 
mathematischen Rückstellungen, mindestens aber mit 0,85. 
3 Für das zweite Ergebnis wird die Risikosumme nacheinander multipliziert mit dem 
Satz nach Absatz 4 und mit dem Rückversicherungsfaktor. 
4 Der Satz, mit dem die Risikosumme multipliziert wird, beträgt für: 

a. Todesfallversicherungen mit Gesamtlaufzeit bis zu drei Jahren 0,1 Prozent;
b. Todesfallversicherungen mit Gesamtlaufzeit von über drei bis zu fünf Jahren

0,15 Prozent;
c. die übrigen Versicherungen 0,3 Prozent.

5 Der Rückversicherungsfaktor ist der Quotient aus der gesamten Risikosumme 
abzüglich des davon in Rückversicherung und Retrozession gegebenen Anteils und 
der gesamten Risikosumme. Er beträgt mindestens 0,5. 

Art. 25 Berechnung für die Versicherungszweige A2, A6 und A7 
1 Die geforderte Solvabilitätsspanne von Versicherungsunternehmen, die die Versi-
cherungszweige A2, A6 und A7 betreiben, entspricht der Summe aus dem ersten und 
dem zweiten Ergebnis. 
2 Das erste Ergebnis berechnet sich wie folgt: 

a. Für Versicherungen, bei denen das Versicherungsunternehmen ein Anlage-
risiko trägt, werden 4 Prozent der mathematischen Rückstellungen multipli-
ziert mit dem auf diese Versicherungen bezogenen Rückversicherungsfaktor; 

b. Für Versicherungen mit Gesamtlaufzeit von über fünf Jahren, bei denen das
Versicherungsunternehmen kein Anlagerisiko trägt, wird 1 Prozent der ma-
thematischen Rückstellungen multipliziert mit dem auf diese Versicherungen 
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bezogenen Rückversicherungsfaktor. Zu diesem Produkt werden 25 Prozent 
der Nettoverwaltungskosten des letzten Geschäftsjahres für diese Ver-
sicherungen hinzugerechnet, ausser wenn auch die Verwaltungskostenrück-
stellungen für fünf oder mehr Jahre gebildet werden. 

3 Für die Berechnung des Rückversicherungsfaktors werden anstelle der Risiko-
summe die mathematischen Rückstellungen für die Versicherungen nach Absatz 2 
Buchstabe a beziehungsweise für die Versicherungen nach Absatz 2 Buchstabe b 
eingesetzt. Er beträgt mindestens 0,85. 
4 Das zweite Ergebnis berechnet sich aus 0,3 Prozent der Risikosumme, multipliziert 
mit dem Rückversicherungsfaktor nach Artikel 24 Absatz 5. 

Art. 26 Berechnung für die Versicherungszweige A4 und A5 
Die geforderte Solvabilitätsspanne für die Versicherungszweige A4 und A5 berechnet 
sich nach den Artikeln 27–29. 

2. Abschnitt:
Geforderte Solvabilitätsspanne für Versicherungsunternehmen,  
welche die Schadenversicherung betreiben 

Art. 27 Berechnung 
1 Die geforderte Solvabilitätsspanne berechnet sich entweder nach den jährlichen 
Bruttoprämien (Art. 28) oder nach der mittleren Schadenbelastung für die drei letzten 
Geschäftsjahre (Art. 29). Das höhere der beiden Rechnungsergebnisse ist mass-
gebend. 
2 Bei einem Versicherungsunternehmen, das im Wesentlichen nur Kredit-, Sturm-, 
Hagel- oder Frostrisiken übernimmt, berechnet sich die mittlere Schadenbelastung 
nach den letzten sieben Geschäftsjahren. 

Art. 28 Prämienindex 
1 Der Prämienindex errechnet sich anhand der verbuchten oder der verdienten Brut-
toprämien. Es ist vom höheren Betrag auszugehen. 
2 Lassen sich die Prämien der Versicherungszweige B11, B12 und B13 nicht genau 
bestimmen, so kann ihre Zuweisung mit Zustimmung der FINMA anhand statisti-
scher Verfahren erfolgen. Die Beträge der Prämien dieser Versicherungszweige 
werden in jedem Fall um 50 Prozent erhöht. 
3 Der Prämienindex wird wie folgt ermittelt: 

a. Von der Summe der im Direktversicherungsgeschäft und im Rückversiche-
rungsgeschäft im Laufe des letzten Geschäftsjahres eingenommenen Brutto-
prämien, einschliesslich Nebeneinnahmen, werden zuerst der Prämienstorno 
und die direkt mit den Prämien überwälzten Steuern und Gebühren abgezo-
gen; 
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b. Von den ersten 80 Millionen Franken des Betrags nach Buchstabe a werden
18 Prozent und vom darüber hinausgehenden Betrag 16 Prozent gerechnet
und addiert;

c. Das Zwischenergebnis nach Buchstabe b wird multipliziert mit dem Quo-
tienten der drei letzten Geschäftsjahre, der sich aus dem Betrag der Schäden,
die nach Abzug der rückversicherten Schäden zu Lasten des Versiche-
rungsunternehmens gehen, und dem Bruttoschadenbetrag ergibt, mindestens
aber mit 0,5.

Art. 29 Schadenindex 
1 Der Schadenindex berechnet sich aufgrund der Schadenzahlungen, die während der 
Zeiträume nach Artikel 27 im Direkt- und im Rückversicherungsgeschäft ausgerichtet 
wurden, zuzüglich der Rückstellungen für schwebende Schäden, die am Ende des 
letzten Geschäftsjahres in den beiden Geschäftsbereichen gebildet wurden. 
2 Lassen sich die Schäden, Rückstellungen oder Rückgriffe der Versicherungs-
zweige B11, B12 und B13 nicht genau bestimmen, so kann ihre Zuweisung mit 
Zustimmung der FINMA anhand statistischer Verfahren erfolgen. Die Beträge für 
Schäden, Rückstellungen oder Rückgriffe dieser Versicherungszweige werden in 
jedem Fall um 50 Prozent erhöht. 
3 Der Schadenindex wird wie folgt ermittelt: 

a. Vom Betrag nach Absatz 1 werden die Einnahmen aus Rückgriffen der Zeit-
räume nach Artikel 27 sowie die Rückstellungen für schwebende Schäden im
Direkt- und im Rückversicherungsgeschäft abgezogen, die zu Beginn des
Geschäftsjahres, das dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr um zwei
Jahre vorangeht, gebildet wurden. Beträgt der Zeitraum sieben Jahre, so ent-
spricht der abzuziehende Betrag den Rückstellungen, die zu Beginn des Ge-
schäftsjahres gebildet wurden, das dem letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr um sechs Jahre vorangeht;

b. Vom Jahresdurchschnitt des sich ergebenden Betrages werden von den ersten
56 Millionen Franken 26 Prozent und vom darüber hinausgehenden Betrag
23 Prozent gerechnet und addiert. Daraus resultiert das Zwischenergebnis;

c. Das Zwischenergebnis wird mit dem Quotienten der drei letzten Geschäfts-
jahre multipliziert, der sich aus dem Betrag der Schäden, die nach Abzug der
rückversicherten Schäden zu Lasten des Versicherungsunternehmens gehen,
und dem Bruttoschadenbetrag ergibt, mindestens aber mit 0,5.

Art. 30 Rückgang der geforderten Solvabilitätsspanne 
1 Ist die geforderte Solvabilitätsspanne, die sich aus den Berechnungen nach den 
Artikeln 27–29 ergibt, niedriger als die geforderte Solvabilitätsspanne des Vorjahres, 
so entspricht die neue geforderte Solvabilitätsspanne mindestens derjenigen des 
Vorjahres, multipliziert mit dem Quotienten aus dem Betrag der Rückstellungen für 
schwebende Schäden am Ende des letzten Geschäftsjahres und dem Betrag der 
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Rückstellungen für schwebende Schäden zu Beginn des letzten Geschäftsjahres, 
höchstens aber mit 1. 
2 Bei der Berechnung der Rückstellungen wird die Rückversicherung ausser Betracht 
gelassen. 

Art. 31 Krankenversicherung 
Die Prozentsätze nach den Artikeln 28 Absatz 3 Buchstabe b und 29 Absatz 3 Buch-
stabe b werden für Krankenversicherungen, die nach Art der Lebensversicherung 
betrieben werden, auf einen Drittel gekürzt, wenn: 

a. auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitstafeln nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen berechnete Prämien erhoben werden; 

b. eine Altersrückstellung gebildet wird;
c. ein angemessener Sicherheitszuschlag erhoben wird; und
d. das Versicherungsunternehmen spätestens nach Ablauf des dritten Versiche-

rungsjahres den Vertrag nicht mehr kündigen kann.

Art. 32 Touristische Beistandsleistung 
Beim Versicherungszweig B18 entspricht die Summe der Schadenszahlungen, 
welche in die Berechnung des Schadenindexes eingeht, den Kosten, die dem Unter-
nehmen aus der erbrachten Beistandsleistung erwachsen. 

3. Abschnitt:
Geforderte Solvabilitätsspanne für Versicherungsunternehmen,  
welche die Rückversicherung betreiben 

Art. 33 Rückversicherung der Schadenversicherung 
Für die Rückversicherung der Versicherungszweige B1–B18 wird die geforderte 
Solvabilitätsspanne nach dem 2. Abschnitt dieses Kapitels berechnet. Der Mindest-
quotient nach Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe c 
findet dabei jedoch keine Anwendung. 

Art. 34 Rückversicherung der Kapital- und Rentenversicherung sowie  
der anteilgebundenen Lebensversicherung 

1 Für die Rückversicherung der Versicherungszweige A1–A3 ergibt sich die gefor-
derte Solvabilitätsspanne aus der Summe von 4 Prozent der mathematischen Netto-
rückstellungen und 0,1 Prozent der Nettorisikosumme. Werden mit der Rückversi-
cherung keine Anlagerisiken übertragen, so beträgt der Satz der mathematischen 
Nettorückstellungen 1 Prozent. 
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2 Die mathematischen Nettorückstellungen ergeben sich aus den mathematischen 
Bruttorückstellungen abzüglich des in Retrozession gegebenen Anteils. 
3 Die Nettorisikosumme ergibt sich aus der Bruttorisikosumme abzüglich des in 
Retrozession gegebenen Anteils. 

Art. 35 Rückversicherung der übrigen Lebensversicherungszweige 
1 Die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne für die Rückversicherung der 
Versicherungszweige A4 und A5 richtet sich nach den Bestimmungen über die 
Schadendirektversicherung. Der Mindestquotient nach Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe 
c und Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe c findet dabei jedoch keine Anwendung. 
2 Die geforderte Solvabilitätsspanne für die Rückversicherung des Ver- sicherungs-
zweiges A6 entspricht 4 Prozent der mathematischen Nettorückstellungen. 
3 Für die Rückversicherung des Versicherungszweiges A7 entspricht die geforderte 
Solvabilitätsspanne 1 Prozent des Vermögens der Gemeinschaften. 

Art. 36 Rückversicherung verschiedener Versicherungszweige 
Betreibt ein Versicherungsunternehmen Rückversicherung sowohl der Schaden- wie 
der Lebensversicherung, so entspricht die geforderte Solvabilitätsspanne der Summe 
der geforderten Solvabilitätsspannen für die Rückversicherung der betreffenden 
Versicherungszweige. 

4. Abschnitt: Verfügbare Solvabilitätsspanne

Art. 37 Anrechenbare Eigenmittel 
1 Als Eigenmittel anrechenbar sind insbesondere: 

a. das einbezahlte Kapital;
b. das Agio;
c. ein allfälliges Partizipationsscheinkapital;
d. die gesetzlichen, statutarischen und freien Reserven;
e. der Organisationsfonds;
f. der Gewinnvortrag des Vorjahres;
g. der Gewinn des abgeschlossenen Geschäftsjahres;
h. in der Lebensversicherung die Rückstellungen für die künftige Überschuss-

beteiligung, soweit diese den Versicherungsnehmern und Versicherungs-
nehmerinnen noch nicht zugeteilt worden ist.

2 Auf begründeten Antrag des Versicherungsunternehmens kann die FINMA die 
Anrechnung weiterer Elemente als Eigenmittel zulassen, insbesondere: 
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a. in der Lebensversicherung und Lebensrückversicherung: Die Differenz zwi-
schen dem nicht oder teilweise gezillmerten Deckungskapital und dem mit
dem Abschlusskostensatz der Prämie gezillmerten Deckungskapital; diese
Differenz darf für alle Verträge, bei denen eine Zillmerung möglich ist, nicht
mehr als 3,5 Prozent des Unterschiedes zwischen Versicherungssumme und
ungezillmertem Deckungskapital betragen und muss um allfällige aktivierte
und nicht amortisierte Abschlusskosten gekürzt werden;

b. Rückstellungen für künftige Verpflichtungen und Verluste, die nicht eindeu-
tig einem bestimmten Geschäftsfall zuzuordnen sind;

c. Bewertungsreserven als Differenz zwischen den bilanzierten Buchwerten und 
den entsprechenden Marktwerten für alle Werte mit Ausnahme der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen und der festverzinslichen Wertpapiere nach 
Artikel 110 Absatz 1, wobei mindestens 50 Prozent der geforderten Solvabi-
litätsspanne mit anderen Eigenmitteln gedeckt sein müssen;

d. hybride Instrumente, sofern die Voraussetzungen nach Artikel 39 erfüllt sind.
3 Von den anrechenbaren Eigenmitteln abzuziehen sind: 

a. die im unmittelbaren Besitz des Versicherungsunternehmens befindlichen
eigenen Aktien, die auf eigenes Risiko gehalten werden; 

b. immaterielle Vermögenswerte;
c. der Verlustvortrag des Vorjahres;
d. der Verlust des abgeschlossenen Geschäftsjahres; und
e. die vorgesehenen Dividenden und Kapitalrückzahlungen.

Art. 38 Besondere Fälle 
Für Versicherungsunternehmen, welche die Schadenversicherung oder die Scha-
denrückversicherung betreiben und ihre versicherungstechnischen Rückstellungen 
abzinsen oder reduzieren, wird die verfügbare Solvabilitätsspanne um die Differenz 
zwischen den nicht abgezinsten oder nicht reduzierten versicherungstechnischen 
Rückstellungen und den abgezinsten oder reduzierten versicherungstechnischen 
Rückstellungen ermässigt. Eine Anpassung für die Abzinsung der in den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen enthaltenen Renten ist nicht notwendig. 

Art. 39 Hybride Instrumente 
1 Darlehen, Obligationsanleihen und sonstige Verbindlichkeiten mit Eigenkapital-
charakter (hybride Instrumente) sind unter folgenden Voraussetzungen anrechenbar: 

a. Sie sind tatsächlich einbezahlt und nicht mit Vermögenswerten des Versi-
cherungsunternehmens sichergestellt; 

b. Sie können nicht mit Forderungen des Versicherungsunternehmens verrech-
net werden; 
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c. Ihr Nachgang gegenüber den Forderungen aller übrigen Gläubiger im Fall der 
Liquidation, des Konkurses oder Nachlassvertrages des Versicherungs-
unternehmens ist vertraglich und unwiderruflich festgelegt;

d. Die Schuldvereinbarung oder der Emissionsvertrag räumt dem Versiche-
rungsunternehmen das Recht ein, die Zahlung fälliger Schuldzinsen auf-
zuschieben;

e. Die Schuld und die unbezahlten Zinsen müssen einen Verlust mittragen, ohne
dass das Versicherungsunternehmen zur Einstellung der Geschäftstätigkeit
gezwungen ist;

f. Der Vertrag darf keine Klauseln beinhalten, wonach die Schuld unter anderen
Umständen als im Falle der Liquidation des Versicherungsunternehmens vor
dem vereinbarten Rückzahlungstermin zurückzahlbar wird;

g. Sie können nicht auf Initiative des Inhabers und nur mit vorheriger Geneh-
migung der FINMA vorzeitig zurückbezahlt werden. Um die Genehmigung
muss spätestens sechs Monate vor dem vorgeschlagenen Rückzahlungs-
zeitpunkt nachgesucht werden. Die FINMA erteilt die Genehmigung, wenn
das Versicherungsunternehmen nachweist, dass die Rückzahlung nicht dazu
führt, dass die verfügbare Solvabilitätsspanne unter die geforderte Sol-
vabilitätsspanne sinkt.

2 Für die Anrechnung der hybriden Instrumente gelten folgende Beschränkungen: 
a. Verbindlichkeiten können gesamthaft bis zu einer Höchstgrenze von 50 Pro-

zent des niedrigeren Betrages der verfügbaren oder der geforderten Solva-
bilitätsspanne angerechnet werden;

b. Verbindlichkeiten mit fester Laufzeit können bis zu einer Höchstgrenze von
25 Prozent des niedrigeren Betrages der verfügbaren oder der geforderten
Solvabilitätsspanne angerechnet werden. Die Anrechnung wird in den letzten
fünf Jahren der Laufzeit um jährlich 20 Prozent des ursprünglichen Nomi-
nalbetrages reduziert. Wird dem Gläubiger ein Kündigungsrecht eingeräumt,
so gilt die frühestmögliche Rückzahlung als massgebliches Ende der Laufzeit, 
vorbehältlich begründeter Ausnahmen im Einzelfall für Wandelanleihen.

Art. 40 Kontrolle und Berichterstattung 
1 Das Versicherungsunternehmen beauftragt eine interne Stelle mit der Kontrolle der 
verfügbaren Solvabilitätsspanne. Diese erstellt jeweils am Ende des Geschäftsjahres 
einen Bericht und unterbreitet ihn der Geschäftsleitung und der FINMA innert drei 
Monaten. 
2 In besonderen Situationen kann die FINMA eine unterjährige Berichterstattung 
anordnen. 
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3. Kapitel: Schweizer Solvenztest (SST)
1. Abschnitt: Zielkapital

Art. 41 Begriff 
1 Das Zielkapital entspricht dem risikotragenden Kapital, das zu Beginn des Jahres 
vorhanden sein muss, damit der Durchschnitt der möglichen Werte des risikotragen-
den Kapitals Ende des Jahres, die unter einem bestimmten Schwellenwert (Value at 
Risk) liegen (Expected Shortfall nach Anhang 2), grösser oder gleich dem Mindest-
betrag nach Absatz 4 ist. 
2 Das risikotragende Kapital ist die Differenz zwischen dem marktnahen Wert der 
Anlagen und dem diskontierten bestmöglichen Schätzwert der versicherungstech-
nischen Verpflichtungen. 
3 Der Schwellenwert des risikotragenden Kapitals ist derjenige Wert, der vom risi-
kotragenden Kapital nur mit einer bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeit unter-
schritten wird. Die FINMA definiert die Eintrittswahrscheinlichkeit. Änderungen in 
der Festlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit kündigt die FINMA mindestens ein 
Kalenderjahr vor dem Inkrafttreten an. 
4 Der Mindestbetrag ist der Kapitalaufwand für das während der Dauer der Abwick-
lungen der versicherungstechnischen Verpflichtungen zu stellende risikotragende 
Kapital. 

Art. 42 Ermittlung 
1 Die Ermittlung des Zielkapitals beruht auf: 

a. einem Modell zur Quantifizierung der relevanten Risiken;
b. der Auswertung einer Reihe von Szenarien, und
c. einem Aggregationsverfahren, welches die Resultate des Modells und der

Szenarioauswertung vereinigt.
2 Die FINMA legt die relevanten Risiken fest; dies sind in der Regel Finanz- und 
Versicherungsrisiken. 
3 Zur Ermittlung des Zielkapitals werden die Aktiven marktnah und das Fremdkapital 
mit dem bestmöglichen Schätzwert bewertet (Anhang 3). 
4 Der marktnahe Wert der Aktiven ist der Marktwert oder, wo ein solcher nicht 
verfügbar ist, der Marktwert eines vergleichbaren Aktivums oder ein Wert nach 
Massgabe einer Modellrechnung. Der marktnahe Wert des Fremdkapitals ist die 
Summe aus dem diskontierten bestmöglichen Schätzwert und dem Mindestbetrag 
nach Artikel 41 Absatz 4. 
5 Bei der Ermittlung des Zielkapitals wird die Rückversicherung beziehungsweise. 
die Retrozession von Risiken im Rahmen des quantifizierten Risikotransfers voll-
umfänglich anerkannt. Das Ausfallrisiko von Rückversicherungen wird bei der 
Zielkapitalberechnung berücksichtigt. 
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Art. 43 Modell zur Quantifizierung der Risiken 
1 Jedes Versicherungsunternehmen muss über ein Modell zur Quantifizierung der 
Risiken verfügen. 
2 Die FINMA definiert ein Standardmodell, das in Bezug auf die Finanzrisiken für 
alle Versicherungsunternehmen einheitlich, in Bezug auf die Versicherungsrisiken für 
die verschiedenen Versicherungstypen unterschiedlich ausgestaltet ist. Sie kann 
verlangen, dass das Standardmodell entsprechend anzupassen oder ein internes 
Modell zu verwenden ist, falls das Standardmodell der spezifischen Risikosituation 
eines Versicherungsunternehmens zu wenig entspricht. 
3 Die Versicherungsunternehmen können teilweise oder vollständig eigene Modelle 
(interne Modelle) zur Quantifizierung der Risiken verwenden, sofern diese von der 
FINMA genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die qualitativen, 
quantitativen und organisatorischen Anforderungen der FINMA erfüllt sind. 
4 Die Modelle zur Quantifizierung der Risiken sind regelmässig durch das Versiche-
rungsunternehmen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
5 Wahl, Wechsel und wesentliche Änderungen des Modells bedürfen der Genehmi-
gung durch die FINMA. 

Art. 44 Szenarien 
1 Die FINMA definiert hypothetische Ereignisse oder die Kombination von Ereig-
nissen (Szenarien), mit deren Eintritt innert Jahresfrist mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit zu rechnen ist und die sich in bestimmtem Ausmass ungünstig auf das 
Versicherungsunternehmen auswirken. Sie legt die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser 
Szenarien fest. 
2 Das Versicherungsunternehmen definiert eigene Szenarien, die seiner individuellen 
Risikosituation Rechnung tragen. 
3 Bei besonderen Risikosituationen stellt das Versicherungsunternehmen der FINMA 
Antrag auf Modifikation der vorgegebenen Szenarien. 

Art. 45 Aggregation 
Die FINMA legt fest, wie die Ergebnisse der Auswertung der Modelle zur Quantifi-
zierung der Risiken und die Ergebnisse der Auswertung der Szenarien aggregiert 
werden. Für interne Modelle kann sie auf Antrag andere Aggregationsverfahren 
genehmigen. 

Art. 46 Verfahren zur Ermittlung 
1 Bei der Ermittlung des Zielkapitals, insbesondere in der Lebensversicherung, sind 
wesentliche Garantien und eingebettete Optionen zu berücksichtigen. 
2 Die FINMA kann auf Antrag zulassen, dass Diversifikationseffekte, welche sich aus 
der Struktur einer Versicherungsgruppe ergeben, bei der Ermittlung des Zielkapitals 
berücksichtigt werden. Die Berechnung dieser Effekte hat dabei insbesondere der 
begrenzten Fungibilität des Kapitals Rechnung zu tragen. 
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2. Abschnitt: Risikotragendes Kapital

Art. 47 Begriff 
1 Das risikotragende Kapital dient der Bedeckung des Zielkapitals und muss frei und 
unbelastet sein. Es ergibt sich aus der Summe von Kernkapital und ergänzendem 
Kapital. 
2 Ergänzendes Kapital kann bis höchstens 100 Prozent des Kernkapitals angerechnet 
werden. Ausgenommen ist das untere ergänzende Kapital nach Artikel 49 Absatz 2, 
das bis höchstens 50 Prozent des Kernkapitals anrechenbar ist. 
3 Die FINMA kann auf Antrag Ausnahmen von den Begrenzungen nach Absatz 2 
zulassen. Das Versicherungsunternehmen muss insbesondere darlegen, wie die 
Risiken, die Sicherheit und die Verfügbarkeit der Bestandteile des risikotragenden 
Kapitals innerhalb des internen Modells abgebildet werden. 

Art. 48 Kernkapital 
1 Für die Berechnung des Kernkapitals wird die Differenz zwischen marktnah be-
werteten Aktiven und dem marktnah bewerteten Fremdkapital zum Mindestbetrag 
nach Artikel 41 Absatz 4 addiert. Davon abgezogen werden: 

a. vorgesehene Dividenden und Kapitalrückzahlungen;
b. die im unmittelbaren Besitz des Versicherungsunternehmens befindlichen

eigenen Aktien, die auf eigenes Risiko gehalten werden;
c. immaterielle Vermögenswerte;
d. latente Liegenschaftssteuern.

2 Das Kernkapital wird auf der Grundlage einer Marktwertbilanz ermittelt, die 
sämtliche ökonomisch relevanten Positionen berücksichtigt. Die FINMA erlässt 
Vorschriften über die Erstellung der Marktwertbilanz auf der Grundlage der statuta-
rischen Bilanz. 
3 Das Versicherungsunternehmen kann mit Zustimmung der FINMA Anleihen, die 
nur in Aktienkapital des Versicherungsunternehmens umgewandelt werden können, 
und ähnliche innovative Finanzinstrumente an das Kernkapital anrechnen. 

Art. 49 Ergänzendes Kapitel 
1 Als oberes ergänzendes Kapital gelten hybride Instrumente nach Artikel 39 Ab-
satz 1, welche keinen festen Rückzahlungstermin aufweisen. 
2 Als unteres ergänzendes Kapital gelten hybride Instrumente nach Artikel 39 Ab-
satz 1 mit einer ursprünglichen Laufzeit von mindestens fünf Jahren. 
3 Die Anrechnung der Elemente nach Absatz 2 erfolgt unter folgenden Bedingungen: 



150

Privatversicherung 961.011 

a. Die Anrechnung wird in den letzten fünf Jahren der Laufzeit um jährlich
20 Prozent des ursprünglichen Nominalbetrages reduziert;

b. Wird dem Gläubiger ein Kündigungsrecht eingeräumt, so gilt die frühest-
mögliche Rückzahlung als massgebliches Ende der Laufzeit, vorbehältlich
begründeter Ausnahmen im Einzelfall für Wandelanleihen.

Art. 50 Ausnahme von der Bedeckung des Zielkapitals 
Die FINMA kann in Ausnahmefällen ein Versicherungsunternehmen von der Bede-
ckung des Zielkapitals mit risikotragendem Kapital teilweise befreien, falls: 

a. das Versicherungsunternehmen die Tochter eines anderen Versicherungs-
unternehmens ist; 

b. das andere Versicherungsunternehmen für sich ebenfalls das risikotragende
Kapital und das Zielkapital berechnet und diese Berechnung von der FINMA 
überprüft werden kann; 

c. die Summe der risikotragenden Kapitalien der Tochter und des anderen Ver-
sicherungsunternehmens nicht kleiner ist als die Summe der Zielkapitalien 
der Tochter und des anderen Versicherungsunternehmens; 

d. die Tochter vom anderen Versicherungsunternehmen eine Garantie oder eine
Rückversicherungsdeckung erhält, deren Höhe mindestens der Differenz des 
Zielkapitals und des risikotragenden Kapitals der Tochter entspricht; 

e. die Garantie oder die Rückversicherungsdeckung rechtlich in der Schweiz
durchsetzbar ist und die Tochter oder das andere Versicherungsunternehmen 
den Nachweis erbringt, dass der allfällige Kapitalfluss der unter Buchstabe b 
genannten Garantie oder Deckung nicht durch eine Behörde oder Instanz 
behindert werden kann; 

f. triftige ökonomische Gründe für die Nichtbedeckung des Zielkapitals der
Tochter vorliegen; und 

g. die Interessen der Versicherten gewahrt sind.

3. Abschnitt: Ergänzende Bestimmungen

Art. 51 Häufigkeit der Ermittlung 
1 Das Zielkapital und das risikotragende Kapital sind jährlich zu ermitteln. 
2 Ändert sich die Risikosituation eines Versicherungsunternehmens erheblich, so ist 
das Zielkapital auch unterjährig näherungsweise zu bestimmen und der FINMA 
mitzuteilen. 
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Art. 52 Datenerhebung 
Das Versicherungsunternehmen erhebt und erfasst die relevanten Daten in einer 
Form, welche die Berechnung des Zielkapitals, des risikotragenden Kapitals sowie 
der marktnahen Rückstellungen ermöglicht. 

Art. 53 SST-Bericht 
1 Das Versicherungsunternehmen verfasst über die Berechnung des Zielkapitals und 
des risikotragenden Kapitals jährlich einen Bericht (SST-Bericht). Dieser ist von der 
Geschäftsleitung zu unterzeichnen und der FINMA einzureichen. 
2 Der SST-Bericht enthält alle relevanten Informationen, die zum Verständnis der 
Berechnung des Zielkapitals und des risikotragenden Kapitals sowie zur Risiko-
situation des Versicherungsunternehmens notwendig sind. 
3 Die FINMA legt den Termin für die Einreichung jährlich unter Ansetzung einer 
angemessenen Frist fest. 

4. Titel:
Versicherungstechnische Rückstellungen und gebundenes Vermögen 
1. Kapitel: Versicherungstechnische Rückstellungen
1. Abschnitt: Bildung und Auflösung

Art. 54 
1 Das Versicherungsunternehmen weist ausreichende versicherungstechnische Rück-
stellungen nach. Diese setzen sich zusammen aus: 

a. den versicherungstechnischen Rückstellungen zur Abdeckung der erwarteten
Verpflichtungen; 

b. den Schwankungsrückstellungen zum Ausgleich der Volatilität des Geschäfts
unter Berücksichtigung der Diversifikation, der Grösse und der Struktur der 
Versicherungsportefeuilles. 

2 Das Versicherungsunternehmen löst nicht mehr benötigte versicherungstechnische 
Rückstellungen auf. 
3 Im Geschäftsplan nennt das Versicherungsunternehmen die Bedingungen der 
Bildung und der Auflösung der versicherungstechnischen Rückstellungen. Es do-
kumentiert die verwendeten Rückstellungsmethoden und die Bewertung der versi-
cherungstechnischen Verbindlichkeiten. 
4 Die FINMA regelt die Einzelheiten bezüglich Art und Umfang der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen. 
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2. Abschnitt: Lebensversicherung

Art. 55 Arten versicherungstechnischer Rückstellungen 
1 Zur Bestimmung des Sollbetrages des gebundenen Vermögens sind folgende 
versicherungstechnischen Rückstellungen heranzuziehen: 

a. das Deckungskapital für die laufenden Versicherungsverträge, nach Abzug
der darauf gewährten Darlehen, der vorausbezahlten Versicherungsleistungen 
und der ausstehenden Prämien; 

b. die Rückstellungen für noch nicht aufgebrauchte Verwaltungskostenprämien;
c. die Prämienüberträge;
d. die Rückstellungen für eingetretene, noch nicht ausbezahlte Versicherungs-

leistungen;
e. die Rentenverstärkungen und die Rückstellungen für Langlebigkeit;
f. die Rückstellungen für die Garantie des Rentenumwandlungssatzes;
g. die Rückstellungen für Zinsgarantien;
h. die Rückstellungen für Tarifumstellungen und Tarifsanierungen;
i. die den Versicherten zugeteilten Überschussanteile;
j. die Rückstellungen für Ansprüche auf Schlussüberschussanteile;
k. der Teuerungsfonds;
l. die Rückstellungen zum Ausgleich von Schwankungen in der Zeit auf der

Passivseite, soweit aufsichtsrechtlich vorgeschrieben; und
m. die Rückstellungen für weitere vertraglich zugesicherte Garantien und Wahl-

möglichkeiten.
2 Nicht zu den versicherungstechnischen Rückstellungen zur Bestimmung des Soll-
betrages des gebundenen Vermögens gehören insbesondere Rückstellungen zum 
Ausgleich über die Zeit auf der Aktivseite sowie auf der Passivseite, soweit diese 
Rückstellungen nicht aufsichtsrechtlich vorgeschrieben sind. 

Art. 56 Sollbetrag des gebundenen Vermögens 
Der Sollbetrag des gebundenen Vermögens setzt sich zusammen aus: 

a. den versicherungstechnischen Rückstellungen nach Artikel 55 Absatz 1;
b. dem Zuschlag nach Artikel 18 VAG.

Art. 57 Sollbetrag für die Kranken- und Unfallversicherung 
1 Betreibt ein Versicherungsunternehmen neben der Lebensversicherung auch die 
Kranken- und Unfallversicherung, so berechnet sich die Höhe des Sollbetrages für 
diese beiden Zweige nach den Regeln des Sollbetrages für die Kranken- und Un-
fallversicherung. 
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2 In diesem Fall werden die Sollbeträge für die Lebensversicherung sowie für die 
Kranken- und die Unfallversicherung gemeinsam in das gebundene Vermögen ein-
gestellt. 

Art. 58 Grundsatz der Einzelberechnung 
1 Das Versicherungsunternehmen berechnet die versicherungstechnischen Rückstel-
lungen für jeden Vertrag getrennt und nach einem vorsichtigen prospektiven Ver-
fahren. 
2 Es kann zusätzliche Rückstellungen bilden, die nicht individualisiert gerechnet sind 
und der Absicherung allgemeiner Risiken dienen. 

Art. 59 Bruttoprinzip 
Das Versicherungsunternehmen bildet alle versicherungstechnischen Rückstellungen 
ohne Berücksichtigung einer allfälligen Rückversicherung. Die FINMA kann in 
begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

Art. 60 Zinssatz für die Berechnung der technischen Rückstellungen 
Das Versicherungsunternehmen verwendet für die Berechnung der technischen 
Rückstellungen einen technischen Zinssatz, welcher den für die Tarifierung ver-
wendeten technischen Zinssatz nicht überschreiten darf. 

Art. 61 Biometrische Grundlagen für die Berechnung der technischen  
Rückstellungen 

Für die Berechnung der technischen Rückstellungen verwendet das Versicherungs-
unternehmen dieselben oder vorsichtigere biometrische Grundlagen als diejenigen, 
die es für die Tarifierung verwendet. 

Art. 62 Verstärkung der technischen Rückstellungen 
1 Das Versicherungsunternehmen überwacht die Tarifgrundlagen ständig und erhöht 
die versicherungstechnischen Rückstellungen, sobald sie sich gemessen an den als 
angemessen betrachteten Tarifgrundlagen als ungenügend erweisen. 
2 Die Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen erfolgt grundsätzlich 
aus den bestandesindividuell erwirtschafteten Überschüssen. Die FINMA kann dem 
Versicherungsunternehmen die Bewilligung zur planmässigen Vornahme der Ver- 
stärkung der versicherungstechnischen Rückstellungen (Deckungskapitalverstär- 
kungen) über einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren erteilen. 
3 Die Deckungskapitalverstärkungen sind individuell pro versicherte Person zu 
führen, sofern sie dieser bei ihrem Ausscheiden aus dem Kollektiv mitgegeben 
werden müssen. 
4 Die FINMA kann in begründeten Fällen zusätzliche Verstärkungen der technischen 
Rückstellungen anordnen. 
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Art. 63 Deckung der Rückkaufswerte 
Die technischen Rückstellungen abzüglich allfällig aktivierter Abschlusskosten 
müssen die Rückkaufswerte jederzeit decken. 

Art. 64 Anteilgebundene Lebensversicherung 
Gibt das Versicherungsunternehmen im Rahmen von anteilgebundenen Lebensver-
sicherungsverträgen Garantien für den Rückkaufs-, den Erlebens- oder den Todesfall 
ab, so hat es für diese Garantien Rückstellungen zu bilden. 

Art. 65 Zillmerung der Deckungskapitalien und Aktivierung nicht  
getilgter Abschlusskosten 

1 Die Zillmerung der Deckungskapitalien ist nicht zulässig. Hiervon ausgenommen 
sind die Deckungskapitalien der Niederlassungen schweizerischer Versicherungs-
unternehmen in Staaten, in denen die Zillmerung aufsichtsrechtlich zugelassen ist. 
2 Die Aktivierung von noch nicht getilgten Abschlusskosten ist grundsätzlich zuläs-
sig. Die FINMA erlässt Richtlinien betreffend den Umfang und die Modalitäten der 
Aktivierung. Sie kann in begründeten Fällen die Aktivierung verbieten. 

Art. 66 Weitere technische Rückstellungen 
1 Das Versicherungsunternehmen bildet Rückstellungen für: 

a. bereits zugeteilte Überschussanteile; und
b. die Finanzierung von Schlussüberschussanteilen.

2 Diese Rückstellungen sind voneinander getrennt und unabhängig vom Überschuss-
fonds zu bilden. 

Art. 67 Schwankungsrückstellungen 
Das Versicherungsunternehmen bildet ausreichende Schwankungsrückstellungen für 
die Risikoversicherungen. 

3. Abschnitt: Schadenversicherung

Art. 68 Sollbetrag des gebundenen Vermögens 
1 Der Sollbetrag des gebundenen Vermögens setzt sich zusammen aus: 

a. den versicherungstechnischen Rückstellungen nach Geschäftsplan ohne Be-
rücksichtigung der Rückversicherung; 

b. den gemäss Geschäftsplan gebildeten und den einzelnen Zweigen zuorden-
baren übrigen Rückstellungen; 

c. den Alterungsrückstellungen in der Krankenzusatzversicherung nach Ge-
schäftsplan; 
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d. den Schwankungsrückstellungen in der Kreditversicherung nach Methode
Nr. 2 im Anhang Nr. 5 zum Abkommen vom 10. Oktober 1989 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EWG betreffend die Direktver-
sicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung, unter Vorbehalt von Ab-
satz 3;

e. den weiteren für einzelne Versicherungszweige aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Rückstellungen;

f. einem Zuschlag nach Artikel 18 VAG.
2 Die Forderungen gegen die Rückversicherer aus Rückversicherungsverträgen 
können auf Antrag ganz oder teilweise zur Bestellung des gebundenen Vermögens 
zugelassen werden. 
3 Versicherungsunternehmen, welche die Kreditversicherung betreiben, sind von der 
Bildung von Schwankungsrückstellungen nach Absatz 1 Buchstabe d befreit, sofern 
ihre zum Soll gestellten Prämieneinnahmen in diesem Versicherungszweig weniger 
als 4 Prozent der Gesamtsumme der zum Soll gestellten Prämieneinnahmen aus-
machen und weniger als 4 Millionen Franken betragen. 

Art. 69 Arten versicherungstechnischer Rückstellungen 
Zu den versicherungstechnischen Rückstellungen gehören: 

a. die Prämienüberträge;
b. die Schadenrückstellungen;
c. die Sicherheits- und Schwankungsrückstellungen;
d. die Alterungsrückstellungen;
e. die Rückstellungen für vertragliche Überschussbeteiligungen;
f. die Rentendeckungskapitalien;
g. die übrigen technischen Rückstellungen, welche genau zu bezeichnen sind

und deren Zweck zu umschreiben ist.

2. Kapitel: Gebundenes Vermögen
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 70 Mindestbetrag 
Das gebundene Vermögen beträgt bei seiner Bestellung mindestens: 

a. 750 000 Franken für Versicherungsunternehmen, welche die Lebens- versi-
cherung betreiben; 

b. 100 000 Franken für Versicherungsunternehmen, welche die Schaden- ver-
sicherung betreiben. 
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Art. 71 Zeitpunkt der Ermittlung des Sollbetrages des gebundenen  
Vermögens 

1 Das Versicherungsunternehmen hat den Sollbetrag für jedes gebundene Vermögen 
gesondert auf den Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses zu berechnen. 
2 Auf begründetes Begehren des Versicherungsunternehmens kann die FINMA 
verfügen, dass der Sollbetrag auf einen anderen Zeitpunkt berechnet wird. 
3 Die FINMA kann jederzeit eine Neuberechnung oder eine Schätzung des Soll-
betrages verlangen. 

Art. 72 Berichterstattung 
1 Innert drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres teilt das Versicherungs-
unternehmen der FINMA den Sollbetrag für jedes gebundene Vermögen zusammen 
mit dem Verzeichnis der Deckungswerte mit. 
2 Die Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen zudem Bericht 
erstatten über jeden ausländischen Versicherungsbestand, für den sie im Ausland 
Sicherheit leisten müssen. 

Art. 73 Ausländischer Versicherungsbestand 
Als ausländischer Versicherungsbestand nach Artikel 17 Absatz 2 VAG gilt die 
Gesamtheit der Versicherungsverträge mit im Ausland domizilierten Versiche-
rungsnehmerinnen und Versicherungsnehmern. 

Art. 74 Deckung 
1 Der Sollbetrag muss jederzeit durch Aktiven (Art. 79) gedeckt sein. 
2 Stellt das Versicherungsunternehmen eine Unterdeckung fest, so hat es das gebun-
dene Vermögen unverzüglich zu ergänzen. Die FINMA kann in besonderen Fällen 
eine Frist zur Ergänzung einräumen. 

Art. 75 Effektenleihe 
1 Die FINMA erlässt Vorschriften über die Effektenleihe (Securities Lending) durch 
Versicherungsunternehmen, insbesondere über: 

a. die Modalitäten der Sicherstellung;
b. die Ausgestaltung der Verträge; und
c. den Umfang.

2 Als Effektenleihe gilt ein darlehensähnliches Rechtsgeschäft, mit welchem das 
Versicherungsunternehmen vorübergehend bestimmte Effekten auf den Borger 
überträgt und dieser verpflichtet wird, Effekten gleicher Art, Menge und Güte zu-
rückzuerstatten und die während der Dauer der Effektenleihe anfallenden Erträge dem 
Versicherungsunternehmen zu überweisen. 
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2. Abschnitt: Bestellung

Art. 76 Allgemeine Grundsätze 
1 Das Versicherungsunternehmen bestellt das gebundene Vermögen durch Zuwei-
sung von Vermögenswerten. Es erfasst und kennzeichnet diese Werte so, dass es 
jederzeit ohne Verzug nachweisen kann, welche Werte zum gebundenen Vermögen 
gehören und dass der Sollbetrag des gebundenen Vermögens gedeckt ist. 
2 Die Werte des gebundenen Vermögens sind in erster Linie unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit, der tatsächlichen finanziellen Lage sowie der Struktur und der zu 
erwartenden Entwicklung des Versicherungsbestandes auszuwählen. 
3 Im Übrigen ist ein marktgerechter Ertrag bei zweckmässiger Diversifikation anzu-
streben und der voraussehbare Bedarf an flüssigen Mitteln jederzeit sicher- zustellen. 

Art. 77 Separate gebundene Vermögen 
1 Separate gebundene Vermögen sind zu bestellen für: 

a. die Versicherungen der beruflichen Vorsorge;
b. den Sparteil der Versicherungsverträge in den Versicherungszweigen A2.1,

A2.2 und A2.3; und
c. den Sparteil der Versicherungsverträge in den Versicherungszweigen A2.4,

A2.5 und A2.6.
2 Für Verträge des schweizerischen Versicherungsbestandes, die in fremden Wäh-
rungen ausgestellt sind, kann ein separates gebundenes Vermögen bestellt werden. 
3 Für Verträge eines ausländischen Versicherungsbestandes, für welche im Ausland 
keine gleichwertige Sicherheit gestellt werden muss, kann ein gesondertes gebun-
denes Vermögen bestellt werden. 

Art. 78 Verwaltung der Kapitalanlagen 
1 Das Versicherungsunternehmen verfügt über: 

a. eine Anlagestrategie;
b. ein Anlagereglement, welches die Einhaltung der Grundsätze für Kapital-

anlagen nach Artikel 76 gewährleistet;
c. eine Organisation, die sicherstellt, dass die mit der Verwaltung und Kontrolle

betrauten Personen über die dazu erforderlichen Kenntnisse verfügen;
d. ein Risikomanagement, das dem Geschäftsumfang und der Komplexität der

Anlagetätigkeit angepasst ist.
2 Die Geschäftsleitung legt die Anlagestrategie fest und unterbreitet sie dem Ver-
waltungsrat zur Genehmigung. 



158

Privatversicherung 961.011 

Art. 79 Zulässige Werte 
1 Dem gebundenen Vermögen können folgende Vermögenswerte zugewiesen wer-
den: 

a. Bareinlagen, namentlich Postcheck-10 und Bankguthaben, sowie Festgelder
und sonstige Geldmarktanlagen;

b. Forderungen, die auf einen festen Geldbetrag lauten, namentlich Anleihens-
obligationen und Optionsanleihen sowie Wandelanleihen mit Obligati-
onencharakter;

c. strukturierte Anlageprodukte, verbriefte Forderungen und Kreditderivate;
d. andere Schuldanerkennungen;
e. Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Wandelanleihen mit Aktien- 

charakter, Anteilscheine von Genossenschaften und ähnliche Wertschriften,
wenn die Werte an einem regulierten Markt gehandelt werden und kurzfristig
veräusserbar sind;

f. inländische Wohn- und Geschäftshäuser, die sich im Eigentum des Versi-
cherungsunternehmens befinden, sowie Beteiligungen an Gesellschaften,
deren Geschäftszweck einzig der Erwerb und Verkauf sowie die Vermietung
und die Verpachtung eigener Wohn- und Geschäftshäuser ist (Immo-
biliengesellschaften), sofern diese Beteiligungen mehr als 50 Prozent betra-
gen;

g. Forderungen, die durch ein in der Schweiz gelegenes Grundstück pfandgesi-
chert sind;

h. alternative Finanzanlagen wie Hedge-Funds und Private Equity;
i. derivative Finanzinstrumente, die der Absicherung dienen und keine Hebel- 

wirkung auf das gebundene Vermögen haben, falls die Basiswerte im gebun- 
denen Vermögen vorhanden sind und deren Anrechnung die Schwankungen
des Marktes nachvollzieht;

j. Anteilscheine an kollektiven Kapitalanlagen und Einanlegerfonds.
2 Unter bestimmten Voraussetzungen und in einem bestimmten Umfang können dem 
gebundenen Vermögen auch derivative Finanzinstrumente zum Zwecke der Erwerbs- 
vorbereitung, Ertragsvermehrung und der Absicherung von Zahlungsströmen aus 
versicherungstechnischen Verpflichtungen zugewiesen werden. Die Aufsichtsbehör- 
de legt Umfang und Voraussetzungen fest. 

Art. 8011 

  

10 Infolge des BRB vom 7. Juni 2013 (BBl 2013 4645) der die Anstalt Post in die spezial-
gesetzliche Schweizerische Post AG umgewandelt und die PostFinance in eine privat-
rechtliche Aktiengesellschaft ausgegliedert hat, ist der Hinweis auf die Postcheckguthaben 
seit dem 26. Juni 2013 gegenstandslos. 

11 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2006, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4425). 
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Art. 81 Zulässige Werte für anteilgebundene Lebensversicherungen 
1 Das gebundene Vermögen für den Sparteil der Versicherungsverträge in den 
Versicherungszweigen A2.1, A2.2 und A2.3 darf nur mit Anteilen an offenen kol-
lektiven Kapitalanlagen bestellt werden, die unter das Kollektivanlagengesetz vom 
23. Juni 200612 fallen.13

2 Das gebundene Vermögen für den Sparteil von Versicherungsverträgen in den 
Versicherungszweigen A2.4, A2.5 und A2.6 darf unter folgenden Voraussetzungen 
mit den Werten nach Artikel 79 bestellt werden: 

a. Sind die Leistungen direkt an den Wert eines internen Anlagebestandes ge-
bunden, so müssen die versicherungstechnischen Rückstellungen durch die 
entsprechenden Anteile oder, soweit keine Anteile gebildet werden, durch die 
zugrunde liegenden Vermögenswerte bestellt werden; 

b. Sind die Leistungen an einen Index oder an einen anderen Bezugswert ge-
bunden, so müssen die versicherungstechnischen Rückstellungen durch Ver-
mögenswerte bestellt werden, die den Werten entsprechen, auf denen der 
spezifische Bezugswert beruht. 

Art. 82 Kollektive Kapitalanlagen und Einanlegerfonds 
1 Das Versicherungsunternehmen kann Anteilscheine an kollektiven Kapitalanlagen 
an das gebundene Vermögen anrechnen, sofern: 

a. diese einer wirksamen Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstehen; und
b. die Anteilsscheine in einem geregelten, liquiden Markt gehandelt werden

oder jederzeit veräusserbar sind.
2 Anteilscheine an Einanlegerfonds können an das gebundene Vermögen angerechnet 
werden, sofern diese Einanlegerfonds: 

a. einer wirksamen Aufsicht unterstehen;
b. zu 100 Prozent vom Versicherungsunternehmen gehalten werden;
c. den Durchgriff auf die Einzelanlage der Fonds jederzeit gewährleisten;
d. Anlagen nach Artikel 79 vornehmen; und
e. die Anforderungen nach Artikel 87 erfüllen.

3 Die Organisationsform der kollektiven Kapitalanlagen und der Einanlegerfonds 
muss bezüglich Festlegung der Anlagerichtlinien, Kompetenzregelung, Anteils-
ermittlung sowie Kauf und Rücknahme der Anteile so geregelt sein, dass die Interes-
sen der beteiligten Versicherungsunternehmen gewahrt sind. 
4 Beteiligungen an Investmentgesellschaften, welche nicht kotiert sind, können ans 
gebundene Vermögen angerechnet werden, wenn sie die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 oder 2 erfüllen. 

  

12 SR 951.31 
13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
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Art. 83 Begrenzungen 
Die FINMA kann für einzelne Anlagekategorien Begrenzungen festlegen. 

3. Abschnitt: Zulassung und Kontrolle

Art. 84 Zulassung der Werte 
1 Die FINMA entscheidet über die Eignung der Werte des gebundenen Vermögens. 
Für den Ersatz von Werten, die sie als ungeeignet beurteilt, setzt sie eine angemessene 
Frist. 
2 Die Werte des gebundenen Vermögens müssen unbelastet sein. Verbindlichkeiten 
des Versicherungsunternehmens dürfen nicht mit Forderungen, die zum gebundenen 
Vermögen gehören, verrechnet werden. Vorbehalten bleibt Artikel 91 Absatz 3 
(derivate Finanzinstrumente). 

Art. 85 Prüfungen durch die FINMA 
1 Die FINMA prüft jährlich wenigstens einmal, ob: 

a. der Sollbetrag richtig berechnet ist;
b. die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Werte:

1. vorhanden sind,
2. vorschriftsgemäss zugewiesen und verwahrt werden,
3. mindestens dem Sollbetrag entsprechen,
4. den aufsichtsrechtlichen Anlagevorschriften genügen.

2 Sie kann die Kontrolle auf Stichproben beschränken. 
3 Sie kann bei der Kontrolle auch die Ergebnisse einer Kontrolle durch interne Organe 
des Versicherungsunternehmens oder durch beauftragte Dritte berücksichtigen. Für 
die Kontrolle fremdverwahrter Werte kann sie sich auf das Verzeichnis des Ver-
wahrers stützen. 
4 Sie kann mit der Kontrolle teilweise oder vollständig Dritte beauftragen. 

Art. 86 Verwahrung der Werte 
1 Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen beweglichen Vermögenswerte 
können am Sitz in der Schweiz des Versicherungsunternehmens beziehungsweise am 
Ort der Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische Geschäft verwahrt (Eigen-
verwahrung) oder in Fremdverwahrung gegeben werden. 
2 Die Werte in Eigenverwahrung sind gesondert von den übrigen Vermögenswerten 
des Versicherungsunternehmens zu verwahren und als solche zu kennzeichnen. Bei 
Verwahrung im Tresor genügt eine Lagerung in gesonderten Schliessfächern. 
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3 Wer Werte in Fremdverwahrung aufbewahrt, führt ein Verzeichnis dieser Werte und 
kennzeichnet sie als zum gebundenen Vermögen gehörend. 
4 Die FINMA kann aus wichtigen Gründen jederzeit einen Wechsel des Verwah-
rungsortes, der Hinterlegungsstelle oder der Verwahrungsart verfügen. 

Art. 87 Meldung und Haftung des Verwahrers 
1 Das Versicherungsunternehmen meldet der FINMA Verwahrungsort, Hinter-
legungsstelle und Verwahrungsart sowie deren Änderungen. 
2 Die Fremdverwahrung ist nur zulässig, wenn der Verwahrer in der Schweiz gegen-
über dem Versicherungsunternehmen für die Erfüllung der Verwahrerpflichten haftet. 

4. Abschnitt: Bewertung der Werte

Art. 88 Festverzinsliche Wertpapiere 
1 Für festverzinsliche Wertpapiere, die auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückbezahlt 
oder amortisiert werden müssen und auf eine feste Währung lauten, ausgenommen 
Grundpfandtitel, bestimmt das Versicherungsunternehmen den maximal anrechen-
baren Wert nach der wissenschaftlichen oder der linearen Kostenamortisations-
methode. 
2 Liegt der Marktwert einer Wandelanleihe deutlich über dem Nominalwert, so kann 
die FINMA eine Bewertung höchstens zum Marktwert zulassen. Anleihen, welche 
zwingend in Aktien gewandelt werden, dürfen höchstens zum Marktwert angerechnet 
werden. 
3 Mit festverzinslichen Wertpapieren vergleichbare strukturierte Produkte oder 
Kombinationen von Finanzinstrumenten können in einem bestimmten Umfang und 
unter bestimmten Rahmenbedingungen höchstens zum Wert nach der wissenschaft-
lichen oder linearen Kostenamortisationsmethode angerechnet werden. Die Auf-
sichts- behörde legt Umfang und Rahmenbedingungen fest. 

Art. 89 Kostenamortisationsmethode 
1 Bei der wissenschaftlichen Kostenamortisationsmethode ist die Differenz zwischen 
Anschaffungswert und Rückzahlungswert während der Restlaufzeit des Titels jeweils 
am Bilanzstichtag so weit abzuschreiben oder aufzuwerten, dass der anfängliche 
interne Zinssatz (Verfallsrendite) beibehalten werden kann. 
2 Bei der linearen Kostenamortisationsmethode ist die Differenz zwischen Anschaf-
fungswert und Rückzahlungswert jeweils auf den Bilanzstichtag in gleich- mässigen 
Beträgen als Abschreibung oder als Aufwertung über die Restlaufzeit zu verteilen. 
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Art. 90 Wohn- und Geschäftshäuser sowie Immobiliengesellschaften 
1 Das Versicherungsunternehmen rechnet Wohn- und Geschäftshäuser, die ihr 
Eigentum sind, höchstens zum Marktwert an. Die FINMA legt das Verfahren für die 
Bestimmung des Marktwerts fest. 
2 Für Immobiliengesellschaften, an denen das Versicherungsunternehmen zu mehr als 
50 Prozent beteiligt ist, legt die FINMA den Anrechnungswert fest. Sie geht dabei 
vom Schatzungswert der vorhandenen Liegenschaften aus und berücksichtigt allfäl-
lige Verpflichtungen. 

Art. 91 Derivative Finanzinstrumente 
1 Derivative Finanzinstrumente nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe i dürfen höchs-
tens zum Marktwert angerechnet werden. Sind sie nicht börsenkotiert, so wird eine 
marktübliche Bewertungsmethode angewendet. 
2 Bei derivativen Finanzinstrumenten nach Artikel 79 Absatz 2 legt die FINMA den 
Anrechnungswert fest. 
3 Die Verrechnung (Netting) aller unter einem Rahmenvertrag abgeschlossener 
Derivatgeschäfte ist nur dann zulässig, wenn für jedes einzelne gebundene Vermögen 
ein solcher Rahmenvertrag separat abgeschlossen wird. Negativposten, die aus 
solchen Verträgen entstehen, sind vom gebundenen Vermögen in Abzug zu bringen. 
Bezüglich der Ausgestaltung der Rahmenverträge kann die FINMA Auflagen ma-
chen. 

Art. 92 Kollektive Kapitalanlagen 
1 Kollektive Kapitalanlagen nach Artikel 82 Absatz 1 dürfen höchstens zum Markt-
wert oder, wenn die Anteilscheine nicht kotiert sind, zum Nettoinventarwert ange-
rechnet werden. 
2 Bei Einanlegerfonds nach Artikel 82 Absatz 2 müssen die einzelnen Titel des 
Fondsvermögens im gebundenen Vermögen aufgeführt werden und analog den 
direkten Anlagen nach den Vorschriften dieses Abschnittes bewertet werden. 

Art. 93 Übrige Werte 
1 Anlagen nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstaben c, e und h sowie Geldmarktbuch-
forderungen und die Wertpapiere mit variablem Zinssatz ohne festen Verfall werden 
höchstens zum Marktwert angerechnet. Sind sie nicht börsenkotiert, so wird eine 
marktübliche Bewertungsmethode angewendet. 
2 Alle anderen Werte, einschliesslich der Grundpfandforderungen und der Festgelder 
werden unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Ertrages höchstens zum 
Nennwert bewertet. 
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Art. 94 Auf fremde Währung lautende Werte 
Das Versicherungsunternehmen darf die auf fremde Währung lautenden Werte 
höchstens zum Devisen-Mittelkurs im Zeitpunkt der Bewertung in Schweizerfranken 
umrechnen. 

Art. 95 Entscheid über die Bewertung 
1 Die FINMA entscheidet über die Bewertung der Werte des gebundenen Vermögens. 
2 Sie kann für einzelne Anlagewerte und -kategorien tiefere Anrechnungswerte 
festsetzen, wenn dies aus Gründen des Versichertenschutzes geboten erscheint. 
3 Sie kann jederzeit eine Bewertung der Werte des gebundenen Vermögens anordnen. 

5. Titel: Übrige Vorschriften zur Ausübung der Versicherungstätigkeit
1. Kapitel: Risikomanagement

Art. 96 Ziel und Inhalt 
1 Das Versicherungsunternehmen stellt durch ein seinen Geschäftsverhältnissen 
angemessenes Risikomanagement und durch interne Kontrollmechanismen sicher, 
dass frühzeitig: 

a. Risikopotenziale erkannt und beurteilt werden, und
b. Massnahmen zur Verhinderung oder Absicherung erheblicher Risiken und

Risikokumulationen eingeleitet werden.
2 Das Risikomanagement umfasst insbesondere: 

a. die Festlegung und regelmässige Überprüfung der Strategien und Massnah-
men hinsichtlich aller eingegangenen Risiken durch die Leitungsgremien; 

b. eine Absicherungspolitik, welche den Auswirkungen der Geschäftsstrategie
Rechnung trägt und eine angemessene Kapitalausstattung beinhaltet; 

c. geeignete Verfahren, die sicherstellen, dass die Risikoüberwachung in die
Geschäftsorganisation integriert sind; 

d. Identifikation, Überwachung und Quantifizierung aller wesentlichen Risiken;
e. ein internes Berichtssystem zur Ermittlung, Beurteilung und Kontrolle der

Risiken und Risikokonzentrationen wie auch der damit verbundenen Ge-
schäftsprozesse.

Art. 97 Dokumentation 
1 Das Versicherungsunternehmen hält sein Risikomanagement in einer Dokumenta-
tion fest. Diese ist laufend zu aktualisieren. 
2 Die Dokumentation umfasst insbesondere folgende Punkte: 
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a. Beschrieb der Organisation des unternehmensweiten Risikomanagements
sowie der diesbezüglichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten;

b. Anforderungen an das Risikomanagement;
c. Risikopolitik einschliesslich Risikotoleranz;
d. Verfahren zur Identifikation der wesentlichen Risiken sowie Darstellung der

Methode, Instrumente und Prozesse zu deren Messung, Überwachung und
Steuerung;

e. Darstellung der geltenden Limiten-Systeme für Risikoexpositionen sowie der
Kontrollmechanismen;

f. unternehmensinterne Richtlinien zum Risikomanagement und der damit
verbundenen Prozesse.

Art. 98 Operationelle Risiken 
1 Das Versicherungsunternehmen erfasst und beurteilt die operationellen Risiken in 
eigener Verantwortung. 
2 Die FINMA bespricht die Ergebnisse dieser Beurteilung periodisch mit dem Ver-
sicherungsunternehmen. 
3 Sie kann zur Unterstützung der Selbstbeurteilung Fragebögen abgeben. Diese sind 
ihr innert drei Monaten nach Jahresabschluss, versehen mit der Unterschrift der 
Geschäftsleitung, ausgefüllt zurückzusenden. 
4 Zeigen sich bei der Selbstbeurteilung Risiken, die zu einer ungenügenden Solva-
bilität führen könnten, so kann die FINMA insbesondere: 

a. die Kontrolltätigkeit beim Versicherungsunternehmen intensivieren;
b. einen Zuschlag auf dem Zielkapital verlangen.

5 Das Versicherungsunternehmen sammelt und analysiert die Daten zu Schäden aus 
operationellen Risiken. 

2. Kapitel: Verantwortlicher Aktuar oder verantwortliche Aktuarin

Art. 99 
1 Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin müssen über den 
Titel «Aktuar SAV» oder einen gleichwertigen Titel verfügen. 
2 Die FINMA kann auf Antrag auch eine entsprechende fachliche Ausbildung verbun-
den mit einer mindestens fünfjährigen Berufserfahrung als Aktuar oder Aktuarin als 
Nachweis der beruflichen Fähigkeiten anerkennen. 
3 Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin muss mit den schwei-
zerischen Gegebenheiten (Gesetzgebung, Aufsichtsrichtlinien, Versicherungsmarkt) 
vertraut sein. 
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3. Kapitel: Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Art. 100 Grundsatz 
1 Die Versicherungsunternehmen dürfen derivative Finanzinstrumente nur einsetzen, 
um die Risiken auf den Kapitalanlagen oder auf ihren Verpflichtungen gegenüber den 
Versicherten zu vermindern oder um die Kapitalanlagen effizient zu bewirtschaften. 
2 Sämtliche Verpflichtungen, welche sich aus derivativen Finanztransaktionen 
ergeben können, müssen gedeckt sein. 

Art. 101 Anlagestrategie 
Die Versicherungsunternehmen, die derivative Finanzinstrumente einsetzen, müssen 
eine Anlagestrategie für diese Instrumente festlegen. Die Geschäftsleitung des 
Versicherungsunternehmens erarbeitet die Anlagestrategie, unterbreitet sie dem 
Verwaltungsrat zur Genehmigung und überwacht deren Umsetzung. 

Art. 102 Inhalt der Anlagestrategie 
1 In der Anlagestrategie müssen die Rahmenbedingungen für den Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente festgelegt werden, insbesondere die Grenzen der Risikoexposition 
und die Grundsätze der Risikoanalyse. 
2 Die Anlagestrategie muss ausserdem die üblichen Grundsätze für Kapitalanlagen 
befolgen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Liquidität, Rentabilität, Mischung 
und Streuung. 

Art. 103 Limitensystem 
Die Grenzen der Risikoexposition sind entsprechend der finanziellen und organisa-
torischen Kapazitäten des Versicherungsunternehmens festzulegen. 

Art. 104 Risikoanalyse 
1 Die Gegenparteirisiken müssen vor dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente 
berücksichtigt werden. 
2 Die Risiken müssen analysiert werden, so oft es die Situation erfordert, mindestens 
aber einmal pro Woche für Marktrisiken und einmal pro Monat für Kreditrisiken. 
3 Die Analyse der Markt- und Kreditrisiken besteht unter anderem darin, die offenen 
Positionen zu bewerten und sie mit den festgelegten Grenzen der Risikoexposition zu 
vergleichen. 
4 Das Resultat der Risikoanalyse ist der Geschäftsleitung vorzulegen, so oft es die 
Situation erfordert, mindestens aber einmal pro Monat für Marktrisiken und mindes-
tens einmal alle drei Monate für Kreditrisiken. 
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Art. 105 Organisation 
Das Versicherungsunternehmen, welches derivative Finanzinstrumente einsetzt, ver-
fügt über eine dafür geeignete Organisation; es beachtet insbesondere die Arti-
kel 106–108. 

Art. 106 Verwaltung und Kontrolle 
1 Das Versicherungsunternehmen muss den mit der Verwaltung beauftragten Perso-
nen detaillierte Richtlinien erteilen, insbesondere zur Risikoanalyse. 
2 Es verfügt über ein Kontrollsystem, das dem Geschäftsumfang und der Komplexität 
der derivativen Finanzinstrumente angepasst ist. 
3 Die Verwaltung der derivativen Finanzinstrumente und die Kontrolle müssen 
jeweils durch voneinander unabhängige Personen ausgeführt werden. 

Art. 107 Qualifikation des Personals 
Wer mit der Verwaltung und der Kontrolle betraut ist, verfügt über die für die Auf-
gabe erforderlichen besonderen Kenntnisse und Qualifikationen. 

Art. 108 Tätigkeitsbericht 
Dem Verwaltungsrat muss mindestens alle sechs Monate ein Tätigkeitsbericht über 
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten unterbreitet werden. 

Art. 109 Aufsicht 
Das Versicherungsunternehmen stellt der FINMA jährlich einen Bericht über die 
Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu. 

4. Kapitel: Rechnungslegung

Art. 110 Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
1 Die inländischen Versicherungsunternehmen dürfen die festverzinslichen Wert-
papiere, die auf eine feste Währung lauten und zu einem zum Voraus bestimmten 
Zeitpunkt rückzahlbar sind oder amortisiert werden können, höchstens zum Wert 
nach der wissenschaftlichen oder linearen Kostenamortisationsmethode nach Arti-
kel 89 in die Bilanz einstellen. Mit festverzinslichen Wertpapieren vergleichbare 
strukturierte Produkte oder Kombinationen von Finanzinstrumenten sind höchstens 
zum Wert nach der wissenschaftlichen oder linearen Kostenamortisationsmethode zu 
bilanzieren. 
2 Bei Anteilscheinen an Einanlegerfonds nach Artikel 82 Absatz 2 werden die Di-
rektanlagen des Fondsvermögens nach den Bestimmungen dieses Artikels bilanziert. 
3 Grundpfandgesicherte Forderungen und alle übrigen Wertpapiere mit Ausnahme 
derjenigen, die der Sicherstellung des Sparteils von Versicherungsverträgen in den 
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Versicherungszweigen A2.1, A2.2 und A2.3 dienen, sind nach Artikel 667 Absätze 1 
und 2 des Obligationenrechts14 zu bilanzieren. 
4 Die Versicherungsunternehmen können mit Genehmigung der FINMA die zu 
ausländischen Geschäftsgebieten gehörenden Wertpapiere nach den aufsichtsrecht-
lichen Bewertungsvorschriften in den einzelnen Ländern bewerten. 
5 Anteilscheine mit Kurswert, die der Sicherstellung des Sparteils von Versiche-
rungsverträgen des schweizerischen Versicherungsbestandes in den Versicherungs-
zweigen A2.1, A2.2 und A2.3 dienen, sind zum Kurswert vom 31. Dezember bezie-
hungsweise zum letztbekannten Kurswert vor diesem Datum zu bilanzieren. 
Entsprechende Anteilscheine ohne Kurswert sind zum Nettoinventarwert zu bilan-
zieren. 
6 Die am Bilanzstichtag offenen derivativen Finanzinstrumenten dürfen: 

a. unter vorsichtigen Annahmen für die Bewertung der Basiswerte berücksich-
tigt werden, oder 

b. in der Bilanz selbständig aufgeführt werden. In diesem Fall müssen sie unter
vorsichtigen Annahmen bewertet werden, höchstens aber zum Marktwert. Für 
die derivativen Finanzinstrumente, die keinen Marktwert haben, darf die 
Bewertung den auf der Grundlage anerkannter Bewertungsmodelle ermittel-
ten Wert nicht übersteigen. 

Art. 111 Risiken bei der Bewertung von Wertpapieren 
1 Ist die Werthaltigkeit eines Wertpapiers gefährdet, so muss dies bei seiner Bewer-
tung mitberücksichtigt werden. 
2 Bei der Bewertung von Wertpapieren, die von im Ausland domizilierten Schuldnern 
ausgegeben werden, ist den Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, die bei der Über-
weisung von Kapital oder Zinsen entstehen können. 
3 Die nach Artikel 110 Absatz 6 ermittelten Werte sind entsprechend dem Risiko, 
insbesondere bezüglich Handelbarkeit, Annullations- und Erfüllungskosten, Kredit-
risiko oder Umfang der eigenen Positionen im Verhältnis zum Marktvolumen, ange-
messen zu korrigieren. 

5. Kapitel:15 …

Art. 112–116 

  

14 SR 220 
15 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
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6. Kapitel:
Weitere Grundsätze zur Ausübung der Versicherungstätigkeit 

Art. 117 Missbrauch 
1 Als Missbrauch im Sinn von Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe f VAG gelten Be-
nachteiligungen von Versicherten oder Anspruchsberechtigten, wenn sie sich wie-
derholen oder einen breiten Personenkreis betreffen könnten, namentlich: 

a. ein Verhalten des Versicherungsunternehmens beziehungsweise des Versi-
cherungsvermittlers oder der Versicherungsvermittlerin, das geeignet ist, 
Versicherte oder Anspruchsberechtigte erheblich zu schädigen; 

b. die Verwendung von Vertragsbestimmungen, die gegen zwingende Normen
des Versicherungsvertragsgesetzes oder gegen zwingende Normen anderer 
Erlasse, die auf den Vertrag anwendbar sind, verstossen; 

c. die Verwendung von Vertragsbestimmungen, welche eine der Vertragsnatur
erheblich widersprechende Verteilung von Rechten und Pflichten vorsehen. 

2 Als Missbrauch gilt auch die Benachteiligung einer versicherten oder anspruchs-
berechtigten Person durch eine juristisch oder versicherungstechnisch nicht begründ-
bare erhebliche Ungleichbehandlung. 

Art. 118 Versicherungsleistungen mit Wartefrist 
1 Bei Versicherungsleistungen mit Wartefrist erhebt das Versicherungsunternehmen 
keine Prämien mehr, sobald der Versicherte keine Versicherungsleistungen mehr 
erwarten kann. 
2 Diese Bestimmung gilt nicht für die Prämienbefreiung und für Versicherungsleis-
tungen aus Kollektivversicherungsverträgen. 

Art. 119 Einlagen in Prämiendepots 
Der Totalbetrag der vom Versicherungsunternehmen pro Versicherungsnehmerin 
oder Versicherungsnehmer geführten Prämiendepots darf die Summe der künftigen 
Prämien nicht übersteigen. 

6. Titel: Bestimmungen für einzelne Versicherungszweige
1. Kapitel: Lebensversicherung
1. Abschnitt: Tarifierung

Art. 120 Grundsätze 
1 Das Versicherungsunternehmen, das die Lebensversicherung betreibt, ist ver-
pflichtet, für die Tarifierung seiner Verträge risikogerechte biometrische und kapi-
talmarktbedingte Grundlagen und Berechnungsmethoden zu verwenden. Im Ge-
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schäftsplan sind für die verwendeten Grundlagen und Berechnungsmethoden ver-
bindliche Gültigkeitsperioden auszuweisen. 
2 Das Versicherungsunternehmen überprüft die Tarifierungsgrundlagen jährlich 
anhand statistischer Auswertungen auf ihre Zulänglichkeit hin. Erweisen sich die 
Tarifierungsgrundlagen als ungenügend, so dürfen sie für neue Verträge nicht mehr 
verwendet werden. 

Art. 121 Kapitalmarktbedingte Grundlagen für die Tarifierung ausserhalb  
der beruflichen Vorsorge 

1 Enthalten Lebensversicherungsverträge eine Zinsgarantie, so darf der technische 
Zinssatz, der für die Tarifierung ausserhalb der beruflichen Vorsorge verwendet wird, 
60 Prozent des rollenden Zehnjahresmittels des Referenzzinssatzes nicht überschrei-
ten. Die FINMA bezeichnet den Referenzzinssatz. 
2 In begründeten Fällen kann die FINMA diese Limite erhöhen. 
3 Werden Garantien abgegeben, deren Tarifierung sich auf andere kapitalmarkt-
bedingte Grundlagen als auf technische Zinssätze stützt, so sind diese Grundlagen 
nach Massgabe der Garantien vorsichtig festzulegen. 

Art. 122 Sterbetafeln und weitere statistische Grundlagen 
1 Für die Tarifierung der Lebensversicherungsverträge verwendet das Versiche-
rungsunternehmen von der FINMA anerkannte Sterbetafeln und andere ebenfalls 
anerkannte statistische Grundlagen. Es darf die aus dem eigenen Versichertenbestand 
ermittelten statistischen Daten mit einem geeigneten, von der FINMA anerkannten 
Verfahren einbeziehen. 
2 Das Versicherungsunternehmen überarbeitet die eigenen für die Tarifierung ver-
wendeten statistischen Grundlagen regelmässig und passt sie mindestens alle zehn 
Jahre den neuesten Erkenntnissen an. 

Art. 123 Tarifklassen und Erfahrungstarifierung 
1 Das Versicherungsunternehmen darf die Einteilung der versicherten Risiken in 
Tarifklassen sowie die Tarifierung nach der vertragsindividuellen Schadenerfahrung 
(Erfahrungstarifierung) nur anwenden, wenn dies mit dem Versicherungsnehmer oder 
der Versicherungsnehmerin vereinbart ist. 
2 Prämienänderungen, die sich aus der Einteilung in eine andere Tarifklasse oder aus 
der Erfahrungstarifierung ergeben, sind nur zulässig, wenn mit dem Versicherungs-
nehmer oder der Versicherungsnehmerin vereinbart ist, unter welchen Vorausset-
zungen die Herauf- oder Herabstufung erfolgt. 
3 Wendet das Versicherungsunternehmen Tarifklassen oder Erfahrungstarifierung an, 
so muss für die Prämienbestimmung neben der individuellen Schadenerfahrung auch 
die kollektive Schadenerfahrung angemessen berücksichtigt werden. 
4 Die Tarifierung muss nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden 
erfolgen. 
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Art. 124 Tarifierung in der Restschuldversicherung 
Das Versicherungsunternehmen darf für die Tarifierung von Restschuld- versiche-
rungen Prämienberechnungsmethoden, die nicht nach Alter und Geschlecht diffe-
renzieren (Durchschnittsprämienmethoden), verwenden, sofern die nachfolgen- den 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Es handelt sich um einen Kollektivvertrag, in dem pro versicherte Person eine 
einheitliche Höchstversicherungssumme vorgesehen wird; 

b. Das Eintrittsalter der Versicherten ist auf höchstens 65 Jahre begrenzt;
c. Die Durchschnittsprämiensätze werden mindestens alle drei Jahre überprüft

und gegebenenfalls angepasst.

Art. 125 Invaliditätsversicherung 
Betreibt ein Versicherungsunternehmen die Invaliditätsversicherung im Rahmen der 
Lebensversicherung, so gelten die Vorschriften der Lebensversicherung auch für die 
Invaliditätsversicherung. 

Art. 126 Nachversicherungsgarantie 
1 Das Versicherungsunternehmen kann dem Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherungsnehmerin das Recht einräumen, die Versicherungsdeckung während der 
Laufzeit des Vertrages ohne neue Gesundheitsprüfung zu erhöhen (Nachversiche-
rungsgarantie). 
2 Falls das Versicherungsunternehmen eine Nachversicherungsgarantie einräumt, so 
hat es die Erhöhungen der Versicherungsdeckung zu beschränken und dabei folgende 
Fragen vertraglich zu regeln: 

a. die Beschränkung der einzelnen Erhöhung;
b. die Beschränkung der Gesamtheit der möglichen Erhöhungen;
c. das Alter, bis zu welchem Erhöhungen möglich sind;
d. die zeitlichen Intervalle, während derer eine Erhöhung geltend gemacht wer-

den kann, oder die Ereignisse, welche das Anrecht auf eine Erhöhung be-
gründen.

3 Die Voraussetzungen der Nachversicherungsgarantie müssen im Geschäftsplan 
enthalten sein. 

2. Abschnitt: Abfindung und Rückkauf

Art. 127 Abfindungswerte 
1 Abfindungswerte sind der FINMA vor ihrer Verwendung zur Genehmigung vor-
zulegen. Ausgenommen sind Abfindungswerte, die das Versicherungsunternehmen 
freiwillig gewährt. 
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2 Die Abfindungswerte werden unter folgenden Voraussetzungen genehmigt: 
a. Sie sind angemessen;
b. Sie richten sich nach dem Inventardeckungskapital, welches mit den techni-

schen Grundlagen des entsprechenden Versicherungsvertrages berechnet
wurde;

c. Abzüge vom Inventardeckungskapital sind nur zulässig für das Zinsrisiko und 
für nicht amortisierte Abschlusskosten;

d. Die umgewandelte Versicherung muss gleicher Art sein wie die ursprüngliche 
Lebensversicherung; weicht das Versicherungsunternehmen hiervon ab, so
hat es dies zu begründen;

e. Der Zillmersatz, der dem Abzug für nicht amortisierte Abschlusskosten
zugrunde liegt, darf die von der FINMA bestimmten Prozentsätze nicht
überschreiten. Diese Prozentsätze tragen der Unterschiedlichkeit der ver-
traglichen Deckungen Rechnung;

f. Die FINMA gibt die Prozentsätze nach Buchstabe e und die Basis, auf der sie
berechnet werden, in geeigneter Weise bekannt;

g. Der gesamte Abzug für Zinsrisiko und nicht amortisierte Abschlusskosten
darf einen Drittel des Inventardeckungskapitals nicht überschreiten, sofern
der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin die Prämien für
drei Jahre bezahlt hat.

3 Die FINMA kann sich für die Genehmigung auf einen Bericht des verantwortlichen 
Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin stützen. 

Art. 128 Kapitaloption 
Gewährt das Versicherungsunternehmen eine Kapitaloption, so ist die Kapitalleistung 
in den Vertragsgrundlagen festzuhalten. Dabei darf das Versicherungsunternehmen 
keine Rückkaufsabzüge vornehmen. 

Art. 129 Beschränkung von Policendarlehen 
1 Das Versicherungsunternehmen darf Darlehen nur auf rückkaufsfähigen Versiche-
rungsverträgen gewähren (Policendarlehen). 
2 Die Summe der Policendarlehen, welche das Versicherungsunternehmen einem 
Versicherungsnehmer oder einer Versicherungsnehmerin gewährt, darf den aktuellen 
Rückkaufswert des Versicherungsvertrages nicht übersteigen. 

3. Abschnitt: Anforderungen an Lebensversicherungsverträge

Art. 130 Überschussbeteiligung 
Wird ein Anrecht auf Überschussbeteiligung vorgesehen, so weist das Versiche-
rungsunternehmen in den Vertragsgrundlagen insbesondere hin: 
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a. auf die Modalitäten der Überschusszuteilung, insbesondere auf den Anteil,
der jährlich und der erst bei Vertragsablauf zugewiesen wird;

b. auf den Zeitpunkt, in dem die erste Überschusszuteilung erfolgt;
c. darauf, ob die Überschusszuteilung vor- oder nachschüssig erfolgt;
d. auf die Verwendung des jährlich zugeteilten Anteils;
e. auf die Tatsache, dass der Versicherungsnehmer oder die Versicherungs-

nehmerin jährlich über die Zuteilung und den Stand der ihm oder ihr zuge-
teilten Überschussanteile orientiert wird;

f. auf die Modalitäten einer Änderung des bestehenden Überschusssystems
während der Vertragslaufzeit und die Pflicht, eine solche Änderung vorgän-
gig der FINMA mitzuteilen.

Art. 131 Versicherung von Kindern 
1 Stirbt ein im Rahmen einer Todesfallversicherung oder Unfalltodzusatzversiche-
rung versichertes Kind, bevor es zwei Jahre und sechs Monate alt ist, so darf das 
Versicherungsunternehmen ein Todesfallkapital von höchstens 2500 Franken aus-
bezahlen. Stirbt das Kind, bevor es das zwölfte Lebensjahr vollendet hat, so darf das 
Versicherungsunternehmen aus sämtlichen bei ihm bestehenden Versicherungen auf 
das Leben des Kindes ein Todesfallkapital von höchstens 20 000 Franken ausbezah-
len. 
2 Ist die Summe der Prämien, aufgezinst um 5 Prozent, die für das Kind geleistet 
wurden, höher als die Todesfallsumme nach Absatz 1, so ist die aufgezinste Prä-
miensumme zurückzuerstatten. 

Art. 132 Prämienanpassungsklauseln 
1 Das Versicherungsunternehmen darf die Prämien eines laufenden Versicherungs-
vertrages nur dann an neue Gegebenheiten anpassen, wenn dies in den Vertrags-
grundlagen ausdrücklich vorgesehen ist. 
2 Es darf keine Prämienanpassungsklausel vorsehen, die Tarifgarantien aufhebt. 
3 Es darf keine Anpassungen bei laufender Rente vorsehen. 
4 Prämienanpassungen können nur vorgenommen werden, wenn sich die der Prä-
mienberechnung zugrunde liegenden Verhältnisse erheblich geändert haben. 

4. Abschnitt: Restschuldversicherungsverträge

Art. 133 Begriff 
Als Restschuldversicherungen gelten temporäre Versicherungen auf den Todesfall 
zur Sicherstellung periodischer Raten im Zusammenhang mit Kauf-, Kredit-, Miet-, 
Leasing- oder Investmentverträgen (Einzelverträge). Das Risiko der Erwerbs-
unfähigkeit kann mitversichert werden. 
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Art. 134 Vertragsinhalt 
1 Der Kollektivversicherungsvertrag und die damit zusammenhängenden Einzelver-
träge enthalten alle für die Versicherten relevanten Bestimmungen bezüglich ihrer 
Rechte und Pflichten. Sie regeln insbesondere, welche Auswirkungen der Ablauf, die 
vorzeitige Beendigung oder eine Suspension des Kollektivvertrages sowie die vor-
zeitige Rückzahlung der Restschuld und eine Handänderung auf das einzelne Ver-
tragsverhältnis haben. 
2 Im Kollektivversicherungsvertrag und in den damit zusammenhängenden Einzel-
verträgen ist ausserdem festzuhalten, dass: 

a. der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin den Versicherten
höchstens die ihm oder ihr vom Versicherungsunternehmen berechneten 
Prämienbeträge inklusive Stempel überwälzt; 

b. der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin sich den An-
spruch des Versicherten oder der Versicherten auf Versicherungsleistungen 
höchstens im Umfange der jeweiligen Restschuld abtreten lassen kann; 

c. nicht verbrauchte Prämienanteile nach Artikel 135 an den Versicherten oder
die Versicherte zurückvergütet werden, soweit dieser oder diese an die nicht- 
verbrauchte Prämie Beiträge geleistet hat; 

d. die Restschuld des Versicherten oder der Versicherten im Umfang der Leis-
tungen des Versicherungsunternehmens an den Versicherungsnehmer oder 
die Versicherungsnehmerin als getilgt gilt. 

Art. 135 Rückerstattung nicht verbrauchter Prämienanteile 
1 Bei vorzeitiger Beendigung des Einzelvertrages erstattet das Versicherungs- un-
ternehmen dem Versicherungsnehmer oder der Versicherungsnehmerin die nicht 
verbrauchten Prämienanteile zurück. 
2 Die Rückerstattung erfolgt direkt an den Versicherten oder die Versicherte, sofern 
sich das Versicherungsunternehmen im Kollektivvertrag dazu verpflichtet hat. 

2. Kapitel:
Vorschriften betreffend die Überschüsse in der Lebensversicherung 
ausserhalb der beruflichen Vorsorge 

Art. 136 Überschussfonds 
1 Die Versicherungsunternehmen bilden für den Teil ausserhalb der beruflichen 
Vorsorge einen Überschussfonds. Der Überschussfonds ist eine versicherungstech- 
nische Bilanzposition zur Bereitstellung der den Versicherungsnehmern und Versi-
cherungsnehmerinnen zustehenden Überschussanteile. 
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2 Im Überschussfonds wird der dem Versichertenkollektiv zugewiesene Teil des 
erwirtschafteten Jahresüberschusses thesauriert. 
3 Überschussanteile an die Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen 
dürfen nur dem Überschussfonds entnommen werden. 
4 Jährlich sind dem Überschussfond mindestens 20 Prozent der darin angesammelten 
Überschüsse zu entnehmen und den Versicherungsnehmern und Versicherungsneh-
merinnen zuzuteilen. 
5 Fehlbeträge dürfen dem Überschussfonds nur entnommen werden, wenn die Erträge 
des Versicherungsunternehmens für die geschäftsplanmässige Bestellung der tech-
nischen Rückstellungen nicht ausreichen. 

Art. 137 Zuteilung der Überschussanteile 
1 Die Überschusszuteilung ist nach anerkannten versicherungsmathematischen 
Methoden und unter Vermeidung missbräuchlicher Ungleichbehandlungen vorzu- 
nehmen. 
2 Sobald die Überschussanteile den einzelnen Versicherungsnehmern und Versiche-
rungsnehmerinnen zugeteilt sind, gelten sie als geschuldet. Sie sind den Anspruchs-
berechtigten entsprechend den vertraglichen Regelungen auszuschütten oder, falls die 
verzinsliche Ansammlung der Überschussanteile vereinbart wurde, in einer eigens 
dafür geschaffenen versicherungstechnischen Bilanzposition auszuweisen. 
3 Das System der Überschussbeteiligung darf während der Laufzeit eines Vertrages 
nicht zu Ungunsten des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin 
geändert werden. 

Art. 138 Schlussüberschuss 
1 Sieht der Lebensversicherungsvertrag einen Schlussüberschussanteil vor, so ist 
dafür eine gesonderte, vertragsindividuelle Rückstellung zu bilden und jährlich zu 
alimentieren. Der Schlussüberschussanteil darf nicht nur aus der Ertragssituation 
beim Ablauf des Vertrags abgeleitet werden. 
2 Der Anteil der Rückstellungen für den Schlussüberschussanteil, der bei vollständi-
ger oder teilweiser Auflösung des Lebensversicherungsvertrages vor Vertragsablauf 
infolge Tod oder Rückkauf frei wird, ist dem Überschussfonds gutzuschreiben, sofern 
er nicht dem Versicherungsnehmer oder der Versicherungsnehmerin ausbezahlt wird. 
3 Ist der Schlussüberschussanteil die wichtigste Überschusskomponente des Vertra-
ges, so muss das Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer oder der 
Versicherungsnehmerin bei Tod oder Rückkauf einen angemessenen Teil des ange-
sammelten Schlussüberschussanteils vertraglich zusichern. 
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3. Kapitel:
Besondere Bestimmungen für die Versicherungen der beruflichen 
Vorsorge 
1. Abschnitt: Jährliche Betriebsrechnung und Informationspflichten

Art. 139 Jährliche Betriebsrechnung 
1 Für die Versicherungen der beruflichen Vorsorge ist eine gesonderte Betriebs-
rechnung zu führen. Werte des gebundenen Vermögens für die Versicherungen der 
beruflichen Vorsorge sind als Bestandteil in der Betriebsrechnung aufzuführen. 
2 Vermögenswerte können nur zum Buchwert von der Betriebsrechnung für die 
berufliche Vorsorge zu derjenigen für das übrige Geschäft übertragen werden und 
umgekehrt. Die Differenz zwischen Buchwert und Marktwert wird in der Betriebs-
rechnung für die berufliche Vorsorge als Gewinn beziehungsweise als Verlust 
verbucht. Fehlt ein Marktwert, so bestimmt das Versicherungsunternehmen die 
marktnahe Bewertung. Die FINMA muss die Bewertungsmethode genehmigen. 

Art. 140 Informationspflichten 
Das Versicherungsunternehmen übergibt den Versicherungsnehmern und Versiche-
rungsnehmerinnen innerhalb von fünf Monaten nach dem Bilanzstichtag: 

a. die Betriebsrechnung für die Versicherungen der beruflichen Vorsorge;
b. die Angaben zur Ermittlung der Überschusszuweisung und -zuteilung, und
c. alle weiteren Informationen, welche die Versicherungsnehmerinnen und

Versicherungsnehmer zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Informationspflichten
benötigen.

2. Abschnitt: Überschussbeteiligung

Art. 141 Anspruch auf Überschussanteile 
1 Die Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen haben Anspruch auf 
Überschussanteile gemäss diesem Abschnitt. 
2 Die Überschussanteile sind unter Vorbehalt von Artikel 152 Absatz 3 erstmals nach 
Ablauf des ersten Versicherungsjahrs zuzuteilen. 

Art. 142 Grundsätze zur Ermittlung 
1 Die Überschusszuweisung ist auf der Grundlage der Betriebsrechnung zu ermitteln. 
Dabei sind die Erfolgspositionen nach Spar-, Risiko- und Kostenprozess aufzuteilen. 
2 Die Überschusszuweisung ist mindestens einmal jährlich zu ermitteln. 
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Art. 143 Sparprozess und Sparkomponente 
1 Der Sparprozess beinhaltet: 

a. die Äufnung des Altersguthabens;
b. die Umwandlung des Altersguthabens in Altersrenten;
c. die Abwicklung laufender Altersrenten und damit verbundener Pensionier-

tenkinderrenten.
2 Der Ertrag im Sparprozess (Sparkomponente) entspricht den Kapitalerträgen in der 
Betriebsrechnung abzüglich der Kapitalanlage- und Kapitalverwaltungskosten 
(Nettokapitalertrag). 
3 Der Aufwand im Sparprozess entspricht den Aufwendungen für die technische 
Verzinsung zum garantierten Zinssatz und für die Abwicklung laufender Altersrenten 
und Pensioniertenkinderrenten sowie für die Abwicklung von Freizügigkeitspolicen. 

Art. 144 Risikoprozess und Risikokomponente 
1 Der Risikoprozess beinhaltet: 

a. die Auszahlung von Todesfallleistungen und deren Abwicklung in Form von
Kapitalleistungen, Witwen-, Witwer- und Waisenrenten; 

b. die Auszahlung von Invaliditätsleistungen und deren Abwicklung in Form
von Invaliditätskapital, Invaliditätsrenten, Invalidenkinderrenten und Prä-
mienbefreiung, und 

c. die Abwicklung der mit laufenden Altersrenten verbundenen Anwartschaften
und der sich daraus ergebenden Hinterbliebenenrenten. 

2 Der Ertrag im Risikoprozess (Risikokomponente) entspricht den angefallenen 
Risikoprämien. 
3 Der Aufwand im Risikoprozess entspricht den Aufwendungen im Zusammenhang 
mit Versicherungsleistungen und Schadenbearbeitung, insbesondere den Aufwen-
dungen für die Bildung des Deckungskapitals von neuen Invaliden- und Hinterblie-
benenrenten, für die Abwicklung laufender Invaliden- und Hinterbliebenenrenten 
sowie für den Einbezug des Rückversicherungsergebnisses. 

Art. 145 Kostenprozess und Kostenkomponente 
1 Der Kostenprozess beinhaltet die Aufwendungen für Verwaltung und Vertrieb von 
Versicherungslösungen der beruflichen Vorsorge. Die Abwicklung laufender Alters-, 
Hinterbliebenen- und Invaliditätsrenten wird nicht im Kostenprozess geführt. 
2 Der Ertrag im Kostenprozess (Kostenkomponente) entspricht den angefallenen 
Kostenprämien ohne Einbezug der Kapitalanlage- und Kapitalverwaltungskosten 
sowie ohne Einbezug der Rentenexkasso- und Abwicklungskosten für laufende 
Renten. 
3 Der Aufwand im Kostenprozess entspricht den Verwaltungs- und Betriebskosten 
der Versicherungen der beruflichen Vorsorge. 
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Art. 146 Besondere Fälle 
1 Versicherungsverträge oder Teile davon, für welche gesonderte Einnahmen- und 
Ausgabenrechnungen vereinbart worden sind, werden für die Ermittlung der Kom-
ponenten nach den Artikeln 143–145 nicht berücksichtigt. 
2 Versicherungsverträge oder Teile davon, für welche die Übertragung des Kapital- 
anlagerisikos auf den Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin verein-
bart worden ist, werden für die Ermittlung der Sparkomponente nach Artikel 143 
nicht berücksichtigt. 
3 Reine Stop Loss-Verträge werden für die Ermittlung der Risiko- und der Kosten-
komponente nach den Artikeln 144 und 145 nicht berücksichtigt. 
4 Die Versicherungsverträge nach den Absätzen 1–3 sind in der Betriebsrechnung für 
die entsprechenden Prozesse separat auszuweisen. 
5 Für diese Verträge gelten die Artikel 152 Absatz 3 und 153 Absatz 1 zweiter Teil-
satz nicht. 

Art. 147 Mindestquote und Ausschüttungsquote 
1 Ein Teil der Komponenten nach den Artikeln 143–145 muss zu Gunsten der Ver-
sicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen verwendet werden (Ausschüt- 
tungsquote). Die Ausschüttungsquote muss mindestens 90 Prozent der Komponenten 
umfassen (Mindestquote). 
2 Entsprechen die Sparkomponente 6 Prozent oder mehr des Deckungskapitals und 
der nach Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198216 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) festgelegte BVG-Mindest-
zinssatz zwei Drittel oder weniger dieses Satzes in Prozenten, so sind die Überschüsse 
wie folgt zu verteilen: 

a. der Nettokapitalertrag auf der Solvabilitätsspanne zu Gunsten des Versiche-
rungsunternehmens; 

b. 90 Prozent des Ergebnisses zu Gunsten der Versicherungsnehmer und Ver-
sicherungsnehmerinnen und 10 Prozent zu Gunsten des Versicherungs-
unternehmens. Unter Ergebnis ist der positive Gesamtsaldo nach Artikel 149 
Absätze 1 und 3 abzüglich der geschäftsplanmässig vorgesehenen Bildung 
von Rückstellungen nach Artikel 149 Absatz 1 Buchstabe a zu verstehen. 

3 Braucht ein Versicherungsunternehmen zur Erfüllung der Solvenzanforderungen 
zusätzliche Eigenmittel oder steht der Anteil an der Differenz zwischen der Summe 
der Komponenten und der Ausschüttungsquote, der dem Eigenkapital zugewiesen 
wird, in einem Missverhältnis zur Zuweisung an den Überschussfonds, so hat es dies 
der FINMA zu melden. Diese kann auf Antrag oder von Amtes wegen eine von den 
Absätzen 1 und 2 abweichende Regelung verfügen. 
4 Die Ausschüttungsquote ist zusammen mit dem Nachweis der Verwendung zur 
Genehmigung zu unterbreiten. 

  

16 SR 831.40 
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Art. 148 Verwendung der Ausschüttungsquote 
1 Die Ausschüttungsquote wird zuerst für die Aufwände im Spar-, Risiko- und 
Kostenprozess verwendet. 
2 Der Gesamtsaldo entspricht der Ausschüttungsquote abzüglich der Aufwände im 
Spar-, Risiko- und Kostenprozess. 

Art. 149 Verfahren bei positivem Gesamtsaldo 
1 Ein positiver Gesamtsaldo wird nach Massgabe des Geschäftsplans des Versiche-
rungsunternehmens herangezogen zur: 

a. Bildung von Rückstellungen für:
1. das Langlebigkeitsrisiko,
2. künftige Deckungslücken bei Rentenumwandlung,
3. gemeldete, aber noch nicht erledigte Versicherungsfälle einschliesslich

Deckungskapitalverstärkungen für Invaliden- und Hinterbliebenenren-
ten,

4. eingetretene, aber noch nicht gemeldete Versicherungsfälle,
5. Schadenschwankungen,
6. Wertschwankungen der Kapitalanlagen,
7. Zinsgarantien,
8. Tarifumstellungen und -sanierungen;

b. Deckung der Kosten für zusätzliches, mit Zustimmung der FINMA aufge-
nommenes Risikokapital;

c. Speisung des Überschussfonds.
2 Nicht mehr benötigte Rückstellungen, die nach Absatz 1 Buchstabe a gebildet 
worden sind, sind dem Überschussfonds zuzuweisen. 
3 Risikokapital nach Absatz 1 Buchstabe b darf nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde aufgenommen werden; es kann zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor- 
schriften oder, im Interesse der Versicherten, zur Verbesserung des Kapitalanlage-
ertrags eingesetzt werden. 

Art. 150 Verfahren bei negativem Gesamtsaldo 
Bei negativem Gesamtsaldo sind nacheinander folgende Massnahmen zu treffen, bis 
der Fehlbetrag gedeckt ist: 

a. Nicht mehr benötigte Rückstellungen sind aufzulösen;
b. Die Ausschüttungsquote muss erhöht werden;
c. Der restliche Fehlbetrag wird höchstens im Umfang des vorhandenen Über-

schussfonds vorgetragen und im Folgejahr mit dem Überschussfonds verrech-
net;

d. Der restliche Fehlbetrag wird aus den freien Eigenmitteln gedeckt.
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Art. 151 Überschussfonds 
1 Der Überschussfonds ist eine versicherungstechnische Bilanzposition zur Bereit- 
stellung der den Versicherungsnehmern und Versicherungsnehmerinnen zustehenden 
Überschussanteile. 
2 Die dem Überschussfonds gutgeschriebenen Beträge dürfen unter Vorbehalt von 
Artikel 150 Buchstabe c ausschliesslich zur Zuteilung von Überschussanteilen an die 
Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen verwendet werden. 

Art. 152 Bedingungen für die Zuteilung der Überschussanteile 
1 Die Überschussanteile für die Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerin-
nen sind ausschliesslich dem Überschussfonds zu entnehmen. 
2 Mittel, die dem Überschussfonds zugewiesen werden, sind spätestens innert fünf 
Jahren den Versicherungsnehmern und Versicherungsnehmerinnen zuzuteilen. 
3 Bei einem negativen Gesamtsaldo dürfen für das betreffende Jahr keine Überschuss- 
anteile zugeteilt werden. 

Art. 153 Grundsätze für die Zuteilung der Überschussanteile 
1 Die im Überschussfonds angesammelten Überschussanteile sind nach anerkannten 
versicherungstechnischen Methoden zuzuteilen, jedoch pro Jahr im Umfang von 
höchstens zwei Dritteln des Überschussfonds. 
2 Die Zuteilung der Überschussanteile an die Vorsorgeeinrichtungen erfolgt entspre- 
chend dem anteiligen Deckungskapital, dem Schadenverlauf der versicherten Risiken 
und dem verursachten Verwaltungsaufwand sowie unter Berücksichtigung von 
Artikel 68a BVG17. 
3 Die FINMA kann aus besonderen Gründen Abweichungen von der Zwei-Drittel-
Regel in Absatz 1 verfügen. 

Art. 154 Deckung für Personalversicherungseinrichtungen 
In- oder ausländische Versicherungsunternehmen ohne Bewilligung zum Betrieb der 
Lebensversicherung können die Risiken, welche von nicht der Aufsicht unterste- 
henden Personal- oder Verbandsversicherungseinrichtungen übernommen werden, 
rückdecken, wenn: 

a. die Deckung auf kollektiver, nichtproportionaler Basis erfolgt;
b. die Deckung nur das Todesfall- und Invaliditätsrisiko umfasst;
c. die Personal- oder Verbandsversicherungseinrichtung mehr als die vollen

Risikoleistungen selber deckt, die nach anerkannten versicherungstechni-
schen Grundsätzen zu erwarten sind.

  

17 SR 831.40 
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4. Kapitel: Kranken- und Unfallversicherung

Art. 155 Mitgabe von Alterungsrückstellungen 
1 Bildet ein Versicherungsunternehmen Alterungsrückstellungen und behält es sich 
die Kündigung nach Eintritt des versicherten Ereignisses vor oder verpflichtet es sich 
nicht zur Weiterführung des Vertrages nach Ablauf, so hat es einen angemessenen 
Teil der Alterungsrückstellungen der versicherten Person zurückzuerstatten, sofern 
eine der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag auflöst oder das Versiche- 
rungsunternehmen den Versicherungsvertrag nach Ablauf nicht weiterführt. 
2 Es legt der FINMA einen Plan zur Rückerstattung des Anteils an den Alterungsrück-
stellungen zur Genehmigung vor. Dieser Plan enthält insbesondere die Berechnungs-
grundlagen und die Höhe des zurückzuerstattenden Anteils. Diese Angaben sind in 
den Vertragsgrundlagen festzuhalten. 

Art. 156 Geschlossene Bestände 
1 Führt das Versicherungsunternehmen einem Versicherungsbestand keine Versiche-
rungsverträge mehr zu (geschlossener Bestand), so haben die Versicherungsnehmer 
und Versicherungsnehmerinnen dieses Bestandes das Recht, anstelle ihres bisherigen 
Versicherungsvertrages einen möglichst gleichwertigen Versicherungsvertrag aus 
einem offenen Bestand des Versicherungsunternehmens oder eines zur gleichen 
Versicherungsgruppe gehörenden Versicherungsunternehmens abzuschliessen, 
sofern das Versicherungsunternehmen beziehungsweise das Gruppenunternehmen 
einen entsprechenden offenen Bestand führt. 
2 Das Versicherungsunternehmen hat die betroffenen Versicherungsnehmer und 
Versicherungsnehmerinnen unverzüglich über dieses Recht sowie über die Versiche-
rungsdeckungen zu informieren, die der offene Bestand aufweist. 
3 Massgebend für den Wechsel vom bisherigen zum neuen Versicherungsvertrag sind 
Alter und Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers oder der Versicherungs-
nehmerin beim Abschluss des bisherigen Versicherungsvertrages. 

Art. 157 Tarifklassen und Erfahrungstarifierung  
in der Kollektivkrankentaggeldversicherung 

Artikel 123 gilt auch für die Kollektivkrankentaggeldversicherung. 

Art. 158 Gerichtsstand in der Kollektivkrankentaggeldversicherung 
Die Versicherungsunternehmen sind gehalten, in Kollektivkrankentaggeld- versiche-
rungsverträgen mit Arbeitgebern zusätzlich zum besonderen Gerichtsstand auch den 
Gerichtsstand am Arbeitsort des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin vorzusehen. 

Art. 159 Versicherung von Kindern 
Für die Einzelunfall- oder Kollektivunfallversicherung von Kindern gilt Artikel 131 
sinngemäss. 
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Art. 160 Invaliditätsversicherung 
Betreibt ein Versicherungsunternehmen die Invaliditätsversicherung im Rahmen der 
Kranken- und Unfallversicherung, so gelten die Vorschriften der Kranken- und 
Unfallversicherung auch für die Invaliditätsversicherung. 

5. Kapitel: Rechtsschutzversicherung
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 161 Gegenstand 
Durch den Rechtsschutzversicherungsvertrag verpflichtet sich das Versicherungs-
unternehmen gegen Bezahlung einer Prämie, durch rechtliche Angelegenheiten 
verursachte Kosten zu vergüten oder in solchen Angelegenheiten Dienste zu erbrin-
gen. 

Art. 162 Ausnahmen vom Geltungsbereich 
Die Artikel 163–170 dieser Verordnung und Artikel 32 Absatz 1 VAG sind nicht 
anwendbar: 

a. auf die Tätigkeit des Haftpflichtversicherungsunternehmens zur Verteidigung 
oder Vertretung der bei ihm gegen Haftpflichtansprüche versicherten Person 
im Rahmen eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens, wenn diese Tätig-
keit aufgrund dieser Versicherung auch im eigenen Interesse des Haft-
pflichtversicherungsunternehmens liegt; 

b. auf Streitigkeiten oder Ansprüche im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Schiffen auf See. 

Art. 163 Informationspflicht 
Das leistungspflichtige Versicherungsunternehmen, welches die Rechtsschutzversi-
cherung gleichzeitig mit anderen Versicherungszweigen betreibt (Kompositversi-
cherungsunternehmen) und die Erledigung von Schadenfällen nicht einem rechtlich 
selbständigen Unternehmen übertragen hat, informiert nach Eingang einer Schaden-
anzeige die versicherte Person mittels Brief mit Zustellnachweis unverzüglich über 
das Wahlrecht nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b VAG. 

2. Abschnitt: Schadenregelungsunternehmen

Art. 164 Organisation 
1 Als Schadenregelungsunternehmen im Sinne von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a 
VAG zulässig sind nur Versicherungsunternehmen, die ausschliesslich die Rechts-
schutzversicherung betreiben, sowie Aktiengesellschaften oder Genossenschaften, 
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die keine Dienste im Zusammenhang mit der Schadenerledigung in anderen Versi-
cherungszweigen ausser der Rechtsschutzversicherung leisten. 
2 Das Schadenregelungsunternehmen muss seinen Sitz oder eine Zweigniederlassung 
in der Schweiz haben. 
3 Die mit der Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle sowie die mit der Geschäftsführung 
und der Vertretung des Schadenregelungsunternehmens betrauten Personen dürfen 
keine Tätigkeit für ein Kompositversicherungsunternehmen ausüben. 
4 Die mit der Schadenbehandlung betrauten Beschäftigten des Schadenregelungs-
unternehmens dürfen keine vergleichbare Tätigkeit für ein Kompositversicherungs-
unternehmen ausüben. 

Art. 165 Verhältnis zwischen Kompositversicherungsunternehmen und  
Schadenregelungsunternehmen 

1 Der Vertrag zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Schadenrege-
lungsunternehmen muss insbesondere: 

a. eine Klausel enthalten, die der FINMA das Recht einräumt, die Behandlung
der Dossiers beim Schadenregelungsunternehmen zu überprüfen; 

b. vorsehen, dass die versicherte Person die Ansprüche aus dem Rechtsschutz-
versicherungsvertrag nur gegenüber dem Schadenregelungs- unternehmen 
geltend machen kann. 

2 Das Versicherungsunternehmen darf dem Schadenregelungsunternehmen im Falle 
von Interessenkonflikten keine Weisungen für die Behandlung der Versicherungsfälle 
erteilen, die zu Nachteilen für die versicherte Person führen können. 
3 Das Schadenregelungsunternehmen darf dem Versicherungsunternehmen im Falle 
von Interessenkonflikten keine Angaben über die behandelten Versicherungsfälle 
machen, die zu Nachteilen für die versicherte Person führen können. 
4 Das Versicherungsunternehmen ist durch einen gegen das Schadenregelungs-
unternehmen ergangenen Entscheid gebunden. 

3. Abschnitt:
Form und Inhalt des Rechtsschutzversicherungsvertrages 

Art. 166 Allgemeine Bestimmungen 
1 Die Rechtsschutzgarantie muss Gegenstand eines von den anderen Versiche-
rungszweigen gesonderten Vertrages oder eines gesonderten Kapitels einer Police mit 
Angabe des Inhalts der Rechtsschutzgarantie und der entsprechenden Prämie sein. 
2 Wird die Schadenerledigung entsprechend Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a VAG 
einem Schadenregelungsunternehmen übertragen, so muss dieses Unternehmen im 
gesonderten Vertrag oder im gesonderten Kapitel mit Angabe seiner Firmenbezeich-
nung und der Adresse seines Sitzes erwähnt werden. 
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3 Räumt das Versicherungsunternehmen der versicherten Person das Recht ein, sich 
nach Massgabe von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b VAG an einen unabhängigen 
Rechtsanwalt oder an eine unabhängige Rechtsanwältin oder an eine andere Person zu 
wenden, so muss dieses Recht in den Anträgen, Policen, allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und Schadenanzeigeformularen erwähnt und jeweils besonders 
kenntlich gemacht werden. 

Art. 167 Wahl eines Rechtsvertreters oder einer Rechtsvertreterin 
1 Im Rechtsschutzversicherungsvertrag muss der versicherten Person die freie Wahl 
einer rechtlichen Vertretung, welche die Qualifikation des auf das Verfahren an-
wendbaren Rechts erfüllt, eingeräumt werden: 

a. falls im Hinblick auf ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ein Rechts-
vertreter oder eine Rechtsvertreterin eingesetzt werden muss; 

b. bei Interessenkollisionen.
2 Der Vertrag kann vorsehen, dass bei Ablehnung der gewählten Vertretung durch das 
Versicherungsunternehmen oder das Schadenregelungsunternehmen die versicherte 
Person das Recht hat, drei andere Personen für die rechtliche Vertretung vorzuschla-
gen, von denen eine akzeptiert werden muss. 
3 Tritt eine Interessenkollision ein, so muss das Versicherungsunternehmen oder das 
Schadenregelungsunternehmen die versicherte Person auf sein Recht hinweisen. 

Art. 168 Entbindung vom Berufsgeheimnis 
Die Klausel im Versicherungsvertrag, mit der sich die versicherte Person verpflichtet, 
ihren Rechtsvertreter oder ihre Rechtsvertreterin gegenüber dem Versicherungs-
unternehmen vom Berufsgeheimnis zu entbinden, ist nicht anwendbar, wenn ein 
Interessenkonflikt besteht und die Weitergabe der verlangten Information an das 
Versicherungsunternehmen für die versicherte Person nachteilig sein kann. 

Art. 169 Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten 
1 Für den Entscheid von Meinungsverschiedenheiten zwischen der versicherten 
Person und dem Versicherungsunternehmen oder dem Schadenregelungs- unterneh-
men hinsichtlich der Massnahmen zur Schadenerledigung sieht der Versicherungs-
vertrag ein Verfahren vor, das vergleichbare Garantien für die Objektivität wie ein 
Schiedsgerichtsverfahren bietet. 
2 Lehnt das Versicherungsunternehmen oder das Schadenregelungsunternehmen eine 
Leistung für eine Massnahme wegen Aussichtslosigkeit ab, so sind die vorgeschla-
gene Lösung unverzüglich schriftlich zu begründen und die versicherte Person auf die 
Möglichkeit des Verfahrens nach Absatz 1 hinzuweisen. 
3 Sieht der Versicherungsvertrag kein Verfahren nach Absatz 1 vor oder unterlässt es 
das Versicherungsunternehmen oder das Schadenregelungsunternehmen, die versi-
cherte Person im Zeitpunkt der Ablehnung der Leistungspflicht darüber zu informie-
ren, so gilt das Rechtsschutzbedürfnis der versicherten Person im entsprechenden Fall 
als anerkannt. 
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4 Leitet die versicherte Person bei Ablehnung der Leistungspflicht auf eigene Kosten 
einen Prozess ein und erlangt sie ein Urteil, das für sie günstiger ausfällt als die ihr 
vom Versicherungsunternehmen oder dem Schadenregelungsunternehmen schriftlich 
begründete Lösung oder als das Ergebnis des Verfahrens nach Absatz 1, so über-
nimmt das Versicherungsunternehmen die dadurch entstandenen Kosten bis zum 
Höchstbetrag der Versicherungssumme. 

Art. 170 Erfolgshonorar 
Das Versicherungsunternehmen und das Schadenregelungsunternehmen dürfen sich 
keinen Anteil an einem allfälligen Erfolg der versicherten Person versprechen lassen. 

6. Kapitel: Elementarschadenversicherung
1. Abschnitt: Versicherte Schäden und Deckungsumfang

Art. 171 Kombinierte Feuer- und Elementarschadenversicherung 
1 Versicherungsunternehmen, die in der Schweiz gelegene Sachen (Fahrhabe und 
Gebäude) im Rahmen des Versicherungszweiges B8 gegen Feuer versichern, müssen 
diese auch zum Vollwert gegen Elementarschäden versichern. 
2 Die Versicherung ersetzt die in der Zerstörung, Beschädigung oder im Abhanden-
kommen versicherter Sachen bestehenden Elementarschäden. 

Art. 172 Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
1 Nicht Gegenstand der kombinierten Feuer- und Elementarschadenversicherung sind 
Schäden an: 

a. leicht versetzbaren Bauten (wie Ausstellungs- und Festhütten, Grosszelte,
Karusselle, Schau- und Messebuden, Tragluft- und Rautenhallen) sowie an 
deren Inhalt; 

b. Wohnwagen, Mobilheimen, Booten und Luftfahrzeugen samt Zubehör;
c. Motorfahrzeugen als Warenlager im Freien oder unter einem Schirmdach;
d. Bergbahnen, Seilbahnen, Skiliften, elektrischen Freileitungen und Masten

(ausgenommen Ortsnetze);
e. Sachen, die sich auf Baustellen befinden;
f. Treibhäusern, Treibbeetfenstern und -pflanzen;
g. Atomanlagen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d des Kernenergiegesetzes

vom 21. März 200318.
2 Als Baustelle gilt das ganze Areal, auf dem Sachwerte vorhanden sind, die sich dort 
im Zusammenhang mit einem Bauwerk befinden, selbst vor dessen Beginn und nach 
dessen Beendigung 

  

18 SR 732.1 
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Art. 173 Versicherte Elementarschäden 
1 Elementarschäden sind Schäden, die entstehen durch Hochwasser, Überschwem-
mung, Sturm, Hagel, Lawinen, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag oder Erdrutsch. 
2 Als Sturm gilt ein Wind von mindestens 75 km/h, der in der Umgebung der versi-
cherten Sachen Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt. 
3 Keine Elementarschäden sind: 

a. Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlechten Baugrund, fehler-
hafte bauliche Konstruktion, mangelhaften Gebäudeunterhalt, Unterlassung 
von Abwehrmassnahmen, künstliche Erdbewegungen, Schneerutsch von 
Dächern, Grundwasser, Ansteigen und Überborden von Gewässern, das sich 
erfahrungsgemäss in kürzeren oder längeren Zwischenräumen wiederholt; 

b. ohne Rücksicht auf ihre Ursache Schäden, die entstehen durch Wasser aus
Stauseen oder sonstigen künstlichen Wasseranlagen, Rückstau von Wasser 
aus der Kanalisation oder Veränderungen der Atomstruktur; 

c. Betriebs- und Bewirtschaftungsschäden, mit denen erfahrungsgemäss ge-
rechnet werden muss, wie Schäden bei Hoch- und Tiefbauten, Stollenbauten, 
bei Gewinnung von Steinen, Kies, Sand oder Lehm; 

d. Schäden durch Erschütterungen, welche ihre Ursache im Einsturz künstlich
geschaffener Hohlräume haben; 

e. Erschütterungen, welche durch tektonische Vorgänge in der Erdkruste aus-
gelöst werden (Erdbeben) und vulkanische Eruptionen. 

Art. 174 Deckungsausschlüsse 
Von der Elementarschadenversicherung ausgeschlossen sind: 

a. Schneedruckschäden, die nur Ziegel oder andere Bedachungsmaterialien,
Kamine, Dachrinnen oder Ablaufrohre treffen; 

b. Sturm- und Wasserschäden an Schiffen und Booten auf dem Wasser.

Art. 17519 Selbstbehalt 
1 Der Anspruchsberechtigte trägt folgenden Selbstbehalt: 

a. bei der Versicherung von Hausrat: pro Ereignis 500 Franken;
b. bei der Versicherung von landwirtschaftlichem Inventar: pro Ereignis

10 Prozent der Entschädigung, mindestens aber 1000 Franken und höchstens
10 000 Franken;

c. bei der Versicherung von übriger Fahrhabe: pro Ereignis 10 Prozent der
Entschädigung, mindestens aber 2500 Franken und höchstens 50 000 Fran-
ken;

  

19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4425). 
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d. bei der Versicherung von Gebäuden:
1. die ausschliesslich Wohn- und Landwirtschaftszwecken dienen: 10 Pro-

zent der Entschädigung, mindestens aber 1000 Franken und höchstens
10 000 Franken,

2. die allen übrigen Zwecken dienen: 10 Prozent der Entschädigung, min-
destens aber 2500 Franken und höchstens 50 000 Franken.

2 Der Selbstbehalt wird pro Ereignis für Fahrhabe- und für Gebäudeversicherungen je 
einmal abgezogen. Betrifft ein Ereignis mehrere Gebäude eines Versicherungsneh-
mers, für die je ein unterschiedlicher Selbstbehalt vorgesehen ist, so beträgt der 
Selbstbehalt mindestens 2500 Franken und höchstens 50 000 Franken. 

Art. 176 Leistungsbegrenzungen 
1 Übersteigen die von allen Versicherungsunternehmen, die eine Versicherungs-
tätigkeit in der Schweiz betreiben dürfen, aus einem versicherten Ereignis für einen 
einzelnen Versicherungsnehmer ermittelten Entschädigungen 25 Millionen Franken, 
so werden sie auf diese Summe gekürzt. Vorbehalten bleibt eine weitergehende 
Kürzung nach Absatz 2. 
2 Übersteigen die von allen Versicherungsunternehmen, die eine Versicherungs-
tätigkeit in der Schweiz betreiben dürfen, für ein versichertes Ereignis in der Schweiz 
ermittelten Entschädigungen 1 Milliarde Franken, so werden die auf die einzelnen 
Anspruchsberechtigten entfallenden Entschädigungen derart gekürzt, dass sie zu-
sammen nicht mehr als diese Summe betragen.20 
3 Entschädigungen für Fahrhabe- und Gebäudeschäden dürfen nicht zusammen-
gerechnet werden. 
4 Zeitlich und räumlich getrennte Schäden bilden ein Ereignis, wenn sie auf die 
gleiche atmosphärische oder tektonische Ursache zurückzuführen sind. 
5 Voraussetzung für die Deckung eines Ereignisses ist, dass der Versicherungsvertrag 
bei dessen Beginn in Kraft war. 

2. Abschnitt: Prämien und Statistiken

Art. 177 Berechnungsgrundlagen 
1 Die Versicherungsunternehmen erarbeiten ein Prämienkalkulationsschema. 
2 Sie berechnen den Prämientarif aufgrund des Kalkulationsschemas; dabei tragen sie 
einer voraussichtlichen Änderung des Schadenbedarfs Rechnung. 

  

20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4425). 
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Art. 178 Genehmigung der Einheitsprämie und Bekanntgabe in der Police 
1 Die Versicherungsunternehmen legen den Prämientarif einschliesslich des Kalku-
lationsschemas gemeinsam der FINMA zur Genehmigung vor. 
2 Die massgebende Prämie ist dem Versicherungsnehmer und der Versicherungs-
nehmerin gegenüber in der Police gesondert und betragsmässig nach den versicherten 
Risiken Feuer und Elementarschäden getrennt auszuweisen. 

Art. 179 Statistiken 
1 Die Versicherungsunternehmen übermitteln dem von der FINMA bestimmten 
Statistikbüro jährlich die Daten über die Elementarschadenversicherung. 
2 Das Statistikbüro verarbeitet die Daten nach den Weisungen der FINMA zu einer 
aussagefähigen Statistik, welche Aufschluss gibt über den Verlauf der Elementar-
schadenversicherung, insbesondere über die Prämien, den Schadenaufwand (Zah-
lungen und Bedarfsschadenrückstellungen, getrennt nach Statistikjahren), die Ver-
sicherungssumme und die Schäden, die zu einer Leistungsbegrenzung nach 
Artikel 176 geführt haben. 
3 Die mit der Bearbeitung der Elementarschadenstatistik betrauten Personen unter-
stehen der Pflicht zur Verschwiegenheit. Sie dürfen insbesondere nicht die statisti-
schen Angaben der einzelnen Versicherungsunternehmen anderen Personen zur 
Kenntnis bringen. 

Art. 180 Ausnahmen 
1 Elementarschäden, die nicht unter die Versicherungspflicht nach Artikel 172 fallen, 
gehen nicht in die Statistik ein. 
2 Die FINMA kann ein Versicherungsunternehmen auf begründetes Gesuch von der 
Pflicht zur Ablieferung der Daten an das Statistikbüro befreien oder die Daten eines 
Versicherungsunternehmens auf begründeten Antrag des Statistikbüros vom Ein-
bezug in die Statistiken ausschliessen. 
3 Befreiung und Ausschluss von der Mitwirkung an der Statistik nach Absatz 2 
entbinden nicht von der Pflicht zur Beteiligung an den Kosten nach Artikel 181. 

Art. 181 Kosten 
1 Die Versicherungsunternehmen tragen die Kosten der Ausarbeitung der Prämien-
tarife und der Statistiken. 
2 Sie erarbeiten einen Plan für die Kostenverteilung und legen ihn der FINMA zur 
Genehmigung vor. 
3 Die Genehmigung wird erteilt, wenn der Plan eine ausgewogene Kostenverteilung 
vorsieht. 
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7. Titel: Versicherungsvermittler und Versicherungvermittlerinnen

Art. 182 Ausnahme vom Geltungsbereich 
Die Versicherungsvermittlungstätigkeit im Ausland eines Versicherungsvermittlers 
oder einer Versicherungsvermittlerin mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz unter-
steht nicht der Aufsicht in der Schweiz. 

Art. 183 Eintragungspflicht 
1 Keine Eintragungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG besteht für Versiche-
rungsvermittler und Versicherungsvermittlerinnen, wenn sie: 

a. während eines Kalenderjahres Provisionseinnahmen mehrheitlich mit einem
oder zwei Versicherungsunternehmen realisieren; 

b. vom Versicherungsunternehmen Entschädigungen oder andere geldwerte
Vorteile erhalten, die nicht der geschäftsüblichen Entschädigung für die 
Versicherungsvermittlung entsprechen und deshalb ihre Unabhängigkeit be-
einträchtigen könnten; 

c. mit einem Versicherungsunternehmen Zusammenarbeits- oder andere Ver-
einbarungen eingegangen sind, die ihre Freiheit, auch für andere Versiche-
rungsunternehmen tätig zu werden, beeinträchtigen; 

d. am Gesellschaftskapital eines Versicherungsunternehmens direkt oder indi-
rekt mit mehr als 10 Prozent beteiligt sind; oder 

e. eine leitende Funktion in einem Versicherungsunternehmen innehaben oder
auf andere Weise auf den Geschäftsgang eines Versicherungsunternehmens 
Einfluss ausüben können. 

2 Keine Eintragungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG besteht auch, wenn ein 
Versicherungsunternehmen: 

a. am Gesellschaftskapital des Versicherungsvermittlers oder der Versiche-
rungsvermittlerin direkt oder indirekt mit mehr als 10 Prozent beteiligt ist; 

b. eine leitende Funktion bei einem Versicherungsvermittlungsunternehmen
innehat oder auf andere Weise auf den Geschäftsgang des Versicherungsver-
mittlers oder der Versicherungsvermittlerin Einfluss ausüben kann. 

3 Die FINMA kann über die Eintragungspflicht in Abweichung von den Absätzen 1 
und 2 verfügen, sofern besondere Umstände dies rechtfertigen. 

Art. 184 Fachliche Voraussetzungen 
1 Der Versicherungsvermittler oder die Versicherungsvermittlerin weist die fachliche 
Qualifikation durch den erfolgreichen Abschluss einer Prüfung oder durch einen 
gleichwertigen anderen Ausweis nach. 
2 Die FINMA regelt den Inhalt der Prüfung. Sie kann für den Ablauf der Prüfung 
sowie die Dispensationsgründe Vorschriften erlassen. 
3 Die FINMA entscheidet über die Gleichwertigkeit anderer fachlicher Ausweise. 
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Art. 185 Persönliche Voraussetzungen 
Die Versicherungsvermittler und Versicherungsvermittlerinnen erfüllen folgende 
persönliche Voraussetzungen: 

a. Sie sind handlungsfähig;
b. Es liegt keine strafrechtliche Verurteilung vor wegen Handlungen, die mit der 

Versicherungsvermittlungstätigkeit nicht zu vereinbaren sind und deren Ein-
trag im Strafregister nicht gelöscht ist;

c. Es bestehen gegen sie keine Verlustscheine.

Art. 186 Finanzielle Sicherheiten 
1 Der Versicherungsvermittler und die Versicherungsvermittlerin verfügen zur 
Deckung ihrer Haftpflicht aus der Verletzung der beruflichen Sorgfaltspflicht über 
eine Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden. Die Versicherungssumme 
für alle Schadenfälle eines Jahres muss mindestens 2 Millionen Franken betragen. 
2 Diese Pflicht besteht nicht, wenn ein Dritter eine Berufshaftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat, in deren Deckung der Versicherungsvermittler oder die Versiche-
rungsvermittlerin eingeschlossen ist. 
3 Anstelle einer Berufshaftpflichtversicherung kann der Versicherungsvermittler oder 
die Versicherungsvermittlerin eine gleichwertige finanzielle Sicherheit leisten. Die 
FINMA entscheidet im Einzelfall, welche anderweitigen finanziellen Sicherheiten als 
gleichwertig anzusehen sind. 
4 Wer sich sowohl nach Artikel 43 Absatz 1 als auch nach Artikel 43 Absatz 2 VAG 
eintragen lassen will, hat für beide Formen der Versicherungsvermittlungstätigkeit 
die erforderliche finanzielle Sicherheit nachzuweisen. 

Art. 187 Register 
1 Das Register enthält folgende Angaben über den Versicherungsvermittler oder die 
Versicherungsvermittlerin: 

a. Name und Adresse;
b. Rechtsnatur;
c. die Versicherungsunternehmen, welche durch den Versicherungsvermittler

oder die Versicherungsvermittlerin im Sinne von Artikel 43 Absatz 2 VAG
vertreten werden;

d. die Versicherungszweige, in denen der Versicherungsvermittler oder die
Versicherungsvermittlerin tätig ist mit Angabe der Bindung an die Versi-
cherungsunternehmen;

e. den Arbeitgeber, falls der Versicherungsvermittler oder die Versicherungs-
vermittlerin in einem Arbeitsverhältnis steht;

f. das Datum des erstmaligen Registereintrages;
g. die Registernummer.
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2 Der Versicherungsvermittler oder die Versicherungsvermittlerin kann sowohl nach 
Artikel 43 Absatz 1 als auch nach Artikel 43 Absatz 2 VAG ins Register eingetragen 
werden, nicht aber für denselben Versicherungszweig. 
3 Juristische Personen, die eine Versicherungsvermittlungstätigkeit im Sinne von 
Artikel 43 Absatz 1 VAG ausüben, lassen sich in ihrer Funktion als Versicherungs-
vermittler oder Versicherungsvermittlerin in das Register eintragen. Sie haben 
nachzuweisen, dass sie über genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen, 
welche die geforderten Qualifikationen besitzen und ihrerseits im Register ein-
getragen sind. 

Art. 188 Öffentlichkeit des Registers 
Die Daten des Registers sind öffentlich und können im Abrufverfahren zugänglich 
gemacht werden. 

Art. 189 Änderung wesentlicher Tatsachen 
1 Der registrierte Versicherungsvermittler und die registrierte Versicherungsvermitt-
lerin sind verpflichtet, der FINMA innert 14 Tagen nach Kenntnis folgende Ände-
rungen bekannt zu geben: 

a. Namensänderung;
b. Erlöschen der finanziellen Sicherheit oder Unterschreiten der Mindestgaran-

tie nach Artikel 186;
c. Ersatz einer Haftpflichtversicherung durch eine gleichwertige finanzielle

Sicherheit oder umgekehrt;
d. Beendigung der Versicherungsvermittlertätigkeit;
e. Wechsel von der Versicherungsvermittlungstätigkeit nach Artikel 43 Absatz

1 VAG zur Versicherungsvermittlungstätigkeit nach Artikel 43 Absatz 2
VAG oder umgekehrt;

f. Wechsel des Versicherungsunternehmens, dessen Versicherungsverträge der
Versicherungsvermittler oder die Versicherungsvermittlerin nach Artikel 43
Absatz 2 VAG vermittelt;

g. Wechsel des Versicherungsvermittlerunternehmens, für das der Versiche-
rungsvermittler oder die Versicherungsvermittlerin tätig ist;

h. Wechsel der Adresse.
2 Das Versicherungsunternehmen, mit welchem der Versicherungsvermittler oder die 
Versicherungsvermittlerin eine Berufshaftpflichtversicherung nach Artikel 186 
Absatz 1 abgeschlossen hat, muss die FINMA über das Aussetzen oder das Aufhören 
dieser Versicherung unverzüglich in Kenntnis setzen. Gleiches gilt, falls die Deckung 
das vorgeschriebene Minimum unterschreitet. 
3 Dieselbe Pflicht trifft die Person, welche zugunsten des Versicherungsvermittlers 
oder der Versicherungsvermittlerin eine gleichwertige Form der finanziellen Si-
cherheit leistet. 
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Art. 190 Informationspflichten 
Sofern sich bei den Informationen nach Artikel 45 Absatz 1 VAG Änderungen 
ergeben, muss der Versicherungsvermittler oder die Versicherungsvermittlerin die 
Kunden beim nächsten Kundenkontakt hierüber informieren. 

8. Titel: Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomerate
1. Kapitel: Versicherungsgruppen
1. Abschnitt:
Organisation, Gruppenstruktur und gruppeninterne Vorgänge 

Art. 191 Organisation 
1 Die Versicherungsgruppe verfügt über eine der Geschäftstätigkeit der Versiche-
rungsgruppe entsprechende und den Risiken angemessene Organisation. 
2 Sie reicht der FINMA eine Darstellung der Organisations-, Kontroll- und Ge-
schäftsführungsstruktur auf Gruppenleitungsebene ein und meldet ihr deren Ände-
rungen innert 14 Tagen nach Inkrafttreten. 
3 Die FINMA bezeichnet das Unternehmen, das ihr gegenüber als Ansprechpartner 
für die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Versicherungsgruppe verantwortlich ist. 
4 Sie kann von der Versicherungsgruppe die Vorlage der Statuten des als Ansprech-
partner bezeichneten Unternehmens verlangen. 

Art. 192 Gruppenstruktur 
1 Die Versicherungsgruppe reicht der FINMA jährlich innert drei Monaten nach 
Jahresabschluss ein vollständiges Gruppenorganigramm ein, in dem alle Unterneh-
men der Versicherungsgruppe verzeichnet sind. Die FINMA kann dieses in kürzeren 
Abständen verlangen. 
2 Die Versicherungsgruppe meldet der FINMA spätestens bei Vertragsabschluss die 
Schaffung, den Erwerb oder die Veräusserung einer wesentlichen Beteiligung durch 
eines der Gruppenunternehmen. 
3 Die FINMA legt im Einzelfall nach Massgabe der Grösse und der Komplexität der 
Versicherungsgruppe fest, was als wesentliche Beteiligung zu verstehen ist. 

Art. 193 Gruppeninterne Vorgänge 
1 Gruppeninterne Vorgänge sind Geschäfte und Transaktionen, bei denen beaufsich-
tigte Unternehmen sich zur Erfüllung einer Verpflichtung direkt oder indirekt auf 
andere Unternehmen innerhalb derselben Versicherungsgruppe stützen; insbesondere 
betrifft dies: 

a. Darlehen;
b. Garantien und ausserbilanzmässige Geschäfte;
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c. Geschäfte und Transaktionen, die anrechenbare Eigenmittel nach Artikel 37
Absatz 2 Buchstabe d sind;

d. Kapitalanlagen;
e. Rückversicherungsgeschäfte;
f. Kostenteilungsvereinbarungen; und
g. sonstige Risikotransfer-Geschäfte.

2 Als wichtig gelten gruppeninterne Vorgänge, welche die finanzielle Situation eines 
einzelnen Unternehmens oder der Versicherungsgruppe insgesamt wesentlich verän-
dern oder noch verändern werden und welche die von der FINMA vorgegebenen 
Mindestwerte überschreiten. 

Art. 194 Überwachung gruppeninterner Vorgänge 
1 Die Versicherungsgruppe hat der FINMA innert 14 Tagen nach Eintritt der recht-
lichen Wirksamkeit über alle wichtigen gruppeninternen Vorgänge Bericht zu erstat-
ten. Zudem ist der FINMA jährlich innert drei Monaten nach Jahresabschluss über 
den Bestand der Vorgänge zu berichten. Sie kann eine Berichterstattung in kürzeren 
Abständen verlangen. 
2 Werden Vorgänge zur Unterstützung von Gruppenunternehmen über natürliche 
oder juristische Personen getätigt, die ausserhalb der Versicherungsgruppe stehen, so 
ist auch über diese Transaktionen und Geschäfte Bericht zu erstatten. 
3 Die FINMA regelt Art und Inhalt der Berichte und legt die Mindestwerte unter 
Berücksichtigung der Grösse und der Komplexität der Versicherungsgruppe fest. 

2. Abschnitt: Risikomanagement

Art. 195 Ziel und Inhalt 
Für Ziel und Inhalt des Risikomanagements gelten die Artikel 96 und 98 sinngemäss. 

Art. 196 Dokumentation 
1 Die Versicherungsgruppe reicht der FINMA die Dokumentation zum Risikomana-
gement innert drei Monaten nach Jahresabschluss ein. Wesentliche Änderungen 
meldet sie ihr innert Monatsfrist. 
2 Im Übrigen findet Artikel 97 sinngemäss Anwendung. 

Art. 197 Bericht über gruppenweite Risiken und Risikokonzentrationen 
1 Die Versicherungsgruppe erstattet der FINMA jährlich innert drei Mona- ten nach 
Jahresabschluss oder, falls diese es anordnet, in kürzeren Abständen Bericht über: 



193

Aufsichtsverordnung 961.011 

a. die gruppenweite Risikosituation;
b. die Risikokonzentrationen, die für die Versicherungsgruppe oder ein Einzel-

unternehmen ein Solvenzrisiko darstellen.
2 Die FINMA regelt Art und Inhalt der Berichte. 

3. Abschnitt: Solvabilität

Art. 198 Anwendbare Vorschriften 
Die Solvabilität der Versicherungsgruppe wird nach den zwei Methoden gemäss 
Artikel 22 beurteilt. Die Anwendung erfolgt unter Vorbehalt der Bestimmungen 
dieses Abschnitts sinngemäss. 

Art. 199 Geforderte Solvabilitätsspanne 
1 Die geforderte Solvabilitätsspanne wird auf Grund des konsolidierten Abschlusses 
der Versicherungsgruppe berechnet. 
2 Die geforderte Solvabilitätsspanne der gesamten Versicherungsgruppe entspricht 
der Summe der geforderten Solvabilitätsspannen für den Bereich Lebensversiche-
rung, den Bereich Schadenversicherung und den Bereich Rückversicherung sowie für 
Unternehmen ohne aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen. 
3 Die bereichsspezifischen Solvabilitätsspannen berechnen sich sinngemäss nach den 
Artikeln 23 ff. Für Unternehmen ohne aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen 
bestimmt die FINMA die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne. 
4 In Ausnahmefällen kann die FINMA: 

a. die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne auf einer anderen
Grundlage als in Absatz 1 zulassen, insbesondere die Berechnung durch Ad-
dition der geforderten Solvabilitätsspannen der einzelnen Unternehmen; 

b. bestimmte Unternehmen vom Einbezug in die Berechnung der Gruppen-
solvabilität ausnehmen, sofern deren Einbezug ungeeignet oder irreführend 
wäre. 

Art. 200 Verfügbare Solvabilitätsspanne 
1 Bei einem Abschluss nach den international anerkannten Rechnungslegungs-
grundsätzen entsprechen die anrechenbaren Eigenmittel der Versicherungsgruppe 
dem konsolidierten Eigenkapital unter Berücksichtigung folgender Korrekturen: 

a. Anrechnung der Minderheitsanteile;
b. Abzug aller immateriellen Vermögenswerte;
c. Abzug der vorgesehenen Dividenden und Kapitalrückzahlungen;
d. Abzug aktivierter Abschlusskosten im Bereich Nichtleben.
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2 Die FINMA kann auf Antrag die Anrechnung nachrangiger Darlehen und weiterer 
Elemente mit Eigenmittelcharakter zulassen. 
3 Bei einem Abschluss nach einem nicht international anerkannten Rechnungs-
legungsstandard legt die FINMA die anrechenbaren Eigenmittel fest. 

Art. 201 Methode zur Berechnung der risikobasierten Solvabilität 
1 Für die risikobasierte Solvabilitätsberechnung verwendet die Versicherungsgruppe 
ein internes Modell zur Ermittlung und Quantifizierung aller wesentlichen Risiko-
typen. 
2 Das Modell ist der FINMA zur Genehmigung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde 
erlässt Vorschriften über die quantitativen, qualitativen und organisatorischen An-
forderungen. 

Art. 202 Berichterstattung 
Die Berechnung der Gruppensolvabilität I nach den Artikeln 199 und 200 und der 
risikobasierten Solvabilität nach Artikel 201 erfolgt halbjährlich. Sie ist der Auf-
sichtsbehörde innert drei Monaten nach Abschluss beziehungsweise Zwischen-
abschluss einzureichen. Auf begründeten Antrag kann die FINMA diese Frist ver-
längern. 

Art. 203 Externe Überprüfung 
1 Die Versicherungsgruppe beauftragt eine Prüfgesellschaft21. Diese überprüft jähr-
lich, ob die Versicherungsgruppe die Pflichten nach dieser Verordnung einhält und 
die in der Dokumentation nach Artikel 196 beschriebenen Risikokontrollprozesse 
umsetzt. Sie verfasst darüber zu Handen der FINMA einen Bericht. 
2 Die FINMA erteilt Weisungen für die Überprüfung. Sie kann die Überprüfung durch 
eine andere qualifizierte, unabhängige Drittperson zulassen. 

2. Kapitel: Versicherungskonglomerate

Art. 204 Anwendbare Vorschriften 
Die Artikel 191–198, 200–203 und 216 betreffend die Versicherungsgruppen finden 
auf die Versicherungskonglomerate sinngemäss Anwendung. 

Art. 205 Zuteilung der Unternehmen zum Versicherungs- und Finanzbereich 
1 Massgebend für die Zuteilung der Unternehmen zum Versicherungsbeziehungs-
weise Finanzbereich ist die Haupttätigkeit des jeweiligen Unternehmens und der 

  

21 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
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Bereich, für den das Unternehmen Dienstleistungen erbringt. Unternehmen, die nicht 
eindeutig zugeordnet werden können, werden dem Versicherungsbereich zugeordnet. 
2 Die Zuteilung der Einzelunternehmen zum Versicherungs- oder Finanzbereich ist 
der FINMA zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Art. 206 Geforderte Solvabilitätsspanne 
1 Die geforderte Solvabilitätsspanne wird auf Grund des konsolidierten Abschlusses 
des Versicherungskonglomerats berechnet. 
2 Die geforderte Solvabilitätsspanne des gesamten Versicherungskonglomerats 
entspricht der Summe der geforderten Solvabilitätsspannen im Versicherungsbereich 
und im Finanzbereich sowie derjenigen für Unternehmen ohne aufsichtsrechtliche 
Eigenmittelanforderungen des Finanzbereichs. 
3 Die geforderte Solvabilitätsspanne im Versicherungsbereich berechnet sich nach 
Artikel 199. Im Finanzbereich berechnet sie sich nach international oder, mit Zu-
stimmung der FINMA, nach national anerkannten Grundsätzen im Bankbereich. Für 
Unternehmen ohne aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen des Finanzbereichs 
bestimmt die FINMA die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne. 
4 In Ausnahmefällen kann die FINMA: 

a. die Berechnung der geforderten Solvabilitätsspanne im Finanzbereich nach
gleichwertigen Methoden, insbesondere durch Addition der Eigenmittel-
berechnung nach den Anforderungen für das einzelne Unternehmen auf der 
Basis der Einzelabschlüsse zulassen; 

b. bestimmte Unternehmen vom Einbezug in die Berechnung der geforderten
Solvabilitätsspanne ausnehmen, sofern deren Einbezug ungeeignet oder irre-
führend wäre. 

9. Titel: … 
1. Kapitel: …

Art. 207 und 20822 

2. Kapitel: …

Art. 209–21423 

  

22 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

23 Aufgehoben durch Art. 38 Abs. 2 der FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung vom 
15. Okt. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5343). 
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10. Titel: …

Art. 21524 

11. Titel: Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 216 Übergangsbestimmungen 
1 und 2 …25 
3 Ein allfälliger Bestand an Bewertungsreserven nach Artikel 37 Absatz 2 Buch-
stabe c auf festverzinslichen Wertpapieren darf mit folgender Einschränkung wäh-
rend höchstens fünf Jahren nach Inkrafttreten weiterhin angerechnet werden: Anre-
chenbar während der Übergangsfrist ist der niedrigste Wert aus dem Bestand der 
Bewertungsreserven am letzten Bilanzstichtag vor Inkrafttreten und aus den Bestän-
den aus den Folgebewertungen jeweils am Jahresende. 
4 In Bezug auf das Zielkapital (Art. 41–46) und das risikotragende Kapital 
(Art. 47–50) gelten folgende Vorschriften: 

a.–c. …26 
d. Sie bauen das zur Bedeckung des Zielkapitals erforderliche risikotragende

Kapital innert fünf Jahren nach Inkrafttreten auf. 
e.–h. …27 

5 …28 
6 Das Versicherungsunternehmen dokumentiert die Versicherungsnehmer und die 
Versicherungsnehmerinnen spätestens bei der ersten nach Inkrafttreten gebotenen 
Information nach Artikel 130 Buchstabe e durch einen Nachtrag zum Vertrag über die 
Einzelheiten der Überschussausschüttung nach Artikel 130. Der Nachtrag muss mit 
den Angaben im Geschäftsplan übereinstimmen. 
7–9…29 
8 Das Übertrittsrecht nach Artikel 156 muss den Versicherten der bei Inkrafttreten 
bereits geschlossenen Bestände spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten gewährt 
werden. 

  

24 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

25 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

26 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

27 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

28 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

29 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
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9 Versicherungsunternehmen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits über eine 
Bewilligung zum Geschäftsbetrieb verfügen, haben der FINMA innert zwei Jahren 
nach Inkrafttreten einen neuen Geschäftsplan zur Genehmigung einzureichen. Än-
derungen des bestehenden Geschäftsplans nach Artikel 5 VAG sind erst nach Einrei-
chung des neuen Geschäftsplanes bekannt zu geben. 
10 Die nicht zum Betrieb der Lebensversicherung ermächtigten Versicherungs- 
unternehmen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens über Versicherungen mit beschränk- 
ten Leistungen bei Unfall, Krankheit und Invalidität wie namentlich die Abonnenten- 
versicherung verfügen, in denen die Ausrichtung eines Sterbegeldes eingeschlossen 
ist, dürfen diese Sterbegeldvereinbarung nur noch bis zum Ablauf des Vertrages oder 
bis zum Eintritt des Versicherungsfalles weiterführen. Für die anerkannten Kran-
kenkassen bleibt Artikel 14 der Verordnung vom 27. Juni 199530 über die Kranken-
versicherung vorbehalten. 
11–15 …31 
16 Die Artikel 175 und 176 Absatz 2 sind ab Inkrafttreten der Änderung vom 
18. Oktober 2006 auf alle neuen und alle laufenden Versicherungsverträge anwend-
bar.32 

Art. 216a33 

Art. 217 Aufhebung bisherigen Rechts 
Folgende Erlasse werden aufgehoben: 

1. Bundesratsbeschluss vom 22. November 197834 über die Inkraftsetzung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes und die Weitergeltung von Bundesrecht; 

2. Verordnung vom 19. November 199735 über den Einsatz von derivativen
Finanzinstrumenten durch die Versicherungseinrichtungen; 

3. Verordnung vom 11. September 193136 über die Beaufsichtigung von priva-
ten Versicherungseinrichtungen; 

4. Verordnung vom 11. Februar 197637 über die Abgrenzung der Versiche-
rungsaufsichtspflicht; 

  

30 SR 832.102 
31 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,  

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 
32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 4425). 
33 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 11 der Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. Aug. 2007  

(AS 2007 3989). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 11 der Finanzmarktprüfverordnung vom 
15. Okt. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363). 

34 [AS 1978 1856, 1985 885 Art. 4, 1986 689 Art. 6, 1988 116 Ziff. II Abs. 1 Bst. c] 
35 [AS 1998 84] 
36 [BS 10 311; AS 1979 1588, 1986 2529, 1988 116, 1990 787, 1992 2415,  

1993 2614 3219, 1995 3867 Anhang Ziff. 7, 1996 2243 Ziff. I 38, 1998 84 Anhang Ziff. 1, 
1999 3671] 

37 [AS 1976 239] 
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5. Verordnung vom 3. Dezember 197938 über den Betrieb versicherungsfremder 
Geschäfte durch die privaten Versicherungseinrichtungen;

6. Bundesratsbeschluss vom 22. November 195539 über die Abonnenten- und
die Käufer- und Kundenversicherung;

7. Verordnung vom 18. November 199240 über die Rechtsschutzversicherung;
8. Verordnung vom 18. November 199241 über die Elementarschadenversiche-

rung;
9. Verordnung vom 29. November 199342 über die direkte Lebensversicherung;
10. Verordnung vom 8. September 199343 über die Direktversicherung mit Aus-

nahme der Lebensversicherung;
11. Verordnung vom 18. November 199244 über die Schwankungsrückstellung in 

der Kreditversicherung.

Art. 218 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 

  

38 [AS 1980 53] 
39 [AS 1955 1014] 
40 [AS 1992 2355] 
41 [AS 1992 2359, 1995 1063, 2000 24] 
42 [AS 1993 3230, 1996 2243 Ziff. I 39, 1998 84 Anhang Ziff. 2, 2003 4991, 2004 1615,  

2005 2387] 
43 [AS 1993 2620, 1995 5690, 1998 84 Anhang Ziff. 3, 2001 1286 Ziff. II, 2003 4999,  

2005 2389] 
44 [AS 1992 2380] 
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Anhang 1 

Versicherungszweige 

A. Lebensversicherung

A1 Kollektivlebensversicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
A2 Anteilgebundene Lebensversicherung 

A2.1 Fondsanteilgebundene Kapitalversicherung mit Todesfall- oder 
Invaliditätsschutz 

A2.2 Fondsanteilgebundene Kapitalversicherung mit Todesfall- oder 
Invaliditätsschutz sowie Erlebensfallgarantie 

 A2.3 Fondsanteilgebundene Rentenversicherung 
A2.4 An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene 

Lebensversicherung mit Todesfall- oder Invaliditätsschutz 
A2.5 An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene 

Lebensversicherung mit Todesfall- oder Invaliditätsschutz sowie 
Erlebensfallgarantie 

A2.6 An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene 
Rentenversicherung 

A3 Sonstige Lebensversicherung 
A3.1 Einzelkapitalversicherung auf den Todes- und Erlebensfall 

 A3.2 Einzelrentenversicherung 
 A3.3 Sonstige Einzellebensversicherung 

A3.4 Kollektivlebensversicherung ausserhalb der beruflichen Vorsorge 
A4 Unfallversicherung 
A5 Krankenversicherung 
A6 Kapitalisationsgeschäfte 
A7 Tontinengeschäfte 

B. Schadenversicherung

B1 Unfall (einschliesslich Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) 
– einmalige Leistungen
– wiederkehrende Leistungen
– kombinierte Leistungen
– Personenbeförderung

B2 Krankheit 
– einmalige Leistungen
– wiederkehrende Leistungen
– kombinierte Leistungen
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B3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) 
Sämtliche Schäden an: 
– Motorfahrzeugen
– Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb

B4 Schienenfahrzeug-Kasko 
Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen 

B5 Luftfahrzeug-Kasko 
Sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen 

B6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko 
Sämtliche Schäden an: 
– Flussschiffen
– Binnenseeschiffen
– Seeschiffen

B7 Transportgüter (einschliesslich Waren, Gepäckstücke und alle sonstigen 
Güter) 
Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, unabhängig von dem jeweils 
verwendeten Transportmittel 

B8 Feuer und Elementarschäden 
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige B3, B4, B5, B6 
oder B7 fallen), die verursacht werden durch: 
– Feuer
– Explosion
– Sturm
– andere Elementarschäden ausser Sturm
– Kernenergie
– Bodensenkungen und Erdrutsch

B9 Sonstige Sachschäden 
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige B3, B4, B5, B6 und 
B7 fallen), die durch Hagel oder Frost sowie durch Ursachen aller Art (wie 
beispielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden, soweit diese Ursachen nicht 
unter Nummer 8 erfasst sind 

B10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb 
Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 
aus der Verwendung von Landfahrzeugen mit eigenem Antrieb ergibt 
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B11 Luftfahrzeughaftpflicht 
Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 
aus der Verwendung von Luftfahrzeugen ergibt 

B12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflicht 
Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 
aus der Verwendung von Flussschiffen, Binnenseeschiffen und Seeschiffen 
ergibt 

B13 Allgemeine Haftpflicht 
Alle sonstigen Haftpflichtfälle, die nicht unter die Zweige B10, B11 und B12 
fallen 

B14 Kredit 
– allgemeine Zahlungsunfähigkeit
– Ausfuhrkredit
– Abzahlungsgeschäfte
– Hypothekardarlehen
– landwirtschaftliche Darlehen

B15 Kaution 
– direkte Kaution
– indirekte Kaution

B16 Verschiedene finanzielle Verluste 
– Berufsrisiken
– ungenügende Einkommen (allgemein)
– Schlechtwetter
– Gewinnausfall
– laufende Unkosten allgemeiner Art
– unvorhergesehene Geschäftsunkosten
– Wertverluste
– Miet- oder Einkommensausfall
– indirekte kommerzielle Verluste ausser den bereits erwähnten
– nichtkommerzielle Geldverluste
– sonstige finanzielle Verluste

B17 Rechtsschutz 
Rechtsschutz 
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B18 Touristische Beistandsleistung 
Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die auf Reisen oder während 
der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in 
Schwierigkeiten geraten 

C. Rückversicherung

C1 Rückversicherung durch Versicherungsunternehmen, welche ausschliesslich 
die Rückversicherung betreiben 

C2 Rückversicherung in allen Versicherungszweigen durch Versicherungs-
unternehmen, welche die Schadenversicherung betreiben 

C3 Rückversicherung durch Captives 
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Anhang 2 

Expected Shortfall 
1. Begriffe
ES Expected Shortfall
E  Erwartungswert
X Stochastische Variable für die Modellierung des Verlustes in der jeweiligen

Berechnung
P  Wahrscheinlichkeitsmass

  Eintrittswahrscheinlichkeit
q  Schwellenwert
q   Schwellenwert zur Eintrittswahrscheinlichkeit 

2. Spezialfall: Verteilung von X ist stetig
Der Schwellenwert zur Eintrittswahrscheinlichkeit  ist die Zahl mit der Eigenschaft, 
dass X mit der Eintrittswahrscheinlichkeit  grösser ist als q : 

P[X > q ] = . (1)

Der Expected Shortfall von X mit der Eintrittswahrscheinlichkeit  ist der erwartete 
Wert von X unter der Bedingung, dass dieser Wert grösser ist als q : 

ES[X] = E[ X | X > q ]. (2)

3. Allgemeiner Fall
Der Schwellenwert q  zur Eintrittswahrscheinlichkeit  ist die kleinste Zahl, welche 

P[X > q ]   (3)
erfüllt. 
Der Expected Shortfall von X mit der Eintrittswahrscheinlichkeit  ist gegeben durch 
 ES[X] =1/  · E[ max( X- q , 0 )] + q . (4) 

Der Fall mit stetiger Verteilung ist im allgemeinen Fall enthalten. Im Fall mit stetiger 
Verteilung fallen Formeln (2) und (4) zusammen. 
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Anhang 345 

Marktnahe Bewertung 
1. Begriff
1 Unter einem marktnahen Wert versteht man den Marktwert, falls dieser existiert 
(Marking-to-Market). 
2 Ist kein Marktwert verfügbar, so wird der marktnahe Wert aufgrund eines entspre-
chenden Modells bestimmt (Marking-to-Model). 

2. Aktiven
1 Bei Aktiven, für welche ein sicherer Marktwert vorhanden ist, gilt dieser als Be-
wertungsgrundlage. Unter diese Kategorie fallen insbesondere Barmittel, Staatsan-
leihen und kotierte Aktien. 
2 Bei Aktiven, für welche der Marktwert nur schwer bestimmbar ist, regelt die 
FINMA die Bewertung. Der marktnahe Wert wird allenfalls mittels Modellen aus den 
Kreisen ähnlicher, aber kotierter Finanzinstrumente abgeleitet (Mix von Mar-
king-to-Market und Marking-to-Model). 
3 Modelle zur Bestimmung des marktnahen Wertes dürfen nur verwendet werden, 
wenn sie: 

a. finanzmathematisch anerkannt sind;
b. sich soweit möglich an beobachtbaren Marktgrössen orientieren; und
c. in die internen Abläufe des Versicherungsunternehmens eingebunden sind.

3. Fremdkapital
1 Der marktnahe Wert der Versicherungsverpflichtungen setzt sich zusammen aus 
dem bestmöglichen Schätzwert der Verpflichtungen und dem Mindestbetrag nach 
Artikel 41 Absatz 4. 
2 Der bestmögliche Schätzwert der Verpflichtungen ist der Erwartungswert der 
zukünftigen mit einer risikolosen Zinskurve diskontierten, vertraglich zugesicherten 
Zahlungsflüsse unter Berücksichtigung folgender Grundsätze: 

a. Vollständigkeit: Alle Verpflichtungen werden bewertet, insbesondere impli-
zite und explizite Optionen und Garantien; dabei gilt: 
1. Finanzielle Optionen sind nach anerkannten finanzmathematischen

Methoden zu bewerten, wobei den Eigenheiten der Optionen wie Lauf-
zeit oder Versichertenverhalten Rechnung zu tragen ist. 

2. Für die Bewertung von eingebetteten Optionen wie Storni, Rückkaufs-
optionen, garantierte Deckungserhöhungen und Vertragsumwandlungen 
mit garantiertem Tarif muss nicht ausschliesslich von rationalen Versi-
cherungsnehmern ausgegangen werden, sondern es können auch empi-

  

45 Bereinigt gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7263). 
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rische Daten (wie beobachtete Ausübungswahrscheinlichkeiten) für die 
Modellierung der Optionsausübungen herangezogen werden. In jedem 
Fall ist jedoch die Abhängigkeit des Versichertenverhaltens vom Fi-
nanzmarkt zu berücksichtigen. 

3. Zugewiesene Bonus- und Überschussrenten, Schlussbonusanteile im
Erlebensfall oder aus günstiger Schadenerfahrung sollen marktnah
rückgestellt werden mit angemessener Beachtung ihrer mehr oder we-
niger verbindlichen Garantie.

4. Zukünftige, nicht garantierte Überschussleistungen sowie Unterneh-
menssteuern werden nicht berücksichtigt.

5. Rückversicherungsoptionen, wie Gewinnbeteiligungsklauseln, sind an-
ge- messen zu berücksichtigen.

Für Schadenfälle, deren Schadenhöhe noch nicht bekannt ist, ist eine Rück-
stellung in der Höhe des Erwartungswertes der Schadenhöhe zu bilden. Für 
eingetretene aber noch nicht gemeldete Schäden (IBNyR) ist eine angemes-
sene Rückstellung zu bilden. 

b. Prinzip des bestmöglichen Schätzwerts: Die Bewertung enthält keine impli- 
ziten oder expliziten Sicherheits-, Schwankungs- oder sonstigen Zuschläge
für das Versicherungsrisiko, sondern bezieht sich ausschliesslich auf den
Erwartungswert der Verpflichtungen. Versicherungsrisikozuschläge fliessen
ausschliesslich in das Zielkapital ein. Beispielsweise ist mit biometrischen
Grundlagen zweiter Ordnung zu rechnen oder bei Schadenrückstellungen ist
die Schadenteuerung einzubeziehen.

c. Aktualität: Die Bewertung erfolgt auf der Basis der aktuellsten verfügbaren
Informationen.

d. Transparenz: Die Modelle, Parameter und Abweichungen von anerkannten
Grundlagen sind explizit zu erläutern und der FINMA vorzulegen.

3 Während einer ausserordentlichen Tiefzinsphase kann die FINMA bei der Diskon-
tierung bestehender Verpflichtungen unter Berücksichtigung der Grundsätze nach 
Absatz 2 auch risikobehaftete Zinskurven zulassen. 
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Verordnung  
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht  
über die Beaufsichtigung  
von privaten Versicherungsunternehmen 
(Versicherungsaufsichtsverordnung-FINMA, AVO-FINMA)1 

vom 9. November 2005 (Stand am 1. Januar 2009) 

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),2 
gestützt auf das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 20043 (VAG) und 
die Aufsichtsverordnung vom 9. November 20054 (AVO) 
sowie in Anwendung des Abkommens vom 10. Oktober 19895 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EWG betreffend die Direktversicherung 
mit Ausnahme der Lebensversicherung und 
des Abkommens vom 19. Dezember 19966 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend 
die Direktversicherung, 
verordnet: 

1. Abschnitt:
Versicherungstechnische Rückstellungen und gebundenes Vermögen 

Art. 1 
1 Der Zuschlag nach Artikel 18 VAG beträgt: 

a. in der Lebensversicherung: 1 Prozent der zur Bestimmung des Sollbetrages
herangezogenen versicherungstechnischen Rückstellungen;

b. in der Schadenversicherung: 4 Prozent der Summe der Rückstellungen nach
Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben a–c AVO, mindestens aber 100 000 Franken.

2 Der Zuschlag entfällt in der Lebensversicherung, falls das Versicherungsunter-
nehmen kein Anlagerisiko trägt. 

 AS 2005 5383 
1 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V der FINMA vom 20. Nov. 2008 über die Anpassung  

von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 5613). 

2 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V der FINMA vom 20. Nov. 2008 über die Anpassung  
von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 5613). 

3 SR 961.01 
4 SR 961.011 
5 SR 0.961.1 
6 SR 0.961.514 

961.011.1
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2. Abschnitt: Verantwortlicher Aktuar oder verantwortliche Aktuarin

Art. 2 Aufgaben 
1 Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin ist für die Führung 
des technischen Teiles des Geschäftsplanes verantwortlich. Er oder sie entscheidet, 
welche Tarife einem Produkt zugrunde liegen. 
2 Er oder sie erstellt jährlich einen ausführlichen Bericht an die Geschäftsleitung. Die 
zuständigen Stellen innerhalb der Gesellschaft liefern ihm oder ihr die erforderlichen 
Informationen. 
3 Über wesentliche Veränderungen der Grundlagen gegenüber der letzten Bericht-
erstattung informiert der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche Aktuarin 
die Geschäftsleitung umgehend. 

Art. 3 Inhalt des Berichtes 
1 Der Bericht stellt den aktuellen Stand und die möglichen Entwicklungen der 
Gesellschaft aus aktuarieller Sicht dar, namentlich versicherungstechnische Ent-
wicklungen, welche die finanzielle Lage des Unternehmens gefährden. 
2 Der Bericht enthält alle notwendigen Informationen zu Artikel 24 Absatz 1 Buch-
staben a–c VAG. Ferner informiert er über das technische Ergebnis der Produkte. 
3 Neben den spezifischen materiellen Feststellungen macht der Bericht auch Aus-
sagen darüber: 

a. welche Grundlagen, Parameter und Modelle verwendet wurden; und
b. wie empfindlich die Resultate auf Veränderungen der Parameter reagieren.

Art. 4 Beendigung des Zusammenarbeitsverhältnisses 
Bei Beendigung des Zusammenarbeitsverhältnisses des verantwortlichen Aktuars 
oder der verantwortlichen Aktuarin mit dem Versicherungsunternehmen informieren 
beide Parteien unabhängig voneinander die FINMA7 über die Gründe der Trennung, 
Demission oder Abberufung. 

3. Abschnitt: Rechnungslegung

Art. 5 
Die Zuweisung an die gesetzlichen Reserven (Art. 671 bzw. 860 OR8) hat bei 
Versicherungsunternehmen, welche die Lebensversicherung betreiben, mindestens 
10 Prozent und bei den übrigen Versicherungsunternehmen mindestens 20 Prozent 
  

7 Ausdruck gemäss Ziff. I 7 der V der FINMA vom 20. Nov. 2008 über die Anpassung von 
Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 5613). 

8 SR 220 
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des Jahresgewinns zu betragen bis der Reservefonds 50 Prozent des statutarischen 
Kapitals erreicht oder wieder erreicht hat. 

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 6 Übergangsbestimmungen 
1 Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen, die am 1. Januar 2006 über eine 
Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der hauptberuflichen oder acht Jahren in der 
nebenberuflichen Versicherungsvermittlung verfügen, gelten im Sinne von Artikel 
184 AVO als beruflich qualifiziert. 
2 Registrierungspflichtige Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen müssen eine 
fehlende berufliche Qualifikation bis am 31. Dezember 2007 nachholen. 

Art. 7 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft 
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Verordnung 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht  
über den Konkurs von Versicherungsunternehmen 
(Versicherungskonkursverordnung-FINMA, VKV-FINMA) 

vom 17. Oktober 2012 (Stand am 1. Januar 2013) 

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), 
gestützt auf Artikel 54 Absatz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
vom 17. Dezember 20041 (VAG), 
verordnet: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand 
Diese Verordnung konkretisiert das Verfahren des Konkurses von Versicherungs-
unternehmen nach den Artikeln 53–59 VAG. 

Art. 2 Geltungsbereich 
Diese Verordnung gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, die eine Tätig-
keit als Versicherungsunternehmen ausüben, die von der FINMA nach VAG zu 
beaufsichtigen ist. 

Art. 3 Universalität 
1 Wird ein Konkursverfahren eröffnet, so erstreckt es sich auf sämtliche verwert-
baren Vermögenswerte, die dem Versicherungsunternehmen zu diesem Zeitpunkt 
gehören, unabhängig davon, ob sie sich im In- oder im Ausland befinden. 
2 Alle in- und ausländischen Gläubiger und Gläubigerinnen des Versicherungsunter-
nehmens und seiner ausländischen Zweigniederlassungen sind in gleicher Weise und 
mit gleichen Privilegien berechtigt, am in der Schweiz eröffneten Konkursverfahren 
teilzunehmen. 
3 Als Vermögenswerte einer in der Schweiz tätigen Zweigniederlassung eines aus-
ländischen Versicherungsunternehmens gelten alle Aktiven im In- und Ausland, die 
durch Personen begründet wurden, welche für diese Zweigniederlassung gehandelt 
haben. 

 AS 2012 6015 
1 SR 961.01 
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Art. 4 Öffentliche Bekanntmachungen und Mitteilungen 
1 Öffentliche Bekanntmachungen werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt und 
auf der Internetseite der FINMA publiziert. 
2 Denjenigen Gläubigern und Gläubigerinnen, deren Name und Adresse bekannt 
sind, werden Mitteilungen direkt zugestellt. Die FINMA kann, wenn dies der Ver-
einfachung des Verfahrens dient, Gläubiger und Gläubigerinnen mit Sitz oder 
Wohnsitz im Ausland zur Bestellung eines oder einer Zustellungsbevollmächtigten 
in der Schweiz verpflichten. Bei Dringlichkeit oder zur Vereinfachung des Verfah-
rens kann auf die direkte Mitteilung verzichtet werden. 
3 Für den Fristenlauf und die mit der öffentlichen Bekanntmachung verbundenen 
Rechtsfolgen ist die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt mass-
gebend. 

Art. 5 Akteneinsicht 
1 Wer glaubhaft macht, dass er oder sie durch den Konkurs unmittelbar in seinen 
oder ihren Vermögensinteressen betroffen ist, kann die Konkursakten einsehen. 
2 Die Akteneinsicht kann auf bestimmte Verfahrensstadien beschränkt oder aufgrund 
entgegenstehender überwiegender Interessen eingeschränkt oder verweigert werden. 
3 Wer Akteneinsicht erhält, darf die Informationen lediglich zur Wahrung der eige-
nen unmittelbaren Vermögensinteressen verwenden. 
4 Die Akteneinsicht kann von einer Erklärung abhängig gemacht werden, aus der 
hervorgeht, dass die eingesehenen Informationen ausschliesslich zur Wahrung der 
eigenen unmittelbaren Vermögensinteressen verwendet werden. Für den Fall der 
Zuwiderhandlung kann vorgängig auf die Strafdrohung nach Artikel 48 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20072 und Artikel 292 des Strafgesetzbuches3 
hingewiesen werden. 
5 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin und, nach Abschluss des 
Konkursverfahrens, die FINMA entscheiden über die Akteneinsicht. 

Art. 6 Anzeige an die FINMA 
1 Wer durch einen Entscheid, eine Handlung oder eine Unterlassung einer Person, 
die von der FINMA mit Aufgaben nach dieser Verordnung betraut wurde, in seinen 
Interessen verletzt wird, kann diesen Sachverhalt der FINMA anzeigen. 
2 Die Entscheide dieser Personen sind keine Verfügungen und die anzeigenden 
Personen sind keine Parteien im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19684 
über das Verwaltungsverfahren (VwVG). 
3 Die FINMA beurteilt den angezeigten Sachverhalt, trifft die notwendigen Mass-
nahmen und erlässt, falls erforderlich, eine Verfügung. 
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Art. 7 Einsetzung eines Konkursliquidators oder einer Konkursliquidatorin 
1 Die FINMA setzt mittels Verfügung einen Konkursliquidator oder eine Konkurs-
liquidatorin ein, sofern sie dessen oder deren Aufgaben nicht selber wahrnimmt. 
2 Setzt die FINMA einen Konkursliquidator oder eine Konkursliquidatorin ein, so 
hat sie bei der Auswahl darauf zu achten, dass dieser oder diese zeitlich und fachlich 
in der Lage ist, den Auftrag sorgfältig, effizient und effektiv auszuüben, und keinen 
Interessenkonflikten unterliegt, welche der Auftragserteilung entgegenstehen. 
3 Sie präzisiert die Einzelheiten des Auftrags, insbesondere betreffend Kosten, 
Berichterstattung und Kontrolle des Konkursliquidators oder der Konkursliquidato-
rin. 

Art. 8 Aufgaben und Kompetenzen des Konkursliquidators  
oder der Konkursliquidatorin 

Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin treibt das Verfahren voran. Er 
oder sie hat insbesondere: 

a. die technischen und administrativen Voraussetzungen für die Durchführung
des Konkurses zu schaffen; 

b. die Konkursaktiven zu sichern und zu verwerten;
c. die im Rahmen des Konkursverfahrens notwendige Geschäftsführung zu

besorgen;
d. die Konkursmasse vor Gericht und anderen Behörden zu vertreten;
e. die durch das gebundene Vermögen sichergestellten Ansprüche aus Versi-

cherungsverträgen festzustellen;
f. den Erlös des gebundenen Vermögens gemäss Artikel 54a VAG auszuzah-

len.

Art. 9 Konkursort 
1 Der Konkursort befindet sich am Sitz des Versicherungsunternehmens oder der 
Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungsunternehmens in der 
Schweiz. 
2 Hat ein ausländisches Versicherungsunternehmen mehrere Zweigniederlassungen 
in der Schweiz, so gibt es nur einen Konkursort. Diesen bestimmt die FINMA. 
3 Bei natürlichen Personen befindet sich der Konkursort am Ort des Geschäftsdomi-
zils im Zeitpunkt der Eröffnung des Konkursverfahrens. 

Art. 10 Aus den Büchern ersichtliche Forderungen und Verpflichtungen 
Eine Forderung oder eine Verpflichtung des Versicherungsunternehmens gilt dann 
als aus den Büchern des Versicherungsunternehmens ersichtlich, wenn die Bücher 
des Versicherungsunternehmens ordnungsgemäss geführt sind und der Konkurs-
liquidator oder die Konkursliquidatorin ihnen tatsächlich entnehmen kann, dass und 
in welchem Umfang die Forderung oder die Verpflichtung besteht. 
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Art. 11 Koordination 
Die FINMA und der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin koordinieren 
ihr Handeln soweit möglich mit in- und ausländischen Behörden und Organen. 

Art. 12 Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Massnahmen 
1 Anerkennt die FINMA ein ausländisches Konkursdekret nach Artikel 54d VAG, so 
sind für das in der Schweiz befindliche Vermögen die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung anwendbar. 
2 Die FINMA kann einem Anerkennungsersuchen auch ohne Vorliegen des Gegen-
rechts entsprechen, sofern dies im Interesse der betroffenen Gläubiger und Gläubi-
gerinnen liegt. 
3 Sie bestimmt den einheitlichen Konkursort in der Schweiz und den Kreis der 
Gläubiger und Gläubigerinnen nach Artikel 54d VAG in Verbindung mit Arti-
kel 37g Absatz 4 des Bankengesetzes vom 8. November 19345. 
4 Sie macht die Anerkennung sowie den Kreis der Gläubiger und Gläubigerinnen 
öffentlich bekannt. 
5 Anerkennt sie eine andere ausländische Insolvenzmassnahme, so regelt sie das 
anwendbare Verfahren. 

2. Abschnitt: Verfahren

Art. 13 Publikation und Schuldenruf 
1 Die FINMA eröffnet dem Versicherungsunternehmen die Konkursverfügung und 
macht sie unter gleichzeitigem Schuldenruf öffentlich bekannt. 
2 Die Publikation enthält insbesondere folgende Angaben: 

a. Name des Versicherungsunternehmens sowie dessen Sitz und Zweignieder-
lassungen; 

b. Datum und Zeitpunkt der Konkurseröffnung;
c. Konkursort;
d. Name und Adresse des Konkursliquidators oder der Konkursliquidatorin;
e. Aufforderung an die Gläubiger und Gläubigerinnen und an Personen, die im

Besitz des Versicherungsunternehmens befindliche Vermögensstücke bean-
spruchen, ihre Forderungen und Ansprüche innert angesetzter Frist dem
Konkursliquidator oder der Konkursliquidatorin anzumelden und die ent-
sprechenden Beweismittel vorzulegen;

f. Hinweis auf Forderungen, die nach Artikel 54a Absatz 1 VAG als angemel-
det gelten;
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g. Hinweis auf die Herausgabe- und Meldepflichten nach den Artikeln 17–19.
3 Handelt es sich bei den Forderungen nach Absatz 2 Buchstabe e um Forderungen 
aus Versicherungsverträgen, so werden die Gläubiger und Gläubigerinnen zudem 
aufgefordert anzugeben, auf welche vertragliche Grundlage sie sich stützen. 
4 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin kann den bekannten Gläubi-
gern und Gläubigerinnen ein Exemplar der Bekanntmachung zustellen. 

Art. 14 Gläubigerversammlung 
1 Hält es der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin für angebracht, eine 
Gläubigerversammlung einzuberufen, so stellt er oder sie der FINMA einen entspre-
chenden Antrag. Diese legt mit dem Entscheid die Kompetenzen der Gläubigerver-
sammlung sowie die für die Beschlussfassung notwendigen Präsenz- und Stimmen-
quoren fest. 
2 Alle Gläubiger und Gläubigerinnen dürfen an der Gläubigerversammlung teilneh-
men oder sich vertreten lassen. In Zweifelsfällen entscheidet der Konkursliquidator 
oder die Konkursliquidatorin über die Zulassung. 
3 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin leitet die Verhandlungen und 
erstattet Bericht über die Vermögenslage des Versicherungsunternehmens und den 
Stand des Verfahrens. 
4 Die Gläubiger und Gläubigerinnen können Beschlüsse auch auf dem Zirkularweg 
fassen. Lehnt ein Gläubiger oder eine Gläubigerin den Antrag des Konkursliquida-
tors oder der Konkursliquidatorin nicht ausdrücklich innert der angesetzten Frist ab, 
so gilt dies als Zustimmung. 

Art. 15 Gläubigerausschuss 
1 Die FINMA entscheidet auf Antrag des Konkursliquidators oder der Konkursliqui-
datorin über Einsetzung, Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen eines 
Gläubigerausschusses. 
2 Die FINMA bestimmt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende, das Verfahren für 
die Beschlussfassung sowie die Entschädigung der einzelnen Mitglieder. 

3. Abschnitt: Konkursaktiven

Art. 16 Inventaraufnahme 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin errichtet ein Inventar über das 
zur Konkursmasse gehörende Vermögen. 
2 Handelt es sich beim Versicherungsunternehmen um eine Zweigniederlassung 
eines ausländischen Versicherungsunternehmens, so erfasst der Konkursliquidator 
oder die Konkursliquidatorin im Inventar auch eine allfällige Kaution. 
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3 Die Inventaraufnahme richtet sich nach den Artikeln 221–229 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 18896 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), soweit diese 
Verordnung nichts anderes bestimmt. 
4 Die zum gebundenen Vermögen gehörenden Vermögenswerte werden innerhalb 
des Inventars in einem jeweils separaten Abschnitt erfasst. Sofern mehrere gebun-
dene Vermögen bestehen, wird für jedes ein separater Abschnitt geführt. 
5 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin beantragt der FINMA die 
Massnahmen, die zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens 
erforderlich sind. 
6 Er oder sie legt das Inventar einer von den Eignern und Eignerinnen des Versiche-
rungsunternehmens als Organ gewählten Person vor. Diese hat sich über die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit des Inventars zu erklären. Ihre Erklärung ist in das 
Inventar aufzunehmen. 

Art. 17 Herausgabe- und Meldepflicht 
1 Schuldner und Schuldnerinnen des Versicherungsunternehmens sowie Personen, 
welche Vermögenswerte des Versicherungsunternehmens als Pfandgläubiger oder 
Pfandgläubigerinnen oder aus andern Gründen besitzen, haben sich innert der Ein-
gabefrist nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e beim Konkursliquidator oder der 
Konkursliquidatorin zu melden und ihm oder ihr die Vermögenswerte zur Verfü-
gung zu stellen. 
2 Anzumelden sind Forderungen auch dann, wenn eine Verrechnung geltend 
gemacht wird. 
3 Ein bestehendes Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung oder die Herausgabe 
ungerechtfertigterweise unterbleibt. 

Art. 18 Ausnahmen von der Herausgabepflicht 
1 Als Sicherheit dienende Effekten und andere Finanzinstrumente müssen nicht 
herausgegeben werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verwer-
tung durch den Sicherungsnehmer oder die Sicherungsnehmerin gegeben sind. 
2 Diese Vermögenswerte sind jedoch dem Konkursliquidator oder der Konkursliqui-
datorin unter Nachweis des Verwertungsrechts zu melden und von diesem oder 
dieser im Inventar vorzumerken. 
3 Der Sicherungsnehmer oder die Sicherungsnehmerin muss mit dem Konkursliqui-
dator oder der Konkursliquidatorin über den aus der Verwertung dieser Vermö-
genswerte erzielten Erlös abrechnen. Ein allfälliger Verwertungsüberschuss fällt an 
die Konkursmasse. 
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Art. 19 Ausnahmen von der Meldepflicht 
Die FINMA kann bestimmen, dass für aus den Büchern ersichtliche Forderungen 
des Versicherungsunternehmens die Meldung der Schuldner und Schuldnerinnen 
unterbleiben kann. 

Art. 20 Aussonderung 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin prüft die Herausgabe von 
Vermögensgegenständen, die von Dritten beansprucht werden. 
2 Hält er oder sie einen Herausgabeanspruch für begründet, so gibt er oder sie den 
Gläubigern und Gläubigerinnen die Möglichkeit, die Abtretung des Bestreitungs-
rechts nach Artikel 260 Absätze 1 und 2 SchKG7 zu verlangen, und setzt ihnen dazu 
eine angemessene Frist. 
3 Hält er oder sie einen Herausgabeanspruch für unbegründet oder haben Gläubiger 
und Gläubigerinnen die Abtretung des Bestreitungsrechts verlangt, so setzt er oder 
sie der Anspruch erhebenden Person eine Frist, innert der sie beim Gericht am 
Konkursort Klage einreichen kann. Unbenutzter Ablauf der Frist gilt als Verzicht 
auf den Herausgabeanspruch. 
4 Die Klage hat sich im Fall einer Abtretung gegen die Abtretungsgläubiger und 
Abtretungsgläubigerinnen zu richten. Der Konkursliquidator oder die Konkursliqui-
datorin gibt dem oder der Dritten mit der Fristansetzung die Abtretungsgläubiger 
und Abtretungsgläubigerinnen bekannt. 

Art. 21 Guthaben, Admassierung und Anfechtung 
1 Fällige Forderungen der Konkursmasse werden vom Konkursliquidator oder der 
Konkursliquidatorin, nötigenfalls auf dem Betreibungsweg, eingezogen. 
2 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin prüft Ansprüche der Kon-
kursmasse auf bewegliche Sachen, die sich im Gewahrsam oder Mitgewahrsam 
einer Drittperson befinden, oder auf Grundstücke, die im Grundbuch auf den Namen 
einer Drittperson eingetragen sind. 
3 Er oder sie prüft, ob Rechtsgeschäfte nach den Artikeln 285–292 SchKG8 ange-
fochten werden können. Die Dauer eines vorausgegangenen Sanierungsverfahrens 
sowie einer vorgängig erlassenen Anordnung einer Sicherungsmassnahme nach 
Artikel 51 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Buchstaben a, b und i VAG werden 
an die Fristen der Artikel 286–288 SchKG nicht angerechnet. 
4 Beabsichtigt der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin, eine bestrittene 
Forderung oder einen Anspruch nach Absatz 2 oder 3 auf dem Klageweg weiterzu-
verfolgen, so holt er oder sie von der FINMA die Zustimmung und zweckdienliche 
Weisungen ein. 
5 Klagt der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin nicht, so kann er oder 
sie den Gläubigern und Gläubigerinnen die Möglichkeit geben, die Abtretung im 
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Sinne von Artikel 260 Absätze 1 und 2 SchKG zu verlangen oder die betreffenden 
Forderungen und die übrigen Ansprüche nach Artikel 30 zu verwerten. 
6 Gibt er oder sie den Gläubigern und Gläubigerinnen die Möglichkeit, die Abtre-
tung zu verlangen, so setzt er oder sie ihnen dazu eine angemessene Frist. 
7 Die Verwertung nach Artikel 30 ist ausgeschlossen bei: 

a. Anfechtungsansprüchen nach Absatz 3;
b. Verantwortlichkeitsansprüchen gegenüber:

1. Gründern und Gründerinnen,
2. Organen für die Geschäftsführung, die Oberleitung, die Aufsicht und

die Kontrolle, und
3. den vom Versicherungsunternehmen ernannten Prüfgesellschaften.

Art. 22 Fortführung hängiger Zivilprozesse und Verwaltungsverfahren 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin beurteilt Ansprüche der 
Konkursmasse, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines 
Zivilprozesses oder eines Verwaltungsverfahrens bilden, und stellt der FINMA 
Antrag über deren Fortführung. 
2 Lehnt die FINMA die Fortführung ab, so gibt der Konkursliquidator oder die 
Konkursliquidatorin den Gläubigern und Gläubigerinnen die Möglichkeit, die Ab-
tretung des Prozessführungsrechts im Sinne von Artikel 260 Absätze 1 und 2 
SchKG9 zu verlangen, und setzt ihnen dazu eine angemessene Frist. 

Art. 23 Einstellung mangels Aktiven 
1 Reichen die Konkursaktiven nicht aus, das Konkursverfahren durchzuführen, so 
beantragt der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin der FINMA, das 
Verfahren mangels Aktiven einzustellen. 
2 In Ausnahmefällen führt die FINMA das Verfahren auch bei nicht ausreichenden 
Konkursaktiven durch, namentlich wenn an dessen Durchführung ein besonderes 
Interesse besteht. 
3 Beabsichtigt die FINMA das Verfahren einzustellen, so macht sie dies öffentlich 
bekannt. In der Bekanntmachung weist sie darauf hin, dass sie das Verfahren fort-
führt, wenn innert einer bestimmten Frist ein Gläubiger oder eine Gläubigerin Si-
cherheit für den durch die Konkursaktiven nicht gedeckten Teil der Kosten des 
Verfahrens leistet. Die FINMA setzt die Frist an und legt die Art und die Höhe der 
Sicherheit fest. 
4 Wird die festgelegte Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so kann jeder Pfand-
gläubiger und jede Pfandgläubigerin bei der FINMA innerhalb einer von ihr ange-
setzten Frist die Verwertung seines oder ihres Pfandes verlangen. Die FINMA 
beauftragt einen Konkursliquidator oder eine Konkursliquidatorin mit der Durchfüh-
rung der Verwertung. 
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5 Die FINMA ordnet bei juristischen Personen die Verwertung der Aktiven an, für 
die kein Pfandgläubiger oder keine Pfandgläubigerin fristgemäss die Verwertung 
verlangt hat. Verbleibt nach der Deckung der Verwertungskosten und der auf dem 
einzelnen Aktivum haftenden Lasten ein Erlös, so verfällt dieser nach Deckung der 
Kosten der FINMA an den Bund. 
6 Wurde das Konkursverfahren gegen natürliche Personen eingestellt, so sind für das 
Betreibungsverfahren Artikel 230 Absätze 3 und 4 SchKG10 anwendbar. 

4. Abschnitt: Konkurspassiven

Art. 24 Prüfung der Forderungen 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin prüft die angemeldeten und 
die von Gesetzes wegen zu berücksichtigenden Forderungen. Er oder sie kann dabei 
eigene Erhebungen machen und die Gläubiger und Gläubigerinnen auffordern, 
zusätzliche Beweismittel einzureichen. 
2 Er oder sie prüft insbesondere, gegenüber welchem gebundenen Vermögen gemäss 
Artikel 17 VAG die Forderungen jeweils in welchem Umfang zugelassen werden. 
3 Von Gesetzes wegen zu berücksichtigen sind: 

a. aus dem Grundbuch ersichtliche Forderungen samt dem laufenden Zins; und
b. nach Artikel 10 aus den Büchern des Versicherungsunternehmens ersicht-

liche Forderungen.
4 Über die nicht aus den Büchern des Versicherungsunternehmens ersichtlichen 
Forderungen holt der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin die Erklärung 
einer von den Eignern und Eignerinnen des Versicherungsunternehmens als Organ 
gewählten Person ein. 

Art. 25 Kollokation 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin entscheidet, ob, in welcher 
Höhe und in welchem Rang Forderungen anerkannt werden, und erstellt den Kollo-
kationsplan. 
2 Gehört zur Konkursmasse ein Grundstück, so erstellt er oder sie ein Verzeichnis 
der darauf ruhenden Lasten wie Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Grundlasten und 
vorgemerkte persönliche Rechte. Das Lastenverzeichnis bildet Bestandteil des 
Kollokationsplans. 

Art. 26 Kollokation von Forderungen aus Versicherungsverträgen 
1 Soweit Forderungen gemäss Artikel 17 VAG durch gebundenes Vermögen sicher-
zustellen sind, werden die Forderungen vor der ersten Klasse gemäss Artikel 219 
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Absatz 4 SchKG11 unter einem separaten Titel und unter Verweis auf das gebundene 
Vermögen gemäss Inventar kolloziert. Der ungedeckte Betrag wird in der Rangord-
nung gemäss Artikel 219 Absatz 4 SchKG kolloziert. 
2 Sofern das Versicherungsunternehmen über mehrere gebundene Vermögen ver-
fügt, werden die Forderungen entsprechend in verschiedenen Abschnitten kolloziert. 

Art. 27 Im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren  
liegende Forderungen 

1 Forderungen, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines 
Zivilprozesses oder eines Verwaltungsverfahrens in der Schweiz bilden, sind im 
Kollokationsplan zunächst pro memoria vorzumerken. 
2 Verzichtet der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin auf die Fortführung 
des Zivilprozesses oder des Verwaltungsverfahrens, so gibt er oder sie den Gläubi-
gern und Gläubigerinnen die Möglichkeit, die Abtretung im Sinne von Artikel 260 
Absatz 1 SchKG12 zu verlangen. 
3 Wird der Zivilprozess oder das Verwaltungsverfahren weder von der Konkurs-
masse noch von einzelnen Abtretungsgläubigern oder Abtretungsgläubigerinnen 
fortgeführt, so gilt die Forderung als anerkannt, und die Gläubiger und Gläubigerin-
nen haben kein Recht mehr, diese mittels Kollokationsklage anzufechten. 
4 Führen einzelne Abtretungsgläubiger oder Abtretungsgläubigerinnen den Zivilpro-
zess oder das Verwaltungsverfahren fort, so dient der Betrag, um den im Rahmen 
ihres Obsiegens der Anteil des unterliegenden Gläubigers oder der unterliegenden 
Gläubigerin an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung der Abtre-
tungsgläubiger oder Abtretungsgläubigerinnen bis zur vollen Deckung ihrer kollo-
zierten Forderungen sowie der Prozesskosten. Ein Überschuss fällt an die Konkurs-
masse oder allenfalls dem entsprechenden gebundenen Vermögen zu. 

Art. 28 Einsicht in den Kollokationsplan 
1 Die Gläubiger und Gläubigerinnen können den Kollokationsplan im Rahmen von 
Artikel 5 während mindestens 20 Tagen einsehen. 
2 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin macht öffentlich bekannt, ab 
welchem Zeitpunkt und in welcher Form der Kollokationsplan eingesehen werden 
kann. 
3 Er oder sie kann vorsehen, dass die Einsichtnahme beim Konkursamt am Konkurs-
ort erfolgen kann. 
4 Er oder sie teilt jedem Gläubiger und jeder Gläubigerin, dessen oder deren Forde-
rung nicht wie angemeldet oder wie aus den Büchern des Versicherungsunterneh-
mens oder dem Grundbuch ersichtlich kolloziert wurde, die Gründe für die vollstän-
dige oder teilweise Abweisung der Forderung mit. 
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Art. 29 Kollokationsklage 
1 Kollokationsklagen richten sich nach Artikel 250 SchKG13. 
2 Die Klagefrist beginnt in dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem in den Kollokationsplan 
Einsicht genommen werden kann. 

5. Abschnitt: Verwertung

Art. 30 Art der Verwertung 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin entscheidet über die Art und 
den Zeitpunkt der Verwertung und führt diese durch. 
2 Verpfändete Vermögensstücke dürfen nur mit Zustimmung der Pfandgläubiger und 
Pfandgläubigerinnen anders verwertet werden als durch Verkauf an öffentlicher 
Steigerung. 
3 Vermögenswerte können ohne Aufschub verwertet werden, wenn sie: 

a. zum gebundenen Vermögen gehören;
b. schneller Wertverminderung ausgesetzt sind;
c. unverhältnismässig hohe Verwaltungskosten verursachen;
d. an einem repräsentativen Markt gehandelt werden; oder
e. nicht von bedeutendem Wert sind.

Art. 31 Öffentliche Versteigerung 
1 Öffentliche Versteigerungen richten sich nach den Artikeln 257–259 SchKG14, 
soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt. 
2 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin führt die Versteigerung durch. 
Er oder sie kann in den Steigerungsbedingungen ein Mindestangebot für die erste 
Versteigerung vorsehen.  
3 Er oder sie macht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Steigerungsbedingun-
gen öffentlich bekannt. Er oder sie kann die Einsichtnahme beim Konkurs- oder 
Betreibungsamt am Ort der gelegenen Sache vorsehen. 

Art. 32 Abtretung von Rechtsansprüchen 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin bestimmt in der Bescheini-
gung über die Abtretung eines Rechtsanspruchs der Konkursmasse im Sinne von 
Artikel 260 SchKG15 die Frist, innert der der Abtretungsgläubiger oder die Abtre-
tungsgläubigerin den Rechtsanspruch gerichtlich geltend machen muss. Bei unbe-
nutztem Ablauf der Frist fällt die Abtretung dahin. 
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14 SR 281.1 
15 SR 281.1 



222

Privatversicherung 961.015.2 

2 Die Abtretungsgläubiger und Abtretungsgläubigerinnen berichten dem Konkursli-
quidator oder der Konkursliquidatorin und, nach Abschluss des Konkursverfahrens, 
der FINMA ohne Verzug über das Resultat der Geltendmachung. 
3 Verlangt kein Gläubiger und keine Gläubigerin die Abtretung oder ist die Frist zur 
Geltendmachung unbenutzt abgelaufen, so entscheidet der Konkursliquidator oder 
die Konkursliquidatorin und, nach Abschluss des Konkursverfahrens, die FINMA 
über die allfällige weitere Verwertung dieser Rechtsansprüche. 

Art. 33 Anfechtung von Verwertungshandlungen 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin erstellt periodisch einen 
Verwertungsplan, der über die zur Verwertung anstehenden Konkursaktiven und die 
Art ihrer Verwertung Auskunft gibt. 
2 Verwertungshandlungen, die nach Artikel 30 Absatz 3 ohne Aufschub erfolgen 
können, müssen nicht in den Verwertungsplan aufgenommen werden. 
3 Eine Abtretung von Rechtsansprüchen nach Artikel 32 gilt nicht als Verwertungs-
handlung. 
4 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin teilt den Verwertungsplan den 
Gläubigern und Gläubigerinnen mit und setzt ihnen eine Frist, innert der sie über 
einzelne darin aufgeführte Verwertungshandlungen von der FINMA eine anfecht-
bare Verfügung verlangen können. 

6. Abschnitt: Verteilung und Abschluss

Art. 34 Massaverpflichtungen 
1 Aus der Konkursmasse werden vorab und in folgender Reihenfolge gedeckt: 

a. Verbindlichkeiten, welche die Konkursmasse während der Dauer des Ver-
fahrens eingegangen ist; 

b. sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkursverfahrens.
2 Die Kosten für Inventur, Verwaltung und Verwertung der Vermögenswerte des 
jeweiligen gebundenen Vermögens, werden vorab aus dem Erlös gedeckt, der sich 
aus der Verwertung dieser Vermögenswerte des jeweiligen gebundenen Vermögens 
ergibt. Andere Massaverpflichtungen können dann anteilsmässig aus dem Erlös des 
gebundenen Vermögens oder der gebundenen Vermögen befriedigt werden, wenn 
die restliche Konkursmasse hierzu nicht ausreicht. 

Art. 35 Verteilung des Erlöses aus den gebundenen Vermögen 
1 Nach der Deckung der Verpflichtungen nach Artikel 34 Absatz 2 und vor den 
Gläubigern und Gläubigerinnen der ersten Konkursklasse gemäss Artikel 219 
Absatz 4 SchKG16 werden aus dem Erlös, der sich aus der Verwertung der Vermö-
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genswerte des jeweiligen gebundenen Vermögens ergibt, die von dem entsprechen-
den gebundenen Vermögen gesicherten Forderungen anteilsmässig befriedigt. 
2 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin kann mit Genehmigung der 
FINMA die Verteilung gemäss Absatz 1 vor Eintritt der Rechtskraft des Kolloka-
tionsplans vornehmen. 
3 Er oder sie vermerkt zu jeder Forderung, in welchem Umfang sie aus dem Erlös 
der zu den gebundenen Vermögen gehörenden Vermögenswerte gedeckt wurde. Die 
nicht durch das gebundene Vermögen sichergestellten Forderungen und der unge-
deckte Betrag der von den gebundenen Vermögen sichergestellten Forderungen 
werden in der Rangordnung gemäss Artikel 219 SchKG aus dem Erlös der Kon-
kursmasse gedeckt. 
4 Ein allfälliger Überschuss aus der Verwertung der zu den gebundenen Vermögen 
gehörenden Vermögenswerte fällt in die Konkursmasse. Ein Anfall eines solchen 
Überschusses an ein anderes gebundenes Vermögen des nämlichen Versicherungs-
unternehmens ist ausgeschlossen. 

Art. 36 Verteilung des weiteren Vermögens 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin kann Abschlagsverteilungen 
vorsehen. Er oder sie erstellt hierfür eine provisorische Verteilungsliste und unter-
breitet diese der FINMA zur Genehmigung.
2 Sind sämtliche Aktiven verwertet und alle die Feststellung der Aktiv- und Passiv-
masse betreffenden Prozesse erledigt, so erstellt der Konkursliquidator oder die 
Konkursliquidatorin die abschliessende Verteilungsliste sowie die Schlussrechnung 
und unterbreitet diese der FINMA zur Genehmigung. Auf die von einzelnen Gläubi-
gern oder Gläubigerinnen im Sinne von Artikel 260 SchKG17 geführten Prozesse 
braucht keine Rücksicht genommen zu werden. 
3 Nach der Genehmigung der Verteilungsliste nimmt der Konkursliquidator oder die 
Konkursliquidatorin die Auszahlungen an die Gläubiger und Gläubigerinnen vor. 
4 Keine Auszahlung erfolgt für Forderungen: 

a. deren Bestand oder Höhe nicht abschliessend feststeht;
b. deren Berechtigte nicht definitiv bekannt sind;
c. die teilweise durch nicht verwertete Sicherheiten im Ausland oder gemäss

Artikel 18 gedeckt sind; oder
d. die voraussichtlich durch eine ausstehende Befriedigung in einem ausländi-

schen Zwangsvollstreckungsverfahren, das mit dem Konkurs in Zusammen-
hang steht, teilweise Deckung erhalten werden.

Art. 37 Schlussbericht und Hinterlegung 
1 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin berichtet der FINMA summa-
risch über den Verlauf des Konkursverfahrens. 
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2 Der Schlussbericht enthält zudem: 
a. Ausführungen über die Zusammensetzung und den Umfang der gebundenen

Vermögen sowie über die durch den Erlös aus den gebundenen Vermögen 
ganz oder teilweise gedeckten Forderungen; 

b. Ausführungen über die Erledigung sämtlicher die Feststellung der Aktiv- 
und Passivmasse betreffenden Prozesse; 

c. Angaben über den Stand der an Gläubiger und Gläubigerinnen abgetretenen
Rechtsansprüche nach Artikel 260 SchKG18; sowie 

d. eine Auflistung der nicht ausbezahlten Anteile mit der Angabe, weshalb eine
Auszahlung nicht erfolgen konnte. 

3 Die FINMA trifft die notwendigen Anordnungen über die Hinterlegung der nicht 
ausbezahlten Anteile. 
4 Die FINMA macht den Schluss des Konkursverfahrens öffentlich bekannt. 

Art. 38 Verlustschein 
1 Die Gläubiger und Gläubigerinnen können beim Konkursliquidator oder bei der 
Konkursliquidatorin und, nach Abschluss des Konkursverfahrens, bei der FINMA 
gegen Bezahlung einer Kostenpauschale für den ungedeckten Betrag ihrer Forde-
rung einen Verlustschein gemäss Artikel 265 SchKG19 verlangen. 
2 Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin macht die Gläubiger und 
Gläubigerinnen im Rahmen der Auszahlung ihrer Anteile auf diese Möglichkeit 
aufmerksam. 

Art. 39 Aktenaufbewahrung 
1 Die FINMA bestimmt, wie die Konkurs- und Geschäftsakten nach Abschluss oder 
Einstellung des Konkursverfahrens aufbewahrt werden müssen. 
2 Die Konkursakten sowie die noch vorhandenen Geschäftsakten sind nach Ablauf 
von zehn Jahren nach Abschluss oder Einstellung des Konkursverfahrens auf 
Anordnung der FINMA zu vernichten. 
3 Vorbehalten bleiben abweichende spezialgesetzliche Aufbewahrungsvorschriften 
für einzelne Aktenstücke. 

Art. 40 Nachträglich entdeckte und hinterlegte Vermögenswerte 
1 Werden innerhalb von 10 Jahren nach Schluss des Konkursverfahrens Vermö-
genswerte oder andere Rechtsansprüche entdeckt, die bisher nicht zur Konkursmasse 
gezogen wurden, so beauftragt die FINMA einen Konkursliquidator oder eine Kon-
kursliquidatorin, das Konkursverfahren ohne weitere Förmlichkeiten wieder aufzu-
nehmen. 
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2 Nachträglich entdeckte Vermögenswerte oder Rechtsansprüche werden den Gläu-
bigern und Gläubigerinnen verteilt, die zu Verlust gekommen sind und deren für die 
Auszahlung notwendige Angaben dem Konkursliquidator oder der Konkursliquida-
torin bekannt sind. Der Konkursliquidator oder die Konkursliquidatorin kann die 
Gläubiger und Gläubigerinnen unter Hinweis auf die Verwirkung ihres Anspruchs 
auffordern, ihm oder ihr die aktuellen Angaben bekannt zu geben. Er oder sie setzt 
ihnen dazu eine angemessene Frist. 
3 Ist offensichtlich, dass die durch die Wiederaufnahme des Konkursverfahrens 
entstehenden Kosten vom zu erwartenden Erlös aus der Verwertung der nachträglich 
entdeckten Vermögenswerte nicht gedeckt oder nur geringfügig übertroffen werden, 
kann die FINMA von der Wiederaufnahme absehen. Sie leitet die nachträglich 
entdeckten Vermögenswerte an den Bund. 
4 Hinterlegte Vermögenswerte, die frei werden oder nach zehn Jahren nicht bezogen 
wurden, werden unter Vorbehalt einer abweichenden spezialgesetzlichen Regelung 
ebenfalls nach Absatz 1 verwertet und nach Absatz 2 verteilt. Absatz 3 bleibt vorbe-
halten. 

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 41 Übergangsbestimmung 
Für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtshängig sind, gelten die 
Vorschriften dieser Verordnung. 

Art. 42 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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Bundesgesetz  
über den Datenschutz 
(DSG) 

vom 19. Juni 1992 (Stand am 1. Januar 2011) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 95, 122 und 173 Absatz 2 der Bundesverfassung1,2  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. März 19883, 
beschliesst: 

1. Abschnitt: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Per-
sonen, über die Daten bearbeitet werden. 

Art. 2 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Per-
sonen durch: 

a. private Personen;
b. Bundesorgane.

2 Es ist nicht anwendbar auf: 
a. Personendaten, die eine natürliche Person ausschliesslich zum persönlichen

Gebrauch bearbeitet und nicht an Aussenstehende bekannt gibt; 
b. Beratungen in den Eidgenössischen Räten und in den parlamentarischen

Kommissionen; 
c. hängige Zivilprozesse, Strafverfahren, Verfahren der internationalen Rechts-

hilfe sowie staats- und verwaltungsrechtliche Verfahren mit Ausnahme erst-
instanzlicher Verwaltungsverfahren; 

d. öffentliche Register des Privatrechtsverkehrs;
e. Personendaten, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bearbeitet.

 AS 1993 1945 
1 SR 101 
2 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-

schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

3 BBl 1988 II 413 
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Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Personendaten (Daten): alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare Person beziehen; 

b. betroffene Personen: natürliche oder juristische Personen, über die Daten
bearbeitet werden; 

c. besonders schützenswerte Personendaten: Daten über:
1. die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen

Ansichten oder Tätigkeiten,
2. die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit,
3. Massnahmen der sozialen Hilfe,
4. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen;

d. Persönlichkeitsprofil: eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurtei-
lung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person
erlaubt;

e. Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den ange-
wandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren,
Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von
Daten;

f. Bekanntgeben: das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsicht-
gewähren, Weitergeben oder Veröffentlichen;

g. Datensammlung: jeder Bestand von Personendaten, der so aufgebaut ist, dass
die Daten nach betroffenen Personen erschliessbar sind;

h. Bundesorgane: Behörden und Dienststellen des Bundes sowie Personen,
soweit sie mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut sind;

i.4 Inhaber der Datensammlung: private Personen oder Bundesorgane, die über 
den Zweck und den Inhalt der Datensammlung entscheiden;

j.5 Gesetz im formellen Sinn: 
1. Bundesgesetze,
2. für die Schweiz verbindliche Beschlüsse internationaler Organisationen

und von der Bundesversammlung genehmigte völkerrechtliche Verträge
mit rechtsetzendem Inhalt;

k. …6 

  

4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

6 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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2. Abschnitt: Allgemeine Datenschutzbestimmungen

Art. 4 Grundsätze 
1 Personendaten dürfen nur rechtmässig bearbeitet werden.7 
2 Ihre Bearbeitung hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhältnis-
mässig sein. 
3 Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaf-
fung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen 
ist. 
4 Die Beschaffung von Personendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung 
müssen für die betroffene Person erkennbar sein.8 
5 Ist für die Bearbeitung von Personendaten die Einwilligung der betroffenen Person 
erforderlich, so ist diese Einwilligung erst gültig, wenn sie nach angemessener 
Information freiwillig erfolgt. Bei der Bearbeitung von besonders schützenswerten 
Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen muss die Einwilligung zudem ausdrück-
lich erfolgen.9 

Art. 5 Richtigkeit der Daten 
1 Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern. Er 
hat alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder 
vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbei-
tung unrichtig oder unvollständig sind.10 
2 Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden. 

Art. 611 Grenzüberschreitende Bekanntgabe 
1 Personendaten dürfen nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch 
die Persönlichkeit der betroffenen Personen schwerwiegend gefährdet würde, 
namentlich weil eine Gesetzgebung fehlt, die einen angemessenen Schutz gewähr-
leistet. 
2 Fehlt eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz gewährleistet, so können 
Personendaten ins Ausland nur bekannt gegeben werden, wenn: 

  

7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

9 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

10 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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a. hinreichende Garantien, insbesondere durch Vertrag, einen angemessenen
Schutz im Ausland gewährleisten;

b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat;
c. die Bearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder

der Abwicklung eines Vertrags steht und es sich um Personendaten des Ver-
tragspartners handelt;

d. die Bekanntgabe im Einzelfall entweder für die Wahrung eines überwiegen-
den öffentlichen Interesses oder für die Feststellung, Ausübung oder Durch-
setzung von Rechtsansprüchen vor Gericht unerlässlich ist;

e. die Bekanntgabe im Einzelfall erforderlich ist, um das Leben oder die kör-
perliche Integrität der betroffenen Person zu schützen;

f. die betroffene Person die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine
Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat;

g. die Bekanntgabe innerhalb derselben juristischen Person oder Gesellschaft
oder zwischen juristischen Personen oder Gesellschaften, die einer einheitli-
chen Leitung unterstehen, stattfindet, sofern die Beteiligten Datenschutz-
regeln unterstehen, welche einen angemessenen Schutz gewährleisten.

3 Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Beauftragte, 
Art. 26) muss über die Garantien nach Absatz 2 Buchstabe a und die Datenschutz-
regeln nach Absatz 2 Buchstabe g informiert werden. Der Bundesrat regelt die Ein-
zelheiten dieser Informationspflicht. 

Art. 7 Datensicherheit 
1 Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische Mass-
nahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. 
2 Der Bundesrat erlässt nähere Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die 
Datensicherheit. 

Art. 7a12 

Art. 8 Auskunftsrecht 
1 Jede Person kann vom Inhaber einer Datensammlung Auskunft darüber verlangen, 
ob Daten über sie bearbeitet werden. 
2 Der Inhaber der Datensammlung muss der betroffenen Person mitteilen:13 

  

12 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
Aufgehoben durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmen-
beschlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, mit Wirkung seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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a.14 alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten einschliesslich der 
verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten; 

b. den Zweck und gegebenenfalls die Rechtsgrundlagen des Bearbeitens sowie
die Kategorien der bearbeiteten Personendaten, der an der Sammlung Betei-
ligten und der Datenempfänger. 

3 Daten über die Gesundheit kann der Inhaber der Datensammlung der betroffenen 
Person durch einen von ihr bezeichneten Arzt mitteilen lassen. 
4 Lässt der Inhaber der Datensammlung Personendaten durch einen Dritten bearbei-
ten, so bleibt er auskunftspflichtig. Der Dritte ist auskunftspflichtig, wenn er den 
Inhaber nicht bekannt gibt oder dieser keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. 
5 Die Auskunft ist in der Regel schriftlich, in Form eines Ausdrucks oder einer Foto-
kopie sowie kostenlos zu erteilen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen. 
6 Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten. 

Art. 915 Einschränkung des Auskunftsrechts 
1 Der Inhaber der Datensammlung kann die Auskunft verweigern, einschränken oder 
aufschieben, soweit: 

a. ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht;
b. es wegen überwiegender Interessen Dritter erforderlich ist.

2 Ein Bundesorgan kann zudem die Auskunft verweigern, einschränken oder auf-
schieben, soweit: 

a. es wegen überwiegender öffentlicher Interessen, insbesondere der inneren
oder äusseren Sicherheit der Eidgenossenschaft, erforderlich ist; 

b. die Auskunft den Zweck einer Strafuntersuchung oder eines andern Untersu-
chungsverfahrens in Frage stellt. 

3 Sobald der Grund für die Verweigerung, Einschränkung oder Aufschiebung einer 
Auskunft wegfällt, muss das Bundesorgan die Auskunft erteilen, ausser dies ist 
unmöglich oder nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand möglich. 
4 Der private Inhaber einer Datensammlung kann zudem die Auskunft verweigern, 
einschränken oder aufschieben, soweit eigene überwiegende Interessen es erfordern 
und er die Personendaten nicht Dritten bekannt gibt. 
5 Der Inhaber der Datensammlung muss angeben, aus welchem Grund er die Aus-
kunft verweigert, einschränkt oder aufschiebt. 

  

14 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

15 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 
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Art. 10 Einschränkungen des Auskunftsrechts für Medienschaffende 
1 Der Inhaber einer Datensammlung, die ausschliesslich für die Veröffentlichung im 
redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums verwendet wird, kann 
die Auskunft verweigern, einschränken oder aufschieben, soweit: 

a. die Personendaten Aufschluss über die Informationsquellen geben;
b. Einblick in Entwürfe für Publikationen gegeben werden müsste;
c. die freie Meinungsbildung des Publikums gefährdet würde.

2 Medienschaffende können die Auskunft zudem verweigern, einschränken oder auf-
schieben, wenn ihnen eine Datensammlung ausschliesslich als persönliches Arbeits-
instrument dient. 

Art. 10a16 Datenbearbeitung durch Dritte 
1 Das Bearbeiten von Personendaten kann durch Vereinbarung oder Gesetz Dritten 
übertragen werden, wenn: 

a. die Daten nur so bearbeitet werden, wie der Auftraggeber selbst es tun dürf-
te; und 

b. keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht es verbietet.
2 Der Auftraggeber muss sich insbesondere vergewissern, dass der Dritte die Daten-
sicherheit gewährleistet. 
3 Dritte können dieselben Rechtfertigungsgründe geltend machen wie der Auftrag-
geber. 

Art. 1117 Zertifizierungsverfahren 
1 Um den Datenschutz und die Datensicherheit zu verbessern, können die Hersteller 
von Datenbearbeitungssystemen oder -programmen sowie private Personen oder 
Bundesorgane, die Personendaten bearbeiten, ihre Systeme, Verfahren und ihre 
Organisation einer Bewertung durch anerkannte unabhängige Zertifizierungsstellen 
unterziehen. 
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anerkennung von Zertifizierungsver-
fahren und die Einführung eines Datenschutz-Qualitätszeichens. Er berücksichtigt 
dabei das internationale Recht und die international anerkannten technischen Nor-
men. 

  

16 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

17 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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Art. 11a18 Register der Datensammlungen 
1 Der Beauftragte führt ein Register der Datensammlungen, das über Internet 
zugänglich ist. Jede Person kann das Register einsehen. 
2 Bundesorgane müssen sämtliche Datensammlungen beim Beauftragten zur Regis-
trierung anmelden. 
3 Private Personen müssen Datensammlungen anmelden, wenn: 

a. regelmässig besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeits-
profile bearbeitet werden; oder 

b. regelmässig Personendaten an Dritte bekannt gegeben werden.
4 Die Datensammlungen müssen angemeldet werden, bevor sie eröffnet werden. 
5 Entgegen den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 muss der Inhaber von Daten-
sammlungen seine Sammlungen nicht anmelden, wenn: 

a. private Personen Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung bearbei-
ten; 

b. der Bundesrat eine Bearbeitung von der Anmeldepflicht ausgenommen hat,
weil sie die Rechte der betroffenen Personen nicht gefährdet; 

c. er die Daten ausschliesslich für die Veröffentlichung im redaktionellen Teil
eines periodisch erscheinenden Mediums verwendet und keine Daten an 
Dritte weitergibt, ohne dass die betroffenen Personen davon Kenntnis haben; 

d. die Daten durch Journalisten bearbeitet werden, denen die Datensammlung
ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstrument dient; 

e. er einen Datenschutzverantwortlichen bezeichnet hat, der unabhängig die
betriebsinterne Einhaltung der Datenschutzvorschriften überwacht und ein 
Verzeichnis der Datensammlungen führt; 

f. er aufgrund eines Zertifizierungsverfahrens nach Artikel 11 ein Datenschutz-
Qualitätszeichen erworben hat und das Ergebnis der Bewertung dem Beauf-
tragten mitgeteilt wurde. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Anmeldung der Datensammlungen, der 
Führung und der Veröffentlichung des Registers sowie die Stellung und die Auf-
gaben der Datenschutzverantwortlichen nach Absatz 5 Buchstabe e und die Ver-
öffentlichung eines Verzeichnisses der Inhaber der Datensammlungen, welche nach 
Absatz 5 Buchstaben e und f der Meldepflicht enthoben sind. 

  

18 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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3. Abschnitt: Bearbeiten von Personendaten durch private Personen

Art. 12 Persönlichkeitsverletzungen 
1 Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit der betroffenen Perso-
nen nicht widerrechtlich verletzen. 
2 Er darf insbesondere nicht: 

a. Personendaten entgegen den Grundsätzen der Artikel 4, 5 Absatz 1 und 7
Absatz 1 bearbeiten; 

b. ohne Rechtfertigungsgrund Daten einer Person gegen deren ausdrücklichen
Willen bearbeiten; 

c. ohne Rechtfertigungsgrund besonders schützenswerte Personendaten oder
Persönlichkeitsprofile Dritten bekanntgeben.19 

3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die betroffene Person 
die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich 
untersagt hat. 

Art. 13 Rechtfertigungsgründe 
1 Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Ein-
willigung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Inter-
esse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
2 Ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person fällt insbesondere in Be-
tracht, wenn diese: 

a. in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung
eines Vertrags Personendaten über ihren Vertragspartner bearbeitet; 

b. mit einer anderen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht oder treten
will und zu diesem Zweck Personendaten bearbeitet, ohne diese Dritten 
bekannt zu geben; 

c. zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person weder besonders
schützenswerte Personendaten noch Persönlichkeitsprofile bearbeitet und 
Dritten nur Daten bekannt gibt, die sie für den Abschluss oder die Abwick-
lung eines Vertrages mit der betroffenen Person benötigen; 

d. beruflich Personendaten ausschliesslich für die Veröffentlichung im redak-
tionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums bearbeitet; 

e. Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken insbesondere in der
Forschung, Planung und Statistik bearbeitet und die Ergebnisse so veröffent-
licht, dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind; 

f. Daten über eine Person des öffentlichen Lebens sammelt, sofern sich die
Daten auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit beziehen. 

  

19 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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Art. 1420 Informationspflicht beim Beschaffen von besonders schützenswerten 
Personendaten und Persönlichkeitsprofilen 

1 Der Inhaber der Datensammlung ist verpflichtet, die betroffene Person über die 
Beschaffung von besonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeits-
profilen zu informieren; diese Informationspflicht gilt auch dann, wenn die Daten bei 
Dritten beschafft werden. 
2 Der betroffenen Person sind mindestens mitzuteilen: 

a. der Inhaber der Datensammlung;
b. der Zweck des Bearbeitens;
c. die Kategorien der Datenempfänger, wenn eine Datenbekanntgabe vorge-

sehen ist.
3 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so hat deren Infor-
mation spätestens bei der Speicherung der Daten oder, wenn die Daten nicht gespei-
chert werden, mit ihrer ersten Bekanntgabe an Dritte zu erfolgen. 
4 Die Informationspflicht des Inhabers der Datensammlung entfällt, wenn die betrof-
fene Person bereits informiert wurde oder, in Fällen nach Absatz 3, wenn: 

a. die Speicherung oder die Bekanntgabe der Daten ausdrücklich im Gesetz
vorgesehen ist; oder 

b. die Information nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich
ist. 

5 Der Inhaber der Datensammlung kann die Information unter den in Artikel 9 
Absätze 1 und 4 genannten Voraussetzungen verweigern, einschränken oder auf-
schieben. 

Art. 1521 Rechtsansprüche 
1 Klagen zum Schutz der Persönlichkeit richten sich nach den Artikeln 28, 28a sowie 
28l des Zivilgesetzbuchs22. Die klagende Partei kann insbesondere verlangen, dass 
die Datenbearbeitung gesperrt wird, keine Daten an Dritte bekannt gegeben oder die 
Personendaten berichtigt oder vernichtet werden. 
2 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten dargetan 
werden, so kann die klagende Partei verlangen, dass bei den Daten ein entsprechen-
der Vermerk angebracht wird. 

  

20 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

21 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 14 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in 
Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). 

22 SR 210 
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3 Die klagende Partei kann zudem verlangen, dass die Berichtigung, die Vernichtung, 
die Sperre, namentlich die Sperre der Bekanntgabe an Dritte, der Vermerk über die 
Bestreitung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. 
4 Über Klagen zur Durchsetzung des Auskunftsrechts entscheidet das Gericht im 
vereinfachten Verfahren nach der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200823. 

4. Abschnitt: Bearbeiten von Personendaten durch Bundesorgane

Art. 16 Verantwortliches Organ und Kontrolle24 
1 Für den Datenschutz ist das Bundesorgan verantwortlich, das die Personendaten in 
Erfüllung seiner Aufgaben bearbeitet oder bearbeiten lässt. 
2 Bearbeiten Bundesorgane Personendaten zusammen mit anderen Bundesorganen, 
mit kantonalen Organen oder mit Privaten, so kann der Bundesrat die Kontrolle und 
Verantwortung für den Datenschutz besonders regeln.25 

Art. 17 Rechtsgrundlagen 
1 Organe des Bundes dürfen Personendaten bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche 
Grundlage besteht. 
2 Besonders schützenswerte Personendaten sowie Persönlichkeitsprofile dürfen sie 
nur bearbeiten, wenn ein Gesetz im formellen Sinn es ausdrücklich vorsieht oder 
wenn ausnahmsweise: 

a. es für eine in einem Gesetz im formellen Sinn klar umschriebene Aufgabe
unentbehrlich ist; 

b. der Bundesrat es im Einzelfall bewilligt, weil die Rechte der betroffenen Per-
son nicht gefährdet sind; oder 

c. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt oder ihre Daten allgemein
zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat.26 

  

23 SR 272 
24 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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Art. 17a27 Automatisierte Datenbearbeitung im Rahmen von Pilotversuchen 
1 Der Bundesrat kann, nachdem er die Stellungnahme des Beauftragten eingeholt hat, 
vor Inkrafttreten eines Gesetzes im formellen Sinn die automatisierte Bearbeitung 
von besonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen bewilli-
gen, wenn: 

a. die Aufgaben, die diese Bearbeitung erforderlich machen, in einem Gesetz
im formellen Sinn geregelt sind; 

b. ausreichende Massnahmen zur Verhinderung von Persönlichkeitsverletzun-
gen getroffen werden;  

c. die praktische Umsetzung einer Datenbearbeitung eine Testphase vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes im formellen Sinn zwingend erfordert. 

2 Die praktische Umsetzung einer Datenbearbeitung kann eine Testphase dann zwin-
gend erfordern, wenn: 

a. die Erfüllung einer Aufgabe technische Neuerungen erfordert, deren Auswir-
kungen zunächst evaluiert werden müssen; 

b. die Erfüllung einer Aufgabe bedeutende organisatorische oder technische
Massnahmen erfordert, deren Wirksamkeit zunächst geprüft werden muss, 
insbesondere bei der Zusammenarbeit zwischen Organen des Bundes und der 
Kantone; oder 

c. sie die Übermittlung von besonders schützenswerten Personendaten oder
Persönlichkeitsprofilen an kantonale Behörden mittels eines Abrufverfahrens 
erfordert. 

3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der automatisierten Datenbearbeitung in einer 
Verordnung. 
4 Das zuständige Bundesorgan legt dem Bundesrat spätestens innert zwei Jahren 
nach Inbetriebnahme des Pilotsystems einen Evaluationsbericht vor. Es schlägt darin 
die Fortführung oder die Einstellung der Bearbeitung vor. 
5 Die automatisierte Datenbearbeitung muss in jedem Fall abgebrochen werden, 
wenn innert fünf Jahren nach der Inbetriebnahme des Pilotsystems kein Gesetz im 
formellen Sinn in Kraft getreten ist, welches die erforderliche Rechtsgrundlage 
umfasst. 

Art. 18 Beschaffen von Personendaten 
1 Bei systematischen Erhebungen, namentlich mit Fragebogen, gibt das Bundesorgan 
den Zweck und die Rechtsgrundlage des Bearbeitens, die Kategorien der an der 
Datensammlung Beteiligten und der Datenempfänger bekannt. 
2 …28 
  

27 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (AS 2006 4873; BBl 2003 2101,  
2006 3547). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit  
15. Dez. 2006  (AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

28 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
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Art. 18a29 Informationspflicht beim Beschaffen von Personendaten 
1 Bundesorgane sind verpflichtet, die betroffene Person über die Beschaffung von 
Personendaten zu informieren; diese Informationspflicht gilt auch dann, wenn die 
Daten bei Dritten beschafft werden. 
2 Der betroffenen Person sind mindestens mitzuteilen: 

a. der Inhaber der Datensammlung;
b. der Zweck des Bearbeitens;
c. die Kategorien der Datenempfänger, wenn eine Datenbekanntgabe vorgese-

hen ist;
d. das Auskunftsrecht nach Artikel 8;
e. die Folgen einer Weigerung der betroffenen Person, die verlangten Personen-

daten anzugeben.
3 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so hat deren Infor-
mation spätestens bei der Speicherung der Daten oder, wenn die Daten nicht gespei-
chert werden, mit ihrer ersten Bekanntgabe an Dritte zu erfolgen. 
4 Die Informationspflicht der Bundesorgane entfällt, wenn die betroffene Person 
bereits informiert wurde oder, in Fällen nach Absatz 3, wenn: 

a. die Speicherung oder die Bekanntgabe der Daten ausdrücklich im Gesetz
vorgesehen ist; oder 

b. die Information nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich
ist. 

5 Wenn die Informationspflicht die Wettbewerbsfähigkeit eines Bundesorganes 
beeinträchtigen würde, so kann sie der Bundesrat auf die Beschaffung von besonders 
schützenswerten Personendaten und von Persönlichkeitsprofilen beschränken. 

Art. 18b30 Einschränkung der Informationspflicht 
1 Bundesorgane können die Information unter den in Artikel 9 Absätze 1 und 2 
genannten Voraussetzungen verweigern, einschränken oder aufschieben. 
2 Sobald der Grund für die Verweigerung, Einschränkung oder Aufschiebung weg-
fällt, sind die Bundesorgane durch die Informationspflicht gebunden, ausser diese ist 
unmöglich oder nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand zu erfüllen. 

  

29 Eingefügt durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

30 Eingefügt durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 
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Art. 19 Bekanntgabe von Personendaten 
1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bekannt geben, wenn dafür eine Rechts-
grundlage im Sinne von Artikel 17 besteht oder wenn:31 

a. die Daten für den Empfänger im Einzelfall zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Aufgabe unentbehrlich sind;

b.32 die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat; 
c.33 die betroffene Person ihre Daten allgemein zugänglich gemacht und eine 

Bekanntgabe nicht ausdrücklich untersagt hat; oder 
d. der Empfänger glaubhaft macht, dass die betroffene Person die Einwilligung

verweigert oder die Bekanntgabe sperrt, um ihm die Durchsetzung von
Rechtsansprüchen oder die Wahrnehmung anderer schutzwürdiger Interessen
zu verwehren; der betroffenen Person ist vorher wenn möglich Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben.

1bis Bundesorgane dürfen im Rahmen der behördlichen Information der Öffentlich-
keit von Amtes wegen oder gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 
200434 auch Personendaten bekannt geben, wenn: 

a. die betreffenden Personendaten im Zusammenhang mit der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben stehen; und

b. an deren Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht.35

2 Bundesorgane dürfen auf Anfrage Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum 
einer Person auch bekannt geben, wenn die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht 
erfüllt sind. 
3 Bundesorgane dürfen Personendaten durch ein Abrufverfahren zugänglich machen, 
wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist. Besonders schützenswerte Personendaten 
sowie Persönlichkeitsprofile dürfen nur durch ein Abrufverfahren zugänglich 
gemacht werden, wenn ein Gesetz im formellen Sinn es ausdrücklich vorsieht.36 
3bis Bundesorgane dürfen Personendaten mittels automatisierter Informations- und 
Kommunikationsdienste jedermann zugänglich machen, wenn eine Rechtsgrundlage 
die Veröffentlichung dieser Daten vorsieht oder wenn sie gestützt auf Absatz 1bis 
Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Besteht das öffentliche Inte-

  

31 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

32 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

33 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

34 SR 152.3 
35 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  

in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). 
36 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
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resse an der Zugänglichmachung nicht mehr, so sind die betreffenden Daten wieder 
aus dem automatisierten Informations- und Kommunikationsdienst zu entfernen.37 
4 Das Bundesorgan lehnt die Bekanntgabe ab, schränkt sie ein oder verbindet sie mit 
Auflagen, wenn: 

a. wesentliche öffentliche Interessen oder offensichtlich schutzwürdige Interes-
sen einer betroffenen Person es verlangen oder 

b. gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder besondere Datenschutzvorschrif-
ten es verlangen. 

Art. 20 Sperrung der Bekanntgabe 
1 Eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, kann 
vom verantwortlichen Bundesorgan verlangen, dass es die Bekanntgabe von 
bestimmten Personendaten sperrt. 
2 Das Bundesorgan verweigert die Sperrung oder hebt sie auf, wenn: 

a. eine Rechtspflicht zur Bekanntgabe besteht; oder
b. die Erfüllung seiner Aufgabe sonst gefährdet wäre.

3 Die Sperrung steht unter dem Vorbehalt von Artikel 19 Absatz 1bis.38 

Art. 2139 Angebot von Unterlagen an das Bundesarchiv 
1 In Übereinstimmung mit dem Archivierungsgesetz vom 26. Juni 199840 bieten die 
Bundesorgane dem Bundesarchiv alle Personendaten an, die sie nicht mehr ständig 
benötigen. 
2 Die Bundesorgane vernichten die vom Bundesarchiv als nicht archivwürdig 
bezeichneten Personendaten, ausser wenn diese: 

a. anonymisiert sind;
b.41 zu Beweis- oder Sicherheitszwecken oder zur Wahrung der schutzwürdigen 

Interessen der betroffenen Person aufbewahrt werden müssen.

  

37 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  
in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). 

38 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  
in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

40 SR 152.1 
41 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-

schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 
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Art. 22 Bearbeiten für Forschung, Planung und Statistik 
1 Bundesorgane dürfen Personendaten für nicht personenbezogene Zwecke, insbe-
sondere für Forschung, Planung und Statistik bearbeiten, wenn: 

a. die Daten anonymisiert werden, sobald es der Zweck des Bearbeitens
erlaubt; 

b. der Empfänger die Daten nur mit Zustimmung des Bundesorgans weitergibt;
und 

c. die Ergebnisse so veröffentlicht werden, dass die betroffenen Personen nicht
bestimmbar sind. 

2 Die Anforderungen der folgenden Bestimmungen müssen nicht erfüllt sein: 
a. Artikel 4 Absatz 3 über den Zweck des Bearbeitens
b. Artikel 17 Absatz 2 über die Rechtsgrundlagen für die Bearbeitung von

besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen;
c. Artikel 19 Absatz 1 über die Bekanntgabe von Personendaten.

Art. 23 Privatrechtliche Tätigkeit von Bundesorganen 
1 Handelt ein Bundesorgan privatrechtlich, so gelten die Bestimmungen für das 
Bearbeiten von Personendaten durch private Personen. 
2 Die Aufsicht richtet sich nach den Bestimmungen für Bundesorgane. 

Art. 2442 

Art. 25 Ansprüche und Verfahren 
1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom verantwortlichen Bundesorgan 
verlangen, dass es: 

a. das widerrechtliche Bearbeiten von Personendaten unterlässt;
b. die Folgen eines widerrechtlichen Bearbeitens beseitigt;
c. die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens feststellt.

2 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten bewiesen 
werden, so muss das Bundesorgan bei den Daten einen entsprechenden Vermerk 
anbringen. 
3 Der Gesuchsteller kann insbesondere verlangen, dass das Bundesorgan: 

a. Personendaten berichtigt, vernichtet oder die Bekanntgabe an Dritte sperrt;
b. seinen Entscheid, namentlich die Berichtigung, Vernichtung, Sperre oder den

Vermerk über die Bestreitung Dritten mitteilt oder veröffentlicht.

  

42 Aufgehoben durch Art. 31 des BG vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung 
der inneren Sicherheit (AS 1998 1546; BBl 1994 II 1127). 
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4 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 196843 über 
das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Ausnahmen von 
Artikel 2 und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten nicht. 
5 …44 

Art. 25bis 45 Verfahren im Falle der Bekanntgabe von amtlichen  
Dokumenten, die Personendaten enthalten 

Solange ein Verfahren betreffend den Zugang zu amtlichen Dokumenten im Sinne 
des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 200446, welche Personendaten ent-
halten, im Gange ist, kann die betroffene Person im Rahmen dieses Verfahrens die 
Rechte geltend machen, die ihr aufgrund von Artikel 25 des vorliegenden Gesetzes 
bezogen auf diejenigen Dokumente zustehen, die Gegenstand des Zugangsverfahrens 
sind. 

5. Abschnitt:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

Art. 2647 Wahl und Stellung 
1 Der Beauftragte wird vom Bundesrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. 
Die Wahl ist durch die Bundesversammlung zu genehmigen. 
2 Das Arbeitsverhältnis des Beauftragten richtet sich, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, nach dem Bundespersonalgesetz vom 24. März 200048. 
3 Der Beauftragte übt seine Funktion unabhängig aus, ohne Weisungen einer Behör-
de zu erhalten. Er ist der Bundeskanzlei administrativ zugeordnet. 
4 Er verfügt über ein ständiges Sekretariat und ein eigenes Budget. Er stellt sein 
Personal an. 
5 Der Beauftragte untersteht nicht dem Beurteilungssystem nach Artikel 4 Absatz 3 
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000. 

  

43 SR 172.021 
44 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 26 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 
45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  

in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). 
46 SR 152.3 
47 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-

schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

48 SR 172.220.1 
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Art. 26a49 Wiederwahl und Beendigung der Amtsdauer 
1 Verfügt der Bundesrat nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer aus 
sachlich hinreichenden Gründen die Nichtwiederwahl, so ist der Beauftragte für eine 
neue Amtsdauer wiedergewählt. 
2 Der Beauftragte kann den Bundesrat unter Einhaltung einer Frist von sechs Mona-
ten um Entlassung auf ein Monatsende ersuchen. 
3 Der Bundesrat kann den Beauftragten vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes enthe-
ben, wenn dieser: 

a. vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer verletzt hat; oder
b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat.

Art. 26b50 Andere Beschäftigung 
Der Bundesrat kann dem Beauftragten gestatten, eine andere Beschäftigung auszu-
üben, wenn dadurch dessen Unabhängigkeit und dessen Ansehen nicht beeinträchtigt 
werden. 

Art. 27 Aufsicht über Bundesorgane 
1 Der Beauftragte51 überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes und der übrigen 
Datenschutzvorschriften des Bundes durch die Bundesorgane. Der Bundesrat ist von 
dieser Aufsicht ausgenommen. 
2 Der Beauftragte klärt von sich aus oder auf Meldung Dritter hin den Sachverhalt 
näher ab. 
3 Bei der Abklärung kann er Akten herausverlangen, Auskünfte einholen und sich 
Datenbearbeitungen vorführen lassen. Die Bundesorgane müssen an der Feststellung 
des Sachverhaltes mitwirken. Das Zeugnisverweigerungsrecht nach Artikel 16 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes52 gilt sinngemäss. 
4 Ergibt die Abklärung, dass Datenschutzvorschriften verletzt werden, so empfiehlt 
der Beauftragte dem verantwortlichen Bundesorgan, das Bearbeiten zu ändern oder 
zu unterlassen. Er orientiert das zuständige Departement oder die Bundeskanzlei 
über seine Empfehlung. 

  

49 Eingefügt durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

50 Eingefügt durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

51 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  
in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). Diese Änd. ist im ganzen Erlass 
berücksichtigt. 

52 SR 172.021 
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5 Wird eine Empfehlung nicht befolgt oder abgelehnt, so kann er die Angelegenheit 
dem Departement oder der Bundeskanzlei zum Entscheid vorlegen. Der Entscheid 
wird den betroffenen Personen in Form einer Verfügung mitgeteilt.53 
6 Der Beauftragte ist berechtigt, gegen die Verfügung nach Absatz 5 und gegen den 
Entscheid der Beschwerdebehörde Beschwerde zu führen.54 

Art. 28 Beratung Privater 
Der Beauftragte berät private Personen in Fragen des Datenschutzes. 

Art. 29 Abklärungen und Empfehlungen im Privatrechtsbereich 
1 Der Beauftragte klärt von sich aus oder auf Meldung Dritter hin den Sachverhalt 
näher ab, wenn: 

a. Bearbeitungsmethoden geeignet sind, die Persönlichkeit einer grösseren
Anzahl von Personen zu verletzen (Systemfehler); 

b.55 Datensammlungen registriert werden müssen (Art. 11a); 
c.56 eine Informationspflicht nach Artikel 6 Absatz 3 besteht. 

2 Er kann dabei Akten herausverlangen, Auskünfte einholen und sich Datenbearbei-
tungen vorführen lassen. Das Zeugnisverweigerungsrecht nach Artikel 16 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes57 gilt sinngemäss. 
3 Der Beauftragte kann aufgrund seiner Abklärungen empfehlen, das Bearbeiten zu 
ändern oder zu unterlassen. 
4 Wird eine solche Empfehlung des Beauftragten nicht befolgt oder abgelehnt, so 
kann er die Angelegenheit dem Bundesverwaltungsgericht zum Entscheid vorlegen. 
Er ist berechtigt, gegen diesen Entscheid Beschwerde zu führen.58 

Art. 30 Information 
1 Der Beauftragte erstattet der Bundesversammlung periodisch sowie nach Bedarf 
Bericht. Er übermittelt den Bericht gleichzeitig dem Bundesrat. Die periodischen 
Berichte werden veröffentlicht.59 

  

53  Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).

54 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

56 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

57 SR 172.021 
58 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 
59 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-

schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 
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2 In Fällen von allgemeinem Interesse kann er die Öffentlichkeit über seine Feststel-
lungen und Empfehlungen informieren. Personendaten, die dem Amtsgeheimnis 
unterstehen, darf er nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde veröffentlichen. 
Verweigert diese die Zustimmung, so entscheidet der Präsident der auf dem Gebiet 
des Datenschutzes zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts endgül-
tig.60 

Art. 31 Weitere Aufgaben 
1 Der Beauftragte hat insbesondere folgende weiteren Aufgaben:61 

a. Er unterstützt Organe des Bundes und der Kantone in Fragen des Daten-
schutzes. 

b. Er nimmt Stellung zu Vorlagen über Erlasse und Massnahmen des Bundes,
die für den Datenschutz erheblich sind. 

c. Er arbeitet mit in- und ausländischen Datenschutzbehörden zusammen.
d.62 Er begutachtet, inwieweit die Datenschutzgesetzgebung im Ausland einen

angemessenen Schutz gewährleistet.
e.63 Er prüft die ihm nach Artikel 6 Absatz 3 gemeldeten Garantien und Daten-

schutzregeln.
f.64 Er prüft die Zertifizierungsverfahren nach Artikel 11 und kann dazu Empfeh-

lungen nach Artikel 27 Absatz 4 oder 29 Absatz 3 abgeben.
g.65 Er nimmt die ihm durch das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 200466

übertragenen Aufgaben wahr.
2 Er kann Organe der Bundesverwaltung auch dann beraten, wenn dieses Gesetz 
nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben c und d nicht anwendbar ist. Die Organe der 
Bundesverwaltung können ihm Einblick in ihre Geschäfte gewähren. 

Art. 32 Aufgaben im Bereich der medizinischen Forschung 
1 Der Beauftragte berät die Sachverständigenkommission für das Berufsgeheimnis in 
der medizinischen Forschung (Art. 321bis StGB67). 

  

60 Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 26 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom  
17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

61 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004,  
in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2319; BBl 2003 1963). 

62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

63 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dez. 2004  
(AS 2006 2319; BBl 2003 1963). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

64 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

65 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

66 SR 152.3 
67 SR 311.0 
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2 Hat die Kommission die Offenbarung des Berufsgeheimnisses bewilligt, so über-
wacht er die Einhaltung der damit verbundenen Auflagen. Er kann dazu Abklärun-
gen nach Artikel 27 Absatz 3 vornehmen. 
3 Der Beauftragte kann Kommissionsentscheide mit Beschwerde beim Bundesver-
waltungsgericht anfechten.68 
4 Er wirkt darauf hin, dass die Patienten über ihre Rechte informiert werden. 

6. Abschnitt:69 Rechtsschutz

Art. 33 
1 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bun-
desrechtspflege. 
2 Stellt der Beauftragte bei einer Sachverhaltsabklärung nach Artikel 27 Absatz 2 
oder nach Artikel 29 Absatz 1 fest, dass den betroffenen Personen ein nicht leicht 
wieder gutzumachender Nachteil droht, so kann er dem Präsidenten der auf dem 
Gebiet des Datenschutzes zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts 
vorsorgliche Massnahmen beantragen. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach 
den Artikeln 79–84 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194770 über den Bundes-
zivilprozess. 

7. Abschnitt: Strafbestimmungen

Art. 34 Verletzung der Auskunfts-, Melde- und Mitwirkungspflichten 
1 Mit Busse werden private Personen auf Antrag bestraft:71 

a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 8–10 und 14 verletzen, indem sie vor-
sätzlich eine falsche oder eine unvollständige Auskunft erteilen; 

b. die es vorsätzlich unterlassen:
1. die betroffene Person nach Artikel 14 Absatz 1 zu informieren, oder
2. ihr die Angaben nach Artikel 14 Absatz 2 zu liefern.72

  

68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 26 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

69 Fassung gemäss Anhang Ziff. 26 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

70 SR 273 
71 Fassung gemäss Art. 333 des Strafgesetzbuches in der Fassung des BG vom  

13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). 
72 Fassung gemäss Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-

schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 
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2 Mit Busse werden private Personen bestraft, die vorsätzlich:73 
a.74 die Information nach Artikel 6 Absatz 3 oder die Meldung nach Artikel 11a 

unterlassen oder dabei vorsätzlich falsche Angaben machen; 
b. dem Beauftragten bei der Abklärung eines Sachverhaltes (Art. 29) falsche

Auskünfte erteilen oder die Mitwirkung verweigern. 

Art. 35 Verletzung der beruflichen Schweigepflicht 
1 Wer vorsätzlich geheime, besonders schützenswerte Personendaten oder Persön-
lichkeitsprofile unbefugt bekannt gibt, von denen er bei der Ausübung seines Beru-
fes, der die Kenntnis solcher Daten erfordert, erfahren hat, wird auf Antrag mit 
Busse bestraft.75 
2 Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime, besonders schützenswerte Personen-
daten oder Persönlichkeitsprofile unbefugt bekannt gibt, von denen er bei der Tätig-
keit für den Geheimhaltungspflichtigen oder während der Ausbildung bei diesem 
erfahren hat. 
3 Das unbefugte Bekanntgeben geheimer, besonders schützenswerter Personendaten 
oder Persönlichkeitsprofile ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der 
Ausbildung strafbar. 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 36 Vollzug 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 
2 …76 
3 Er kann für die Auskunftserteilung durch diplomatische und konsularische Vertre-
tungen der Schweiz im Ausland Abweichungen von den Artikeln 8 und 9 vorsehen. 
4 Er kann ferner bestimmen: 

a. welche Datensammlungen ein Bearbeitungsreglement benötigen;
b. unter welchen Voraussetzungen ein Bundesorgan Personendaten durch einen

Dritten bearbeiten lassen oder für Dritte bearbeiten darf;
c. wie die Mittel zur Identifikation von Personen verwendet werden dürfen.

  

73 Fassung gemäss Art. 333 des Strafgesetzbuches in der Fassung des BG vom 13. Dez. 
2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). 

74 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
4983; BBl 2003 2101). 

75 Fassung gemäss Art. 333 des Strafgesetzbuches in der Fassung des BG vom 13. Dez. 
2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). 

76 Aufgehoben durch Art. 25 des Archivierungsgesetzes vom 26. Juni 1998 (AS 1999 2243; 
BBl 1997 II 941). 
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5 Er kann völkerrechtliche Verträge über den Datenschutz abschliessen, wenn sie den 
Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechen. 
6 Er regelt, wie Datensammlungen zu sichern sind, deren Daten im Kriegs- oder Kri-
senfall zu einer Gefährdung von Leib und Leben der betroffenen Personen führen 
können. 

Art. 37 Vollzug durch die Kantone 
1 Soweit keine kantonalen Datenschutzvorschriften bestehen, die einen angemesse-
nen Schutz gewährleisten, gelten für das Bearbeiten von Personendaten durch kanto-
nale Organe beim Vollzug von Bundesrecht die Artikel 1–11a, 16, 17, 18–22 und 25 
Absätze 1–3 dieses Gesetzes.77 
2 Die Kantone bestimmen ein Kontrollorgan, welches für die Einhaltung des Daten-
schutzes sorgt. Die Artikel 27, 30 und 31 sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 38 Übergangsbestimmungen 
1 Die Inhaber von Datensammlungen müssen bestehende Datensammlungen, die 
nach Artikel 11 zu registrieren sind, spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes anmelden. 
2 Sie müssen innert einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die notwendigen 
Vorkehren treffen, damit sie die Auskünfte nach Artikel 8 erteilen können. 
3 Bundesorgane dürfen eine bestehende Datensammlung mit besonders schützens-
werten Personendaten oder mit Persönlichkeitsprofilen noch bis am 31. Dezember 
2000 benützen, ohne dass die Voraussetzungen von Artikel 17 Absatz 2 erfüllt 
sind.78 
4 Im Asyl- und Ausländerbereich wird die Frist nach Absatz 3 bis zum Inkrafttreten 
des totalrevidierten Asylgesetzes vom 26. Juni 199879 sowie der Änderung des 
Bundesgesetzes vom 26. März 193180 über Aufenthalt und Niederlassung der Aus-
länder verlängert.81 

  

77 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 4983; BBl 2003 2101). 

78 Fassung gemäss Ziff. I des BB vom 26. Juni 1998, in Kraft bis 31. Dez. 2000  
(AS 1998 1586; BBl 1998 1579 1583). 

79 SR 142.31 
80 [BS 1 121; AS 1949 221, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 Art. 3 Abs. 2, 1991 362 Ziff. II 

11 1034 Ziff. III, 1995 146, 1999 1111 2262 Anhang Ziff. 1, 2000 1891 Ziff. IV 2, 2002 
685 Ziff. I 1 701 Ziff. I 1 3988 Anhang Ziff. 3, 2003 4557 Anhang Ziff. II 2, 2004 1633 
Ziff. I 1 4655 Ziff. I 1, 2005 5685 Anhang Ziff. 2, 2006 979 Art. 2 Ziff. 1 1931 Art. 18 
Ziff. 1 2197 Anhang Ziff. 3 3459 Anhang Ziff. 1 4745 Anhang Ziff. 1, 2007 359 Anhang 
Ziff. 1. AS 2007 5437 Anhang Ziff. I] 

81 Eingefügt durch Ziff. II des BB vom 20. Juni 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1997 
2372; BBl 1997 I 877). Die genannten Gesetze traten am 1. Okt. 1999 in Kraft. 
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Art. 38a82 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. März 2010 
Die Wahl des Beauftragten und die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses unter-
stehen bis zum Ende der Legislaturperiode, in der diese Änderung in Kraft tritt, dem 
bisherigen Recht. 

Art. 39 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 199383 

Übergangsbestimmung der Änderung vom 24. März 200684 

Innert einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes haben die Inhaber der Daten-
sammlungen die notwendigen Massnahmen zur Information der betroffenen Perso-
nen nach Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 7a zu ergreifen. 

  

82 Eingefügt durch Ziff. 3 des BG vom 19. März 2010 über die Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses 2008/977/JI über den Schutz von Personendaten im Rahmen der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Kraft seit 1. Dez. 2010  
(AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749). 

83 BRB vom 14. Juni 1993 
84 AS 2007 4983 
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Verordnung  
betreffend die Pfändung, Arrestierung und Verwertung  
von Versicherungsansprüchen nach dem Bundesgesetz  
vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag 
(VPAV)1 

vom 10. Mai 1910 (Stand am 1. Januar 1997) 

Das Schweizerische Bundesgericht, 
in Anwendung von Artikel 15 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes2 
(SchKG), 
verordnet:3 

I. Schadensversicherung 

Art. 1 
Bei der Pfändung und der Arrestierung einer körperlichen Sache hat der Betrei-
bungsbeamte vom Schuldner Auskunft darüber zu verlangen, ob und allfällig wo sie 
gegen Schaden versichert sei. Bejahendenfalls hat er den Versicherer von der Pfän-
dung bzw. Arrestnahme zu benachrichtigen und ihn darauf aufmerksam zu machen, 
dass er nach Artikel 56 des Bundesgesetzes vom 2. April 19084 über den Versiche-
rungsvertrag (im folgenden VVG genannt) eine allfällige Ersatzleistung bis auf 
weitere Anzeige gültig nur an das Betreibungsamt ausrichten könne. 

Art. 2 
Fällt die Pfändung oder der Arrest in der Folge dahin, ohne dass es zur Verwertung 
gekommen wäre (infolge Rückzugs oder Erlöschens der Betreibung, Zahlung usw.), 
so ist von dieser Tatsache dem Versicherer ebenfalls sofort Anzeige zu machen. 

Art. 3 
Gelangt dagegen die Gesamtheit der den Gegenstand eines Versicherungsvertrages 
bildenden Objekte im Betreibungs- oder Konkursverfahren zur Verwertung (Art. 54 
VVG5), so ist bei der Verwertungshandlung auf die bestehende Versicherung auf-
merksam zu machen. Wird die Gesamtheit der versicherten Gegenstände von einer 

 BS 3 104 
1 Abkürzung eingefügt durch Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2917). 
2 SR 281.1 
3 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
4 SR 221.229.1 
5 SR 221.229.1 

281.51
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und derselben Person erworben, so ist der Versicherer vom Übergang des Eigentums 
auf dieselbe sofort in Kenntnis zu setzen. 

II. Personenversicherung
A. Pfändung 

Art. 4 
1 Reicht das übrige Vermögen des Schuldners zur Deckung der in Betreibung lie-
genden Forderung nicht hin, so dass zur Pfändung von Ansprüchen aus einer vom 
Schuldner abgeschlossenen Personenversicherung geschritten werden muss, und 
ergibt sich, dass der Ehegatte oder die Nachkommen des Schuldners als Begünstigte 
bezeichnet sind (Art. 80 VVG6), ohne dass sie jedoch im Besitz der Police wären, so 
hat das Betreibungsamt den Schuldner, und wenn diese Angaben von ihm nicht 
erhältlich sind, den Versicherer anzuhalten, genau anzugeben, eventuell unter Vor-
lage der Police: 

a. den Namen und den Wohnort des oder der Begünstigten;
b. das Datum der Begünstigungserklärung und ihre Form (ob schriftlich oder

mündlich, als Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen).7
2 Diese Angaben sind in die Pfändungsurkunde aufzunehmen oder, falls diese dem 
Gläubiger schon zugestellt worden ist, diesem besonders zur Kenntnis zu bringen. 
Gleichzeitig fordert das Betreibungsamt den Gläubiger auf, sich binnen zehn Tagen 
darüber auszusprechen, ob er anerkenne, dass der betreffende Versicherungsan-
spruch von der Zwangsvollstreckung ausgeschlossen sei oder nicht. Erfolgt keine 
Bestreitung, oder erklärt er, gegen den oder die Begünstigten die Anfechtungsklage 
anstrengen zu wollen, so fällt damit der Anspruch sowohl des Begünstigten als des 
Versicherungsnehmers aus der Pfändung weg. 

Art. 5 
1 Im Falle der rechtzeitigen Bestreitung setzt das Betreibungsamt dem Gläubiger 
eine Frist von 20 Tagen, innerhalb deren er gegen den oder die Begünstigten gericht-
liche Klage auf Feststellung der Ungültigkeit der Begünstigung anzuheben hat, mit 
der Androhung, dass andernfalls die Begünstigung als anerkannt gelten würde.8 
2 Hat der Gläubiger die Klage rechtzeitig eingeleitet, so bleibt der Schuldner in der 
Verfügung über die gepfändeten Ansprüche bis zum Austrag der Sache gemäss Arti-
kel 96 SchKG eingestellt, und es laufen auch die in Artikel 116 SchKG gesetzten 
Fristen während dieser Zeit nicht. 

  

6 SR 221.229.1 
7 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
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Art. 6 
1 Behauptet dagegen der Schuldner oder ein Dritter, dass die Police dem oder den 
Begünstigten übergeben und auf das Recht des Widerrufs in derselben unterschrift-
lich verzichtet worden sei (Art. 79 Abs. 2 VVG9 ), oder behauptet der Schuldner, 
dass er sonst auf den Widerruf der Begünstigung in gesetzlicher Weise endgültig 
verzichtet habe, so hat, sofern die sonstigen Vermögensobjekte des Schuldners zur 
Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung nicht hinreichen, der Schuldner 
oder der Dritte, der den Ausschluss der Zwangsvollstreckung behauptet, dem Betrei-
bungsbeamten ausser den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b angegebenen 
Punkten auch noch darüber Auskunft zu geben, wann die Police dem oder den 
Begünstigten übergeben worden ist. 
2 Diese Angaben werden dem Gläubiger mitgeteilt, mit der Bemerkung, dass der 
Anspruch aus der Personenversicherung nur dann gepfändet werde, wenn er ein aus-
drückliches Begehren stelle. 
3 Verlangt der Gläubiger die Pfändung, so wird ihm gleichzeitig mit der Zustellung 
der Pfändungsurkunde auch eine Frist von 20 Tagen angesetzt, innert welcher er 
gegen den oder die Begünstigten gerichtliche Klage auf Feststellung der Ungültig-
keit der Begünstigung anzuheben hat, mit der Androhung, dass bei Nichteinhaltung 
der Frist die Pfändung dahinfallen würde.10  
4 Die rechtzeitig angehobene Klage hat die in Artikel 5 Absatz 2 angegebenen Wir-
kungen. 

Art. 7 
Dem Gläubiger bleibt, sowohl wenn er innert Frist den Ausschluss der Zwangsvoll-
streckung nicht bestritten hat als auch wenn er in dem darüber geführten Prozess 
unterlegen ist, das Recht vorbehalten, beim Vorliegen der Voraussetzungen der 
Artikel 285ff. SchKG durch Klage gegen die Begünstigten die Begünstigung anzu-
fechten. 

Art. 8 
Werden in einem Arrestbefehl als zu arrestierende Gegenstände die Ansprüche des 
Versicherungsnehmers aus einem Personenversicherungsvertrag angegeben, von 
welchen der Arrestschuldner oder ein Dritter geltend macht, dass sie gemäss Artikel 
79 Absatz 2 oder Artikel 80 VVG11 der Zwangsvollstreckung nicht unterliegen, so 
werden diese Ansprüche trotz der Begünstigungsklausel mit Arrest belegt. Dabei 
sind jedoch vom Arrestschuldner bzw. vom Dritten die in den Artikeln 4 und 6 die-
ser Verordnung verlangten näheren Angaben über die Modalitäten der Begünstigung 
zu machen und ist im weitern nach Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 dieser Verord-
nung vorzugehen. 

  

9 SR 221.229.1 
10 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
11 SR 221.229.1 
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Art. 912  
Werden am gepfändeten oder arrestierten Versicherungsanspruch Pfandrechte gel-
tend gemacht, so unterbleibt die Einleitung des Verfahrens nach den Artikeln 106–
108 SchKG zur Feststellung dieser Pfandrechte, bis über die Frage der Gültigkeit der 
Begünstigung gemäss den Artikeln 4–6 und 8 dieser Verordnung endgültig ent-
schieden ist. 

B. Konkurs 

Art. 10 
1 Im Konkurs kann ein Anspruch aus einer Personenversicherung, für welchen ein 
Dritter in einer nach den Bestimmungen der Artikel 79 Absatz 2 und 80 VVG13 den 
Ausschluss der Zwangsvollstreckung bewirkenden Weise als Begünstigter bezeich-
net ist, nur dann von der Masse liquidiert werden, wenn die Begünstigung durch 
gerichtliches Urteil in einem von der Masse oder einem einzelnen Gläubiger gemäss 
Artikel 260 SchKG gegen die Begünstigten durchgeführten Prozess als ungültig 
bzw. nach den Artikeln 285ff. SchKG anfechtbar bezeichnet worden oder die 
Begünstigung durch einen andern einem gerichtlichen Urteil gleichwertigen Akt hin-
fällig geworden ist. 
2 Der Versicherer ist gemäss Artikel 4 Absatz 1 auskunftspflichtig.14 

Art. 11 
Wird von einem Konkursgläubiger an einem Personenversicherungsanspruch mit 
Begünstigung im Sinne des Artikels 10 hievor ein Pfandrecht geltend gemacht, so 
hat die Konkursverwaltung sich vorerst darüber schlüssig zu machen, ob sie die 
Begünstigung auf dem Prozessweg bestreiten oder auf eine Bestreitung verzichten 
wolle und im letztern Falle den Konkursgläubigern Gelegenheit zu geben, ihrerseits 
nach Artikel 260 SchKG den Prozess durchzuführen. 

Art. 1215 
Wird die Begünstigung anerkannt oder die Bestreitung durch gerichtliches Urteil 
oder einen gleichwertigen Akt als unbegründet erklärt, so findet die Liquidation des 
Pfandes nicht im Konkurs statt, sondern es ist Artikel 61 der Verordnung vom 
13. Juli 191116 über die Geschäftsführung der Konkursämter anwendbar.

  

12 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1996 2917). 

13 SR 221.229.1 
14 Eingefügt durch Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
15 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 
16 SR 281.32 
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Art. 1317 

Art. 14 
Im Falle, dass auf die Begünstigung von den Begünstigten verzichtet oder dass sie 
vom Schuldner widerrufen oder gerichtlich als ungültig bzw. anfechtbar bezeichnet 
worden ist, hat die Konkursverwaltung über die Anerkennung oder Bestreitung des 
Pfandrechts und der Pfandforderung im Kollokationsplan, evtl. in einem Nachtrag 
dazu, eine Verfügung zu treffen und die Liquidation des Pfandes im Konkurs vorzu-
nehmen. 

C. Verwertung eines Lebensversicherungsanspruches 

Art. 15 
Steht fest, dass ein gültig gepfändeter Anspruch aus einem Lebensversicherungsver-
trag, den der Schuldner auf sein eigenes Leben abgeschlossen hat, zur Verwertung 
zu kommen hat, sei es in der Pfändungsbetreibung, sei es in der Betreibung auf 
Pfandverwertung, oder liegen die in den Artikeln 10 und 14 hievor aufgestellten 
Voraussetzungen für die Verwertung eines solchen Lebensversicherungsanspruchs 
im Konkursverfahren vor, so hat das Betreibungs- bzw. Konkursamt den Versicherer 
zur Angabe des Rückkaufswertes auf den für die Verwertung in Aussicht genomme-
nen Zeitpunkt gemäss Artikel 92 VVG18 aufzufordern und die betreffende Angabe 
nötigenfalls dem Eidgenössischen Versicherungsamt zur Kontrolle vorzulegen. 

Art. 16 
1 Hat die Verwertung durch öffentliche Steigerung zu erfolgen, so hat die Publika-
tion mindestens einen Monat vorher stattzufinden und ist in derselben die Art des 
Versicherungsanspruchs, sowie der Name des Schuldners genau zu bezeichnen und 
der gemäss Artikel 15 dieser Verordnung festgestellte Rückkaufswert anzugeben. 
2 Gleichzeitig sind Ehegatte und Nachkommen des Schuldners, welche von dem ih-
nen gemäss Artikel 86 VVG19 zustehenden Recht der Übernahme des Versiche-
rungsanspruchs Gebrauch machen wollen, aufzufordern, spätestens 14 Tage vor dem 
für die öffentliche Versteigerung angesetzten Termin beim Betreibungs- bzw. Kon-
kursamt sich über die Zustimmung des Schuldners auszuweisen und den Rück-
kaufspreis bzw., wenn der Versicherungsanspruch verpfändet ist und die in Betrei-
bung gesetzte pfandgesicherte Forderung den Rückkaufswert übersteigt, den Betrag 
der Pfandforderung nebst den Betreibungskosten zu bezahlen, mit der Androhung, 
dass bei Nichtbeachtung dieser Aufforderung das Übernahmerecht als verwirkt 
betrachtet würde.20 

  

17 Aufgehoben durch Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996 (AS 1996 2917). 
18 SR 221.229.1 
19 SR 221.229.1 
20 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 2917). 



256

Schuldbetreibung und Konkurs 281.51 

3 Soweit dem Amt Ehegatte und Nachkommen nicht bekannt sind, hat es die Auffor-
derung in die Publikation aufzunehmen.21 

Art. 17 
Der Ausweis darüber, dass der Schuldner mit der Übertragung an den Ehegatten 
oder die Nachkommen einverstanden ist, kann durch eine schriftliche, auf Verlangen 
des Amtes zu beglaubigende, oder auch, wenn ihm der Schuldner persönlich bekannt 
ist, durch eine mündliche Erklärung des Schuldners vor dem betreffenden Beamten 
erfolgen. Eine mündliche Erklärung ist zu protokollieren und vom Schuldner zu 
unterzeichnen. 

Art. 18 
Machen eine oder mehrere Personen innert der hiefür angesetzten Frist das Recht der 
Übertragung des Lebensversicherungsanspruchs geltend, so soll der Betreibungs- 
bzw. Konkursbeamte, wenn er im Zweifel darüber ist, ob diese Personen die Eigen-
schaft des Ehegatten bzw. von Nachkommen des Schuldners haben, bevor er die 
Übertragung auf sie vornimmt, einen zivilstandsamtlichen Ausweis oder eine sonsti-
ge offizielle Bescheinigung darüber verlangen. 

Art. 19 
1 Beanspruchen die mehreren Berechtigten die Übertragung auf alle zusammen, so 
haben sie einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bezeichnen, dem die Police für sie 
ausgehändigt werden kann. Der Übergang des Versicherungsanspruchs ist vom 
Betreibungs- bzw. Konkursamt auf der Police zu beurkunden. 
2 Wird dagegen von verschiedenen Berechtigten das Begehren gestellt, dass die 
Übertragung auf ihre Person je allein und ausschliesslich erfolge und hat sich jeder 
über die Zustimmung des Schuldners ausgewiesen, so hat einstweilen zwar jeder 
Ansprecher den Auslösungsbetrag zu bezahlen, die Übertragung wird jedoch solange 
sistiert, bis durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen gleichwertigen Akt der 
Anspruch einem unter ihnen rechtskräftig zuerkannt ist. 
3 Die bezahlten Beträge sind inzwischen zu deponieren, doch kann dem betreiben-
den Gläubiger auf sein Verlangen der ihm zukommende Betrag ausbezahlt werden. 
4 Auf alle Fälle ist die ausgekündigte öffentliche Steigerung unter Angabe des Grun-
des sofort zu widerrufen. 

Art. 20 
1 War der Versicherungsanspruch verpfändet und der zu bezahlende Übernahme-
preis höher als die pfandversicherte Forderung nebst Betreibungskosten, so fällt der 
Überschuss an den Schuldner bzw. die Konkursmasse, es wäre denn, dass auf den 

  

21 Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1996 2917). 
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betreffenden Anspruch ein Begünstigter ein im Sinn der Vorschriften der Artikel 4–
11 dieser Verordnung festgestelltes Anrecht geltend machen würde. 
2 Widersetzt sich jedoch der Schuldner der Auszahlung an den Dritten, so ist der 
Betrag solange zu deponieren, bis durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 
gleichwertigen Akt entschieden ist, wer der Bezugsberechtigte ist. 

Art. 21 
Im Konkursverfahren darf der Verkauf eines Lebensversicherungsanspruchs aus 
freier Hand im Sinn von Artikel 256 SchKG nicht erfolgen, wenn nicht vorher dem 
Ehegatten und den Nachkommen des Gemeinschuldners Gelegenheit gegeben wor-
den ist, innert bestimmter Frist von ihrem Übernahmsrecht Gebrauch zu machen. 
Dabei sind die Bestimmungen der Artikel 17–20 dieser Verordnung in Anwendung 
zu bringen; eine öffentliche Aufforderung an die Berechtigten zur Geltendmachung 
des Übernahmsrechts hat jedoch nur stattzufinden, wenn ihr Wohnort unbekannt ist. 

Art. 22 
Die in Artikel 81 VVG22 vorgesehene Bescheinigung des Betreibungsamtes bzw. 
der Konkursverwaltung besteht lediglich in einer Erklärung darüber, dass gegen den 
Schuldner ein definitiver Verlustschein ausgestellt (mit Angabe des Datums dessel-
ben), bzw. dass und wann der Konkurs über ihn eröffnet worden sei. Dabei ist 
anzumerken, dass diese Erklärung zum Zweck des Ausweises über den Eintritt in die 
Rechte des Schuldners aus dem Lebensversicherungsvertrag erfolge. 

Art. 23 
Die vorliegende Verordnung tritt auf den 1. Juli 1910 in Kraft. 

  

22 SR 221.229.1 
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Strassenverkehrsgesetz 
(SVG)1 

vom 19. Dezember 1958 (Stand am 1. Juli 2013) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 82 Absätze 1 und 2, 110 Absatz 1 Buchstabe a, 122 Absatz 1 
und 123 Absatz 1 der Bundesverfassung2,3 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Juni 19554, 
beschliesst: 

 AS 1959 679 
1 Tit. gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71;  

BBl 1986 III 209). 
2 SR 101 
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
4 BBl 1955 II 1 

741.01

IV. Titel: Haftpflicht und Versicherung
1. Abschnitt: Haftpflicht

Art. 58 
1 Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet 
oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den 
Schaden. 
2 Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches 
Motorfahrzeug veranlasst, so haftet der Halter, wenn der Geschädigte 
beweist, dass den Halter oder Personen, für die er verantwortlich ist, 
ein Verschulden trifft oder dass fehlerhafte Beschaffenheit des Motor-
fahrzeuges mitgewirkt hat. 
3 Der Halter haftet nach Ermessen des Richters auch für Schäden 
infolge der Hilfeleistung nach Unfällen seines Motorfahrzeuges, sofern 
er für den Unfall haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen 
seines Fahrzeuges geleistet wurde. 
4 Für das Verschulden des Fahrzeugführers und mitwirkender Hilfs-
personen ist der Halter wie für eigenes Verschulden verantwortlich. 

Haftpflicht des 
Motorfahrzeug-
halters 
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Art. 59 
1 Der Halter wird von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist, dass der 
Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädig-
ten oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst oder Per-
sonen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft und ohne 
dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetra-
gen hat. 
2 Beweist der Halter, der nicht nach Absatz 1 befreit wird, dass ein 
Verschulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so be-
stimmt der Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände. 
3 …117 
4 Nach dem Obligationenrecht118 bestimmt sich: 

  

117 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975 (AS 1975 1257 1857 Ziff. III;  
BBl 1973 II 1173). 

118 SR 220 

Ermässigung 
oder Ausschluss 
der Halter-
haftung 

a. die Haftung im Verhältnis zwischen dem Halter und dem Ei-
gentümer eines Fahrzeuges für Schaden an diesem Fahrzeug;

b.119 die Haftung des Halters für Schaden an den mit seinem Fahr-
zeug beförderten Sachen, ausgenommen an Gegenständen, die 
der Geschädigte mit sich führte, namentlich Reisegepäck u. dgl.; 
vorbehalten ist das Transportgesetz vom 4. Oktober 1985120. 

Art. 60121 
1 Sind bei einem Unfall, an dem ein Motorfahrzeug beteiligt ist, meh-
rere für den Schaden eines Dritten ersatzpflichtig, so haften sie solida-
risch. 
2 Auf die beteiligten Haftpflichtigen wird der Schaden unter Würdi-
gung aller Umstände verteilt. Mehrere Motorfahrzeughalter tragen den 
Schaden nach Massgabe des von ihnen zu vertretenden Verschuldens, 
wenn nicht besondere Umstände, namentlich die Betriebsgefahren, 
eine andere Verteilung rechtfertigen. 

Mehrere  
Schädiger 

119 
  

Fassung gemäss Art. 54 Ziff. 2 des BG vom 4. Okt. 1985 über den Transport im 
öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Jan. 1987 (AS 1986 1974). 

120 [AS 1986 1974, 1994 2290 Ziff. V, 1995 3517 Ziff. I 10 4093 Anhang Ziff. 13,  
1998 2856. AS 2009 5597 Ziff. III]. Siehe heute: das Personenbeförderungsgesetz  
vom 20. März 2009 (SR 745.1). 

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 
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Art. 61 
1 Wird bei einem Unfall, an dem mehrere Motorfahrzeuge beteiligt 
sind, ein Halter körperlich geschädigt, so wird der Schaden den Halt-
ern aller beteiligten Motorfahrzeuge nach Massgabe des von ihnen zu 
vertretenden Verschuldens auferlegt, wenn nicht besondere Umstände, 
namentlich die Betriebsgefahren, eine andere Verteilung rechtferti-
gen.122 
2 Für Sachschaden eines Halters haftet ein anderer Halter nur, wenn 
der Geschädigte beweist, dass der Schaden verursacht wurde durch 
Verschulden oder vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit des 
beklagten Halters oder einer Person, für die er verantwortlich ist, oder 
durch fehlerhafte Beschaffenheit seines Fahrzeuges. 
3 Mehrere ersatzpflichtige Halter haften dem geschädigten Halter soli-
darisch.123 

122 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

123 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

Schadenersatz 
zwischen Motor-
fahrzeughaltern 

Art. 62 
1 Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer 
Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrech-
tes124 über unerlaubte Handlungen. 
2 Hatte der Getötete oder Verletzte ein ungewöhnlich hohes Einkom-
men, so kann der Richter die Entschädigung unter Würdigung aller 
Umstände angemessen ermässigen. 
3 Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Versicherung, 
deren Prämien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im 
Verhältnis seines Prämienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurech-
nen, wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes vorsieht. 

Schadenersatz, 
Genugtuung 

124 SR 220 
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2. Abschnitt: Versicherung

Art. 63 
1 Kein Motorfahrzeug darf in den öffentlichen Verkehr gebracht wer-
den, bevor eine Haftpflichtversicherung nach den folgenden Bestim-
mungen abgeschlossen ist. 
2 Die Versicherung deckt die Haftpflicht des Halters und der Personen, 
für die er nach diesem Gesetz verantwortlich ist, zumindest in jenen 
Staaten, in denen das schweizerische Kontrollschild als Versicherungs-
nachweis gilt.125 
3 Von der Versicherung können ausgeschlossen werden: 

a.126 Ansprüche des Halters aus Sachschäden, die Personen verur-
sacht haben, für die er nach diesem Gesetz verantwortlich ist; 

b.127 Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten, der eingetragenen 
Partnerin oder des eingetragenen Partners des Halters, seiner 
Verwandten in auf- und absteigender Linie sowie seiner mit 
ihm in gemeinsamem Haushalt lebenden Geschwister; 

c. Ansprüche aus Sachschäden, für die der Halter nicht nach die-
sem Gesetz haftet;

d. Ansprüche aus Unfällen bei Rennen, für welche die nach Arti-
kel 72 vorgeschriebene Versicherung besteht.

125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). 

126 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

127 Fassung gemäss Anhang Ziff. 26 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

Versicherungs-
pflicht 

Art. 64128 
Der Bundesrat bestimmt die Beträge, die als Ersatzansprüche der 
Geschädigten aus Personen- und Sachschäden von der Haftpflichtver-
sicherung gedeckt werden müssen. 

Mindest-
versicherung 

128 
  

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975  1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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Art. 65 
1 Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungs-
deckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer. 
2 Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem Bundesgesetz 
vom 2. April 1908129 über den Versicherungsvertrag können dem 
Geschädigten nicht entgegengehalten werden. 
3 Der Versicherer hat ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungs-
nehmer oder den Versicherten, soweit er nach dem Versicherungsver-
trag oder dem Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versiche-
rungsvertrag zur Ablehnung oder Kürzung seiner Leistung befugt 
wäre. 

Art. 66 
1 Übersteigen die den Geschädigten zustehenden Forderungen die ver-
tragliche Versicherungsdeckung, so ermässigt sich der Anspruch jedes 
Geschädigten gegen den Versicherer im Verhältnis der Versicherungs-
deckung zur Summe der Forderungen. 
2 Der Geschädigte, der als erster klagt, sowie der beklagte Versicherer 
können die übrigen Geschädigten durch den angerufenen Richter unter 
Hinweis auf die Rechtsfolgen auffordern lassen, ihre Ansprüche innert 
bestimmter Frist beim gleichen Richter einzuklagen. Der angerufene 
Richter hat über die Verteilung der Versicherungsleistung auf die 
mehreren Ansprüche zu entscheiden. Bei der Verteilung der Versiche-
rungsleistung sind die fristgemäss eingeklagten Ansprüche, ohne 
Rücksicht auf die übrigen, vorab zu decken. 
3 Hat der Versicherer in Unkenntnis anderweitiger Ansprüche gutgläu-
big einem Geschädigten eine Zahlung geleistet, die dessen verhältnis-
mässigen Anteil übersteigt, so ist er im Umfang seiner Leistung auch 
gegenüber den andern Geschädigten befreit. 

Art. 67 
1 Beim Halterwechsel gehen die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
sicherungsvertrag auf den neuen Halter über. Wird der neue Fahrzeug-

 129 SR 221.229.1 

Unmittelbarer 
Anspruch gegen 
den Versicherer, 
Einreden 

Mehrere  
Geschädigte 

Halterwechsel, 
Ersatzfahrzeuge 



264

Strassenverkehr 741.01 

ausweis auf Grund einer andern Haftpflichtversicherung ausgestellt, so 
erlischt der alte Vertrag. 
2 Der bisherige Versicherer ist berechtigt, innert 14 Tagen, seitdem er 
vom Halterwechsel Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag zurückzu-
treten. 
3 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen der Halter 
an Stelle des versicherten Fahrzeuges und mit dessen Kontrollschil-
dern ein anderes Fahrzeug verwenden darf. Die Versicherung gilt 
ausschliesslich für das verwendete Fahrzeug. Der Versicherer kann auf 
den Halter Rückgriff nehmen, wenn die Verwendung nicht zulässig 
war.130 
4 …131 

Art. 68 
1 Der Versicherer hat zuhanden der Behörde, die den Fahrzeugausweis 
abgibt, eine Versicherungsbescheinigung auszustellen. 
2 Aussetzen und Aufhören der Versicherung sind vom Versicherer der 
Behörde zu melden und werden, sofern die Versicherung nicht vorher 
durch eine andere ersetzt wurde, gegenüber Geschädigten erst wirk-
sam, wenn der Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder abgegeben 
sind, spätestens jedoch 60 Tage nach Eingang der Meldung des Ver-
sicherers. Die Behörde hat Fahrzeugausweis und Kontrollschilder ein-
zuziehen, sobald die Meldung eintrifft. 
3 Werden die Kontrollschilder bei der zuständigen Behörde hinterlegt, 
so ruht die Versicherung. Die Behörde gibt dem Versicherer davon 
Kenntnis.132 

3. Abschnitt: Besondere Fälle

Art. 69133 
1 Für den durch einen Anhänger oder ein geschlepptes Motorfahrzeug 
verursachten Schaden haftet der Halter des ziehenden Motorfahrzeu-
ges; die Bestimmungen über die Haftung bei Motorfahrzeugen gelten 
sinngemäss. Wird das geschleppte Motorfahrzeug von einem Führer 

  

130 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2002 2767, 2004 647; BBl 1999 4462). 

131 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. März 2004  
(AS 2002 2767, 2004 647; BBl 1999 4462). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991  
(AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 
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gelenkt, so haftet sein Halter solidarisch mit dem Halter des Zugfahr-
zeuges. 
2 Die Versicherung des Zugfahrzeuges erstreckt sich auch auf die 
Haftpflicht für Schäden, die verursacht werden: 

a. vom Anhänger;
b. vom geschleppten Motorfahrzeug, das nicht von einem Führer

gelenkt wird;
c. vom geschleppten Motorfahrzeug, das von einem Führer ge-

lenkt wird und nicht versichert ist.
3 Anhänger zum Personentransport dürfen nur in Verkehr gebracht 
werden, wenn durch eine Zusatzversicherung auf den Anhänger die 
vom Bundesrat nach Artikel 64 festgelegte Mindestversicherung des 
ganzen Zuges gewährleistet ist. 
4 Nach diesem Gesetz richten sich die Haftung des Halters des Zug-
fahrzeuges für körperliche Schäden der Mitfahrer auf Anhängern 
sowie die Haftung für Schäden zwischen dem Zugfahrzeug und dem 
geschleppten Motorfahrzeug. Für Sachschäden am Anhänger haftet der 
Halter des Zugfahrzeuges nach dem Obligationenrecht134. 

Art. 70135 
Radfahrer haften nach Obligationenrecht136. 

Art. 71137 
1 Der Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe haftet wie ein Halter für 
den Schaden, der durch ein Motorfahrzeug verursacht wird, das ihm 
zur Aufbewahrung, Reparatur, Wartung, zum Umbau oder zu ähn-
lichen Zwecken übergeben wurde. Der Halter und sein Haftpflichtver-
sicherer haften nicht. 
2 Diese Unternehmer sowie solche, die Motorfahrzeuge herstellen oder 
damit Handel treiben, haben für die Gesamtheit ihrer eigenen und der 
ihnen übergebenen Motorfahrzeuge eine Haftpflichtversicherung abzu-
schliessen. Die Bestimmungen über die Halterversicherung gelten 
sinngemäss. 

134 SR 220 
135 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
136 SR 220 
137 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  

(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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Art. 72 
1 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für motor- und radsport-
liche Veranstaltungen, bei denen die Bewertung hauptsächlich nach 
der erzielten Geschwindigkeit erfolgt oder eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von mehr als 50 km/Std. verlangt wird. Sie gelten 
auch, wenn die Strecke für den übrigen Verkehr gesperrt ist. Der 
Bundesrat kann weitere Veranstaltungen einbeziehen. 
2 Die Veranstalter haften in sinngemässer Anwendung der Bestim-
mungen über die Haftung der Motorfahrzeughalter für den Schaden, 
der durch Fahrzeuge der Teilnehmer oder Begleitfahrzeuge oder 
andere im Dienst der Veranstaltung verwendete Fahrzeuge verursacht 
wird. 
3 Die Haftung für Schäden der Rennfahrer und ihrer Mitfahrer sowie 
an den im Dienst der Veranstaltung verwendeten Fahrzeugen richtet 
sich nicht nach diesem Gesetz. 
4 Zur Deckung der Haftpflicht der Veranstalter, Teilnehmer und Hilfs-
personen gegenüber Dritten, wie Zuschauern, andern Strassenbe-
nützern und Anwohnern, ist eine Versicherung abzuschliessen. Die 
Bewilligungsbehörde setzt die Mindestdeckung nach den Umständen 
fest; bei Rennen mit Motorfahrzeugen darf diese jedoch nicht geringer 
sein als bei der ordentlichen Versicherung.138 Die Artikel 65 und 66 
gelten sinngemäss. 
5 Muss bei einem nicht behördlich bewilligten Rennen ein Schaden 
durch die ordentliche Versicherung des schadenverursachenden Mo-
torfahrzeuges, den schadenverursachenden Radfahrer oder seine priva-
te Haftpflichtversicherung gedeckt werden, so hat der Versicherer oder 
der Radfahrer den Rückgriff auf die Haftpflichtigen, die wussten oder 
bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen konnten, dass eine beson-
dere Versicherung für das Rennen fehlte.139 

Art. 73 
1 Bund und Kantone unterstehen als Halter von Motorfahrzeugen den 
Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes, jedoch nicht der Versiche-
rungspflicht. Ausserdem sind von der Versicherungspflicht Motorfahr-
zeuge ausgenommen, für die der Bund die Deckungspflicht wie ein 
Versicherer übernimmt. 
2 …140 

  

138 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit  
1. Jan. 2012 (AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

139 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

140 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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3 Bund und Kantone regulieren nach den für die Haftpflichtversiche-
rung geltenden Bestimmungen die Schäden, die durch Motorfahr-
zeuge, Anhänger und Fahrräder verursacht werden, für die sie haften. 
Sie teilen der Auskunftsstelle (Art. 79a) mit, welche Stellen für die 
Schadenregulierung zuständig sind.141 

Art. 74142 
1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und 
betreiben gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene 
Rechtspersönlichkeit hat. 
2 Das Nationale Versicherungsbüro hat folgende Aufgaben: 

a. Es deckt die Haftung für Schäden, die durch ausländische Mo-
torfahrzeuge und Anhänger in der Schweiz verursacht werden, 
soweit nach diesem Gesetz eine Versicherungspflicht besteht. 

b. Es betreibt die Auskunftsstelle nach Artikel 79a.

c. Es koordiniert den Abschluss von Grenzversicherungen für in
die Schweiz einreisende Motorfahrzeuge, die nicht über den
erforderlichen Versicherungsschutz verfügen.

3 Der Bundesrat regelt: 
a. die Pflicht zum Abschluss einer Grenzversicherung;
b. die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit

den Schadenersatzleistungen des Nationalen Versicherungsbü-
ros.

4 Er kann den Arrest zur Sicherung von Ersatzansprüchen für Schäden, 
die durch ausländische Motorfahrzeuge oder Anhänger verursacht 
werden, ausschliessen oder beschränken. 

Art. 75143 
1 Wer ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet, haftet wie ein 
Halter. Solidarisch mit ihm haftet der Führer, der bei Beginn der Fahrt 
wusste oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen konnte, dass 
das Fahrzeug zum Gebrauch entwendet wurde. Der Halter haftet mit, 
ausser gegenüber Benützern des Fahrzeugs, die bei Beginn der Fahrt 
von der Entwendung zum Gebrauch Kenntnis hatten oder bei pflicht-
gemässer Aufmerksamkeit haben konnten. 

  

141 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

143 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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2 Der Halter und sein Haftpflichtversicherer haben den Rückgriff auf 
die Personen, die das Motorfahrzeug entwendeten, sowie auf den Füh-
rer, der bei Beginn der Fahrt von der Entwendung zum Gebrauch 
Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konn-
te. 
3 Der Versicherer darf den Halter nicht finanziell belasten, wenn die-
sen an der Entwendung keine Schuld trifft. 

Art. 76144 
1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und 
betreiben gemeinsam den Nationalen Garantiefonds, der eigene 
Rechtspersönlichkeit hat. 
2 Der Nationale Garantiefonds hat folgende Aufgaben: 

a.145 Er deckt die Haftung für Schäden, die in der Schweiz verur-
sacht werden durch: 
1. nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge

und Anhänger, soweit nach diesem Gesetz eine Versiche-
rungspflicht besteht, 

2. Radfahrer oder Benützer fahrzeugähnlicher Geräte, sofern
der Schädiger nicht ermittelt werden kann oder der Scha-
den weder vom Schädiger noch von einer Haftpflichtver-
sicherung noch von einer für ihn verantwortlichen Person 
oder einer anderen Versicherung gedeckt wird; 

b. Er deckt die Haftung für Schäden, die durch in der Schweiz
zugelassene Motorfahrzeuge und Anhänger verursacht werden, 
wenn über den leistungspflichtigen Haftpflichtversicherer der 
Konkurs eröffnet worden ist; 

c. Er betreibt die Entschädigungsstelle nach Artikel 79d.
3 Der Bundesrat regelt: 

a. die Aufgaben des Nationalen Garantiefonds nach Absatz 2;
b. einen Selbstbehalt des Geschädigten für Sachschäden;
c. die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit

den Schadenersatzleistungen des Nationalen Garantiefonds.
4 Im Falle von Absatz 2 Buchstabe a entfällt die Leistungspflicht des 
Nationalen Garantiefonds in dem Umfange, in dem der Geschädigte 
Leistungen aus einer Schadensversicherung oder einer Sozialversiche-
rung beanspruchen kann. 

  

144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

145 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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5 Der Bundesrat kann im Falle von Absatz 2 Buchstabe a: 
a.146 den Nationalen Garantiefonds zur Vorleistung verpflichten, 

wenn der Schädiger keine leistungspflichtige Haftpflichtversi-
cherung hat oder das Fehlen einer solchen Versicherung strittig 
ist; 

b. die Leistungspflicht des Nationalen Garantiefonds gegenüber
im Ausland wohnhaften ausländischen Geschädigten bei feh-
lender Reziprozität beschränken oder aufheben. 

6 Mit der Zahlung der Ersatzleistung an den Geschädigten tritt der 
Nationale Garantiefonds für die von ihm gedeckten gleichartigen 
Schadensposten in die Rechte des Geschädigten ein. 

Art. 76a147 
1 Der Halter eines Motorfahrzeuges leistet jährlich je einen Beitrag 
nach der Art des versicherten Risikos, der zur Deckung des Aufwan-
des nach den Artikeln 74, 76, 79a und 79d bestimmt ist.148 
2 Das nationale Versicherungsbüro und der nationale Garantiefonds 
bestimmen diese Beiträge; sie bedürfen der Genehmigung durch die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).149 
3 Die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer erheben diese Beiträge 
gleichzeitig mit der Prämie.150 
4 Der Bund sowie seine Betriebe und Anstalten sind von der Beitrags-
pflicht ausgenommen. Kantone als Halter von Motorfahrzeugen, für 
die keine Haftpflichtversicherungspflicht besteht (Art. 73 Abs. 1), sind 
insoweit beitragspflichtig, als ihre Fahrzeuge versichert sind. 
5 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten; er regelt namentlich die 
Berechnungsgrundlagen für den Beitrag und dessen Genehmigung. 

  

146 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

147 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 1980, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 1509; BBl 1980 I 477). Siehe auch Art. 108 hiernach. 

148 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

149 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

150 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). 
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Art. 76b151 
1 Geschädigte haben ein Forderungsrecht unmittelbar gegen das Natio-
nale Versicherungsbüro und den Nationalen Garantiefonds. 
2 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds 
stehen unter der Aufsicht des ASTRA152. 
3 Personen, die Aufgaben des Nationalen Versicherungsbüros und des 
Nationalen Garantiefonds wahrnehmen oder deren Ausführung beauf-
sichtigen, sind Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Sie sind zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben befugt, die 
dafür benötigten Personendaten, einschliesslich besonders schützens-
werter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bearbeiten 
zu lassen. 
4 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds 
können: 

a. ihre Mitglieder oder Dritte mit der Erfüllung der ihnen oblie-
genden Aufgaben betrauen und einen geschäftsführenden Ver-
sicherer bezeichnen; 

b. mit anderen nationalen Versicherungsbüros und nationalen Ga-
rantiefonds sowie mit ausländischen Stellen, die gleichartige 
Aufgaben wahrnehmen, Vereinbarungen zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Verkehrs und über den Schutz von Ver-
kehrsopfern im grenzüberschreitenden Verkehr abschliessen. 

5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufgaben und Befug-
nisse des Nationalen Versicherungsbüros und des Nationalen Garantie-
fonds betreffend: 

a. Schadendeckung im In- und Ausland;
b. Förderung und Entwicklung des Versicherungsschutzes und

des Verkehrsopferschutzes im grenzüberschreitenden Verkehr.

Art. 77 
1 Gibt ein Kanton Fahrzeugausweise und Kontrollschilder für Motor-
fahrzeuge ab, ohne dass die vorgeschriebene Versicherung besteht, so 
haftet er im Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherung für den 
Schaden, für den die Halter der Motorfahrzeuge aufzukommen ha-
ben.153 Er haftet in gleicher Weise, wenn er es versäumt, Fahrzeug-
ausweis und Kontrollschilder innert 60 Tagen nach der Meldung des 
Versicherers im Sinne von Artikel 68 oder nach der Meldung des 

  

151 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

152 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. 

153 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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Halters über die endgültige Ausserverkehrsetzung eines Fahrzeuges 
einzuziehen.154 
2 Der Kanton oder sein Versicherer hat den Rückgriff gegen den Hal-
ter, der nicht im guten Glauben war, er sei durch die vorgeschriebene 
Versicherung gedeckt. 
3 Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für die Abgabe von Fahr-
zeugausweisen und Kontrollschildern durch den Bund.155 

Art. 78156 

Art. 79157 

Art. 79a158 
1 Die Auskunftsstelle erteilt Geschädigten und Sozialversicherungen 
die erforderlichen Auskünfte, damit sie Schadenersatzansprüche gel-
tend machen können. 
2 Der Bundesrat bestimmt, welche Auskünfte zu erteilen sind. 
3 Er kann Behörden und Private verpflichten, der Auskunftsstelle die 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. 

Art. 79b159 
1 In der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung zugelassene Versicherungseinrichtungen sind verpflichtet, in 
jedem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes einen Schadenregu-
lierungsbeauftragten zu benennen. Sie übermitteln dessen Namen und 
Adresse den Auskunftsstellen dieser Staaten und der Auskunftsstelle 
nach Artikel 79a. 
2 Der Bundesrat kann die Versicherungseinrichtungen nach Absatz 1 
zur Ernennung von Schadenregulierungsbeauftragten in weiteren 
Staaten verpflichten. 
3 Schadenregulierungsbeauftragte sind natürliche oder juristische Per-
sonen, die in ihrem Tätigkeitsstaat Versicherungseinrichtungen mit 

  

154 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit  
1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 

155 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

156 Aufgehoben durch Ziff. 7 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die 
Unfallversicherung, mit Wirkung seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 1676; BBl 1976 III 141). 

157 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

158 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

159 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
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Sitz in einem anderen Staat vertreten. Sie bearbeiten und regulieren 
nach Artikel 79c Haftpflichtansprüche, die Geschädigte mit Wohnsitz 
in ihrem Tätigkeitsstaat gegen die von ihnen vertretene Versicherungs-
einrichtung erheben. 
4 Sie müssen: 

a. in ihrem Tätigkeitsstaat domiziliert sein;
b. über ausreichende Befugnisse verfügen, um die Versicherungs-

einrichtung gegenüber Geschädigten zu vertreten und deren
Schadenersatzansprüche in vollem Umfang zu befriedigen;

c. in der Lage sein, die Fälle in der Amtssprache beziehungs-
weise den Amtssprachen ihrer Tätigkeitsstaaten zu bearbeiten.

5 Sie können auf Rechnung einer oder mehrerer Versicherungsein-
richtungen tätig sein. 

Art. 79c160 
1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen, die in der 
Schweiz tätigen Schadenregulierungsbeauftragten, der Bund und die 
Kantone für ihre Fahrzeuge, die nicht versichert sind, sowie das Natio-
nale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds haben Ge-
schädigten, die Haftpflichtansprüche gegen sie erheben, innert dreier 
Monate: 

a. ein begründetes Schadenersatzangebot vorzulegen, sofern die
Haftung unstreitig und der Schaden beziffert worden ist; 

b. eine begründete Antwort auf die mit der Schadenersatzforde-
rung gemachten Darlegungen zu erteilen, sofern die Haftung 
bestritten wird oder nicht eindeutig feststeht oder der Schaden 
nicht vollständig beziffert worden ist. 

2 Die dreimonatige Frist beginnt für die mit der Schadenersatzforde-
rung konkret geltend gemachten Ansprüche mit dem Eingang der 
Ersatzforderung bei der vom Geschädigten angegangenen Stelle. 
3 Nach Ablauf der dreimonatigen Frist beginnt die Pflicht zur Leistung 
von Verzugszinsen. Weitergehende Ansprüche des Geschädigten 
bleiben vorbehalten. 

  

160 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
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Art. 79d161 
1 Geschädigte mit Wohnsitz in der Schweiz können ihre Haftpflicht-
ansprüche bei der Entschädigungsstelle des Nationalen Garantiefonds 
geltend machen, wenn: 

a. die zur Schadenregulierung angegangene Stelle ihren Ver-
pflichtungen gemäss Artikel 79c nicht nachgekommen ist; 

b. der leistungspflichtige ausländische Haftpflichtversicherer in
der Schweiz keinen Schadenregulierungsbeauftragten benannt 
hat; 

c. sie in einem ausländischen Staat, dessen nationales Versiche-
rungsbüro dem System der grünen Karte beigetreten ist, durch 
ein Motorfahrzeug geschädigt worden sind, das nicht ermittelt 
werden kann oder dessen Versicherer nicht innert zweier Mo-
nate ermittelt werden kann. 

2 Keine Ansprüche gegen die Entschädigungsstelle bestehen, wenn die 
geschädigte Person: 

a. im In- oder Ausland gerichtliche Schritte zur Durchsetzung
ihrer Ersatzansprüche eingeleitet hat; oder 

b. einen Schadenersatzanspruch direkt an den ausländischen Ver-
sicherer gerichtet und dieser innert dreier Monate eine be-
gründete Antwort erteilt hat. 

Art. 79e162 
1 Die Artikel 79a–79d sind gegenüber einem anderen Staat nur an-
wendbar, wenn der betreffende Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt. 
2 Die FINMA veröffentlicht eine Liste der Staaten, welche Gegenrecht 
gewähren.163 

  

161 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

162 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

163 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

Entschädigungs-
stelle 

Reziprozität 



274

Strassenverkehr 741.01 

4. Abschnitt: Verhältnis zu andern Versicherungen

Art. 80164 
Geschädigten, die nach dem Unfallversicherungsgesetz vom 20. März 
1981165 versichert sind, bleiben die Ansprüche aus diesem Gesetz 
gewahrt. 

Art. 81166 
Wird ein Versicherter der Militärversicherung durch ein Militärfahr-
zeug verletzt oder getötet, so hat der Bund den Schaden ausschliesslich 
nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992167 über die Militärver-
sicherung zu decken. 

5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen

Art. 82168 
Die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Versicherungen sind bei 
einer zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versiche-
rungseinrichtung abzuschliessen. Vorbehalten bleibt die Anerkennung 
der im Ausland abgeschlossenen Versicherungen für ausländische 
Fahrzeuge. 

Art. 83 
1 Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche aus Unfällen mit Motor-
fahrzeugen, Fahrrädern und fahrzeugähnlichen Geräten verjähren in 
zwei Jahren vom Tag hinweg, an dem der Geschädigte Kenntnis vom 
Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jeden-
falls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren vom Tag des Unfalles 
an.169 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für 
die das Strafrecht eine längere Verjährung vorsieht, so gilt diese auch 
für den Zivilanspruch. 
2 Die Unterbrechung der Verjährung gegenüber dem Haftpflichtigen 
wirkt auch gegenüber dem Versicherer und umgekehrt. 
  

164 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

165 SR 832.20 
166 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung, 

in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 3043; BBl 1990 III 201). 
167 SR 833.1 
168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1993 3330, 1994 815; BBl 1993 I 805). 
169 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

Obligatorische 
Unfallversiche-
rung 

Militär-
versicherung 

Versicherer 

Verjährung 
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3 Der Rückgriff unter den Haftpflichtigen aus einem Unfall mit Motor-
fahrzeugen, Fahrrädern oder fahrzeugähnlichen Geräten und die übri-
gen in diesem Gesetz vorgesehenen Rückgriffsrechte verjähren in zwei 
Jahren vom Tag hinweg, an dem die zugrunde liegende Leistung 
vollständig erbracht und der Pflichtige bekannt wurde.170 
4 Im Übrigen gilt das Obligationenrecht171. 

Art. 84172 

Art. 85173 

Art. 86174 

Art. 87 
1 Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz weg-
bedingen oder beschränken, sind nichtig. 
2 Vereinbarungen, die offensichtlich unzulängliche Entschädigungen 
festsetzen, sind binnen Jahresfrist seit ihrem Abschluss anfechtbar. 

Art. 88 
Wird einem Geschädigten durch Versicherungsleistungen der Schaden 
nicht voll gedeckt, so können Versicherer ihre Rückgriffsrechte gegen 
den Haftpflichtigen oder dessen Haftpflichtversicherer nur geltend 
machen, soweit dadurch der Geschädigte nicht benachteiligt wird. 

Art. 89 
1 Der Bundesrat kann Motorfahrzeuge von geringer Motorkraft oder 
Geschwindigkeit und solche, die selten auf öffentlichen Strassen 
verwendet werden, von den Bestimmungen dieses Titels ganz oder 
teilweise ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie 
aufstellen.175 
2 Er erlässt die erforderlichen Vorschriften über die Versicherung bei 
Händlerschildern, Wechselschildern und in ähnlichen Fällen. 
  

170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

171 SR 220 
172 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829). 
173 Aufgehoben durch Ziff. I Bst. d des Anhangs zum IPRG vom 18. Dez. 1987, mit Wirkung 

seit 1. Jan. 1980 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263). 
174 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 21 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008,  

mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). 
175 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

Vereinbarungen 

Bedingungen  
des Rückgriffs 

Zusatz-
bestimmungen 
über Haftpflicht 
und Ver-
sicherung 
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3 Gegen Verfügungen der kantonalen Behörden über die Unterstellung 
eines Fahrzeugs, eines Unternehmens oder einer sportlichen Ver-
anstaltung unter die Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes und 
unter die Versicherungspflicht kann nach den allgemeinen Bestim-
mungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.176 

  

176 Fassung gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).   
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Verkehrsversicherungsverordnung 
(VVV)1 

vom 20. November 1959 (Stand am 1. Januar 2012) 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 25, 64, 67 Absatz 3, 70 Absatz 3, 72 Absatz 1, 74 Absatz 3, 
76 Absätze 3 und 5, 76a Absatz 5, 76b Absatz 5, 79a Absätze 2 und 3, 89 Absätze 1 
und 2, 106 Absatz 1 sowie 108 des Strassenverkehrsgesetzes vom  
19. Dezember 19582 (SVG),3

verordnet: 

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Motorfahrzeuge4 
1 Die im SVG und in dieser Verordnung enthaltenen Haftpflicht- und Versiche-
rungsbestimmungen für Motorfahrzeuge gelten, unter Vorbehalt der Artikel 34–38, 
für alle Motorfahrzeuge.5 
2 Die besondern Vorschriften des Bundesgesetzes vom 29. März 19506 über die 
Trolleybusunternehmungen bleiben vorbehalten. 

Art. 2 Losgelöste Motorfahrzeug-Anhänger 
1 Wird ein Schaden durch einen Anhänger verursacht, der nicht mit einem Motor-
fahrzeug verbunden ist, so trifft die Haftung gemäss Artikel 69 SVG den Halter des 
Anhängers. Hat jedoch eine andere Person in ihrer Eigenschaft als Motorfahrzeug-
halter den Anhänger zur Zeit des Unfalles oder unmittelbar vorher verwendet, so 
obliegt diesem Motorfahrzeughalter die Haftung für den durch den Anhänger verur-
sachten Schaden. 

 AS 1959 1271 
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Okt. 1980, in Kraft seit 1. Jan. 1981  

(AS 1980 1511). Gemäss derselben Bestimmung wurden die Einschaltartikel «bis» mit 
kleinen Buchstaben «a» numeriert. 

2 SR 741.01 
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 649). 
4 Gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 wurden im ganzen 

Erlass die Randtitel in Sachüberschriften umgewandelt (AS 2011 4933). 
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4933). 
6 SR 744.21 

741.31
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2 Hält der Haftpflichtige mehrere für das Ziehen des Anhängers geeignete Motor-
fahrzeuge, die bei verschiedenen Versicherern versichert sind, so obliegt die Versi-
cherungsleistung dem Versicherer des Motorfahrzeugs, an dem der Anhänger zur 
Zeit des Unfalles oder unmittelbar vorher verwendet wurde. Besteht kein solcher 
Zusammenhang zwischen dem Anhänger und einem bestimmten Zugfahrzeug, so 
haften die verschiedenen Versicherer dem Geschädigten solidarisch für die Ersatz-
leistung. Diese wird unter die Versicherer verteilt nach der Zahl der bei jedem von 
ihnen versicherten Zugfahrzeuge. 
3 Wird ein Schaden von einem Anhängewagen verursacht, der nicht für die Verwen-
dung an Motorfahrzeugen bestimmt ist, so findet Artikel 69 SVG nur Anwendung, 
wenn der Anhängewagen zur Zeit des Unfalles oder unmittelbar vorher an einem 
Motorfahrzeug verwendet wurde. 

2. Teil: Haftpflichtversicherung der Motorfahrzeuge
1. Abschnitt: Mindestversicherung und
gemeinsame Bestimmungen7 
I. Versicherungsnachweis 

Art. 38 Mindestversicherung 
1 Die Versicherung muss die Ersatzrechte der Geschädigten mindestens bis zum 
Betrag von 5 Millionen Franken je Unfallereignis für Personen- und Sachschäden 
zusammen decken.
2 Bei Motorwagen und Anhängerzügen, mit denen Personen befördert werden, 
erhöht sich die Mindestversicherung für das Unfallereignis bei einer Platzzahl von 
10 bis 50 Personen auf 10 Millionen Franken und bei einer Platzzahl ab 51 Personen 
auf 20 Millionen Franken. 

Art. 3a9 Erfordernis 
1 Motorfahrzeuge und zur Personenbeförderung bestimmte Anhänger, einschliess-
lich Sattelanhänger, ausgenommen Fahrzeuge des Bundes und der Kantone, werden 
zum Verkehr nur zugelassen, wenn der Behörde ein Versicherungsnachweis vor-
liegt. 
2 Ein neuer Versicherungsnachweis ist der Behörde zu übermitteln, wenn ein Fahr-
zeug im Verkehr belassen oder erneut zum Verkehr zugelassen werden soll: 

  

7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1857). 

8 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975 (AS 1975 1857). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 14. Jan. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 649). 

9 Ursprünglich Art. 3. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Febr. 2007 (AS 2007 83). 
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a. nach der Übernahme durch einen andern Halter;
b. nach der Verlegung des Standortes in einen andern Kanton;
c. nach der Hinterlegung der Kontrollschilder bei der zuständigen Behörde

(Art. 68 Abs. 3 SVG);
d. nach der Meldung des Versicherers über Aussetzen oder Aufhören der Ver-

sicherung (Art. 68 Abs. 2 SVG);
e. bei der Ersetzung des Kontrollschildes durch ein solches mit anderer Num-

mer.
3 Der Versicherer kann den Geschädigten in den Fällen gemäss Absatz 2 Buchstaben 
a und b das Fehlen des neuen Versicherungsnachweises nicht entgegenhalten, solan-
ge das Fahrzeug mit dem bisherigen Fahrzeugausweis versehen ist. 
4 Die Zulassungsbehörden melden dem Bundesamt für Strassen nach den Vorschrif-
ten von Anhang 1: 

a. die Zulassung des Fahrzeuges (Kontrollmeldung);
b. die Ausserverkehrsetzung des Fahrzeuges.

5 Das Bundesamt für Strassen gibt die Daten nach Absatz 4 dem Versicherer, der 
den Versicherungsnachweis ausgestellt hat, weiter. 

Art. 4 Inhalt und Form 
1 Der Versicherungsnachweis enthält die erforderlichen Angaben über das Fahrzeug, 
den Halter und den Versicherer sowie über die für die Anwendung dieser Verord-
nung erheblichen Bedingungen des Versicherungsvertrages und bezeichnet den Tag, 
an dem die Versicherungsdeckung beginnt. 
2 Bedingungen des Versicherungsnachweises, inbegriffen Beschränkungen und Be-
fristungen, die in dieser Verordnung nicht vorgesehen sind, gelten als nicht vorhan-
den. 
3 Die Versicherungsnachweise müssen in elektronischer Form ausgestellt und vom 
Versicherer an das automatisierte Fahrzeug- und Fahrzeughalterregister (MOFIS) 
übermittelt werden. Die Ausgestaltung und die Übermittlung der Versicherungs-
nachweise richten sich nach Anhang 1.10 

Art. 5 Ausstellung der Nachweise 
1 Versicherungsnachweise können ausgestellt werden: 

a. von Versicherungsunternehmungen, die nach der Bundesgesetzgebung über
die Versicherungsaufsicht zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der Schweiz zugelassen sind; 

  

10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 
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b.11 von der Bundesverwaltung und der Schweizerischen Post für die nicht bei 
einer Versicherungsunternehmung versicherten Fahrzeuge des Bundes. 

2 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht12 teilt den kantonalen Behörden die Liste 
der Unternehmungen nach Absatz 1 Buchstabe a mit und gibt ihnen die eintretenden 
Änderungen bekannt.13 
3 Versicherungsnachweise, die für den Versicherten auf den Beginn eines Monats 
ausgestellt werden, sind so zu übermitteln, dass die kantonale Behörde das Fahrzeug 
an den letzten beiden Arbeitstagen des Vormonats zum Verkehr zulassen kann.14 
4 Internationale Versicherungsausweise (Grüne Karten) werden vom nationalen 
Versicherungsbüro oder, mit dessen Genehmigung, von in der Schweiz zur Motor-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherern abgegeben.15 

Art. 6 Prüfung, Aufbewahrung 
1 Die Behörde weist den Versicherungsnachweis zurück, wenn die darin enthaltenen 
Angaben unvollständig oder unzutreffend sind. In Zweifelsfällen veranlasst sie die 
erforderlichen Erhebungen oder benachrichtigt den Versicherer. Dies gilt sinnge-
mäss, wenn anzunehmen ist, dass die im Nachweis festgehaltenen Tatsachen nach-
träglich eine Änderung erfahren haben. 
2 Versicherungsnachweise werden vom Bundesamt für Strassen während ihrer 
Gültigkeit und danach noch drei Jahre lang elektronisch aufbewahrt.16 
3 …17 

II. Aussetzen und Aufhören der Versicherung

Art. 7 Meldung des Versicherers 
1 Der Versicherer darf das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung frühestens an 
dem Tag melden, an dem die vertragsgemässe Versicherungsdeckung endet. Veran-
lasst der Versicherer das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung, so hat er dem 
Versicherungsnehmer die bevorstehende Meldung und deren Folgen anzukündigen. 

  

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 der V vom 23. Febr. 2005 über die Fahrzeuge des 
Bundes und ihre Führer und Führerinnen (AS 2005 1167). 

12 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 
Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. Die Anpassung 
wurde im ganzen Text vorgenommen. 

13 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

15 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

17 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
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2 Nach Eingang der Meldung entzieht die Behörde unverzüglich den Fahrzeugaus-
weis gemäss Artikel 16 Absatz 1 SVG und beauftragt die Polizei, Fahrzeugausweis 
und Kontrollschilder einzuziehen. 
3 Der Entzug des Fahrzeugausweises fällt dahin, wenn der Behörde ein neuer Versi-
cherungsnachweis vorliegt.18 
4 Liegt kein neuer Versicherungsnachweis vor und sind die Kontrollschilder am 
30. Tag nach Ablauf der vertragsgemässen Versicherungsdeckung nicht bei der
Behörde eingetroffen, so werden sie zum Einzug im automatisierten Polizeifahn-
dungssystem (RIPOL) ausgeschrieben.19 

Art. 7a20 Konkurs eines Versicherers 
1 Wird über einen Versicherer der Konkurs eröffnet, so macht die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht den kantonalen Zulassungsbehörden davon unverzüglich An-
zeige. 
2 Die kantonale Behörde fordert die Fahrzeughalter unverzüglich auf, ihr innerhalb 
von vier Wochen einen neuen Versicherungsnachweis zu übermitteln oder die 
Kontrollschilder zu hinterlegen.21 
3 Liegt auf diesen Zeitpunkt kein neuer Versicherungsnachweis vor oder sind die 
Kontrollschilder nicht bei der Behörde eingetroffen, so verfügt sie unverzüglich den 
Entzug des Fahrzeugausweises nach Artikel 16 Absatz 1 SVG, beauftragt die Poli-
zei, Fahrzeugausweis und Kontrollschilder einzuziehen, und schreibt letztere zum 
Einzug im RIPOL aus.22 
4 Liegt kein neuer Versicherungsnachweis vor und sind die Kontrollschilder am 
30. Tag nach Ablauf der vertragsgemässen Versicherungsdeckung nicht bei der
Behörde eingetroffen, so werden sie zum Einzug im automatisierten Polizeifahn-
dungssystem (RIPOL) ausgeschrieben.23 

Art. 8 Hinterlegung von Fahrzeugausweis und Kontrollschildern 
1 Der Halter, der die Versicherung ruhen lassen will, hat die Kontrollschilder bei der 
zuständigen Behörde zu hinterlegen (Art. 68 Abs. 3 SVG). Nimmt er das Fahrzeug 
nicht mehr in Betrieb, so hat er auch den Fahrzeugausweis abzugeben, damit die 

  

18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

19 Fassung gemäss Ziff. I 16 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das  
Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit  
5. Dez. 2008 (AS 2008 4943). 

20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

23 Fassung gemäss Ziff. I 16 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das  
Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit  
5. Dez. 2008 (AS 2008 4943). 
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Behörde diesen als ungültig kennzeichnet; sonst werden die Kontrollschilder für 
eine vom Bundesamt für Strassen24 zu bestimmende Dauer gesperrt.25 26 
2 Ausweis und Kontrollschilder können jederzeit der Behörde abgegeben oder ihr 
durch die Post zugestellt werden. Die Versicherung ruht von dem auf die Abgabe 
oder Versendung folgenden Tag an. Die für die Entgegennahme zuständigen Stellen 
führen ein Verzeichnis der hinterlegten Ausweise und Kontrollschilder, aus dem 
hervorgeht, von welchem Tage an die Versicherung ruht. 

III. Ersatzfahrzeuge und vorläufige Verkehrsberechtigung27

Art. 9 Behördliche Bewilligung 
1 Die Übertragung der Kontrollschilder eines Motorfahrzeugs auf ein Ersatzfahrzeug 
bedarf in jedem einzelnen Falle einer vorausgehenden schriftlichen Bewilligung der 
zuständigen Behörde. 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn ein mit schweizerischen Kontrollschildern 
verkehrendes Fahrzeug wegen Beschädigung, Reparatur, Revision, Umbau u. dgl. 
nicht gebrauchsfähig und das Ersatzfahrzeug betriebssicher ist.28 
3 Für die Nachprüfung von Ersatzfahrzeugen gilt Artikel 33 der Verordnung vom 
19. Juni 199529 über die technischen Anforderungen für Strassenfahrzeuge sinnge-
mäss.30 
4 Als Ersatzfahrzeug kann nur bewilligt werden: 

a. für ein Motorrad ein anderes Motorrad und für ein Kleinmotorrad ein ande-
res Kleinmotorrad;

b. für ein Leichtmotorfahrzeug ein anderes Leichtmotorfahrzeug;
c. für ein dreirädriges Motorfahrzeug ein anderes dreirädriges Motorfahrzeug

oder ein Kleinmotorfahrzeug;
d. für ein Kleinmotorfahrzeug ein anderes Kleinmotorfahrzeug oder ein drei-

rädriges Motorfahrzeug;

  

24 Ausdruck gemäss Art. 1 Ziff. 6 der V vom 22. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1998  
(AS 1998 1796). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

25 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

26 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 5. Sept. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968  
(AS 1967 1295). 

27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 649). 

28 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 5. Sept. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968  
(AS 1967 1295). 

29 SR 741.41 
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1995 5465). 
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e. für einen leichten Motorwagen ein anderer leichter Motorwagen;
f. für einen schweren Personenwagen ein anderer Personenwagen;
g.31 für einen schweren Motorwagen zum Sachentransport ein anderer Motor-

wagen zum Sachentransport;
h. für einen Gesellschaftswagen ein anderer Gesellschaftswagen, dessen Platz-

zahl nach Artikel 3 Absatz 2 keine höhere Mindestversicherung bedingt;
i. für einen gewerblichen Traktor ein anderer gewerblicher Traktor;
k. für ein landwirtschaftliches Motorfahrzeug ein anderes landwirtschaftliches

Motorfahrzeug;
l. für eine schwere oder leichte Arbeitsmaschine eine andere Arbeitsmaschine,

für einen Arbeitskarren ein anderer Arbeitskarren;
m. für einen Anhänger ein anderer Anhänger gleicher oder ähnlicher Art; bei

Anhängern zur Personenbeförderung gilt Buchstabe h sinngemäss.32

5 Die Behörde kann in begründeten Fällen Abweichungen von Absatz 4 gestatten, 
sofern für das Ersatzfahrzeug ein Versicherungsnachweis vorliegt; für Anhänger, die 
nicht der Personenbeförderung dienen, ist kein Versicherungsnachweis erforderlich.33 
6 In begründeten Härtefällen kann die Behörde für ein wegen Beschädigung oder 
Reparatur nicht gebrauchsfähiges leichtes Motorfahrzeug oder einen schweren 
Personenwagen zum berufsmässigen Personentransport einen Personenwagen oder 
Kleinbus ohne Fahrtschreiber als Ersatzfahrzeug bewilligen. Das Führen des Ar-
beitsbuches richtet sich in diesem Fall nach Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung 
vom 6. Mai 198134 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Führer von 
leichten Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen sowie nach 
Artikel 15 Absatz 1 der Chauffeurverordnung vom 19. Juni 199535.36 

Art. 10 Verfahren, Frist 
1 Die Bewilligung für die Verwendung des Ersatzfahrzeugs wird nur erteilt, wenn 
der Fahrzeugausweis des Originalfahrzeugs bei der Behörde hinterlegt wird. 
2 Die Bewilligung ist auf längstens 30 Tage zu befristen.37 

  

31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1383). 

32 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

34 SR 822.222 
35 SR 822.221 
36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
37 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  

(AS 2007 83). 
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3 Die Bewilligung ist nach Ablauf der Frist unverzüglich der Behörde zurückzuge-
ben. Kommt der Halter dieser Pflicht nicht nach, so trifft die Behörde die erforderli-
chen Massnahmen. 
4 …38 

Art. 10a39 Generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen 
1 Die Behörde kann Unternehmen, die über betriebseigene Ersatzfahrzeuge verfü-
gen, generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen erteilen. Eine generelle Ersatzfahrzeug-
bewilligung ist zu erteilen, wenn mehrere Einzelhalter über ein gemeinsames Ersatz-
fahrzeug verfügen und durch eine gemeinsam genutzte Organisation, beispielsweise 
eine Taxizentrale, verbunden sind. Die Bewilligung ist auf ein Jahr zu befristen und 
kann jeweils um ein Jahr verlängert werden. 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 

a. das Ersatzfahrzeug betriebssicher ist; und
b. die letzte amtliche Prüfung des Ersatzfahrzeugs bei der Erteilung oder Ver-

längerung der Bewilligung nicht weiter zurückliegt als die letzte amtliche
Prüfung bei der ordentlichen Immatrikulation.

3 Im Fahrzeugausweis für Ersatzfahrzeuge oder in einem Anhang zum Fahrzeug-
ausweis werden die Kontrollschild-Nummern und die Marke des Fahrzeuges oder 
der Fahrzeuge eingetragen, die zu ersetzen sind. Bei einem Ersatzfahrzeug mehrerer 
einzelner Halter ist die Bezeichnung der gemeinsam genutzten Organisation, bei-
spielsweise einer Taxizentrale, einzutragen. 
4 Der Ersatzfahrzeugausweis ist nur gültig, wenn gleichzeitig der Fahrzeugausweis 
des nicht gebrauchsfähigen Fahrzeuges mitgeführt wird. 

Art. 10b40 Vorläufige Verkehrsberechtigung 
1 Der Halter darf für Fahrten in der Schweiz ein amtlich geprüftes Fahrzeug, für das 
der Fahrzeugausweis noch nicht erteilt wurde, mit den Kontrollschildern seines 
Fahrzeuges verwenden, das ausser Verkehr gesetzt werden soll, wenn: 

a. ein gültiger Versicherungsnachweis vorliegt; ausgenommen sind Anhänger,
die weder der Personenbeförderung noch dem Transport gefährlicher Güter 
dienen; 

  

38 Eingefügt durch Art. 152 Ziff. 1 der V vom 27. Okt. 1976 über die Zulassung von Perso-
nen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV – AS 1976 2423). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 11. April 2001 (AS 2001 1383). 

39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1383). 

40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 649). 
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b. die Unterlagen nach Artikel 74 Absatz 1 Buchstaben a und b Ziffer 1 der
Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 197641 (VZV) und der
Fahrzeugausweis des Fahrzeuges, das ausser Verkehr gesetzt werden soll,
der Zulassungsbehörde oder zu deren Händen der Post übergeben sowie ge-
gebenenfalls zusätzlich die Unterlagen nach Artikel 81 Absatz 3 VZV und
Artikel 16 Absatz 2 oder Artikel 15 Absatz 5 der Schwerverkehrsabgabe-
verordnung vom 6. März 200042 (SVAV) beigelegt worden sind; und

c. die Erklärung nach Anhang 5 vom Halter ausgefüllt mitgeführt wird.
2 Die Berechtigung ist längstens 30 Tage ab Gültigkeitsbeginn des Versicherungs-
nachweises gültig. 
3 Sie gilt für schwere und leichte Motorfahrzeuge und Anhänger unter sich, die 
gleichartige Kontrollschilder tragen dürfen, sowie für Motorfahrzeuge und Anhän-
ger, die mit Wechselschildern verwendet werden. Sie gilt jedoch nicht für Motor-
fahrzeuge und Anhänger, die provisorisch immatrikuliert sind oder mit Tagesaus-
weisen verwendet werden. 
4 Massgeblich für die Ausser- und die Inverkehrsetzung ist das Datum des Poststem-
pels. 
5 Wurde der Versicherungsnachweis nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt, so 
erstreckt sich die für das ursprüngliche Fahrzeug geltende Haftpflichtversicherung 
während höchstens 30 Tagen ab Inverkehrsetzung des neuen Fahrzeuges auch auf 
dieses. Der Versicherer kann Rückgriff auf den fehlbaren Halter nehmen.43 

2. Abschnitt: Besondere Verhältnisse
I. Erhöhte Risiken 

Art. 11 Art der Risiken 
1 Der Halter bedarf einer behördlichen Bewilligung, die im Fahrzeugausweis zu 
vermerken ist, wenn er ein Motorfahrzeug oder einen Anhänger zum Transport von 
gefährlichen Gütern verwenden will, für das die erhöhte Versicherungsdeckung nach 
Artikel 12 erforderlich ist. Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn das erhöhte Risiko 
im Versicherungsnachweis vermerkt ist.44 
2 Motorwagen, die mit dem Führersitz mehr als neun Plätze aufweisen, werden zum 
Verkehr nur zugelassen, wenn im Versicherungsnachweis wenigstens so viele Plätze 
vermerkt sind, wie das Fahrzeug aufweist.45 

  

41 SR 741.51 
42 SR 641.811 
43 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  

(AS 2007 83). 
44 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 25. März 1998, in Kraft seit 1. Mai 1998  

(AS 1998 1188). 
45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
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3 Der Versicherer kann den Geschädigten das Fehlen der vertraglichen Deckung für 
die in diesem Artikel genannten besondern Risiken nicht entgegenhalten. 

Art. 12 Gefährliche Güter 
1 Die Mindestversicherung für Motorfahrzeuge und Anhängerzüge, mit denen ge-
fährliche Güter befördert werden, beträgt je Unfallereignis für Personen- und Sach-
schäden zusammen 15 Millionen Franken.46 Personenschäden sind zuerst zu decken. 
Werden gefährliche Güter nur auf einem Anhänger befördert, so ist für diesen An-
hänger eine Zusatzversicherung erforderlich.47 
2 Sofern der Versicherungsvertrag nichts anderes bestimmt, gilt die erhöhte Versi-
cherungsdeckung gemäss Absatz 1 nur, wenn der Schaden durch die gefährlichen 
Eigenschaften der beförderten Güter48 verursacht wurde. 
3 Die Liste der gefährlichen Güter wird vom Bundesrat aufgestellt. 

II. Wechsel-Kontrollschilder

Art. 13 Allgemeine Bedingungen 
1 Wechselschilder werden auf Ersuchen des Fahrzeughalters nach Massgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen erteilt. 
2 Ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar wird nur für Fahrzeuge desselben 
Halters und mit Standort im gleichen Kanton abgegeben. Wechselschilder werden 
für höchstens zwei Fahrzeuge erteilt, und die Verwendung von mehr als einem 
Wechselschild oder Wechselschilderpaar an einem Fahrzeug ist nicht gestattet; diese 
Einschränkungen gelten nicht für Arbeitsmotorwagen und Anhänger.49 
3 Ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar wird nur für Motorfahrzeuge unter 
sich und für Anhänger unter sich abgegeben; die Fahrzeuge müssen überdies gleich-
artige Kontrollschilder tragen können.50 
4 Für jedes Fahrzeug, das mit Wechselschildern verwendet wird, ist ein gesonderter 
Fahrzeugausweis auszustellen. 

Art. 14 Verwendung 
1 Von den Fahrzeugen, für die ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar erteilt 
wurde, darf stets nur jenes im öffentlichen Verkehr verwendet werden, welches das 
Schild oder Schilderpaar trägt. 

  

46 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 649). 

47 Fassung gemäss Art. 29 Abs. 2 Ziff. 4 der V vom 29. Nov. 2002 über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 4212). 

48 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
49 Fassung gemäss Art. 152 Ziff. 1 VZV (AS 1976 2423). 
50 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 5. Sept. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968  

(AS 1967 1295). 
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2 Werden Widerhandlungen gegen diese Bestimmung festgestellt, so kann dem fehl-
baren Halter die Bewilligung zur Verwendung von Wechselschildern zeitweilig oder 
dauernd entzogen werden. 

Art. 15 Versicherung 
1 Für jedes Motorfahrzeug, für das ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar 
erteilt wird, ist ein gesonderter Versicherungsnachweis erforderlich, der besonders 
gekennzeichnet sein kann. 
2 Wird ein Fahrzeug, dem ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar zugeteilt 
war, unter Zuteilung eines Kontrollschildes mit anderer Nummer neu immatrikuliert, 
so ist ein neuer Versicherungsnachweis beizubringen. 
3 Der Versicherer kann Geschädigten die unerlaubte gleichzeitige Verwendung von 
mehr als einem der Motorfahrzeuge nicht entgegenhalten; er kann jedoch in solchen 
Fällen auf den Halter Rückgriff nehmen. 

III. Provisorische Immatrikulation

Art. 16 Anwendungsfälle 
1 Motorfahrzeuge werden provisorisch immatrikuliert, wenn sich ihr Standort nur 
oder nur noch für beschränkte Zeit in der Schweiz befindet.51 
2 Unverzollte Motorfahrzeuge, deren Halter nicht im Genuss der diplomatischen 
Vorrechte und Befreiungen stehen, dürfen nur provisorisch und nur mit Zustimmung 
der Zollbehörden immatrikuliert werden. 
3 Die Bestimmungen über die Fahrzeuge, die im internationalen Verkehr mit auslän-
dischen Ausweisen und Kontrollschildern zugelassen sind, bleiben vorbehalten. 

Art. 17 Fahrzeugausweis 
1 Für provisorisch immatrikulierte Motorfahrzeuge wird ein besonders gekennzeich-
neter Fahrzeugausweis ausgestellt. Er ist nach Massgabe der folgenden Bestimmun-
gen so zu befristen, dass seine Gültigkeit spätestens an dem im Versicherungsnach-
weis angegebenen Tage und stets auf das Ende eines Monats abläuft. 
2 Die Gültigkeit des Ausweises hat spätestens mit dem zwölften auf die Ausstellung 
folgenden Monat zu enden. Ausweise, die im Oktober oder November ausgestellt 
werden, können jedoch auf Ende des folgenden Jahres befristet werden. Die Verlän-
gerung eines für kürzere Zeit ausgestellten Ausweises bis zu den vorstehend genann-
ten Fristen ist zulässig. 
3 Die provisorische Immatrikulation eines Fahrzeugs kann von der zuständigen Be-
hörde aus zureichenden Gründen verlängert werden. Ist die Gültigkeit der provisori-
schen Immatrikulation während eines Auslandaufenthaltes abgelaufen, können die 

  

51 Fassung gemäss Art. 152 Ziff. 1 VZV (AS 1976 2423). 
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Zollbehörden bei einer Wiedereinreise die Verwendung des Fahrzeugs für höchstens 
48 Stunden bewilligen; Voraussetzung dazu ist der Abschluss einer Grenzversi-
cherung im Sinne von Artikel 4552 dieser Verordnung.53 
4 Als Standort des Fahrzeugs gilt während der Gültigkeitsdauer der provisorischen 
Immatrikulation der Ort, der für die Ausstellung des Ausweises massgebend war. 
Für die Verlängerung ist jedoch der allfällige neue Standortkanton zuständig.54 
5 Die Erteilung des Ausweises kann von der Bezahlung oder Sicherstellung der 
Gebühren und der für die Gültigkeitsdauer des Ausweises geschuldeten Fahrzeug-
steuern abhängig gemacht werden. Weitere Sicherheiten können nicht gefordert 
werden. 

Art. 18 Kontrollschilder und Kontrollmarke 
1 Für provisorisch immatrikulierte Motorfahrzeuge werden besondere Kontrollschil-
der gemäss Anhang 2 Buchstabe A dieser Verordnung abgegeben.55 Die Kontroll-
schilder verlieren ihre Gültigkeit zusammen mit dem Fahrzeugausweis. Sie müssen, 
wenn die im Fahrzeugausweis festgelegte Dauer der provisorischen Immatrikulation 
abgelaufen ist, der ausstellenden Behörde nicht zurückgegeben werden, sind jedoch 
bei missbräuchlicher Verwendung amtlich einzuziehen. 
2 Jedes Kontrollschild trägt die Kontrollmarke gemäss Anhang 2 Buchstabe B; die 
Kontrollmarke nennt das Jahr und den Monat, in dem die Gültigkeit der provisori-
schen Immatrikulation abläuft.56 

Art. 19 Versicherung 
1 Für die provisorische Immatrikulation muss der Behörde ein besonders gekenn-
zeichneter und befristeter Versicherungsnachweis vorliegen.57 
2 Während der im Fahrzeugausweis festgelegten Dauer der provisorischen Immatri-
kulation wird das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung gegenüber Geschädig-
ten nur wirksam, wenn Ausweis und Kontrollschilder der Behörde zurückgegeben 
oder amtlich eingezogen werden und frühestens von dem auf die Versendung, Ab-
gabe oder Einziehung folgenden Tage an. 
3 Im übrigen endet der Versicherungsschutz für Geschädigte frühestens am 15. Tage 
nach Ablauf der im Fahrzeugausweis festgelegten Dauer der provisorischen Immat-
rikulation. 
4 Meldet der Versicherer während der im Fahrzeugausweis festgelegten Dauer der 
provisorischen Immatrikulation das Aussetzen oder Aufhören der Versicherung, so 

  

52 Heute: Art. 44 
53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  

(AS 1975 1857). 
54 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 15. April 1987 (AS 1987 628). 
55 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 15. April 1987 (AS 1987 628). 
56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  

(AS 2007 83). 
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trifft die Behörde geeignete Massnahmen für die Einziehung von Ausweis und 
Kontrollschildern. 
5 …58 

IV. Tagesausweise

Art. 2059 Erteilung 
1 Personen mit Wohnsitz in der Schweiz werden auf Gesuch hin Tagesausweise für 
betriebssichere Motorfahrzeuge oder Anhänger ausgestellt. 
2 Der Gesuchsteller hat zu bestätigen, dass das Fahrzeug betriebssicher ist. Die 
Behörde kann die Betriebssicherheit selber überprüfen oder eine Bestätigung einer 
von ihr anerkannten Reparaturwerkstätte verlangen. 
3 Die Behörde kann vom Gesuchsteller verlangen, dass er weitere Dokumente wie 
den Fahrzeugausweis oder den Prüfungsbericht vorlegt. Sie kann zur Sicherstellung 
der durch nicht rechtzeitige Rückgabe der Kontrollschilder entstandenen Kosten eine 
angemessene Kaution verlangen. 
4 Tagesausweise werden ausgestellt für eine Gültigkeitsdauer von 24, 48, 72 oder 
96 Stunden. 
5 Die mit dem Tagesausweis abgegebenen Kontrollschilder sind spätestens beim 
Ablauf der Gültigkeit des Ausweises bei der zuständigen Behörde abzugeben oder 
ihr durch die Post zuzusenden. 
6 Fahrzeughalter, welche die mit dem Tagesausweis verbundenen Bedingungen nicht 
beachten, können vom weitern Bezug solcher Ausweise ausgeschlossen werden. 

Art. 20a60 Verwendung 
1 Fahrzeuge, die mit einem Tagesausweis versehen sind, dürfen nur für unentgeltli-
che Fahrten verwendet und nicht vermietet werden; es dürfen sich höchstens acht 
Personen nebst dem Fahrzeugführer im Fahrzeug befinden. 
2 Tagesausweise dürfen nicht verwendet werden für: 

a. den Transport gefährlicher Güter, wofür nach Artikel 12 eine erhöhte Min-
destversicherung erforderlich ist; 

b. Sachentransporte mit schweren Motorfahrzeugen oder mit Anhängern, deren
Gesamtgewicht mehr als 3500 kg beträgt, ausser für Transporte nach Arti-
kel 24 Absatz 4 Buchstaben a und b sowie Absatz 5. 

  

58 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
60 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
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Art. 21 Versicherung 
1 Der Halter, der sich um einen Tagesausweis bewirbt, hat der von den Kantonen 
abzuschliessenden Kollektiv- Haftpflichtversicherung beizutreten. Absatz 5 ist vor-
behalten. 
2 Der Halter hat seinen Prämienanteil vor Bezug des Ausweises zu entrichten. Stellt 
er der Behörde die Kontrollschilder nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht rechtzeitig zu, 
so schuldet er für jeden weitern Tag eine Zusatzprämie.61 
3 Gehen die Kontrollschilder nach Ablauf der Gültigkeit nicht rechtzeitig bei der 
Behörde ein, so veranlasst sie deren polizeiliche Einziehung.62 
4 Die Versicherungsdeckung und die Pflicht zur Prämienzahlung enden in jedem 
Falle 60 Tage nach Ablauf der Gültigkeit des Ausweises. 
5 Tagesausweise für die Fahrt zur amtlichen Prüfung eines zu immatrikulierenden 
Motorfahrzeugs können auf Grund des für das Fahrzeug bestehenden Versicherungs-
nachweises erteilt werden. 

V. Kollektiv-Fahrzeugausweise 

Art. 2263 Art und Natur der Ausweise 
1 Kollektiv-Fahrzeugausweise in Verbindung mit Händlerschildern werden abgege-
ben für: 

a. Motorwagen;
b. Motorräder;
c. Kleinmotorräder;
d. landwirtschaftliche Motorfahrzeuge;
e. Arbeitsmotorfahrzeuge;
f. Anhänger.

2 Ausser an den Fahrzeugen nach Absatz 1 dürfen verwendet werden:64 
a.65 Händlerschilder für Motorwagen an allen mehrspurigen Motorfahrzeugen, 

die keine Motorräder sind; 

61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1383). 

62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1383). 

63 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
65 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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b.66 das Händlerschild für Motorräder an allen Motorfahrzeugen, die keine Mo-
torwagen sind; 

c.67 das Händlerschild für Kleinmotorräder an Leichtmotorfahrzeugen und an 
Motorfahrrädern; 

d. alle Händlerschilder an Ausnahmefahrzeugen der entsprechenden Fahrzeug-
kategorie; 

e.68 das Händlerschild für landwirtschaftliche Motorfahrzeuge an landwirtschaft-
lichen Anhängern und Anhängerzügen.69 

2bis Beim Mitführen eines Anhängers an Motorwagen kann das hintere Schild des 
Zugfahrzeugs als Schild des Anhängers verwendet werden.70 
3 Verwendungs- und Verkehrsbeschränkungen für Arbeitsfahrzeuge oder landwirt-
schaftliche Fahrzeuge sowie die Pflicht zur Einholung einer Sonderbewilligung für 
Ausnahmefahrzeuge sind auch bei Verwendung mit Händlerschildern zu beachten. 

Art. 2371 Erteilung 
1 Kollektiv-Fahrzeugausweise werden abgegeben an Betriebe, welche die im An-
hang 4 aufgeführten Voraussetzungen erfüllen und: 

a. über die für die Art des Betriebes erforderlichen Bewilligungen verfügen;
b. Gewähr für eine einwandfreie Verwendung des Kollektiv- Fahrzeug-

ausweises bieten und
c. soweit es sich um Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes handelt, die in

Artikel 71 Absatz 2 SVG vorgeschriebene Versicherung abgeschlossen ha-
ben.

2 Die kantonale Behörde kann von den Voraussetzungen des Anhangs 4 zu Gunsten 
des Bewerbers oder Inhabers ausnahmsweise abweichen, wenn die Gesamtbeurtei-
lung des Betriebes ergibt, dass die Händlerschilder ohne Gefahr für die Verkehrs-
sicherheit und die Umwelt abgegeben werden können.72 

  

66 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

67 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

68 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1383). 

69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
70 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
71 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
72 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
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Art. 23a73 Entzug 
1 Kollektiv-Fahrzeugausweise sind zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für die 
Erteilung nicht mehr erfüllt sind. 
2 Gewähr für eine einwandfreie Verwendung des Kollektiv-Fahrzeugausweises ist 
namentlich nicht mehr gegeben, wenn der Inhaber eine missbräuchliche Verwen-
dung des Ausweises veranlasst oder geduldet hat, beispielsweise durch Unterlassen 
der erforderlichen Aufsicht oder dadurch, dass ein nicht betriebssicheres Fahrzeug in 
Verkehr gesetzt wurde. In leichten Fällen kann der Ausweisentzug angedroht wer-
den.74 

Art. 2475 Verwendung 
1 Der Kollektiv-Fahrzeugausweis berechtigt zum Anbringen der darin genannten 
Händlerschilder an geprüften und nichtgeprüften, betriebssicheren und den Vor-
schriften entsprechenden Fahrzeugen der im Ausweis genannten Art. Nicht in allen 
Teilen den Vorschriften entsprechen muss das Fahrzeug auf Fahrten, die zur Fest-
stellung eines Mangels oder zur Kontrolle seiner Behebung erforderlich sind. 
2 Der Inhaber des Kollektiv-Fahrzeugausweises ist wie ein Halter für den betriebs-
sicheren und vorschriftsgemässen Zustand des Fahrzeuges verantwortlich (Art. 93 
Ziff. 2 SVG). 
3 Händlerschilder dürfen verwendet werden: 

a. zu Fahrten für die Behebung von Pannen und zum Abschleppen;
b. zum Überführen und Erproben von Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem

Fahrzeughandel, mit Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug;
c. zum Erproben von neuen Fahrzeugen durch Hersteller und Importeure;
d. zum Begutachten von Fahrzeugen durch Sachverständige;
e. für die amtliche Fahrzeugprüfung und die Fahrt zu dieser Prüfung;
f. für alle weiteren unentgeltlichen Fahrten, sofern sich mit Einschluss des

Führers höchstens neun Personen im oder auf dem Fahrzeug befinden.
4 Für folgende Sachentransporte dürfen mit Händlerschildern versehene schwere 
Motorfahrzeuge verwendet werden: 

a. Transporte von Fahrzeugteilen im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen
oder -umbauten im eigenen Betrieb; 

b. das Mitführen von Ballast in den Fällen nach Absatz 3 Buchstaben b–e;
c. das Abschleppen, Bergen und Überführen von Unfall- und Pannen-

fahrzeugen vom Unfall- oder Pannenort zu einer nahegelegenen Reparatur-
werkstätte oder zum Betrieb des Inhabers des Kollektiv-Fahrzeugausweises.

  

73 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
74 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
75 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
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5 In den Fällen von Absatz 3 Buchstaben a und f sowie Absatz 4 Buchstaben a und c 
dürfen Händlerschilder nur an verzollten und nach dem Automobilsteuergesetz vom 
21. Juni 199676 versteuerten Fahrzeugen verwendet werden. Im Falle von Absatz 4
Buchstabe a dürfen Händlerschilder auch an unverzollten oder unversteuerten Fahr-
zeugen verwendet werden, sofern die transportierten Teile für Arbeiten am Fahrzeug 
selbst bestimmt sind.77 
6 Werden Händlerschilder an beladenen Motorfahrzeugen oder Anhängern zum 
Sachentransport verwendet, ist mit dem Kollektiv-Fahrzeugausweis ein Beleg über 
das zulässige Gesamtgewicht (wie z. B. der Typenschein, die Herstellergarantie oder 
der Fahrzeugausweis einer früheren Zulassung), bei der Verwendung der Händler-
schilder an Anhängerzügen zusätzlich ein Beleg über die zulässige Anhängelast 
mitzuführen.78 Die Beförderung gefährlicher Güter bedarf einer behördlichen Bewil-
ligung und der Zusatzversicherung nach Artikel 12. 

Art. 2579 Berechtigte Personen 
1 Ein Motorfahrzeug, das mit Händlerschildern versehen ist oder einen mit Händler-
schild versehenen Anhänger zieht, darf unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 nur 
verkehren, wenn eine der folgenden Personen das Fahrzeug führt oder den Führer 
begleitet:80 

a. Inhaber oder Angestellte des Betriebes;
b. Familienangehörige der Betriebsinhaber oder Betriebsleiter (Direktoren, Ge-

schäftsführer, Betriebs- oder Verkaufschefs), wenn sie mit dem Inhaber oder
Leiter des Betriebes im gleichen Haushalt leben.81

2 Liegt die Überführung eines Fahrzeuges im Interesse des Betriebes, können weite-
re vom Betriebsinhaber oder Betriebsleiter beauftragte Personen Händlerschilder 
verwenden, müssen jedoch das Fahrzeug selber führen.82 
3 Mit Händlerschildern versehene Fahrzeuge können Kaufinteressenten für unbeglei-
tete Fahrten überlassen werden, wenn sie betriebssicher sind und den Vorschriften 
entsprechen. Der Inhaber des Kollektiv-Fahrzeugausweises hat über diese Fahrten 
ein Verzeichnis zu führen, das während zwei Jahren aufzubewahren ist. Er hat den 
Kontrollorganen auf Verlangen Einsicht in dieses Verzeichnis zu gewähren.83 
4 …84 

  

76 SR 641.51 
77 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der Automobilsteuerverordnung vom 20. Nov. 1996,  

in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3058). 
78 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
79 Fassung gemäss Art. 152 Ziff. 1 VZV (AS 1976 2423). 
80 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
82 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
84 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. April 2001 (AS 2001 1383). 
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Art. 26 Versicherung 
1 Wer sich um die Erteilung eines Kollektiv-Fahrzeugausweises für Motorfahrzeuge 
bewirbt, hat der Behörde einen besonders gekennzeichneten Versicherungsnachweis 
übermitteln zu lassen.85 
2 Die Versicherung hat im Rahmen des SVG86 die Schäden zu decken, die durch das 
Fahrzeug verursacht werden, welches das aufgrund des Versicherungsnachweises 
erteilte Händlerschild trägt.87 
3 Die missbräuchliche Verwendung der Schilder, namentlich die Verwendung durch 
eine nicht berechtigte Person, kann dem Geschädigten nicht entgegengehalten wer-
den. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Schadendeckung bei der 
Entwendung von Fahrzeugen zum Gebrauch (Art. 75 SVG). 

3. Abschnitt: Haftpflichtversicherung für Unternehmungen
und Veranstaltungen 
I. Unternehmungen des Motorfahrzeuggewerbes 

Art. 27 Versicherungspflicht 
1 Die Versicherung nach Artikel 71 Absatz 2 SVG deckt die Haftpflicht der Unter-
nehmer im Motorfahrzeuggewerbe für deren eigene Motorfahrzeuge ohne Halterver-
sicherung und für die ihnen übergebenen Motorfahrzeuge. Zum Abschluss dieser 
Versicherung sind verpflichtet:88 

a. die Inhaber von Unternehmungen, die Motorfahrzeuge oder Motor-
fahrzeuganhänger herstellen, montieren, mit Karosserien versehen, umbauen 
oder reparieren; 

b. die Importeure, Händler und Makler von Motorfahrzeugen und Motorfahr-
zeuganhängern; 

c. die Inhaber von Hilfsbetrieben des Motorfahrzeuggewerbes, wie Fahrzeug-
Spenglereien, -Sattlereien, -Malereien; 

d. die Motorfahrzeug-Abbruchunternehmer.
2 Der Versicherungspflicht werden durch Verfügung der zuständigen kantonalen 
Behörde weitere Unternehmungen des Motorfahrzeuggewerbes unterstellt, in deren 
Betrieb regelmässig betriebsbereite, jedoch nicht mit Fahrzeugausweisen versehene 
Motorfahrzeuge vorhanden sind. 

  

85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 83). 

86 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

87 Fassung gemäss Art. 152 Ziff. 1 VZV (AS 1976 2423). 
88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  

(AS 1975 1857). 
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3 Von der Versicherungspflicht werden auf Gesuch hin durch Verfügung der zustän-
digen kantonalen Behörde die Unternehmer befreit, die nachweisen, dass sich in 
ihrem Betrieb ausschliesslich einzeln immatrikulierte eigene oder nur vollständig 
gebrauchsunfähige Motorfahrzeuge befinden.89 

Art. 28 Verfahren 
1 Wer einen gemäss Artikel 27 Absatz 1 dieser Verordnung versicherungspflichtigen 
Betrieb eröffnen will, hat dies der zuständigen kantonalen Behörde vor der Eröff-
nung zu melden. 
2 Die zuständige kantonale Behörde hat eine Verfügung zu treffen, wenn ein Unter-
nehmer 

a. der Meldepflicht gemäss Absatz 1 nicht nachkommt oder die Versicherungs-
pflicht bestreitet,

b. gemäss Artikel 27 Absatz 2 der Versicherungspflicht zu unterstellen ist,
c. die Befreiung von der Versicherungspflicht verlangt.

3 Vor der Verfügung ist dem Unternehmer Gelegenheit zu geben zur Stellungnahme. 
Die Verfügung ist ihm schriftlich, unter Angabe der Gründe und mit einem Hinweis 
auf die Beschwerdemöglichkeit gemäss Artikel 89 Absatz 3 SVG mitzuteilen. 

Art. 2990 Versicherungsnachweis 
1 Der versicherungspflichtige Unternehmer hat der zuständigen Behörde einen be-
sonderen Versicherungsnachweis zu übergeben. Dies entbindet ihn nicht von der 
Pflicht, die nach den Artikeln 3, 11, 15, 19 und 26 dieser Verordnung vorgeschrie-
benen Versicherungsnachweise abzugeben. 
2 Aussetzen und Aufhören der Versicherung nach Artikel 71 Absatz 2 SVG sind 
vom Versicherer der kantonalen Behörde zu melden und werden gegenüber Geschä-
digten erst wirksam nach Ablauf von 60 Tagen seit dem Empfang der Meldung bei 
der Behörde. 
3 Bringt ein Unternehmer trotz behördlich festgestellter und nicht durch Beschwerde 
angefochtener Versicherungspflicht den für die Versicherung nach Artikel 71 Absatz 
2 SVG erforderlichen Versicherungsnachweis nicht bei, so setzt ihm die Behörde 
hierfür eine Frist von 30 Tagen unter Hinweis auf die Strafdrohung des Artikels 292 
des Strafgesetzbuches91. Dasselbe gilt, wenn der Versicherer das Aussetzen oder 
Aufhören der Versicherung nach Absatz 2 meldet.  

  

89 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1857). 

90 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1857). 

91 SR 311.0 
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II. Rennen

Art. 30 Anwendungsfälle 
1 Artikel 72 SVG gilt: 

a. für Rennen, Wettfahrten oder Rekordversuche auf öffentlichen Strassen, so-
fern möglichst schnell oder mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
mehr als 50 km/Std. gefahren werden soll oder die tägliche Fahrzeit für ei-
nen Fahrzeugführer mehr als 12, für zwei sich ablösende Fahrzeugführer zu-
sammen mehr als 15 Stunden beträgt; 

b. für die Veranstaltungen dieser Art auf abgesperrten Strassen, auf Rennbah-
nen oder im Gelände, sofern als Teilnehmer oder Zuschauer andere Personen 
als die Mitglieder des veranstaltenden Verbandes zugelassen werden. 

2 Die Kantone können dem Bundesrat im Einzelfall beantragen, 
a. weitere motor- oder radsportliche Veranstaltungen der Haft- und Versiche-

rungspflicht gemäss Artikel 72 SVG zu unterstellen, sofern ihre Durchfüh-
rung mit besondern Gefahren verbunden ist; 

b. Ausnahmen für einzelne Veranstaltungen oder die auf besondern Rennbah-
nen durchgeführten Fahrten zu verfügen, sofern eine Gefährdung Dritter als 
ausgeschlossen erscheint. 

Art. 31 Versicherungsnachweis 
1 Wer eine versicherungspflichtige Veranstaltung durchführt, hat der Behörde jedes 
davon berührten Kantons einen Versicherungsnachweis abzugeben, der befristet sein 
kann. Ist der Nachweis befristet, so kann der Versicherer ihn nicht widerrufen. 
2 Wer auf einer besondern Anlage regelmässige Veranstaltungen durchführt, hat der 
zuständigen kantonalen Behörde einen unbefristeten Versicherungsnachweis abzu-
geben. Der Versicherer hat der Behörde das Aussetzen oder Aufhören der Versiche-
rung zu melden. Artikel 29 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar.92 

III. Besondere Fälle

Art. 32 Strassenbaumaschinen 
1 Die Verwendung selbstfahrender Arbeitsmaschinen ohne Fahrzeugausweis und 
Kontrollschilder bei Arbeiten auf Strassen, die dem Verkehr nicht völlig verschlos-
sen sind, ist nur gestattet, wenn der Unternehmer nachweist, dass er als Halter aller 
eingesetzten Maschinen dieser Art nach Massgabe des SVG gegen Haftpflicht 
versichert ist. 
2 Artikel 29 dieser Verordnung gilt sinngemäss. 

  

92 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 
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Art. 33 Werkinterner Verkehr auf öffentlichen Strassen 
1 Muss für den Fahrverkehr zwischen benachbarten Teilen eines Fabrik- oder Werk-
betriebes die öffentliche Strasse benützt werden, so kann die zuständige kantonale 
Behörde dem Unternehmer die Verwendung von Motorfahrzeugen ohne Fahrzeug-
ausweis und Kontrollschilder auf kurzer Strassenstrecke gestatten, sofern er nach-
weist, dass er als Halter aller dieser Fahrzeuge nach Massgabe des SVG gegen Haft-
pflicht versichert ist. 
2 Artikel 29 dieser Verordnung gilt sinngemäss. 

3. Teil:93

Haftpflichtversicherung der Motorfahrzeuge  
von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit 
1. Abschnitt: Motorfahrräder

Art. 34 Haftpflicht 
Benützer von Motorfahrrädern haften nach Obligationenrecht94. 

Art. 35 Versicherung 

1 Der Nachweis, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht (Art. 63 
SVG), wird mit einer Versicherungsvignette erbracht. 
2 Die Vignette wird abgegeben, wenn der Halter nachweist, dass er während der 
Gültigkeitsdauer der Vignette gegen haftpflichtrechtliche Ansprüche versichert ist. 
3 Die Vignette muss hinsichtlich Gestaltung dem Muster nach Anhang 3 entsprechen 
und die beiden letzten Ziffern des Abgabejahres sowie eine individuelle Nummer 
tragen. Sie ist im oberen Drittel des Kontrollschilds und im dafür vorgesehenen Feld 
des Fahrzeugausweises anzubringen. 
4 Die Versicherung für Motorfahrräder muss die Ersatzrechte der Geschädigten 
mindestens bis zum Betrag von 2 Millionen Franken je Unfallereignis für Personen- 
und Sachschäden zusammen decken. 

Art. 36 Gültigkeitsdauer und Ersatz der Vignetten 
1 Die Vignetten sind vom 1. Januar des aufgedruckten Abgabejahres bis zum 
31. Mai des folgenden Jahres gültig.
2 Vignetten, bei denen die Jahreszahl oder die individuelle Nummer unlesbar sind, 
und abhanden gekommene Vignetten sind auf dem Kontrollschild und im Fahrzeug-
ausweis zu ersetzen. Sie können durch Vignetten mit gleicher Gültigkeitsdauer 
ersetzt werden. 

  

93 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 

94 SR 220 
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Art. 37 Beschaffung und Abgabe der Vignetten 
1 Für die Beschaffung und die Abgabe der Vignetten sind die Kantone zuständig. 
2 Sie können Dritte mit der Abgabe der Vignetten beauftragen. 
3 Jede Abgabestelle muss der kantonalen Behörde die vollständig ausgefüllte Versi-
cherungskarte übermitteln und Folgendes melden: 

a. bei einem Motorfahrrad, das bereits einmal in Verkehr gesetzt wurde: die
neue Vignettennummer; 

b. bei einem Motorfahrrad, das erstmals in Verkehr gesetzt wird: die Kontroll-
schild- und die Vignettennummer. 

4 Die kantonale Behörde muss die von den Abgabestellen nach Absatz 3 zu liefern-
den Informationen nach dem Ablauf der Gültigkeit der Vignette noch fünf Jahre 
aufbewahren. 

II. Motorhandwagen, Motoreinachser, Leicht-Motorfahrräder,
Behindertenfahrstühle 

Art. 38 Versicherung und Haftpflicht 
1 Die Benützer der folgenden Motorfahrzeuge sind von der Versicherungspflicht 
nach Artikel 63 SVG ausgenommen: 

a. Motorhandwagen;
b. Motoreinachser, die nur von einer zu Fuss gehenden Person geführt und

nicht für das Ziehen von Anhängern verwendet werden;
c. Leicht-Motorfahrräder;
d. Behindertenfahrstühle mit elektrischem Antrieb und einer Höchstgeschwin-

digkeit bis 10 km/h.
2 Sie haften nach Obligationenrecht95. 

  

95 SR 220 
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4. Teil:96

Nationales Versicherungsbüro und Nationaler  
Garantiefonds97 
1. Abschnitt: Nationales Versicherungsbüro98

I. Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger99 

Art. 39 Geltungsbereich100 
1 Die Artikel 39–49 gelten für Schäden, die von ausländischen Motorfahrzeugen auf 
dem Gebiet der Schweiz verursacht werden. Für ausländische Motorfahrzeuge nach 
Artikel 38 gilt Artikel 53a Buchstabe b.101 
2 Sie finden sinngemäss Anwendung, wenn der Halter eines ausländischen Motor-
fahrzeugs oder Motorfahrzeuganhängers nach Artikel 69 SVG und Artikel 2 dieser 
Verordnung für den von einem Anhänger oder einem geschleppten Fahrzeug auf 
dem Gebiet der Schweiz verursachten Schaden einstehen muss. 
3 Fahrzeuge gelten als ausländisch, wenn sie aufgrund eines ausländischen Fahr-
zeugausweises und ausländischer Kontrollschilder zugelassen sind.102 

…103

Art. 40 Deckungsanspruch 
1 Die Geschädigten können für die Schadenersatzansprüche, die ihnen gegen den 
haftpflichtigen Motorfahrzeughalter von Gesetzes wegen zustehen, vom Nationalen 
Versicherungsbüro Deckung verlangen.104 
2 Die Deckung kann jedoch nur im gleichen Umfang beansprucht werden, wie wenn 
der Unfall durch ein schweizerisches Fahrzeug verursacht worden wäre. Artikel 42 
Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

  

96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

100 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

101 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 

102 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

103 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
104 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
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3 Eine über die schweizerische Mindestdeckung hinausgehende Forderung wird 
erfüllt, wenn: 

a. das schädigende Fahrzeug aus einem Staat stammt, der eine höhere gesetzli-
che Mindestdeckung vorschreibt; oder 

b. für das schädigende Fahrzeug aufgrund der Versicherungspolice eine höhere
Deckung besteht und aus dem Ausland die entsprechende Deckungszusage 
vorliegt.105 

4 Der Deckungsanspruch unterliegt im Übrigen denselben Regeln wie das direkte 
Forderungsrecht gegen einen Versicherer im Sinne von Artikel 65 Absatz 1 SVG. 

Art. 41106 Deckungspflicht 
1 Das Nationale Versicherungsbüro ist für die Deckung der Schäden nach Artikel 39 
zuständig. Es wird dabei durch eine Mitgliedgesellschaft, einen geschäftsführenden 
Versicherer oder ein Schadenregulierungsunternehmen vertreten (Vertreter). 
2 Das Nationale Versicherungsbüro bezeichnet seinen Vertreter unter Berücksichti-
gung der internationalen Zusammenarbeitsverträge. 
3 Die Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Ver-
treter ist vertraglich zu regeln. 
4 Das Nationale Versicherungsbüro bezeichnet innert 30 Tagen einen anderen Ver-
treter, wenn: 

a. sich eine Kollision zwischen den Interessen des zunächst bezeichneten Ver-
treters und der geschädigten Person ergibt, ausser der ausländische Versiche-
rer stimme der Schadenregulierung durch den zunächst bezeichneten Vertre-
ter zu; 

b. dies zur ordnungsgemässen Abwicklung der Schadenregulierung erforder-
lich ist. 

5 Haben Geschädigte, die noch nicht abgefunden sind, Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland, so kann das Nationale Versicherungsbüro oder, mit dessen 
Zustimmung, der Vertreter einen ausländischen Versicherer oder ein ausländisches 
nationales Versicherungsbüro mit der Schadenregulierung im Namen des Nationalen 
Versicherungsbüros beauftragen, sofern die Beteiligten ihre Einwilligung geben. 

Art. 42 Pflichten der Geschädigten 
1 Will ein Geschädigter die Schadendeckung nach Artikel 74 Absatz 2 Buchstabe a 
SVG beanspruchen, so muss er den Schadenfall unverzüglich dem Nationalen Ver-
sicherungsbüro mit folgenden Angaben melden:107 

  

105 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

107 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 
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a. Unfall (Ort, Datum, Zeit, Hergang, Unfallbeteiligte, Zeugen und Unfallpro-
tokoll);

b. Schaden (Art und Grössenordnung);
c. schädigendes Fahrzeug (Art, Marke, Farbe, Kontrollschild, Zulassungsstaat);
d. Hinweis, ob ein Polizeirapport erstellt wurde.

2 Verletzt der Geschädigte diese Meldepflicht schuldhaft, so kann die Entschädigung 
um den Mehraufwand, der dem Nationalen Versicherungsbüro dadurch entsteht, 
gekürzt werden.108 

Art. 43109 Pflichten des Vertreters 
1 Der Vertreter hat dem Nationalen Versicherungsbüro die von ihm behandelten 
Schadenfälle mit den Angaben zu melden, die es letzterem ermöglichen: 

a. dem Geschädigten Auskunft zu erteilen, welcher Vertreter den Schadenfall
bearbeitet; 

b. die korrekte Schadenregulierung und Abrechnung nach Massgabe der Ver-
einbarungen zwischen den nationalen Versicherungsbüros zu kontrollieren; 

c. die von den nationalen Versicherungsbüros beschlossenen und in den Statu-
ten des Nationalen Versicherungsbüros vorgesehenen Statistiken zu erstel-
len. 

2 Er muss den Fall an das Nationale Versicherungsbüro zurückgeben, wenn: 
a. sich eine Kollision zwischen seinen und den Interessen der geschädigten

Person ergibt; 
b. sich nachträglich herausstellt, dass ein anderer als der ursprünglich ange-

nommene ausländische Versicherer zuständig ist; oder 
c. dies zur ordnungsgemässen Abwicklung der Schadenregulierung erforder-

lich ist. 
3 Das Nationale Versicherungsbüro entzieht dem Vertreter die Schadenregulierung 
in einem Fall nach Absatz 2, wenn der Vertreter den Fall nicht von sich aus zurück-
gibt. 

  

108 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 
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…110

Art. 44 Grenzversicherung 
1 Der Führer eines ausländischen Motorfahrzeugs muss bei der Einfahrt in die 
Schweiz eine Grenzversicherung abschliessen, sofern die Voraussetzungen nach 
Artikel 45 nicht erfüllt sind. 
2 Die Grenzversicherung gewährt dem Halter des darin bezeichneten Fahrzeugs und 
den Personen, für die er verantwortlich ist, in den auf dem Grenzversicherungs-
nachweis aufgeführten Staaten mindestens einen Versicherungsschutz, der der 
Mindestdeckungspflicht im jeweiligen Staat entspricht. 
3 Die Prämien werden vom nationalen Versicherungsbüro festgelegt. Sie bedürfen 
der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. 
4 Grenzversicherungsnachweise werden vom nationalen Versicherungsbüro oder, 
mit dessen Genehmigung, von in der Schweiz zur Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherern herausgegeben. 

Art. 45 Gleichwertige Versicherungsnachweise 
1 Keine Grenzversicherung benötigen Führer ausländischer Motorfahrzeuge, wenn 
die Schadendeckung in der Schweiz aufgrund einer Vereinbarung des schweizeri-
schen mit dem ausländischen nationalen Versicherungsbüro für alle Motorfahrzeuge 
gewährleistet ist:111 

a. welche die ordentlichen Kontrollschilder des betreffenden Staates tragen;
oder 

b. für welche bei der Einreise eine für die Schweiz gültige internationale Versi-
cherungskarte (Grüne Karte) oder ein anderer für die Schweiz genügender 
Grenzversicherungsnachweis vorgewiesen wird. 

2 Das nationale Versicherungsbüro teilt dem Bundesamt für Strassen die Liste der 
Staaten nach Absatz 1 mit. 

Art. 46 Pflichten der ausländischen Fahrzeugführer 
1 Ausländische Motorfahrzeuge dürfen in der Schweiz nur verkehren, solange die 
Schadendeckung nach Artikel 44 oder 45 gewährleistet ist. 
2 Der Führer eines ausländischen Motorfahrzeugs muss die internationale Versiche-
rungskarte (Grüne Karte) oder den Grenzversicherungsnachweis im Fahrzeug mit-
führen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorweisen, sofern nicht das Kon-
trollschild als Versicherungsnachweis gilt. 

  

110 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
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Art. 47112 Motorsportliche Veranstaltungen 
Führt eine ausländische motorsportliche Veranstaltung über schweizerisches Gebiet, 
so darf der betroffene Kanton die erforderliche Bewilligung nur erteilen, wenn ein in 
der Schweiz zur Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassener Versicherer 
beim Nationalen Versicherungsbüro den Nachweis einer ausreichenden Deckung 
allfälliger Schäden hinterlegt hat. 

…113

Art. 48 Aufgaben der Polizei 
1 In den Rapporten hält die Polizei über die von ausländischen Motorfahrzeugen 
verursachten Unfälle die Angaben fest, die für die Ermittlung des Haftpflichtigen 
und seines Versicherers notwendig sind. 
2 Sie erstellt die Rapporte unverzüglich und sendet dem Nationalen Versicherungs-
büro oder dem Vertreter eine Kopie davon sowie das Doppel oder eine Kopie der 
Grünen Karte oder des Grenzversicherungsnachweises. Können die beiden letztge-
nannten Dokumente nicht kopiert werden, so wird deren Inhalt im Polizeirapport 
festgehalten.114 
3 Kann der Führer des ausländischen Motorfahrzeugs das erforderliche Dokument 
(Art. 44 und 45) nicht vorlegen, so ist dies unter Angabe der geltend gemachten 
Gründe im Rapport zu vermerken und festzuhalten, ob und bei welcher Unterneh-
mung eine Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug besteht.  

Art. 49 Ausschluss des Arrestes 
Zur Sicherung der im Gesetz vorgesehenen Ersatzansprüche für die Schäden, die ein 
ausländisches Motorfahrzeug verursacht hat, sind Arrest und polizeiliche oder 
strafrichterliche Beschlagnahme des Fahrzeugs oder anderer vom ausländischen 
Haftpflichtigen mitgeführten Gegenstände nur auf Antrag des nationalen Versiche-
rungsbüros möglich. 

II.115 Auskunftsstelle 

Art. 49a Register 
1 Die Auskunftsstelle (Art. 79a SVG) nutzt zur Erfüllung ihrer Aufgaben das auto-
matisierte Fahrzeug- und Fahrzeughalterregister des Bundes. 
  

112 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

113 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
114 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
115 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
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2 Sie führt zusätzlich ein eigenes Register, das folgende Informationen enthält: 
a. die Versicherungseinrichtungen, die in der Schweiz zum Betrieb der Motor-

fahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassen sind sowie die von diesen im 
Ausland benannten Schadenregulierungsbeauftragten (Art. 79b SVG); 

b. die von Bund und Kantonen nach Artikel 73 Absatz 3 SVG bezeichneten
Schadenregulierungsstellen. 

Art. 49b Zugriffsberechtigung 
Die Informationen im Register nach Artikel 49a Absatz 2 können von den ausländi-
schen Auskunftsstellen online abgerufen werden, um die von den schweizerischen 
Versicherungseinrichtungen im Ausland benannten Schadenregulierungsbeauftrag-
ten zu ermitteln. 

Art. 49c Aufbewahrung der Daten 
Die Informationen im Register nach Artikel 49a Absatz 2 müssen während sieben 
Jahren nach dem Erlöschen der Betriebsbewilligung der Versicherungseinrichtung 
beziehungsweise der Auflösung des Vertrages zwischen dem Versicherer und sei-
nem Schadenregulierungsbeauftragten oder der Beendigung der Tätigkeit als Scha-
denregulierungsstelle online abrufbar sein. 

Art. 49d Erteilung von Auskünften 
1 Die Auskunftsstelle erteilt geschädigten Personen und Sozialversicherungen fol-
gende Auskünfte zum Fahrzeug, das den Unfall verursacht haben soll: 

a. Name und Adresse des Haftpflichtversicherers sowie, wenn dieser seinen
Sitz nicht im Wohnsitzstaat der geschädigten Person hat, Name und Adresse 
des Schadenregulierungsbeauftragten im Wohnsitzstaat der geschädigten 
Person; 

b. Nummer der Versicherungspolice und, wenn diese abgelaufen ist, den Zeit-
punkt der Beendigung des Versicherungsschutzes; 

c. Name und Adresse des Halters, sofern die geschädigte Person ein berechtig-
tes Interesse geltend machen kann; 

d. Adresse der zuständigen Schadenregulierungsstelle des Bundes oder des
Kantons, wenn der Schaden durch ein Fahrzeug verursacht worden ist, für 
welches der Bund oder der Kanton haftet. 

2 Auskünfte über in der Schweiz immatrikulierte Motorfahrzeuge werden erteilt, 
sofern der Unfall nicht länger als sieben Jahre zurückliegt. Ist ein Motorfahrzeug im 
Ausland immatrikuliert, werden Auskünfte erteilt, sofern die Information bei der 
ausländischen Auskunftsstelle erhältlich ist. 
3 Die Auskunftserteilung richtet sich nach Artikel 126 der VZV116 über die Zulas-
sung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr. 

  

116 SR 741.51 
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2. Abschnitt: Nationaler Garantiefonds117

I. …118 

Art. 50119 

…120

Art. 51121 

II. Unbekannte oder nicht versicherte Fahrzeuge und
fahrzeugähnliche Geräte122 

Art. 52 Obliegenheiten des Geschädigten; Selbstbehalt 
1 Will ein Geschädigter die Schadendeckung nach Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe a 
SVG beanspruchen, so muss er:123 

a.124 den Schadenfall unverzüglich dem Nationalen Garantiefonds melden und 
alle Angaben machen, die zur Ermittlung der schädigenden und haftpflichti-
gen Personen führen können; 

b. eine Bestätigung beibringen, dass ein Polizeirapport erstellt wurde.
2 Verletzt er diese Meldepflicht schuldhaft, so kann die Entschädigung angemessen 
gekürzt werden. 
3 Verursachen unbekannte Motorfahrzeuge oder Anhänger oder unbekannte Rad-
fahrer oder Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten Sachschäden, so beträgt der 
Selbstbehalt pro Geschädigter 1000 Franken.125 Haftet der Schädiger aus demselben 
Ereignis für einen erheblichen Personenschaden, so entfällt der Selbstbehalt.126 

  

117 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 

118 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). Aufgehoben durch Ziff. I 
der V vom 12. Okt. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4933). 

119 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 

120 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
121 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4933). 
123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
124 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4933). 
126 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2107). 
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4 Hat der Schädiger keine leistungspflichtige Haftpflichtversicherung oder ist das 
Fehlen einer solchen Versicherung strittig, so ist der Nationale Garantiefonds zur 
Vorleistung verpflichtet.127 

Art. 53128 Deckungspflicht 
1 Der Nationale Garantiefonds ist für die Deckung der Schäden nach Artikel 76 
Absatz 2 Buchstabe a SVG zuständig. Er wird dabei durch eine Mitgliedgesellschaft, 
einen geschäftsführenden Versicherer oder ein Schadenregulierungsunternehmen 
vertreten (Vertreter). 
2 Der Nationale Garantiefonds bezeichnet seinen Vertreter unter Berücksichtigung 
der internationalen Zusammenarbeitsverträge. 
3 Die Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Garantiefonds und dem Vertreter 
ist vertraglich zu regeln. 
4 Der Nationale Garantiefonds bezeichnet einen anderen Vertreter, wenn: 

a. sich eine Kollision zwischen den Interessen des zunächst bezeichneten Ver-
treters und der geschädigten Person ergibt; 

b. dies zur ordnungsgemässen Abwicklung der Schadenregulierung erforder-
lich ist. 

5 Der Vertreter hat dem Nationalen Garantiefonds die Angaben zu melden, die es 
letzterem ermöglichen: 

a. dem Geschädigten Auskunft zu erteilen, welcher Vertreter den Schadenfall
bearbeitet; 

b. die korrekte Schadenregulierung und die Abrechnung zu kontrollieren.
6 Der Nationale Garantiefonds entzieht dem Vertreter die Schadenregulierung in 
einem Fall nach Absatz 4, wenn der Vertreter den Fall nicht von sich aus zurückgibt. 

Art. 53a129 Umfang der Leistungen 
Der Nationale Garantiefonds deckt die Haftung für Schäden, die verursacht werden 
durch: 

a. nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge oder Anhänger: im
Umfang der obligatorischen Mindestversicherung;

  

127 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4933). 

128 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

129 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 
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b. nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge nach Artikel 38: im
Umfang von 2 Millionen Franken je Unfallereignis für Personen- und Sach-
schäden zusammen;

c. nicht ermittelte, ungenügend versicherte oder nicht versicherte Radfahrer
oder Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten: im Umfang von 2 Millionen
Franken je Unfallereignis für Personen- und Sachschäden zusammen.

Art. 54130 Ausländische Geschädigte 
1 Von der Schadendeckung nach Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe a SVG sowie nach 
Artikel 50 bis 53 dieser Verordnung sind ausgenommen die Ansprüche der Geschä-
digten, die weder Schweizer Bürger sind noch zur Zeit des Unfalles in der Schweiz 
Wohnsitz hatten. 
2 Vorbehalten bleiben: 

a. abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen;
b. vom Bundesamt für Strassen anerkannte Abkommen zwischen dem Nationa-

len Garantiefonds und ausländischen nationalen Garantiefonds;
c. andere Fälle, in denen Gegenrecht gewährt wird.

III.131 Entschädigungsstelle 

Art. 54a 
1 Werden Haftpflichtansprüche gegen die Entschädigungsstelle (Art. 79d SVG) 
erhoben, so prüft diese, ob die Voraussetzungen für die Behandlung des Falles 
erfüllt sind. Gegebenenfalls unterrichtet sie unverzüglich folgende Stellen darüber, 
dass ein Antrag auf Entschädigung bei ihr eingegangen ist und dass sie innert zweier 
Monate auf diesen eingehen werde: 

a. die Versicherungseinrichtung, bei der das schädigende Fahrzeug versichert
ist; 

b. den für die Schweiz zuständigen Schadenregulierungsbeauftragten derjeni-
gen Versicherungseinrichtung, bei der das schadenverursachende Fahrzeug 
versichert ist, wenn die betreffende Police im Ausland ausgestellt worden 
ist; 

c. die Entschädigungsstelle des Staates, in dem die Versicherungspolice ausge-
stellt worden ist; 

d. die Person, die den Unfall verursacht hat, sofern sie bekannt ist;

  

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

131 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 
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e. das nationale Versicherungsbüro des Staates, in dem sich der Unfall ereignet
hat, wenn das unfallverursachende Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort
nicht in diesem Staat hat;

f. die Schadenregulierungsstelle des Bundes oder des zuständigen Kantons,
wenn diese für das unfallverursachende Fahrzeug haften;

g. die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.
2 Die Entschädigungsstelle reguliert die Schadenersatzansprüche nach Massgabe des 
anwendbaren Rechts, wenn die Versicherungseinrichtung oder deren Schadenregu-
lierungsbeauftragter nicht innert zweier Monate seit dem Eingang der Schadener-
satzforderung bei der Entschädigungsstelle entweder eine begründete Antwort 
abgeben oder ein begründetes Angebot vorlegen. Sie berücksichtigt dabei die Leis-
tungen der Sozialversicherungen. 
3 Wird die Entschädigungsstelle von der Entschädigungsstelle eines anderen Staates 
darüber informiert, dass diese ein Schadenersatzbegehren gegen einen Versicherer 
erhalten hat, der in der Schweiz eine Versicherungspolice ausgestellt hat, leitet sie 
diese Information an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht weiter. 

IV.132 Insolvenz des Versicherers

Art. 54b 
1 Wird über eine in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung zugelassene Versicherungseinrichtung der Konkurs eröffnet, so über-
nimmt der Nationale Garantiefonds die Haftung für die Schäden. 
2 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht regelt die Modalitäten im Einzelfall. 
3 Muss das Nationale Versicherungsbüro für im Ausland verursachte Schäden auf-
kommen, die durch Fahrzeuge oder Anhänger verursacht worden sind, die bei einer 
schweizerischen Versicherungseinrichtung versichert sind, über welche der Konkurs 
eröffnet worden ist, so nimmt es Rückgriff auf den Nationalen Garantiefonds. 

V.133 Ausländische radsportliche Veranstaltungen 

Art. 54c 

Führt eine ausländische radsportliche Veranstaltung über schweizerisches Gebiet, so 
darf der betroffene Kanton die erforderliche Bewilligung nur erteilen, wenn die 
zuständige Haftpflichtversicherung den Nachweis einer ausreichenden Deckung 
allfälliger Schäden hinterlegt hat. 

  

132 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

133 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4933). 
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3. Abschnitt:
Gemeinsame Bestimmungen für das Nationale  
Versicherungsbüro und den Nationalen Garantiefonds134 

Art. 55135 Statuten, Streitigkeiten 
1 Die Statuten des Nationalen Versicherungsbüros und des Nationalen Garantiefonds 
sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung des Bundesamtes für Strassen. 
2 Bei Streitigkeiten zwischen dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Nationa-
len Garantiefonds oder zwischen diesen und ihren Mitgliedern entscheidet das 
Bundesamt für Strassen. 

Art. 56136 Verhältnis 
1 Steht nicht fest, ob der Schaden letztlich von einem ausländischen Versicherer 
gedeckt wird, so erfolgt die Schadenregulierung nach Massgabe der Wahrschein-
lichkeit zu Lasten des Nationalen Versicherungsbüros oder des Nationalen Garantie-
fonds. Im Zweifelsfall wird ein Schaden zu Lasten des Nationalen Garantiefonds 
reguliert. In jedem Fall wird der Selbstbehalt nach Artikel 52 Absatz 3bis zur defini-
tiven Regulierung zurückbehalten. 
2 Stellt sich heraus, dass für den vom Nationalen Versicherungsbüro nach Absatz 1 
übernommenen Schaden definitiv kein ausländischer Versicherer deckungspflichtig 
ist, so nimmt es Rückgriff auf den Nationalen Garantiefonds. 
3 Wurde der Aufwand provisorisch vom Nationalen Garantiefonds gedeckt und 
ergibt sich eine Deckungspflicht eines ausländischen nationalen Versicherungsbüros 
nachträglich, so nimmt er Rückgriff auf das Nationale Versicherungsbüro. Das 
Nationale Versicherungsbüro erstattet dem Geschädigten den zurückbehaltenen 
Selbstbehalt, sobald die Rückgriffszahlung aus dem Ausland eingegangen ist. 
4 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds sind verpflich-
tet, einander gegenseitig alle Tatsachen zu melden, die einen Rückgriff nach den 
Absätzen 2 und 3 begründen. 

Art. 57137 

  

134 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

137 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
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…138

Art. 58 Berechnung der Beiträge der Motorfahrzeughalter139 
1 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds berechnen die 
Beiträge der Motorfahrzeughalter je aufgrund der vollen Schadendeckung und des 
übrigen Aufwandes pro Kalenderjahr.140 Sie berücksichtigen die Schadenzahlungen 
und die Bedarfs-Schadenrückstellungen für hängige Schadenfälle und tragen der 
voraussichtlichen Änderung des Schadenaufwandes Rechnung. 
2 Zur Ermittlung des Grundbeitrages pro versichertes Fahrzeug wird der nach Ab-
satz 1 berechnete Betrag durch die Anzahl der am 30. September des Vorjahres im 
Verkehr stehenden Motorfahrzeuge geteilt. 

Art. 59 Beitragsleistung141 
1 Die Motorfahrzeughalter, ausgenommen Bund und Kantone, leisten jährlich: 

a. den halben Grundbeitrag für jedes Motorrad, ausgenommen Motorfahrräder,
und jeden Kollektiv-Fahrzeugausweis für Motorräder; 

b. den Grundbeitrag für jedes leichte Motorfahrzeug, ausgenommen Motorrä-
der, und jeden Kollektiv-Fahrzeugausweis, ausgenommen solche für Motor-
räder und Anhänger; 

c. den doppelten Grundbeitrag für jedes schwere Motorfahrzeug.142

2 Der Beitrag ist für ein Jahr oder, wenn das Fahrzeug für eine kürzere Dauer versi-
chert ist, anteilmässig geschuldet. Massgebend ist der Grundbeitrag des Jahres, in 
dem die Versicherungsperiode beginnt. 
3 Die Zinsen der Beiträge verbleiben dem nationalen Versicherungsbüro, dem natio-
nalen Garantiefonds und den Versicherern als Sicherheitsmarge. 
4 Für die Genehmigungsverfügung gilt Artikel 84 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes vom 17. Dezember 2004143 sinngemäss.144 

  

138 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002 (AS 2003 136). 
139 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
142 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 136). 
143 SR 961.01 
144 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2107). 
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Art. 59a Pflichten der Eidgenössischen Fahrzeugkontrolle145 
1 Die Eidgenössische Fahrzeugkontrolle meldet dem Nationalen Versicherungsbüro 
und dem Nationalen Garantiefonds jährlich bis Ende März die Anzahl der versicher-
ten Fahrzeuge pro Versicherer und Fahrzeugkategorie und die Anzahl Tage, wäh-
rend denen die einzelnen Fahrzeuge im vorangehenden Jahr versichert waren.146 
2 Fahrzeuge, die mit provisorischen, Tages- oder Händlerschildern im Verkehr 
verwendet werden, sind von den Vorschriften des Absatzes 1 ausgenommen. 

Art. 59b Pflichten der Versicherer 
1 Jeder in der Schweiz zur Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung zugelassene 
Versicherer meldet dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Nationalen Garan-
tiefonds jährlich bis Ende März: 

a. die Anzahl der versicherten Fahrzeuge, die mit Tages- oder provisorischen
Schildern immatrikuliert sind, je Fahrzeugkategorie (Motorräder ohne Mo-
torfahrräder, leichte Motorfahrzeuge ohne Motorräder, schwere Motorfahr-
zeuge); 

b. die Anzahl Tage, während denen die einzelnen Fahrzeuge im vorangehenden
Jahr versichert waren; 

c. die Anzahl Händlerschilder, für die er Deckung gewährt.147

2 Die Versicherer erheben die Beiträge gleichzeitig mit der Prämie. 
3 Sie überweisen diese Beiträge dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Natio-
nalen Garantiefonds innert 30 Tagen nach deren Rechnungsstellung.148 

Art. 59c149 Leistungskoordination 
Die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit den Schadenersatz-
leistungen des Nationalen Versicherungsbüros oder des Nationalen Garantiefonds 
richtet sich nach den Artikeln 72 bis 75 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000150 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts. 

  

145 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

146 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

147 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

148 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

149 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 136). 

150 SR 830.1 
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5. Teil:151 Strafbestimmungen

Art. 60 
1. Wer eine durch diese Verordnung vorgeschriebene Bewilligung nicht einholt,
wer die zu einem Tagesausweis gehörenden Kontrollschilder oder die Ersatzfahr-
zeugbewilligung nicht rechtzeitig der Behörde zurückgibt, 
wird mit Busse152 bestraft.153 
2. Wer Beschränkungen, Auflagen oder Befristungen missachtet, die mit Bewilli-
gungen oder besondern Fahrzeugausweisen im Sinne dieser Verordnung verbunden 
sind, insbesondere  
wer die Bestimmung von Artikel 14 Absatz 1 dieser Verordnung über die Verwen-
dung von Fahrzeugen mit Wechselschildern übertritt,  
wer ohne Berechtigung Händlerschilder verwendet, die nach Artikel 24 Absatz 6154 
verlangten Belege nicht mitführt oder ein mit Händlerschildern versehenes Fahrzeug 
zu Fahrten verwendet, die nach dieser Verordnung nicht gestattet sind,155 
wird mit Busse bestraft. 
3.  …156 
wird mit Busse bestraft. 
4. Wer ausländische Kontrollschilder für Motorfahrzeuge, in die Schweiz einführt,
um sie unter Umgehung bestehender Vorschriften zu verwenden, wird mit Busse 
bestraft. Die Zollbehörden können Kontrollschilder beschlagnahmen, wenn anzu-
nehmen ist, dass sie missbräuchlicher Verwendung dienen sollen, und sie zur weite-
ren Abklärung des Sachverhaltes der zuständigen kantonalen Behörde übermitteln; 
diese zieht die Schilder endgültig ein, wenn die Absicht missbräuchlicher Verwen-
dung festgestellt ist.157 158 
5. Der Fahrzeughalter oder Inhaber eines Kollektiv- Fahrzeugausweises und Perso-
nen, die an ihrer Stelle über Fahrzeug oder Ausweis verfügen, unterstehen der glei-
chen Strafdrohung wie der Täter, wenn sie von der Widerhandlung Kenntnis hatten 
oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnten. 
6. Die vorstehenden Strafbestimmungen finden keine Anwendung, wenn die Tat
unter eine Strafdrohung des SVG fällt. 

  

151 Ursprünglich 7. Teil 
152 Bezeichnung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2107). Die Anpassung wurde im ganzen Art. vorgenommen. 
153 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
154 Verweis gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1992 1338). 
155 Fassung dieses Absatzes gemäss Art. 152 Ziff. 1 VZV (AS 1976 2423). 
156 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4933). 
157 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1383). 
158 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  

(AS 1975 1857). 
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Bundesgesetz 
über genetische Untersuchungen beim Menschen 
(GUMG) 

vom 8. Oktober 2004 (Stand am 1. April 2007) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 98 Absatz 3, 110 Absatz 1, 113 Absatz 1, 117 Absatz 1, 
119 Absatz 2 Buchstabe f, 122 Absatz 1 und 123 Absatz 1 der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 11. September 20022, 
beschliesst: 

1. Abschnitt: Geltungsbereich, Zweck und Begriffe

Art. 1 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz bestimmt, unter welchen Voraussetzungen genetische Untersuchun-
gen beim Menschen durchgeführt werden dürfen: 

a. im medizinischen Bereich;
b. im Arbeitsbereich;
c. im Versicherungsbereich;
d. im Haftpflichtbereich.

2 Es regelt ferner die Erstellung von DNA-Profilen zur Klärung der Abstammung 
oder zur Identifizierung von Personen. Auf die Verwendung von DNA-Profilen im 
Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen 
ist das DNA-Profil-Gesetz vom 20. Juni 20033 anwendbar. 
3 Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, ist es auf genetische Untersuchungen 
zu Forschungszwecken nicht anwendbar. 

Art. 2 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt: 

a. die Menschenwürde und die Persönlichkeit zu schützen;
b. missbräuchliche genetische Untersuchungen und die missbräuchliche Ver-

wendung genetischer Daten zu verhindern;

 AS 2007 635 
1 SR 101 
2 BBl 2002 7361  
3 SR 363 

810.12
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c. die Qualität der genetischen Untersuchungen und der Interpretation ihrer
Ergebnisse sicherzustellen.

Art. 3 Begriffe 
In diesem Gesetz bedeuten: 

a. genetische Untersuchungen: zytogenetische und molekulargenetische Unter-
suchungen zur Abklärung ererbter oder während der Embryonalphase erwor-
bener Eigenschaften des Erbguts des Menschen sowie alle weiteren Labor-
untersuchungen, die unmittelbar darauf abzielen, solche Informationen über 
das Erbgut zu erhalten; 

b. zytogenetische Untersuchungen: Untersuchungen zur Abklärung der Zahl
und der Struktur der Chromosomen; 

c. molekulargenetische Untersuchungen: Untersuchungen zur Abklärung der
molekularen Struktur der Nukleinsäuren (DNA und RNA) sowie des unmit-
telbaren Genprodukts; 

d. präsymptomatische genetische Untersuchungen: genetische Untersuchungen
mit dem Ziel, Krankheitsveranlagungen vor dem Auftreten klinischer Symp-
tome zu erkennen, mit Ausnahme der Untersuchungen, die ausschliesslich 
zur Abklärung der Wirkungen einer geplanten Therapie dienen; 

e. pränatale Untersuchungen: pränatale genetische Untersuchungen und präna-
tale Risikoabklärungen; 

f. pränatale genetische Untersuchungen: genetische Untersuchungen während
der Schwangerschaft zur Abklärung von Eigenschaften des Erbguts des 
Embryos oder des Fötus; 

g. pränatale Risikoabklärungen: Laboruntersuchungen, die Hinweise auf das
Risiko einer genetischen Anomalie des Embryos oder des Fötus geben, 
sowie Untersuchungen des Embryos oder des Fötus mit bildgebenden Ver-
fahren;  

h. Untersuchungen zur Familienplanung: genetische Untersuchungen zur
Abklärung eines genetischen Risikos für künftige Nachkommen; 

i. Reihenuntersuchungen: genetische Untersuchungen, die systematisch der
gesamten Bevölkerung oder bestimmten Personengruppen in der gesamten 
Bevölkerung angeboten werden, ohne dass bei der einzelnen Person ein Ver-
dacht besteht, dass die gesuchten Eigenschaften vorhanden sind; 

j. genetische In-vitro-Diagnostika: verwendungsfertige Erzeugnisse zum
Nachweis von Eigenschaften des Erbguts; 

k. DNA-Profil: die für ein Individuum spezifische Information, die mit Hilfe
molekulargenetischer Techniken aus den nicht-codierenden Abschnitten der 
DNA gewonnen wird; 

l. genetische Daten: Informationen über das Erbgut einer Person, die durch
eine genetische Untersuchung gewonnen werden, einschliesslich des DNA-
Profils; 
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m. Probe: für eine genetische Untersuchung gesammeltes biologisches Mate-
rial;

n. betroffene Person: Person, deren Erbgut untersucht wird oder von der ein
DNA-Profil erstellt wird und dementsprechend Proben oder genetische
Daten vorliegen; bei pränatalen Untersuchungen die schwangere Frau.

5.. Abschnitt: Genetische Untersuchungen im Versicherungsberei

Art. 26 Untersuchungsverbot 
Versicherungseinrichtungen dürfen als Voraussetzung für die Begründung eines 
Versicherungsverhältnisses weder präsymptomatische noch pränatale genetische 
Untersuchungen verlangen. 

Art. 27 Nachforschungsverbot 
1 Versicherungseinrichtungen dürfen von der antragstellenden Person bei folgenden 
Versicherungen weder die Offenlegung von Ergebnissen aus früheren präsymptoma-
tischen oder pränatalen genetischen Untersuchungen oder Untersuchungen zur 
Familienplanung verlangen noch solche Ergebnisse verwerten: 

a. Versicherungen, auf die das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200010 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ganz oder teilweise 
anwendbar ist; 

b. berufliche Vorsorge im obligatorischen und im überobligatorischen Bereich;
c. Versicherungen betreffend die Lohnfortzahlungspflicht im Krankheitsfall

oder bei Mutterschaft;
d. Lebensversicherungen mit einer Versicherungssumme von höchstens

400 000 Franken;
e.. freiwillig Invaliditätsversicherungen mit einer Jahresrente von höchstens

40 000 Franken.
2 Schliesst eine Person mehrere Lebens- oder Invaliditätsversicherungen ab, so darf 
der Höchstbetrag nach Absatz 1 Buchstabe d oder e nur einmal ausgeschöpft wer-
den. Die antragstellende Person muss der Versicherungseinrichtung die entspre-
chenden Auskünfte erteilen. 
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Art. 28 Zulässige Nachforschung nach Ergebnissen früherer  
präsymptomatischer genetischer Untersuchungen 

1 Vor dem Abschluss einer Privatversicherung, die nicht unter Artikel 27 fällt, 
dürfen Versicherungseinrichtungen von der antragstellenden Person die Offenlegung 
von Ergebnissen aus früheren präsymptomatischen genetischen Untersuchungen 
gegenüber der beauftragten Ärztin oder dem beauftragten Arzt nur verlangen, wenn: 

a. die betreffende Untersuchung technisch und in der medizinischen Praxis
zuverlässige Ergebnisse liefert; und

b. der wissenschaftliche Wert der Untersuchung für die Prämienberechnung
nachgewiesen ist.

2 Die beauftragte Ärztin oder der beauftragte Arzt teilt der Versicherungseinrichtung 
lediglich mit, in welche Risikogruppe die antragstellende Person einzuteilen ist. 

3 Die beauftragte Ärztin oder der beauftragte Arzt darf die Untersuchungsergebnisse 
nur aufbewahren, wenn diese für den Vertragsabschluss relevant sind. 
4 Die Untersuchungsergebnisse dürfen ausschliesslich für den Zweck verwendet 
werden, für den sie bei der antragstellenden Person erhoben worden sind. 
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Bundesgesetz 
über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der  
Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor1 
(Geldwäschereigesetz, GwG) 

vom 10. Oktober 1997 (Stand am 1. März 2013) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 31bis Absatz 2, 31quater, 34 Absatz 2 und 64bis  
der Bundesverfassung2, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. Juni 19963, 
beschliesst: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 14 Gegenstand 
Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305bis 
des Strafgesetzbuches5 (StGB), die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im 
Sinne von Artikel 260quinquies Absatz 1 StGB und die Sicherstellung der Sorgfalt bei 
Finanzgeschäften. 

Art. 2 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz gilt für Finanzintermediäre. 
2 Finanzintermediäre sind: 

a. die Banken nach dem Bankengesetz vom 8. November 19346;
b.7 die Fondsleitungen, sofern sie Anteilskonten führen oder selbst Anteile einer 

kollektiven Kapitalanlage vertreiben;

 AS 1998 892 
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  

Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;  
BBl 2007 6269). 

2 [BS 1 3]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die Art. 95, 98, 103 und 123 
der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 

3 BBl 1996 III 1101 
4 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  

Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

5 SR 311.0 
6 SR 952.0 
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. März 2013  

(AS 2013 585; BBl 2012 3639). 

955.0
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bbis.8 die Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die Kommanditgesell-
schaften für kollektive Kapitalanlagen, die Investmentgesellschaften mit fes-
tem Kapital und die Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen im Sin-
ne des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 20069, sofern sie selbst 
Anteile einer kollektiven Kapitalanlage vertreiben; 

c.10 die Versicherungseinrichtungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
vom 17. Dezember 200411, welche die direkte Lebensversicherung betreiben 
oder Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbieten oder vertreiben; 

d. die Effektenhändler nach dem Börsengesetz vom 24. März 199512;
e.13 die Spielbanken nach dem Spielbankengesetz vom 18. Dezember 199814. 

3 Finanzintermediäre sind auch Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte 
annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; insbe-
sondere Personen, die: 

a. das Kreditgeschäft (namentlich durch Konsum- oder Hypothekarkredite,
Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing) betreiben;

b. Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr erbringen, namentlich für Dritte
elektronische Überweisungen vornehmen oder Zahlungsmittel wie Kredit-
karten und Reiseschecks ausgeben oder verwalten;

c. für eigene oder fremde Rechnung mit Banknoten und Münzen, Geldmarktin-
strumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohwaren und Effekten (Wertpapiere
und Wertrechte) sowie deren Derivaten handeln;

d. …15 
e. Vermögen verwalten;
f. als Anlageberater Anlagen tätigen;
g. Effekten aufbewahren oder verwalten.

4 Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind: 
a. die Schweizerische Nationalbank;
b. steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;

  

8 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 9 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006  
(AS 2006 5379; BBl 2005 6395). Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom  
28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. März 2013 (AS 2013 585; BBl 2012 3639). 

9 SR 951.31 
10 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 9 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395). 
11 SR 961.01 
12 SR 954.1 
13 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Spielbankengesetz vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit  

1. April 2000 (AS 2000 677; BBl 1997 III 145). 
14 SR 935.52 
15 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 8 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom  

17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5269; BBl 2003 3789). 
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c. Personen, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber steuerbefrei-
ten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge erbringen;

d. Finanzintermediäre nach Absatz 3, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich
gegenüber Finanzintermediären nach Absatz 2 erbringen oder gegenüber
ausländischen Finanzintermediären, die einer gleichwertigen Aufsicht unter-
stellt sind wie diese.

2. Kapitel: Pflichten der Finanzintermediäre
1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten

Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei 
1 Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die 
Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt 
es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzinter-
mediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis neh-
men und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Per-
son die Geschäftsbeziehung aufnehmen.16 
2 Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht 
die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die mit-
einander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen. 
3 Versicherungseinrichtungen müssen die Vertragspartei dann identifizieren, wenn 
die Beträge einer einmaligen Prämie, der periodischen oder des gesamten Prämien-
volumens einen erheblichen Wert erreichen. 
4 Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 und 3 Verdachtsmomente für mögliche 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vor, so ist die Identifizierung auch 
dann vorzunehmen, wenn die massgeblichen Beträge nicht erreicht werden.17 
5 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), die Eidgenössische Spielban-
kenkommission und die Selbstregulierungsorganisationen legen für ihren Bereich 
die erheblichen Werte nach den Absätzen 2 und 3 fest und passen sie bei Bedarf 
an.18 

  

16 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der  
revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009  
(AS 2009 361; BBl 2007 6269). 

17 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 



320

Geldwäscherei 955.0 

Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person 
1 Der Finanzintermediär muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung 
darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn: 

a. die Vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch
ist oder daran Zweifel bestehen; 

b. die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft ist;
c. ein Kassageschäft von erheblichem Wert nach Artikel 3 Absatz 2 getätigt

wird.
2 Er muss bei Sammelkonten oder Sammeldepots verlangen, dass die Vertragspartei 
eine vollständige Liste der wirtschaftlich berechtigten Personen beibringt und dass 
sie jede Änderung der Liste unverzüglich meldet. 

Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich  
berechtigten Person 

1 Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Ver-
tragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung 
oder die Feststellung nach den Artikeln 3 und 4 wiederholt werden. 
2 Im Falle einer rückkaufsfähigen Versicherung müssen die Versicherungseinrich-
tungen die wirtschaftlich berechtigte Person zudem erneut feststellen, wenn im Ver-
sicherungsfall oder bei Rückkauf die anspruchsberechtigte Person nicht identisch ist 
mit derjenigen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

Art. 619 Abklärungspflichten 
1 Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der vom Vertragspartner 
gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Der Umfang der einzuholenden 
Informationen richtet sich nach dem Risiko, das der Vertragspartner darstellt. 
2 Der Finanzintermediär muss die wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck 
einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abklären, wenn: 

a. sie ungewöhnlich erscheinen, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit sei erkenn-
bar; 

b. Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen her-
rühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (Art. 260ter 
Ziff. 1 StGB20) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies 
Abs. 1 StGB) dienen. 

  

19 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

20 SR 311.0 
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Art. 7 Dokumentationspflicht 
1 Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige 
Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehun-
gen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können. 
2 Er bewahrt die Belege so auf, dass er allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahme-
begehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen 
kann. 
3 Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der Transaktion 
bewahrt er die Belege mindestens während zehn Jahren auf. 

Art. 7a21 Vermögenswerte von geringem Wert 
Der Finanzintermediär kann auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten (Art. 3–7) 
verzichten, wenn die Geschäftsbeziehung nur Vermögenswerte von geringem Wert 
betrifft und keine Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismus-
finanzierung vorliegen. 

Art. 8 Organisatorische Massnahmen 
Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinde-
rung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind.22 Sie 
sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen. 

2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht

Art. 9 Meldepflicht 
1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 
(Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er: 

a. weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbezie-
hung involvierten Vermögenswerte:  
1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter

Ziffer 1 oder 305bis StGB23 stehen,  
2. aus einem Verbrechen herrühren,
3. der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen, oder
4. der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;

  

21 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

22 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

23 SR 311.0 
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b. Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines be-
gründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht.24

1bis Aus der Meldung gemäss Absatz 1 muss der Name des Finanzintermediärs 
ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs kann in 
der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der 
zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewähr-
leistet bleibt.25 
2 Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und 
Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB unter-
steht. 

Art. 10 Vermögenssperre 
1 Ein Finanzintermediär muss ihm anvertraute Vermögenswerte, die mit der Mel-
dung nach Artikel 9 im Zusammenhang stehen, unverzüglich sperren.26 
2 Er erhält die Vermögenssperre aufrecht, bis eine Verfügung der zuständigen Straf-
verfolgungsbehörde bei ihm eintrifft, längstens aber fünf Werktage ab dem Zeit-
punkt, in dem er der Meldestelle Meldung erstattet hat. 
3 …27 

Art. 10a28 Informationsverbot 
1 Ein Finanzintermediär darf während der durch ihn verhängten Vermögenssperre 
weder Betroffene noch Dritte über die Tatsache der Meldung nach Artikel 9 infor-
mieren. 
2 Wenn der Finanzintermediär selber keine Vermögenssperre verhängen kann, darf 
er den Finanzintermediär, der dazu in der Lage und diesem Gesetz unterstellt ist, 
informieren. 

  

24 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

25 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

26 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

27 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten 
Empfehlungen der Groupe d’action financière, mit Wirkung seit 1. Febr. 2009  
(AS 2009 361; BBl 2007 6269). 

28 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 
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3 Er darf einen anderen diesem Gesetz unterstellten Finanzintermediär über die 
Tatsache der Meldung nach Artikel 9 ebenfalls informieren, soweit dies zur Einhal-
tung der Pflichten gemäss diesem Gesetz erforderlich ist und sofern beide Finanz-
intermediäre: 

a. für einen Kunden aufgrund einer vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit
gemeinsame Dienste im Zusammenhang mit dessen Vermögensverwaltung 
erbringen; oder 

b. dem gleichen Konzern angehören.
4 Der Finanzintermediär, der gestützt auf Absatz 2 oder 3 informiert worden ist, 
untersteht dem Informationsverbot nach Absatz 1. 

Art. 1129 Straf- und Haftungsausschluss 
1 Wer guten Glaubens Meldung nach Artikel 9 erstattet oder eine Vermögenssperre 
nach Artikel 10 vornimmt, kann nicht wegen Verletzung des Amts-, Berufs- oder 
Geschäftsgeheimnisses belangt oder wegen Vertragsverletzung haftbar gemacht 
werden. 
2 Dieser Straf- und Haftungsausschluss gilt auch für Finanzintermediäre, die Mel-
dung nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB30 erstatten, und für Selbstregulierungsorga-
nisationen, die Anzeige nach Artikel 27 Absatz 4 erstatten. 

3. Kapitel: Aufsicht
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1231 Zuständigkeit 
Die Aufsicht über die Einhaltung der Pflichten nach dem zweiten Kapitel liegt für 
Finanzintermediäre: 

a. nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a–d bei der FINMA;
b. nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e bei der Eidgenössischen Spielbanken-

kommission;
c. nach Artikel 2 Absatz 3 bei:

1. den anerkannten Selbstregulierungsorganisationen (Art. 24),
2. der FINMA, sofern die Finanzintermediäre nicht einer anerkannten

Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind.

  

29 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

30 SR 311.0 
31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 



324

Geldwäscherei 955.0 

Art. 1332 

Art. 14 Bewilligungs- und Anschlusspflicht 
1 Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3, die nicht einer anerkannten Selbst-
regulierungsorganisation angeschlossen sind, müssen bei der FINMA eine Bewil-
ligung für die Ausübung ihrer Tätigkeit einholen.33 
2 Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn der Finanzintermediär: 

a. als kaufmännische Firma im Handelsregister eingetragen oder aufgrund ei-
ner behördlichen Bewilligung tätig ist; 

b. durch seine internen Vorschriften und seine Betriebsorganisation die Erfül-
lung der Pflichten nach diesem Gesetz sicherstellt; und 

c. selbst sowie die mit seiner Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Per-
sonen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten 
nach diesem Gesetz bieten. 

3 Als Finanzintermediäre tätige Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare müs-
sen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen. 

Art. 1534 

2. Abschnitt:35 Meldepflicht der Aufsichtsbehörden

Art. 16 
1 Die FINMA und die Eidgenössische Spielbankenkommission erstatten der Melde-
stelle unverzüglich Meldung, wenn sie begründeten Verdacht schöpfen, dass: 

a.36 eine strafbare Handlung nach Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter Ab-
satz 1 StGB37 vorliegt; 

b. Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren;
c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unter-

liegen; oder

  

32 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

33 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

34 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

36 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;  
BBl 2007 6269). 

37 SR 311.0 
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d.38 Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 
dienen. 

2 Diese Pflicht besteht nur, soweit nicht bereits der Finanzintermediär oder die 
Selbstregulierungsorganisation Meldung erstattet hat. 

3. Abschnitt:39

Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 

Art. 17 
Die FINMA und die Eidgenössische Spielbankenkommission konkretisieren für die 
ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflich-
ten nach dem zweiten Kapitel und legen fest, wie diese zu erfüllen sind, soweit nicht 
eine Selbstregulierungsorganisation diese Sorgfaltspflichten und ihre Erfüllung 
regelt. 

3a. Abschnitt:  
Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 340 

Art. 18 Aufgaben der FINMA41 
1 Die FINMA hat im Rahmen der Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Arti-
kel 2 Absatz 3 folgende Aufgaben:42 

a. Sie anerkennt die Selbstregulierungsorganisationen oder entzieht ihnen die
Anerkennung. 

b. Sie beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen und die ihr direkt un-
terstellten Finanzintermediäre. 

c. Sie genehmigt die von den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reg-
lemente nach Artikel 25 sowie deren Änderungen. 

d. Sie sorgt dafür, dass die Selbstregulierungsorganisationen ihre Reglemente
durchsetzen. 

  

38 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;  
BBl 2007 6269). 

39 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

40 Eingefügt durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

42 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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e. Sie konkretisiert für die ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre die Sorg-
faltspflichten nach dem zweiten Kapitel und legt fest, wie diese zu erfüllen
sind.

f. Sie führt ein Register über die ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre
sowie über die Personen, denen sie die Bewilligung zur Ausübung der Tätig-
keit als Finanzintermediär verweigert hat.

2 Sie kann an Ort und Stelle Kontrollen durchführen. Sie kann die Kontrollen einer 
Prüfgesellschaft nach Artikel 19b übertragen.43 
3 Bei Selbstregulierungsorganisationen von Anwältinnen und Anwälten sowie Nota-
rinnen und Notaren muss sie die Kontrollen einer Prüfgesellschaft nach Artikel 19b 
übertragen. Diese untersteht denselben Geheimhaltungspflichten wie Anwältinnen 
und Anwälte sowie Notarinnen und Notare.44 

Art. 18a45 Öffentliches Verzeichnis 
1 Die FINMA führt ein Verzeichnis der Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3, 
die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind. Dieses Verzeichnis ist 
in elektronischer Form öffentlich zugänglich. 
2 Sie macht die Daten durch ein Abrufverfahren zugänglich. 

Art. 1946 

Art. 19a47 Prüfung 
1 Die der FINMA direkt unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 
müssen sich periodisch der Prüfung durch eine zugelassene Prüfgesellschaft unter-
ziehen. 
2 Die Prüfgesellschaft prüft die Einhaltung der Pflichten nach diesem Gesetz und 
verfasst darüber einen Bericht zuhanden des geprüften Finanzintermediärs und der 
FINMA. 
3 Stellt sie Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder sonstige Miss-
stände fest, so hält sie dies in ihrem Bericht fest. 
4 Die FINMA kann die Prüfung anstelle der Prüfgesellschaft selbst durchführen. 

  

43 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

44 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

46 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

47 Eingefügt durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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Art. 19b48 Zulassung der Prüfgesellschaften 
Als Prüfgesellschaft wird zugelassen, wer: 

a. als Revisor nach Artikel 5 oder als Revisionsunternehmen nach Artikel 6 des
Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200549 zugelassen ist; und 

b. das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung für die Prüfung nach dem
vorliegenden Gesetz aufweist. 

Art. 2050 Folgen des Bewilligungsentzugs 
Entzieht die FINMA aufgrund von Artikel 37 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 
22. Juni 200751 einem ihr direkt unterstellten Finanzintermediär nach Artikel 2
Absatz 3 die Bewilligung, so bewirkt dies bei juristischen Personen und Kollektiv- 
und Kommanditgesellschaften die Auflösung und bei Einzelfirmen die Löschung im 
Handelsregister. 

Art. 21 und 2252 

4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei

Art. 23 
1 Das Bundesamt für Polizei53 führt die Meldestelle für Geldwäscherei. 
2 Die Meldestelle prüft die eingegangenen Meldungen und trifft die Massnahmen 
nach dem Bundesgesetz vom 7. Oktober 199454 über kriminalpolizeiliche Zentral-
stellen des Bundes. 
3 Sie unterhält für den Bereich der Geldwäscherei ein eigenes Datenbearbeitungs-
system. 
4 Sie erstattet der zuständigen Strafverfolgungsbehörde unverzüglich Anzeige, wenn 
sie begründeten Verdacht schöpft, dass: 

a. eine strafbare Handlung nach Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter Ab-
satz 1 StGB55 vorliegt; 

b. Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren;

  

48 Eingefügt durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

49 SR 221.302 
50 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
51 SR 956.1 
52 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
53 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 

Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. 
54 SR 360 
55 SR 311.0 
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c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unter-
liegen; oder

d. Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB)
dienen.56

5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen

Art. 24 Anerkennung 
1 Als Selbstregulierungsorganisationen werden Organisationen anerkannt, die: 

a. über ein Reglement nach Artikel 25 verfügen;
b. darüber wachen, dass die angeschlossenen Finanzintermediäre ihre Pflichten

nach dem zweiten Kapitel einhalten; und
c. sicherstellen, dass die von ihr mit der Kontrolle betrauten Personen und Re-

visionsstellen:
1. die erforderlichen Fachkenntnisse aufweisen,
2. Gewähr für eine einwandfreie Prüfungstätigkeit bieten, und
3. von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der zu kontrollierenden

Finanzintermediäre unabhängig sind.
2 Die Selbstregulierungsorganisationen der konzessionierten Transportunternehmen 
nach dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 200957 müssen von der Ge-
schäftsleitung unabhängig sein.58 

Art. 25 Reglement 
1 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement. 
2 Das Reglement konkretisiert für die angeschlossenen Finanzintermediäre deren 
Sorgfaltspflichten nach dem zweiten Kapitel und legt fest, wie diese zu erfüllen sind. 
3 Es legt zudem fest: 

a. die Voraussetzungen für Anschluss und Ausschluss von Finanzintermediä-
ren; 

b. wie die Einhaltung der Pflichten nach dem zweiten Kapitel kontrolliert wird;
c. angemessene Sanktionen.

  

56 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;  
BBl 2007 6269). 

57 SR 745.1 
58 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Postorganisationsgesetzes vom 17. Dez. 2010, in 

Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 5043; BBl 2009 5265). 
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Art. 26 Listen 
1 Die Selbstregulierungsorganisationen führen Listen über die ihnen angeschlosse-
nen Finanzintermediäre und über die Personen, denen sie den Anschluss verweigern. 
2 Sie geben der FINMA diese Listen sowie jede Änderung davon bekannt.59 

Art. 2760 Informationsaustausch und Anzeigepflicht 
1 Die Selbstregulierungsorganisationen und die FINMA können untereinander 
alle Auskünfte und Unterlagen austauschen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
benötigen. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen melden der FINMA unverzüglich: 

a. Kündigungen von Mitgliedschaften;
b. Entscheide über die Verweigerung eines Anschlusses;
c. Ausschlussentscheide sowie deren Begründung;
d. die Eröffnung von Sanktionsverfahren, die mit dem Ausschluss enden kön-

nen.
3 Sie erstatten der FINMA mindestens einmal jährlich Bericht über ihre Tätigkeit im 
Rahmen dieses Gesetzes und übermitteln ihr eine Aufstellung über die in der Be-
richtsperiode ergangenen Sanktionsentscheide. 
4 Sie erstatten der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn sie begründeten Ver-
dacht schöpfen, dass: 

a. eine strafbare Handlung nach Artikel 260ter Ziffer 1 oder 305bis StGB61 vor-
liegt; 

b. Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren;
c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unter-

liegen; oder
d.62 Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 

dienen.
5 Die Pflicht nach Absatz 4 entfällt, wenn bereits ein der Selbstregulierungsorgani-
sation angeschlossener Finanzintermediär eine Meldung erstattet hat. 

  

59 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

60 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

61 SR 311.0 
62 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Emp-

fehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361;  
BBl 2007 6269). 
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Art. 2863 Entzug der Anerkennung 
1 Die FINMA entzieht einer Selbstregulierungsorganisation auf Grund von Arti-
kel 37 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 200764 die Anerkennung nicht 
ohne vorgängige Androhung. 
2 Wird einer Selbstregulierungsorganisation die Anerkennung entzogen, so werden 
die ihr angeschlossenen Finanzintermediäre der direkten Aufsicht der FINMA 
unterstellt. 
3 Sie unterstehen der Bewilligungspflicht nach Artikel 14, sofern sie sich nicht 
innerhalb von zwei Monaten einer anderen Selbstregulierungsorganisation anschlies-
sen. 
4 Anwältinnen und Anwälte sowie Notarinnen und Notare, die als Finanzinter-
mediäre tätig sind, müssen sich innerhalb von zwei Monaten einer anderen Selbst-
regulierungsorganisation anschliessen, wenn ihrer bisherigen die Anerkennung 
entzogen wurde. 

4. Kapitel: Amtshilfe
1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden

Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden65 
1 Die FINMA, die Eidgenössische Spielbankenkommission und die Meldestelle 
können einander alle Auskünfte erteilen und Unterlagen übermitteln, die sie für die 
Durchsetzung dieses Gesetzes benötigen.66 
2 …67 
3 Die Meldestelle orientiert die FINMA und die Eidgenössische Spielbankenkom-
mission über die Entscheide der kantonalen Strafverfolgungsbehörden.68 

  

63 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

64 SR 956.1 
65 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  

Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

66 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

67 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten 
Empfehlungen der Groupe d’action financière, mit Wirkung seit 1. Febr. 2009  
(AS 2009 361; BBl 2007 6269). 

68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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Art. 29a69 Strafbehörden 
1 Die Strafbehörden melden der Meldestelle rasch sämtliche hängigen Verfahren im 
Zusammenhang mit den Artikeln 260ter Ziffer 1, 260quinquies Absatz 1, 305bis und 
305ter Absatz 1 StGB70. Sie stellen ihr rasch Urteile und Einstellungsverfügungen 
inklusive Begründung zu. 
2 Sie melden der Meldestelle zudem unverzüglich Verfügungen, die sie aufgrund 
einer Anzeige der Meldestelle erlassen haben. 
3 Sie können der FINMA und der Eidgenössischen Spielbankenkommission alle 
Informationen und Unterlagen erteilen, die diese im Rahmen der Erfüllung ihrer 
Aufgabe verlangen, sofern das Strafverfahren nicht beeinträchtigt wird. 
4 Die FINMA und die Eidgenössische Spielbankenkommission koordinieren all-
fällige Interventionen bei einem Finanzintermediär mit den zuständigen Strafver-
folgungsbehörden. Sie nehmen vor einer allfälligen Weiterleitung der erhaltenen 
Informationen und Unterlagen Rücksprache mit den zuständigen Strafverfolgungs-
behörden. 

2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden

Art. 30 und 3171 

Art. 32 …72

1 Für die Meldestelle richtet sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfol-
gungsbehörden nach Artikel 13 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 199473 
über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes. 
2 Die Meldestelle kann Personendaten zudem entsprechenden ausländischen Behör-
den weitergeben, wenn ein Gesetz oder Staatsvertrag dies vorsieht oder wenn:74 

a.75 die Information ausschliesslich benötigt wird, um die Geldwäscherei oder 
die Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB76) zu bekämpfen; 

  

69 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

70 SR 311.0 
71 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
72 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten 

Empfehlungen der Groupe d’action financière, mit Wirkung seit 1. Febr. 2009  
(AS 2009 361; BBl 2007 6269). 

73 SR 360 
74 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  

Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

75 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

76 SR 311.0 
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b. ein schweizerisches Ersuchen um Information begründet werden muss;
c. es im Interesse der betroffenen Person liegt und diese zugestimmt hat oder

deren Zustimmung nach den Umständen angenommen werden kann.
3 Der Name des meldenden Finanzintermediärs oder seines Personals darf von der 
Meldestelle nicht an ausländische Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Absatz 1 
oder ausländische Behörden im Sinne von Absatz 2 weitergeleitet werden.77 

5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten

Art. 33 Grundsatz 
Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 
19. Juni 199278 über den Datenschutz.

Art. 34 Datensammlungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht 
1 Die Finanzintermediäre führen separate Datensammlungen, die alle im Zusammen-
hang mit der Meldung stehenden Unterlagen enthalten. 
2 Sie dürfen Daten aus diesen Datensammlungen nur an die FINMA, die Eidgenös-
sische Spielbankenkommission, Selbstregulierungsorganisationen, die Meldestelle 
und Strafverfolgungsbehörden weitergeben.79 
3 Das Auskunftsrecht betroffener Personen nach Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 
19. Juni 199280 über den Datenschutz ist während der Vermögenssperre nach Arti-
kel 10 Absätze 1 und 2 ausgeschlossen. 
4 Fünf Jahre nach erfolgter Meldung sind die Daten zu vernichten. 

Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle 
1 Die Bearbeitung von Personendaten durch die Meldestelle richtet sich nach dem 
Bundesgesetz vom 7. Oktober 199481 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des 
Bundes. Das Recht auf Auskunft der Privatpersonen richtet sich nach Artikel 8 des 
Bundesgesetzes vom 13. Juni 200882 über polizeiliche Informationssysteme des 
Bundes.83 

  

77 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; 
BBl 2007 6269). 

78 SR 235.1 
79 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
80 SR 235.1 
81 SR 360 
82 SR 361 
83 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 9 des BG vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Infor- 

mationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 (AS 2008 4989; BBl 2006 5061). 
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2 Der Informationsaustausch zwischen der Meldestelle und der FINMA, der Eid-
genössischen Spielbankenkommission und den Strafverfolgungsbehörden kann über 
ein Abrufverfahren (online) erfolgen.84 

Art. 35a85 Überprüfung 
1 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Meldestelle mittels Abrufverfahren über-
prüfen, ob die ihr gemeldete oder bei ihr angezeigte Person in einer der folgenden 
Datenbanken verzeichnet ist: 

a. nationaler Polizeiindex;
b. zentrales Migrationsinformationssystem;
c. automatisiertes Strafregister;
d. Staatsschutz-Informations-System;
e. Personen-, Akten- und Geschäftsverwaltungssystem im Bereich der Rechts-

hilfe für Strafsachen.
2 Das Zugriffsrecht auf weitere Informationen richtet sich nach den für das jeweilige 
Informationssystem geltenden Bestimmungen. 

6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege

Art. 3686 

Art. 3787 Verletzung der Meldepflicht 
1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht 
nach Artikel 9 verletzt. 
2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft. 
3 Im Fall einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurtei-
lung beträgt die Busse mindestens 10 000 Franken. 

Art. 38–4088 

  

84 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

85 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 9 des BG vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Infor- 
mationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 (AS 2008 4989; BBl 2006 5061). 

86 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

87 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

88 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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7. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 4189 Vollzug 
1 Der Bundesrat erlässt die zur Umsetzung dieses Gesetzes notwendigen Bestim-
mungen. 
2 Er kann die FINMA sowie die Eidgenössische Spielbankenkommission ermächti-
gen, in Belangen von beschränkter Tragweite, namentlich in vorwiegend techni-
schen Angelegenheiten, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 

Art. 42 Übergangsbestimmungen 
1 Dieses Gesetz gilt ab Inkrafttreten für die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Ab-
satz 2. Die Meldepflicht nach Artikel 9 gilt ab diesem Zeitpunkt für alle Finanz-
intermediäre. 
2 Innerhalb eines Jahres haben die Selbstregulierungsorganisationen bei der Kon-
trollstelle ein Gesuch um Anerkennung zu stellen und das Selbstregulierungsregle-
ment zur Genehmigung einzureichen. 
3 Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unterstehen Finanzintermediäre nach 
Artikel 2 Absatz 3, sofern sie keiner anerkannten Selbstregulierungsorganisation 
angeschlossen sind, der direkten Aufsicht durch die Kontrollstelle und müssen ein 
Gesuch um Bewilligung nach Artikel 14 stellen. 
4 Innerhalb zweier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes haben sich die als Fi-
nanzintermediäre tätigen Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare einer 
Selbstregulierungsorganisation anzuschliessen. 

Art. 43 Änderung bisherigen Rechts 
Betrifft nur den französischen Text 

Art. 44 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. April 199890 

  

89 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten  
Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 361 6401; BBl 2007 6269). 

90 BRB vom 16. März 1998 



335

Verordnung  
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht  
über die Verhinderung von Geldwäscherei und  
Terrorismusfinanzierung 
(Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) 

vom 8. Dezember 2010 (Stand am 1. Januar 2011) 

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), 
gestützt auf die Artikel 17 und 18 Absatz 1 Buchstabe e des Geldwäschereigesetzes 
vom 10. Oktober 19971 (GwG), 
verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
1. Abschnitt: Gegenstand und Begriffe

Art. 1 Gegenstand 
1 Diese Verordnung legt fest, wie die Finanzintermediäre nach Artikel 3 Absatz 1 
die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
umsetzen müssen. 
2 Die FINMA orientiert sich an den Eckwerten dieser Verordnung, wenn sie Regle-
mente von Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 25 GwG genehmigt und 
Reglemente von Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 17 GwG als Min-
deststandard anerkennt.  
3 Die Selbstregulierungsorganisationen können sich darauf beschränken, die Abwei-
chungen von dieser Verordnung zu regeln. In jedem Fall sind die Abweichungen zu 
kennzeichnen. 

Art. 2 Begriffe 
1 In dieser Verordnung gelten als: 

a. politisch exponierte Personen:
1. folgende Personen mit prominenten öffentlichen Funktionen im Aus-

land: Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, hohe Politikerinnen
und Politiker auf nationaler Ebene, hohe Funktionärinnen und Funk-
tionäre in Verwaltung, Justiz, Militär und Parteien auf nationaler Ebene,
die obersten Organe staatlicher Unternehmen von nationaler Bedeu-
tung,

 AS 2010 6295 
1 SR 955.0 

955.033.0



336

Geldwäscherei955.033.0 

2. Unternehmen und Personen, die den genannten Personen aus fami-
liären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahe ste-
hen;

b. Sitzgesellschaften: alle in- oder ausländischen Sitzgesellschaften im Sinne
von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung vom 18. November 20092 über die
berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation;

c. Kassageschäfte: alle Bargeschäfte, insbesondere der Geldwechsel, der Kauf
und Verkauf von Edelmetallen, der Verkauf von Reiseschecks, die Bar-
liberierung von Inhaberpapieren, Kassa- und Anleihensobligationen, das
Bareinlösen von Checks, sofern mit diesen Geschäften keine dauernde
Geschäftsbeziehung verbunden ist;

d. Geld- und Wertübertragung: der Transfer von Vermögenswerten durch Ent-
gegennahme von Bargeld, Schecks oder sonstigen Zahlungsmitteln in der
Schweiz und Auszahlung einer entsprechenden Summe in Bargeld oder
durch bargeldlose Übertragung, Überweisung oder sonstige Verwendung
eines Zahlungs- oder Abrechnungssystems im Ausland, sofern mit diesen
Geschäften keine dauernde Geschäftsbeziehung verbunden ist;

e. dauernde Geschäftsbeziehung: Kundenbeziehung, die bei einem schweizeri-
schen Finanzintermediär gebucht oder überwiegend von der Schweiz aus be-
treut wird und die sich nicht in der Vornahme einmaliger unterstellungs-
pflichtiger Tätigkeiten erschöpft;

f. professioneller Notenhändler: Nichtbanken, die Noten kaufen und verkaufen
und damit einen wesentlichen Umsatz oder Ertrag erzielen.

2 Keine Sitzgesellschaften im Sinne dieser Verordnung sind juristische Personen und 
Gesellschaften, die ausschliesslich statuarisch Folgendes bezwecken: 

a. Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder oder ihrer Begünstigten in gemein-
samer Selbsthilfe; 

b. Verfolgen politischer, religiöser, wissenschaftlicher, künstlerischer, gemein-
nütziger, geselliger oder ähnlicher Anliegen. 

2. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 3 Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung gilt für: 

a. Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a (Banken), b
(Fondsleitungen), bbis (KAG3-Investmentgesellschaften und KAG-Vermö-
gensverwalter), c (Versicherungseinrichtungen) und d (Effektenhändler) des 
GwG; 

  

2 SR 955.071 
3 Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (SR 951.31). 
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b. Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 des GwG, die der Aufsicht der
FINMA gemäss Artikel 14 GwG direkt unterstellt sind (DUFI).

2 Die FINMA kann bei der Anwendung dieser Verordnung den Besonderheiten der 
Geschäftstätigkeit der Finanzintermediäre Rechnung tragen und insbesondere auf-
grund des Geldwäschereirisikos einer Tätigkeit oder der Grösse des Unternehmens 
Erleichterungen zulassen oder Verschärfungen anordnen. 
3 Die FINMA macht ihre Praxis öffentlich bekannt. 

Art. 4 Inländische Gruppengesellschaften 
1 Für DUFI, die eine inländische Gruppengesellschaft eines Finanzintermediärs nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a sind, kann die FINMA vorsehen, dass die Einhaltung 
des GwG und dieser Verordnung im Prüfbericht der Gruppe nachgewiesen wird. 
2 Die FINMA veröffentlicht eine Liste der von ihr nach Absatz 1 überwachten 
Gruppengesellschaften. 

Art. 5 Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften im Ausland 
1 Der Finanzintermediär sorgt dafür, dass seine Zweigniederlassungen oder im 
Finanz- oder Versicherungsbereich tätigen Gruppengesellschaften im Ausland, die 
folgenden Prinzipien des GwG und dieser Verordnung einhalten:  

a. die Grundsätze nach den Artikeln 7 und 8;
b. die Identifikation des Vertragspartners;
c. die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person;
d. die Verwendung eines risikoorientierten Ansatzes;
e. die besonderen Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken.

2 Dies gilt insbesondere auch für Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen, 
die sich in Ländern befinden, die auf internationaler Ebene als mit erhöhten Risiken 
verbunden gelten. 
3 Der Finanzintermediär informiert die FINMA, wenn lokale Vorschriften der Be-
folgung der grundlegenden Prinzipien dieser Verordnung entgegenstehen oder ihm 
daraus ein ernsthafter Wettbewerbsnachteil entsteht. 
4 Die Meldung verdächtiger Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen und allen-
falls eine Vermögenssperre richten sich nach den Vorschriften des Gastlandes. 

Art. 6 Globale Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken 
1 Der Finanzintermediär, der Zweigniederlassungen im Ausland besitzt oder eine 
Finanzgruppe mit ausländischen Gesellschaften leitet, muss seine mit Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken global 
erfassen, begrenzen und überwachen. 
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2 Er hat sicherzustellen, dass: 
a. die internen Überwachungsorgane und die Prüfgesellschaft der Gruppe im

Bedarfsfall einen Zugang zu Informationen über einzelne Geschäftsbezie-
hungen in allen Gruppengesellschaften haben. Nicht erforderlich ist eine 
zentrale Datenbank der Vertragsparteien und der wirtschaftlich berechtigten 
Person auf Gruppenebene oder ein zentraler Zugang der internen Überwa-
chungsorgane der Gruppe zu lokalen Datenbanken; 

b. die Gruppengesellschaften den zuständigen Organen der Gruppe die für die
globale Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken wesentlichen 
Informationen zur Verfügung stellen. 

3 Stellt ein Finanzintermediär fest, dass der Zugang zu Informationen über Vertrags-
parteien und wirtschaftlich berechtigte Personen in bestimmten Ländern aus recht-
lichen oder praktischen Gründen ausgeschlossen oder ernsthaft behindert ist, so 
informiert er die FINMA unverzüglich darüber. 
4 Der Finanzintermediär, der Teil einer in- oder ausländischen Finanzgruppe ist, 
gewährt den internen Überwachungsorganen und der Prüfgesellschaft der Gruppe im 
Bedarfsfall Zugang zu Informationen über bestimmte Geschäftsbeziehungen, soweit 
dies zur globalen Überwachung von Rechts- und Reputationsrisiken notwendig ist. 

3. Abschnitt: Grundsätze

Art. 7 Verbotene Vermögenswerte 
1 Der Finanzintermediär darf keine Vermögenswerte entgegennehmen, von denen er 
weiss oder annehmen muss, dass sie aus einem Verbrechen herrühren, auch wenn 
dieses im Ausland begangen wurde. 
2 Die fahrlässige Entgegennahme von Vermögenswerten, die aus einem Verbrechen 
herrühren, kann die vom Finanzintermediär geforderte Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit in Frage stellen. 

Art. 8 Verbotene Geschäftsbeziehung 
Der Finanzintermediär darf keine Geschäftsbeziehungen führen: 

a. mit Unternehmen und Personen, von denen er weiss oder annehmen muss,
dass sie den Terrorismus finanzieren oder eine kriminelle Organisation bil-
den, einer solchen Organisation angehören oder diese unterstützen; 

b. mit Banken, die am Inkorporationsort keine physische Präsenz unterhalten
(fiktive Banken), sofern sie nicht Teil einer angemessen konsolidiert über-
wachten Finanzgruppe sind. 



339

Geldwäschereiverordnung-FINMA 955.033.0 

Art. 9 Verletzung der Bestimmungen 
1 Die Verletzung der Bestimmungen dieser Verordnung oder einer von der FINMA 
anerkannten Selbstregulierung kann die vom Finanzintermediär geforderte Gewähr 
für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellen. 
2 Schwere Verletzungen können ein Berufsverbot gemäss Artikel 33 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20074 (FINMAG) und die Einziehung des 
Gewinns, der dadurch erzielt wurde, gemäss Artikel 35 FINMAG zur Folge haben. 

4. Abschnitt: Allgemeine Sorgfaltspflichten

Art. 10 Angabe der Auftraggeberinnen und Auftraggeber  
bei Zahlungsaufträgen 

1 Der Finanzintermediär gibt bei Zahlungsaufträgen den Namen, die Kontonummer 
und die Adresse der auftraggebenden Vertragspartei (Auftraggeberin oder Auftrag-
geber) an. Liegt keine Kontonummer der Auftraggeberin oder des Auftraggebers 
vor, so muss er eine kundenbezogene Identifizierungsnummer angeben. Die Adresse 
kann durch das Geburtsdatum und den Geburtsort der Auftraggeberin oder des 
Auftraggebers, ihre oder seine Kundennummer oder ihre oder seine nationale Identi-
tätsnummer ersetzt werden. 
2 Bei Zahlungsaufträgen im Inland kann der Finanzintermediär sich auf die Angabe 
der Kontonummer oder einer Identifizierungsnummer beschränken, sofern er die 
übrigen Angaben dem Finanzintermediär der begünstigten Person auf dessen Anfra-
ge hin innert drei Werktagen übermitteln kann. 
3 Er regelt das Vorgehen beim Erhalt von Zahlungsaufträgen, die unvollständige 
Angaben zur Auftraggeberin und zum Auftraggeber im Sinne von Absatz 1 enthal-
ten. Er geht dabei risikoorientiert vor. 
4 Er informiert seine Kundinnen und Kunden in angemessener Weise über die Wei-
tergabe von Angaben zur Auftraggeberin und zum Auftraggeber im Zahlungsver-
kehr. 

Art. 11 Verzicht auf Einhaltung der Sorgfaltspflichten 
1 Ein Verzicht auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten ist in dauernden Geschäfts-
beziehungen mit Kundinnen und Kunden möglich: 

a. im Bereich von Zahlungsmitteln, die ein elektronisches Speichern des Gel-
des ermöglichen, wenn: 
1. das elektronisch gespeicherte Geld ausschliesslich dazu dient, dass die

Kundin oder der Kunde damit erworbene Dienstleistungen und Waren 
elektronisch bezahlen kann, 

2. nicht mehr als 5000 Franken pro Kalenderjahr und Kundin oder Kunde
elektronisch verfügbar gemacht werden, und  

  

4 SR 956.1 
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3. die Rückzahlungen an denselben Kontoinhaber stattfinden. Bei einer
Rückzahlung auf dasselbe Konto erhöht sich der jährliche Schwellen-
wert dabei um den zurückbezahlten Betrag;

b. im Bereich des Kreditkartengeschäfts, wenn:
1. die Kreditkarte von der Inhaberin oder vom Inhaber nur für den Erwerb

von Waren und Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Netzes
von Dienstleistern oder Warenanbietern verwendet werden kann
(Warenhauskarten), und

2. der Umsatz pro Kalendermonat und Kundin oder Kunde nicht mehr als
5000 Franken und pro Kalenderjahr und Kundin oder Kunde nicht mehr
als 25 000 Franken beträgt;

c. im Bereich des Finanzierungsleasings, sofern der Gesamtwert der Leasing-
objekte pro Kundin oder Kunde den Betrag von 25 000 Franken nicht über-
steigt.

2 Der Finanzintermediär kann auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nur verzich-
ten, wenn er zusätzlich über technische Einrichtungen verfügt, die ausreichen, damit 
er ein Überschreiten der jeweiligen Schwellenwerte erkennen kann. Zudem trifft er 
Vorkehrungen, um eine allfällige Kumulierung der Betragslimite sowie Zuwider-
handlungen gegen diese Bestimmung zu verhindern. 
3 Die FINMA kann auf Gesuch von Selbstregulierungsorganisationen oder von 
Finanzintermediären gemäss Artikel 3 Absatz 1 hin weitere Ausnahmen für dau-
ernde Geschäftsbeziehungen von der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss GwG 
genehmigen, sofern dargelegt wird, dass das Geldwäschereirisiko niedrig im Sinne 
von Artikel 7a GwG ist. 

5. Abschnitt: Erhöhte Sorgfaltspflichten

Art. 12 Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken 
1 Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien, welche auf Geschäftsbeziehungen mit 
erhöhten Risiken hinweisen. 
2 Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivität des Finanzintermediärs insbeson-
dere in Frage: 

a. Sitz oder Wohnsitz der Vertragspartei und/oder der wirtschaftlich berechtig-
ten Person oder deren Staatsangehörigkeit; 

b. Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei und/oder der wirt-
schaftlich berechtigten Person; 

c. Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei sowie zur wirtschaft-
lich berechtigten Person; 

d. Art der verlangten Dienstleistungen oder Produkte;
e. Höhe der eingebrachten Vermögenswerte;
f. Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten;
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g. Herkunfts- oder Zielland häufiger Zahlungen;
h. Komplexität der Strukturen, insbesondere durch Verwendung von Sitzge-

sellschaften.
3 Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen sowie Geschäftsbezie-
hungen mit ausländischen Banken, für die ein Schweizer Finanzintermediär Korres-
pondenzbankgeschäfte abwickelt, gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehungen mit 
erhöhtem Risiko. 
4 Der Finanzintermediär ermittelt und kennzeichnet intern die Geschäftsbeziehungen 
mit erhöhten Risiken nach Absatz 2 und 3. 

Art. 13 Transaktionen mit erhöhten Risiken 
1 Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit 
erhöhten Risiken. 
2 Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivitäten des Finanzintermediärs insbe-
sondere in Frage: 

a. die Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten;
b. erhebliche Abweichungen gegenüber den in der Geschäftsbeziehung übli-

chen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen;
c. erhebliche Abweichungen gegenüber den in vergleichbaren Geschäftsbezie-

hungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen.
3 Als Transaktionen mit erhöhten Risiken gelten in jedem Fall Transaktionen, bei 
denen am Anfang der Geschäftsbeziehung auf ein Mal oder gestaffelt Vermögens-
werte im Gegenwert von mehr als 100 000 Franken physisch eingebracht werden. 

Art. 14 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken 
1 Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen 
bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken. 
2 Abzuklären ist je nach den Umständen namentlich: 

a. ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich
berechtigt ist; 

b. die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c. der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;
d. die Hintergründe und die Plausibilität grösserer Zahlungseingänge;
e. der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der wirtschaftlich

berechtigten Person;
f. die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der wirt-

schaftlich berechtigten Person;
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g. ob es sich bei der Vertragspartei oder der wirtschaftlich berechtigten Person
um eine politisch exponierte Person handelt;

h. bei juristischen Personen: wer diese beherrscht.

Art. 15 Mittel der Abklärungen 
1 Die Abklärungen umfassen je nach den Umständen namentlich: 

a. das Einholen schriftlicher oder mündlicher Auskünfte der Vertragspartei
oder der wirtschaftlich berechtigten Person; 

b. Besuche am Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei und der wirtschaft-
lich berechtigten Person; 

c. die Konsultation allgemein zugänglicher öffentlicher Quellen und Daten-
banken; 

d. allenfalls Erkundigungen bei vertrauenswürdigen Personen.
2 Der Finanzintermediär überprüft die Ergebnisse der Abklärungen auf ihre Plausibi-
lität hin und dokumentiert sie. 

Art. 16 Zeitpunkt der zusätzlichen Abklärungen 
Sobald erhöhte Risiken bei einer Geschäftsbeziehung sichtbar werden, leitet der 
Finanzintermediär die zusätzlichen Abklärungen unverzüglich in die Wege und führt 
sie so rasch als möglich durch. 

Art. 17 Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken 
Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken bedarf der Zustim-
mung einer vorgesetzten Person oder Stelle oder der Geschäftsführung. 

Art. 18 Verantwortung des obersten Geschäftsführungsorgans 
1 Das oberste Geschäftsführungsorgan oder mindestens eines seiner Mitglieder 
entscheidet über: 

a. die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
und alljährlich über deren Weiterführung; 

b. die Anordnung regelmässiger Kontrollen aller Geschäftsbeziehungen mit
erhöhten Risiken und ihrer Überwachung und Auswertung. 

2 Finanzintermediäre mit einem sehr umfangreichen Vermögensverwaltungsgeschäft 
und mehrstufigen hierarchischen Strukturen können diese Verantwortung der Lei-
tung einer Unternehmenseinheit übertragen. 

Art. 19 Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen 
1 Der Finanzintermediär sorgt für eine wirksame Überwachung der Geschäftsbezie-
hungen und Transaktionen und stellt so sicher, dass die erhöhten Risiken ermittelt 
werden. 
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2 Für die Transaktionsüberwachung betreibt der Finanzintermediär nach Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a mit Ausnahme der Versicherungseinrichtungen ein informa-
tikgestütztes System, das hilft, Transaktionen mit erhöhten Risiken nach Artikel 13 
zu ermitteln. 
3 Die durch das informatikgestützte Überwachungssystem ermittelten Transaktionen 
sind innert angemessener Frist auszuwerten. Wenn nötig, sind zusätzliche Abklärun-
gen nach Artikel 14 durchzuführen. 
4 Finanzintermediäre im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a mit einer gerin-
gen Anzahl Vertragsparteien und wirtschaftlich berechtigten Personen oder Transak-
tionen können auf ein informatikgestütztes Transaktionsüberwachungssystem ver-
zichten, wenn sie ihre Prüfgesellschaft beauftragen, ihre Transaktionsüberwachung 
jährlich einer Prüfung mit Zusicherung hohen Grades zu unterziehen. 
5 Die FINMA kann von einer Versicherungseinrichtung oder einem DUFI die Ein-
führung eines informatikgestützten Überwachungssystems verlangen, wenn dies zur 
wirksamen Überwachung notwendig ist. 

6. Abschnitt: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege

Art. 20 
1 Der Finanzintermediär erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so 
auf, dass die FINMA oder eine von ihr zugelassene Prüfgesellschaft oder eine Un-
tersuchungsbeauftragte oder ein Untersuchungsbeauftragter, die nach Artikel 36 des 
FINMAG5 beauftragt sind, sich innert angemessener Frist ein zuverlässiges Urteil 
über die Einhaltung der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terro-
rismusfinanzierung bilden kann. 
2 Er erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass er Auskunfts- 
und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden oder anderer berechtig-
ter Stellen innert angemessener Frist unter Beilage der nötigen Dokumente nach-
kommen kann. 

7. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen

Art. 21 Elektronische Geschäftsbeziehungen 
Der Finanzintermediär stellt insbesondere bei Geschäftsbeziehungen oder Transak-
tionen ohne persönlichen Kontakt zur Vertragspartei sicher, dass die Gefahren, die 
von rein elektronisch geführten Geschäften oder von der Verwendung von weiteren 
neuen Technologien ausgehen, im Rahmen des Risikomanagements angemessen 
erfasst, begrenzt und überwacht werden. 

  

5 SR 956.1 
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Art. 22 Geldwäschereifachstelle 
1 Der Finanzintermediär hat eine oder mehrere qualifizierte Personen als Geld-
wäschereifachstelle zu bezeichnen. Diese unterstützt und berät die Linienverantwort-
lichen und die Geschäftsleitung bei der Umsetzung dieser Verordnung, ohne diesen 
die Verantwortung dafür abzunehmen. 
2 Sie bereitet die internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung vor und plant und überwacht die interne Ausbildung zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. 

Art. 23 Weitere Aufgaben der Geldwäschereifachstelle 
1 Zusätzlich zu den in Artikel 22 erwähnten Funktionen überwacht die Geldwäsche-
reifachstelle die Einhaltung der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung, insbesondere: 

a. überwacht sie in Absprache mit der internen Revision, der Prüfgesellschaft
und den Linienverantwortlichen den Vollzug der internen Weisungen zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung; 

b. legt sie die Parameter für das System zur Transaktionsüberwachung nach
Artikel 19 fest; 

c. veranlasst sie die Auswertung der durch das Transaktionsüberwachungs-
system erzeugten Meldungen; 

d. veranlasst sie zusätzliche Abklärungen nach Artikel 14 oder führt sie selbst
durch; 

e. stellt sie sicher, dass das verantwortliche Geschäftsführungsorgan die für
seinen Entscheid über die Aufnahme oder Weiterführung von Geschäfts-
beziehungen nach Artikel 18 nötigen Entscheidgrundlagen erhält. 

2 Eine für die Überwachung im Sinne von Absatz 1 zuständige interne Person darf 
keine Geschäftsbeziehung kontrollieren, für welche sie direkt geschäftsverant-
wortlich ist. 
3 Der Finanzintermediär kann unter seiner Verantwortung auch fachkundige externe 
Personen als Geldwäschereifachstelle bezeichnen, wenn: 

a. er von seiner Grösse oder Organisation her nicht in der Lage ist, eine eigene
Fachstelle einzurichten; oder 

b. die Einrichtung einer solchen unverhältnismässig wäre.

Art. 24 Interne Weisungen 
1 Der Finanzintermediär erlässt interne Weisungen zur Bekämpfung der Geld-
wäscherei und der Terrorismusfinanzierung und gibt sie den betroffenen Personen 
in geeigneter Form bekannt. Sie sind durch den Verwaltungsrat oder das oberste 
Geschäftsführungsorgan zu verabschieden. 
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2 Darin ist insbesondere zu regeln: 
a. welche Kriterien zur Ermittlung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Ri-

siken nach Artikel 12 angewendet werden; 
b. welche Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhten Risiken

nach Artikel 13 Absätze 1 und 2 angewendet werden; 
c. die Grundzüge der Transaktionsüberwachung nach Artikel 19;
d. in welchen Fällen die interne Geldwäschereifachstelle beigezogen und das

oberste Geschäftsführungsorgan informiert werden müssen;
e. die Grundzüge der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
f. die Geschäftspolitik hinsichtlich politisch exponierter Personen;
g. die Zuständigkeit für Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei;
h. wie der Finanzintermediär die erhöhten Risiken erfasst, begrenzt und über-

wacht;
i. die Betragsgrenzen nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstaben e und f sowie Arti-

kel 13 Absatz 2 Buchstabe a;
j. die Kriterien, nach denen Dritte gemäss Artikel 26 beigezogen werden kön-

nen.

Art. 25 Integrität und Ausbildung 
1 Die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung erfordert ein 
integeres und angemessen ausgebildetes Personal.  
2 Der Finanzintermediär sorgt für die sorgfältige Auswahl des Personals und die 
regelmässige Ausbildung aller betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin-
sichtlich der für sie wesentlichen Aspekte der Bekämpfung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung. 

8. Abschnitt: Beizug Dritter

Art. 26 Voraussetzungen 
1 Der Finanzintermediär darf Personen und Unternehmen mit der Identifizierung der 
Vertragspartei, der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person sowie mit den 
zusätzlichen Abklärungspflichten mittels einer schriftlichen Vereinbarung beauftra-
gen, wenn er: 

a. die beauftragte Person sorgfältig ausgewählt hat;
b. diese über ihre Aufgabe instruiert hat; und
c. kontrollieren kann, ob die beauftragte Person die Sorgfaltspflichten einhält

oder nicht.
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2 Er kann die Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten ohne schriftliche Vereinbarung 
anvertrauen: 

a. innerhalb eines Konzerns oder einer Gruppe, sofern ein gleichwertiger Sorg-
faltsstandard angewandt wird; oder 

b. einem anderen Finanzintermediär, sofern dieser einer gleichwertigen Auf-
sicht und Regelung in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung untersteht und Massnahmen getroffen hat, um die 
Sorgfaltspflichten in gleichwertiger Weise zu erfüllen. 

3 Beigezogene Dritte dürfen ihrerseits keine weiteren Personen oder Unternehmen 
beiziehen. 

Art. 27 Modalitäten des Beizugs 
1 Der Finanzintermediär bleibt in jedem Fall für die pflichtgemässe Erfüllung der 
Aufgaben, für die Personen und Unternehmen nach Artikel 26 beigezogen wurden, 
aufsichtsrechtlich verantwortlich. 
2 Er muss eine Kopie der Unterlagen, die zur Erfüllung der Pflichten zur Verhinde-
rung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gedient haben, zu seinen 
Akten nehmen und sich schriftlich bestätigen lassen, dass die ihm übergebenen 
Kopien den Originalunterlagen entsprechen. 
3 Er überprüft die Ergebnisse der zusätzlichen Abklärungen selber auf ihre Plausibi-
lität. 

9. Abschnitt: Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldung

Art. 28 Verhalten bei fehlender Behördenverfügung 
Erhält der Finanzintermediär nach einer Meldung innerhalb der gesetzlichen Frist 
von fünf Werktagen keine Verfügung von den Strafverfolgungsbehörden, welche die 
Sperre der Vermögenswerte aufrechterhält, kann er nach eigenem Ermessen ent-
scheiden, ob und in welchem Rahmen er die Geschäftsbeziehung weiterführen will. 

Art. 29 Zweifelhafte Geschäftsbeziehungen und Melderecht 
1 Hat ein Finanzintermediär keinen begründeten Verdacht auf Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung, aber Wahrnehmungen gemacht, die darauf schliessen las-
sen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren oder der Terrorismus-
finanzierung dienen, so kann er diese gestützt auf das Melderecht von Artikel 305ter 
Absatz 2 des Strafgesetzbuches6 der Meldestelle für Geldwäscherei melden. 
2 Übt der Finanzintermediär bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen mit bedeuten-
den Vermögenswerten sein Melderecht nicht aus, so dokumentiert er die Gründe. 

  

6 SR 311.0 



347

Geldwäschereiverordnung-FINMA 955.033.0 

3 Führt der Finanzintermediär eine zweifelhafte Geschäftsbeziehung weiter, so hat er 
sie genau zu überwachen und auf Anhaltspunkte für Geldwäscherei oder Terroris-
musfinanzierung hin zu überprüfen. 

Art. 30 Abbruch der Geschäftsbeziehung 
1 Bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen, die der Finanzintermediär mangels eines 
begründeten Verdachts auf Geldwäscherei oder auf Terrorismusfinanzierung ohne 
Meldung abbricht, darf er den Rückzug bedeutender Vermögenswerte nur in einer 
Form gestatten, welche allenfalls den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, die Spur 
weiterzuverfolgen («paper trail»). 
2 Der Finanzintermediär darf weder eine zweifelhafte Geschäftsbeziehung abbrechen 
noch den Abzug bedeutender Vermögenswerte zulassen, wenn konkrete Anzeichen 
bestehen, dass behördliche Sicherstellungsmassnahmen unmittelbar bevorstehen. 
3 Sind die Voraussetzungen für die Meldepflicht nach Artikel 9 Absatz 1 GwG 
erfüllt, so darf die Geschäftsbeziehung mit der Vertragspartei nicht abgebrochen 
werden. 

Art. 31 Information 
1 Der Finanzintermediär informiert die FINMA über Meldungen an die Meldestelle, 
die Geschäftsbeziehungen mit bedeutenden Vermögenswerten betreffen, oder wenn 
aufgrund der Umstände anzunehmen ist, dass der Fall, der zur Meldung führte, 
Auswirkungen auf den Ruf des Finanzintermediärs oder des Finanzplatzes haben 
könnte. 
2 Informiert der Finanzintermediär nach Artikel 10a GwG einen anderen Finanz-
intermediär, so hält er diese Tatsache in geeigneter Form fest. 

2. Kapitel:
Besondere Bestimmungen für Banken, Effektenhändler  
und Fondsleitungen 

Art. 32 Pflicht zur Identifizierung des Vertragspartners und Feststellung  
der wirtschaftlich berechtigten Person 

1 Für die Identifizierung der Vertragsparteien und die Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person gelten für Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen, KAG-
Investmentgesellschaften und KAG-Vermögensverwalter die Bestimmungen der 
«Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken» vom 
7. April 2008 (VSB 2008).
2 Die FINMA kann Effektenhändlern, Fondsleitungen, KAG-Investmentgesellschaf-
ten und KAG-Vermögensverwaltern gestatten, statt den Bestimmungen der VSB 
2008 andere Selbstregulierungen anzuwenden, welche sie als gleichwertig anerkannt 
hat. 
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Art. 33 Professioneller Notenhandel 
1 Professioneller Notenhandel ist nur zulässig mit Notenhändlern, welche die Krite-
rien für eine vertrauenswürdige Korrespondenzbankbeziehung erfüllen. 
2 Vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit dem Notenhändler hat sich der Finanz-
intermediär über dessen Geschäftstätigkeit zu erkundigen und Handelsauskünfte 
sowie Referenzen einzuholen. 
3 Er legt Umsatz- und Kreditlimiten für seinen professionellen Notenhandel insge-
samt und für jede Gegenpartei fest, überprüft diese mindestens einmal jährlich und 
überwacht ihre Einhaltung dauernd. 
4 Der Finanzintermediär, der den professionellen Notenhandel betreibt, erlässt dazu 
Weisungen, welche grundsätzlich vom obersten Geschäftsführungsorgan zu 
beschliessen sind. 

Art. 34 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken 
1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen. 
2 Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankge-
schäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäfts-
beziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf. 
3 Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 14 muss er je nach Umständen auch 
abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-
finanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu 
berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung 
in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
untersteht. 
4 Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, 
die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert 
vor. 

Art. 35 Kriterien für Transaktionen mit erhöhten Risiken 
Als Transaktionen mit erhöhten Risiken gelten neben solchen nach Artikel 13 
zusätzlich Transaktionen, welche Anhaltspunkte für Geldwäscherei (Anhang) auf-
weisen. 

Art. 36 Dokumentationspflicht 
In Anwendung von Artikel 20 organisiert der Finanzintermediär seine Dokumen-
tation so, dass er insbesondere in der Lage ist, innert angemessener Frist Auskunft 
darüber zu geben, wer Auftraggeber eines ausgehenden Zahlungsauftrags ist und ob 
ein Unternehmen oder eine Person: 
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a. Vertragspartei oder wirtschaftlich berechtigte Person ist;
b. ein Kassageschäft getätigt hat, welches die Identifizierung der betroffenen

Personen verlangt;
c. eine dauernde Vollmacht über ein Konto oder Depot besitzt, soweit diese

nicht bereits aus einem öffentlichen Register ersichtlich ist.

3. Kapitel: Besondere Bestimmungen für Versicherungseinrichtungen

Art. 37 Reglement der SRO-SVV 
1 Für die Sorgfaltspflichten von Versicherungseinrichtungen gelten die Bestim-
mungen des «Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen 
Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei (SRO-SVV)» vom 
8. Dezember 2010.
2 Vorbehalten sind die Artikel 6 und 19 Absatz 5. 

Art. 38 Ausnahmen 
Nicht den Sorgfaltspflichten gemäss GwG unterliegen die Versicherungsverträge der 
Säulen 2 und 3a sowie die reinen Risikoversicherungen. 

4. Kapitel: Besondere Bestimmungen für DUFI
1. Abschnitt: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG)

Art. 39 Erforderliche Angaben 
1 Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung erhebt der DUFI von der Vertragspartei 
folgende Angaben: 

a. für natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunter-
nehmen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzadresse und Staatsange-
hörigkeit; 

b. für juristische Personen und Personengesellschaften: Firma und Domizil-
adresse. 

2 Stammt eine Vertragspartei aus einem Land, in dem Geburtsdaten oder Wohnsitz-
adressen nicht verwendet werden, entfallen diese Angaben. Diese Ausnahmesitua-
tion ist in einer Aktennotiz zu begründen. 
3 Der DUFI muss zudem die Person identifizieren, die im Namen der Vertragspartei 
die Geschäftsbeziehung aufnimmt. 
4 Er muss die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei bezüglich dieser 
Person zur Kenntnis nehmen und dokumentieren. 
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Art. 40 Natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber  
von Einzelunternehmen 

1 Bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen Person oder einer 
Inhaberin oder einem Inhaber eines Einzelunternehmens identifiziert der DUFI die 
Vertragspartei, indem er Einsicht in ein Identifizierungsdokument der Vertragspartei 
nimmt. 
2 Wird die Geschäftsbeziehung ohne persönliche Vorsprache aufgenommen, so prüft 
der DUFI zusätzlich die Wohnsitzadresse durch Postzustellung oder auf andere 
gleichwertige Weise. 
3 Alle Identifizierungsdokumente, die mit einer Fotografie versehen sind und von 
einer schweizerischen oder ausländischen Behörde ausgestellt werden, sind zulässig. 

Art. 41 Juristische Personen und Personengesellschaften 
1 Bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer im Handelsregister eingetragenen 
juristischen Person oder Personengesellschaft identifiziert der DUFI die Vertrags-
partei anhand eines der folgenden Dokumente: 

a. eines durch die Handelsregisterführerin oder den Handelsregisterführer aus-
gestellten Handelsregisterauszugs; 

b. eines schriftlichen Auszugs aus einer durch die Handelsregisterbehörde ge-
führten Datenbank; 

c. eines schriftlichen Auszugs aus vertrauenswürdigen, privat verwalteten Ver-
zeichnissen und Datenbanken. 

2 Nicht im Handelsregister eingetragene juristische Personen und Personengesell-
schaften sind anhand eines der folgenden Dokumente zu identifizieren: 

a. der Statuten, der Gründungsakte oder des Gründungsvertrags, einer Bestäti-
gung der Revisionsstelle, einer behördlichen Bewilligung zur Ausübung der 
Tätigkeit oder eines gleichwertigen Dokuments; 

b. eines schriftlichen Auszugs aus vertrauenswürdigen, privat verwalteten Ver-
zeichnissen und Datenbanken. 

3 Der Handelsregisterauszug, die Bestätigung der Revisionsstelle sowie der Ver-
zeichnis- oder Datenbankauszug dürfen im Zeitpunkt der Identifizierung höchstens 
zwölf Monate alt sein und müssen den aktuellen Verhältnissen entsprechen. 
4 Der DUFI besorgt den Auszug nach Absatz 1 Buchstaben b und c sowie nach 
Absatz 2 Buchstabe b selber. 

Art. 42 Form und Behandlung der Dokumente 
1 Der DUFI lässt sich die Identifizierungsdokumente im Original oder in echtheits-
bestätigter Kopie vorlegen. 
2 Er nimmt die echtheitsbestätigte Kopie zu seinen Akten oder erstellt eine Kopie 
des ihm vorgelegten Dokuments, bestätigt darauf, das Original oder die echtheits-
bestätigte Kopie eingesehen zu haben, und unterzeichnet und datiert die Kopie. 
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Art. 43 Echtheitsbestätigung 
Die Bestätigung über die Echtheit der Kopie des Identifizierungsdokuments kann 
ausgestellt werden durch: 

a. eine Notarin oder einen Notar oder eine öffentliche Stelle, die solche Echt-
heitsbestätigungen üblicherweise ausstellt; 

b. einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Domizil
oder Sitz in der Schweiz; 

c. einen Finanzintermediär mit Domizil oder Sitz im Ausland, der eine Tätig-
keit nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG ausübt, sofern er einer gleichwerti-
gen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche-
rei und Terrorismusfinanzierung untersteht. 

Art. 44 Verzicht auf die Echtheitsbestätigung und Fehlen  
der Identifizierungsdokumente 

1 Der DUFI kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn er andere Mass-
nahmen ergreift, die es ihm ermöglichen, die Identität und die Adresse der Vertrags-
partei zu überprüfen. Die ergriffenen Massnahmen sind zu dokumentieren. 
2 Verfügt die Vertragspartei über keine Identifizierungsdokumente im Sinne dieser 
Verordnung, so kann die Identität ausnahmsweise anhand beweiskräftiger Ersatz-
dokumente festgestellt werden. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu 
begründen. 

Art. 45 Kassageschäfte und Geld- und Wertübertragungen 
1 Der DUFI muss die Vertragspartei identifizieren, wenn eine oder mehrere Transak-
tionen, die miteinander verbunden erscheinen, folgenden Betrag erreichen oder 
übersteigen: 

a. 5000 Franken bei Geldwechselgeschäften;
b. 25 000 Franken bei allen anderen Kassageschäften.

2 Er kann auf die Identifizierung der Vertragspartei verzichten, wenn er für dieselbe 
Vertragspartei weitere Geschäfte im Sinne der Absätze 1 und 4 Buchstabe a ausge-
führt und sich versichert hat, dass die Vertragspartei diejenige Person ist, die bereits 
bei der ersten Transaktion identifiziert wurde. 
3 Er kann auf die Identifizierung ebenfalls verzichten für nicht wiederaufladbare 
Datenträger im Bereich von elektronischen Zahlungsmitteln, wenn: 

a. das elektronisch gespeicherte Geld ausschliesslich dazu dient, dass die Kun-
din oder der Kunde damit erworbene Dienstleistungen und Waren elektro-
nisch bezahlen kann; 

b. pro Datenträger nicht mehr als 250 Franken elektronisch verfügbar gemacht
werden; 

c. pro Geschäft und pro Kundin oder Kunde nicht mehr als 1500 Franken ver-
fügbar gemacht werden. 
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4 Die Vertragspartei ist in jedem Fall zu identifizieren, wenn: 
a. es um eine Geld- und Wertübertragung geht;
b. Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-

rung vorliegen.

Art. 46 Börsenkotierte juristische Personen 
1 Der DUFI kann auf die Identifizierung einer juristischen Person verzichten, wenn 
sie an der Börse kotiert ist. 
2 Verzichtet der DUFI auf eine Identifizierung, so gibt er die Gründe im Dossier an. 

Art. 47 Identifikationspflichten der börsenkotierten 
Investmentgesellschaften 

Die börsenkotierte Investmentgesellschaft muss die Erwerberin oder den Erwerber 
von Beteiligungen identifizieren, falls diese oder dieser damit den meldepflichtigen 
Grenzwert von drei Prozent gemäss Börsengesetz vom 24. März 19957 erreicht. Auf 
das Einholen einer Echtheitsbestätigung kann verzichtet werden. 

Art. 48 Scheitern der Identifizierung der Vertragspartei 
1 Alle zur Identifizierung der Vertragspartei erforderlichen Dokumente und Angaben 
müssen vollständig vorliegen, bevor im Rahmen einer Geschäftsbeziehung Transak-
tionen ausgeführt werden. 
2 Kann die Vertragspartei nicht identifiziert werden, so lehnt der DUFI die Aufnah-
me der Geschäftsbeziehung ab oder bricht sie nach den Bestimmungen des 
9. Abschnitts des 1. Kapitels der Verordnung ab.

2. Abschnitt: Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
(Art. 4 GwG) 

Art. 49 Grundsatz 
1 Der DUFI muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einho-
len, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn die Vertragspartei nicht mit 
dieser identisch ist oder wenn er daran zweifelt, dass die Vertragspartei mit ihr 
identisch ist, namentlich wenn: 

a. einer Person, welche nicht erkennbar in einer genügend engen Beziehung
zur Vertragspartei steht, eine Vollmacht erteilt wird, die zum Rückzug von 
Vermögenswerten ermächtigt; 

b. die Vermögenswerte, welche die Vertragspartei einbringt, deren finanzielle
Verhältnisse offensichtlich übersteigen; 
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c. der Kontakt mit der Vertragspartei andere ungewöhnliche Feststellungen
ergibt;

d. die Geschäftsbeziehung ohne persönliche Vorsprache aufgenommen wird.
2 Bestehen Verdachtsmomente für eine mögliche Geldwäscherei oder Terrorismus-
finanzierung, so muss der DUFI von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung 
über die Identität der wirtschaftlich berechtigten Person verlangen. 
3 Bei börsenkotierten Gesellschaften kann auf die Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person verzichtet werden. 

Art. 50 Sitzgesellschaften 
1 Der DUFI muss in jedem Fall von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung 
darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn die Ver-
tragspartei eine Sitzgesellschaft ist. Eine Sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich 
berechtigt sein. 
2 Er muss ebenfalls von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einho-
len, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn er feststellt, dass die Ver-
tragspartei eine juristische Person oder Gesellschaft ist, die die Wahrung der Interes-
sen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe bezweckt oder politische, religiöse, 
wissenschaftliche, künstlerische, gemeinnützige, gesellige oder ähnliche Zwecke 
verfolgt, die genannten statutarischen Zwecke aber nicht ausschliesslich verfolgt. 

Art. 51 Kassageschäfte und Geld- und Wertübertragungen 
1 Der DUFI muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einho-
len, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn eine oder mehrere Transak-
tionen, die miteinander verbunden erscheinen, folgenden Betrag erreichen oder 
übersteigen: 

a. 5000 Franken bei Geldwechselgeschäften;
b. 25 000 Franken bei allen anderen Kassageschäften.

2 Er muss eine solche Erklärung auf jeden Fall einholen, wenn: 
a. Zweifel bestehen, dass die Vertragspartei und die wirtschaftlich berechtigte

Person identisch sind; oder 
b. Verdachtsmomente bestehen für eine mögliche Geldwäscherei oder Terro-

rismusfinanzierung. 
3 Für nicht wiederaufladbare Datenträger im Bereich von elektronischen Zahlungs-
mitteln ist ein Verzicht auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person 
möglich, wenn: 

a. das elektronisch gespeicherte Geld ausschliesslich dazu dient, dass die Kun-
din oder der Kunde damit erworbene Dienstleistungen und Waren elektro-
nisch bezahlen kann; 

b. pro Datenträger nicht mehr als 250 Franken elektronisch verfügbar gemacht
werden; 
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c. pro Geschäft und pro Kundin oder Kunde nicht mehr als 1500 Franken ver-
fügbar gemacht werden.

4 Eine Erklärung nach Absatz 1 ist auf jeden Fall einzuholen, wenn: 
a. es um eine Geld- und Wertübertragung geht;
b. Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-

rung vorliegen.

Art. 52 Erforderliche Angaben 
1 Die schriftliche Erklärung der Vertragspartei über die wirtschaftlich berechtigte 
Person muss folgende Angaben enthalten: 

a. für natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunter-
nehmen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzadresse und Staatsange-
hörigkeit; 

b. für juristische Personen und Personengesellschaften: Firma und Domizilad-
resse. 

2 Die Erklärung kann von der Vertragspartei oder von einer von ihr bevollmächtig-
ten Person unterzeichnet werden. Bei juristischen Personen ist die Erklärung von 
einer Person zu unterzeichnen, die nach der Gesellschaftsdokumentation dazu 
berechtigt ist. 
3 Stammt eine wirtschaftlich berechtigte Person aus einem Land, in dem Geburtsda-
ten oder Wohnsitzadressen nicht verwendet werden, so entfallen diese Angaben. 
Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen. 

Art. 53 Personenverbindungen, Trusts und andere Vermögenseinheiten 
1 Bei Personenverbindungen, Trusts oder anderen Vermögenseinheiten, an denen 
keine bestimmte Person wirtschaftlich berechtigt ist, muss der DUFI von der Ver-
tragspartei eine schriftliche Erklärung verlangen, die diesen Sachverhalt bestätigt 
und die Angaben nach Artikel 52 zu folgenden Personen enthält: 

a. der effektiven Gründerin oder dem effektiven Gründer;
b. den Personen, die der Vertragspartei oder ihren Organen Instruktionen ertei-

len können;
c. dem nach Kategorien gegliederten Kreis von Personen, die als Begünstigte

in Frage kommen können;
d. Kuratorinnen und Kuratoren, Protektorinnen und Protektoren sowie ver-

gleichbaren Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern.
2 Bei widerrufbaren Konstruktionen sind die widerrufsberechtigten Personen als 
wirtschaftlich berechtigte Person aufzuführen. 
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Art. 54 Spezialgesetzlich beaufsichtigter Finanzintermediär oder steuerbefreite 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge als Vertragspartei 

1 Es muss keine Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person eingeholt 
werden, wenn die Vertragspartei: 

a. ein Finanzintermediär im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 GwG mit Domizil
oder Sitz in der Schweiz ist; 

b. ein Finanzintermediär mit Domizil oder Sitz im Ausland ist, der eine Tätig-
keit nach Artikel 2 Absatz 2 GwG ausübt und einer gleichwertigen Aufsicht 
und Regelung untersteht; 

c. eine steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge nach Artikel 2
Absatz 4 Buchstabe b GwG ist. 

2 Eine Erklärung der Vertragspartei über die wirtschaftlich berechtigte Person muss 
immer verlangt werden, wenn: 

a. Verdachtsmomente für eine mögliche Geldwäscherei oder Terrorismus-
finanzierung bestehen; 

b. die FINMA vor der Vertragspartei warnt;
c. die Vertragspartei ihr Domizil oder ihren Sitz in einem Land hat, vor dessen

Instituten die FINMA generell warnt.

Art. 55 Kollektive Anlageform oder Beteiligungsgesellschaft  
als Vertragspartei 

1 Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine kollektive Anlageform oder um eine 
Beteiligungsgesellschaft mit 20 oder weniger wirtschaftlich berechtigten Personen, 
so muss der DUFI eine Erklärung über die wirtschaftlich berechtigten Personen 
einholen. 
2 Auf eine Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person kann verzichtet 
werden, wenn: 

a. die kollektive Anlageform oder die Beteiligungsgesellschaft an der Börse
kotiert ist; 

b. für eine kollektive Anlageform oder Beteiligungsgesellschaft ein Finanzin-
termediär im Sinne von Artikel 54 Absatz 1 als Promotor oder Sponsor auf-
tritt und die Anwendung angemessener Regeln in Bezug auf die Bekämp-
fung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung nachweist. 

Art. 56 Scheitern der Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung 
1 Alle zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person erforderlichen Doku-
mente und Angaben müssen vollständig vorliegen, bevor im Rahmen einer Ge-
schäftsbeziehung Transaktionen ausgeführt werden. 
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2 Bleiben Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung der Vertragspartei bestehen und 
können diese nicht durch weitere Abklärungen beseitigt werden, so lehnt der DUFI 
die Aufnahme der Geschäftsbeziehung ab oder bricht sie nach den Bestimmungen 
des 9. Abschnitts des 1. Kapitels ab. 

3. Abschnitt:
Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person (Art. 5 GwG) 

Art. 57 Erneute Identifizierung oder Feststellung 
der wirtschaftlich berechtigten Person 

Die Identifizierung der Vertragspartei oder die Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person muss im Laufe der Geschäftsbeziehung wiederholt werden, 
wenn Zweifel aufkommen, ob: 

a. die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen;
b. die Vertragspartei mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist;
c. die Erklärung der Vertragspartei über die wirtschaftlich berechtigte Person

zutrifft.

Art. 58 Abbruch der Geschäftsbeziehung 
Der DUFI bricht die Geschäftsbeziehung nach den Bestimmungen des 9. Abschnitts 
des 1. Kapitels so rasch als möglich ab, wenn: 

a. die Zweifel an den Angaben der Vertragspartei auch nach der Durchführung
des Verfahrens nach Artikel 57 bestehen bleiben; 

b. sich ihm der Verdacht aufdrängt, dass ihm wissentlich falsche Angaben über
die Identität der Vertragspartei oder der wirtschaftlich berechtigten Person 
gemacht wurden. 

Art. 59 Identifizierung der Vertragspartei und Feststellung 
der wirtschaftlich berechtigten Person im Konzern 

1 Ist die Vertragspartei im Rahmen des Konzerns, dem der DUFI angehört, bereits in 
einer mit den Bestimmungen dieser Verordnung gleichwertigen Weise identifiziert 
worden, so braucht sie nach den Bestimmungen des 8. Abschnitts des 1. Kapitels 
nicht erneut identifiziert zu werden. 
2 Das Gleiche gilt, wenn im Rahmen des Konzerns bereits eine Erklärung über die 
wirtschaftlich berechtigte Person eingeholt wurde. 
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4. Abschnitt:
Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken 

Art. 60 Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken 
Der DUFI, der bis zu 20 dauernde Geschäftsbeziehungen unterhält, muss keine 
Kriterien nach Artikel 12 festlegen, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem 
Risiko hinweisen. 

Art. 61 Geld- und Wertübertragung 
1 Als Transaktionen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall Geld- und Wertüber-
tragungen, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden 
erscheinen, den Betrag von 5000 Franken erreichen oder übersteigen. 
2 Bei Geld- und Wertübertragungen müssen der Name und die Adresse des Finan-
zintermediärs auf der Einzahlungsquittung ersichtlich sein. 
3 Ein DUFI, der im Namen und auf Rechnung von anderen bewilligten oder einer 
Selbstregulierungsorganisation nach Artikel 24 GwG angeschlossenen Finanzinter-
mediären handelt, darf dies im Geld- und Wertübertragungsgeschäft nur für einen 
einzigen Finanzintermediär tun. 

5. Abschnitt: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege

Art. 62 
1 Der DUFI muss insbesondere folgende Dokumente aufbewahren: 

a. eine Kopie der Dokumente, die zur Identifizierung der Vertragspartei
gedient haben; 

b. in den Fällen nach dem 2. Abschnitt dieses Kapitels, die schriftliche Erklä-
rung der Vertragspartei über die Identität der wirtschaftlich berechtigten Per-
son; 

c. eine schriftliche Notiz über die Ergebnisse der Anwendung der Kriterien
nach Artikel 12; 

d. eine schriftliche Notiz oder die Unterlagen zu den Ergebnissen der Abklä-
rungen nach Artikel 14; 

e. die Unterlagen zu den getätigten Transaktionen;
f. eine Kopie der Meldungen nach Artikel 9 Absatz 1 GwG;
g. eine Liste der von ihm unterhaltenen GwG-relevanten Geschäftsbeziehun-

gen.
2 Die Unterlagen müssen erlauben, jede einzelne Transaktion nachzuvollziehen. 
3 Die Unterlagen und Belege müssen an einem sicheren, jederzeit zugänglichen Ort 
in der Schweiz aufbewahrt werden. 
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4 Die elektronische Aufbewahrung von Dokumenten muss die Voraussetzungen 
gemäss den Artikeln 9 und 10 der Geschäftsbücherverordnung vom 24. April 20028 
erfüllen. Befindet sich der verwendete Server nicht in der Schweiz, so muss der 
DUFI über aktuelle physische oder elektronische Kopien der massgeblichen Doku-
mente in der Schweiz verfügen. 

6. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen

Art. 63 Geldwäschereifachstelle 
1 Die Geldwäschereifachstelle eines DUFI, der bis zu 20 Personen beschäftigt, die 
eine dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben, muss nur die Aufgaben nach Arti-
kel 22 erfüllen. 
2 Die FINMA kann von einem DUFI, der bis zu 20 Personen beschäftigt, die eine 
dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben, verlangen, dass die Geldwäschereifachstel-
le auch die Aufgaben nach Artikel 23 erfüllt, wenn zur Überwachung der Einhaltung 
der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
notwendig ist. 

Art. 64 Interne Weisungen 
1 Ein DUFI, der bis zu zehn Personen beschäftigt, die eine dem GwG unterstellte 
Tätigkeit ausüben, braucht keine interne Weisung nach Artikel 24 zu erstellen. 
2 Die FINMA kann von einem DUFI, der bis zu zehn Personen beschäftigt, die eine 
dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben, verlangen, dass er interne Weisungen nach 
Artikel 24 erstellt, wenn dies für eine angemessene betriebliche Organisation not-
wendig ist. 

5. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 65 Aufhebung bisherigen Rechts 
Aufgehoben werden: 

a. die Geldwäschereiverordnung-FINMA 1 vom 18. Dezember 20029;
b. die Geldwäschereiverordnung-FINMA 2 vom 24. Oktober 200610;
c die Geldwäschereiverordnung-FINMA 3 vom 6. November 200811. 

  

8 SR 221.431 
9 [AS 2003 554, 2008 2017 5613 Ziff. I 4] 
10 [AS 2006 4413, 2008 5613 Ziff. I 5] 
11 [AS 2008 5313] 
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Art. 66 Übergangsbestimmungen 
1 Der Finanzintermediär muss die sich aus Artikel 10, Artikel 34 Absatz 4, Arti-
kel 47 und Artikel 61 Absatz 2 ergebenden Anforderungen bis ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung erfüllen. 
2 Die SRO müssen die Abweichungen ihrer Reglemente im Sinne von Artikel 1 
Absatz 3 bis ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung kennzeichnen. 
3 Die DUFI müssen Artikel 5 bis ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
umsetzen. 
4 Die Versicherungseinrichtungen und die DUFI müssen Artikel 6 bis ein Jahr nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung umsetzen. 
5 Der Finanzintermediär muss Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe h bis ein Jahr nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung umsetzen. Das Kriterium ist ab diesem Zeit-
punkt auf neue Geschäftsbeziehungen anzuwenden. 

Art. 67 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 
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Anhang 

Anhaltspunkte für Geldwäscherei 

I. Bedeutung der Anhaltspunkte 
A1 

Die nachfolgend aufgeführten Anhaltspunkte, die auf Geldwäscherei hindeuten 
können, dienen in erster Linie der Sensibilisierung der Finanzintermediäre. Sie 
geben Hinweise auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risi-
ken. Die einzelnen Anhaltspunkte dürften jeweils für sich allein in der Regel noch 
keinen ausreichenden Verdacht für das Vorliegen einer strafbaren Geldwäscherei-
transaktion begründen, aber das Zusammentreffen mehrerer dieser Elemente kann 
auf Geldwäscherei hinweisen. 

A2 

Erklärungen der Kundin oder des Kunden über die Hintergründe solcher Transaktio-
nen sind auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Wesentlich ist dabei, dass nicht 
jede Erklärung der Kundin oder des Kunden unbesehen akzeptiert werden kann. 

II. Allgemeine Anhaltspunkte

Besondere Risiken im Hinblick auf Geldwäscherei beinhalten Transaktionen: 

A3 

deren Konstruktion auf einen widerrechtlichen Zweck hindeutet, deren wirtschaft-
licher Zweck nicht erkennbar ist oder die sogar als wirtschaftlich unsinnig erschei-
nen; 

A4 

bei denen Vermögenswerte kurz nach ihrem Eingang beim Finanzintermediär wie-
der abgezogen werden (Durchlaufkonti), sofern sich aus der Geschäftstätigkeit der 
Kundin oder des Kunden kein plausibler Grund für diesen sofortigen Abzug ergibt; 

A5 

bei denen es unerfindlich ist, warum die Kundin oder der Kunde gerade diesen 
Finanzintermediär oder diese Geschäftsstelle für seine Geschäfte ausgewählt hat; 

A6 

die dazu führen, dass ein bisher weitgehend inaktives Konto sehr aktiv wird, ohne 
dass hierfür ein plausibler Grund ersichtlich ist; 
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A7 

die sich mit den Kenntnissen und Erfahrungen des Finanzintermediärs über die 
Kundin oder den Kunden und über den Zweck der Geschäftsbeziehung nicht verein-
baren lassen. 

A8 

Sodann ist grundsätzlich jede Kundin und jeder Kunde verdächtig, die oder der dem 
Finanzintermediär falsche oder irreführende Auskünfte erteilt oder ihm ohne plau-
siblen Grund für die Geschäftsbeziehung notwendige und für die betreffende Tätig-
keit übliche Auskünfte und Unterlagen verweigert. 

A8bis 

Einen Grund zu Verdacht kann bilden, wenn eine Kundin oder ein Kunde regelmäs-
sig Überweisungen erhält, welche von einer Bank ausgehen, die in einem von der 
«Financial Action Task Force (FATF)» als nicht kooperativ betrachteten Land 
ansässig ist, oder wenn eine Kundin oder ein Kunde wiederholt Überweisungen in 
ein solches Land veranlasst. 

III. Einzelne Anhaltspunkte

1. Kassageschäfte

A9 

Wechseln eines grösseren Betrages von Banknoten (ausländische und inländische) 
mit kleinem Nennwert in solche mit grossem Nennwert; 

A10 

Geldwechsel in wesentlichem Umfang ohne Verbuchung auf einem Kundenkonto; 

A11 

Einlösung grösserer Beträge mittels Checks einschliesslich Travellerchecks; 

A12 

Kauf oder Verkauf grösserer Mengen von Edelmetallen durch Laufkundinnen und 
-kunden; 

A13 

Kauf von Bankchecks in wesentlichem Umfang durch Laufkundinnen und -kunden; 

A14 

Überweisungsaufträge ins Ausland durch Laufkundinnen und -kunden, ohne dass 
ein legitimer Grund ersichtlich ist; 

A15 

mehrmaliger Abschluss von Kassageschäften knapp unterhalb der Identifikations-
limite; 
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A16 

Erwerb von Inhaberpapieren mittels physischer Lieferung. 

2. Bankkonti und -depots

A17 

Häufige Abhebungen grösserer Bargeldbeträge, ohne dass sich aus der Geschäfts-
tätigkeit der Kundin oder des Kunden ein Grund hierfür finden lässt; 

A18 

Rückgriff auf Finanzierungsmittel, welche zwar im internationalen Handel üblich 
sind, deren Gebrauch jedoch im Widerspruch zur bekannten Tätigkeit der Kundin 
oder des Kunden steht; 

A19 

Konti mit starken Kontobewegungen, obwohl diese Konti normalerweise nicht oder 
nur wenig benützt werden; 

A20 

Wirtschaftlich unsinnige Struktur der Geschäftsbeziehungen einer Kundin oder eines 
Kunden zur Bank (grosse Anzahl Konti beim gleichen Institut, häufige Verschie-
bungen zwischen verschiedenen Konti, übertriebene Liquiditäten usw.); 

A21 

Stellung von Sicherheiten (Pfänder, Bürgschaften) durch der Bank unbekannte 
Dritte, welche in keiner erkennbar engen Beziehung zur Kundin oder zum Kunden 
stehen und für deren Stellung kein plausibler Grund ersichtlich ist; 

A22 

Überweisungen an eine andere Bank ohne Angabe der Empfängerin oder des Emp-
fängers; 

A23 

Annahme von Geldüberweisungen anderer Banken ohne Angabe des Namens oder 
der Nummer des Kontos der begünstigten Person oder des Auftraggebers; 

A24 

wiederholte Überweisungen in wesentlichem Umfange ins Ausland mit der Anwei-
sung, dass der Betrag der Empfängerin oder dem Empfänger bar auszubezahlen sei; 

A25 

Grössere und häufige Überweisungen von und nach Drogenproduktionsländern; 

A26 

Stellung von Bürgschaften oder Bankgarantien zur Sicherung von nicht marktkon-
formen Darlehen unter Dritten; 
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A27 

Bareinzahlungen einer grossen Anzahl verschiedener Personen auf ein einzelnes 
Konto; 

A28 

unerwartete Rückzahlung eines Not leidenden Kredites ohne glaubwürdige Erklä-
rung; 

A29 

Verwendung von Pseudonym- oder Nummernkonti für die Abwicklung kommerziel-
ler Transaktionen von Handels-, Gewerbe- oder Industriebetrieben; 

A30 

Rückzug von Vermögenswerten, kurz nachdem diese auf das Konto gutgeschrieben 
wurden (Durchlaufkonto). 

3. Treuhandgeschäfte

A31 

Treuhandkredite (back-to-back loans) ohne erkennbaren, rechtlich zulässigen 
Zweck; 

A32 

Treuhänderisches Halten von Beteiligungen an nicht börsenkotierten Gesellschaften, 
in deren Tätigkeit die Bank keinen Einblick nehmen kann. 

4. Andere

A33 

Versuch der Kundin oder des Kunden, den vom Finanzintermediär angestrebten 
persönlichen Kontakt zu vermeiden. 

IV. Besonders verdächtige Anhaltspunkte
A34 

Wunsch der Kundin oder des Kunden, ohne dokumentarische Spur («paper trail») 
Konten zu schliessen und neue Konti in seinem oder im Namen seiner Familienan-
gehörigen zu eröffnen; 

A35 

Wunsch der Kundin oder des Kunden nach Quittungen für Barabhebungen oder 
Auslieferungen von Wertschriften, welche in Tat und Wahrheit nicht getätigt wur-
den oder bei welchen die Vermögenswerte sogleich wieder beim gleichen Institut 
hinterlegt wurden; 
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A36 

Wunsch der Kundin oder des Kunden, Zahlungsaufträge unter Angabe eines unzu-
treffenden Auftraggebers auszuführen; 

A37 

Wunsch der Kundin oder des Kunden, dass gewisse Zahlungen nicht über seine 
Konti, sondern über Nostro-Konti des Finanzintermediärs bzw. über Konti Pro-
Diverse laufen; 

A38 

Wunsch der Kundin oder des Kunden, der wirtschaftlichen Realität nicht entspre-
chende Kreditdeckungen anzunehmen oder auszuweisen oder treuhänderische Kre-
dite unter Ausweis einer fiktiven Deckung zu gewähren; 

A39 

Strafverfahren gegen die Kundin oder den Kunden des Finanzintermediärs wegen 
Verbrechen, Korruption oder Missbrauches öffentlicher Gelder. 
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A 
 
Abänderbarkeit  Zwingendes Recht 
Abbruch der Geschäftsbeziehung 

GwV-FINMA-28 ff. 
Abfindungswerte VVG-91 
Abgaben FINMA FINMA-GebV-1 ff. 
Abklärungspflichten GwG-6 
Abschluss des Vertrages  Vertrags-

abschluss 
Absicht VVG-14 
Abtretung Police VVG-73 
Agenten 
- Verantwortlichkeit für VVG-34 
AHV-Nummer VVG-47a 
Akteneinsicht im Konkursverfahren 

VKV-FINMA 5 
Aktuar, verantwortlicher VAG-23 f.; 

AVO-99 ff.; AVO-FINMA 2 ff. 
Allgemeine Versicherungsbedingun-

gen  
- Auslegung VVG-33 
- Revision VVG-35 
Altersangabe, unrichtige VVG-75 
Amtsgeheimnis FINMAG-14 
Amtshilfe 
- Ausländische Finanzmarktaufsichts-

behörde FINMAG-42 
Änderungsantrag VVG-2 
Anfechtung von Entschädigungsverein-

barungen SVG-87 
Anfechtungsklage VVG-82 
Anhänger  Motorfahrzeuganhänger 
Anwendungsbereich VVG VVG-100 f. 
Anzeige an die FINMA betreffend Inte-

ressenschädigung durch FINMA-
Beauftragte VKV-FINMA 6 

Anzeigepflicht (ohne vorvertragliche) 
- Gefahrserhöhung VVG-28, VVG-30 
- Versicherungsfall VVG-38 
Anzeigepflicht, vorvertragliche 
- Ausnahmetatbestände VVG-8 
- Kollektivversicherung VVG-7 
- Schadenfall VVG-38 f. 
- Stellvertretung VVG-5 
- Umfang VVG-4 

- Unrichtige Altersangabe VVG-75 
- Verletzung VVG-6 
- Versicherung auf fremdes Leben 

VVG-74 
- Verletzung bei Kollektivverträgen 

VVG-7 
- Versicherung für fremde Rechnung 

VVG-5 
Antrag VVG-1 
- Änderungsantrag VVG-2 
Arrest VVG-56 
- Information des Versicherers VPAV-1 
- Personenversicherung VPAV-4 
- Schadenversicherung VPAV-1 
Arrestbefehl VPAV-8 
Aufbewahrung der Belege GwV-

FINMA-20 
Aufgaben FINMA FINMAG-6; VAG-46 
Aufhebung bestehender Vorschriften 

VVG-103 
Aufhören der Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung SVG-68; 
VVV-7 ff. 

Aufsicht 
- Aufgaben Aufsichtsbehörde VAG-46 
- Geltungsbereich AVO-1 
- Geldwäscherei GwG-12 ff. 
Aufsichtsbehörde FINMAG-1 ff.; VAG-

46 ff.  
Aufsichtsbehörden, Zusammenarbeit 

mit ausländischen FINMAG-42 ff. 
Aufsichtsbericht VAG-25 
Aufsichtsinstrumente FINMA FIN-

MAG-24 ff. 
Ausführungsbestimmungen FINMAG 

FINMAG-55 
Auskunftspflicht gegenüber FINMA 

FINMAG-29 
Auskunftsrecht DSG-8 ff. 
Auskunftsstelle SVG-74, 79a; VVV-49a 

ff. 
ausländische Aufsichtsbehörden  

Aufsichtsbehörden, ausländische 
ausländische Versicherungsunter-

nehmen  Versicherungsunterneh-
men, ausländische 
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Auslandrisiken AVO-1 
Auslegung VVG-33 
Ausnahme von der Versicherungspflicht 

SVG-89 
Ausschlagung der Erbschaft VVG-85 
Ausschluss der Verwertung VVG-80 
Ausschlüsse VVG-33 
Aussetzen der Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung SVG-68; 
VVV-7 ff. 

Ausübung Versicherungstätigkeit  
Versicherungstätigkeit, Ausübung 

AVB  Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen 

 
 
 
B 
 
Bearbeiten von Personendaten  Da-

tenbearbeitung 
Beendigung der Versicherungstätig-

keit VAG-60 
Beendigung des Versicherungsvertra-

ges 
- Handänderung VVG-54 
- Konkurs des Versicherers VVG-37 

(teilweise abgeändert durch VAG-55) 
- Konkurs des Versicherungsnehmers 

VVG-55 
- Konkursmässige Verwertung des ge-

bundenen Vermögens VAG 56 
- Meldepflicht des Versicherers VVV-7 
- Totalschaden VVG-24 
Befristung VVG-46 
Begriffe im Bereich Datenschutz DSG-3 
Begründungspflicht VVG-39 
Begünstigung VVG-76 ff. 
- Abweichung von der Begünstigungs-

freiheit V-VVG-1 
- Aufteilung VVG-84 
- Ausschlagung der Erbschaft VVG-85 
- Auslegung Begünstigungsklausel 

VVG-83 
- Begünstigungsfreiheit VVG-76 f. 

- Besondere Recht der Familienangehö-
rigen VVG-86 

- Eintrittsrecht der Familienangehörigen 
VVG-81 

- Erlöschen bei Pfändung und Konkurs 
VVG-79 

- Forderungsrecht des Begünstigten 
VVG-78 

- Grundsatz VVG-76 
- unwiderrufliche VVG-77 
- Zwangsvollstreckungsprivileg VVG-

80 
Behindertenfahrstühle VVV-38 
Beizug Dritter GwV-FINMA-26 f. 
Bekämpfung der Geldwäscherei GwG-

1 ff. 
Berichterstattung VAG-25 
Berufliche Vorsorge  Vorsorge, be-

rufliche 
Berufsverbot FINMAG-33 
Bestandesübertragung VAG-62 
Beteiligungen VAG-21 
Betrug 
- betrügerisches Unterlassen der Anzei-

ge des Versicherungsfalls VVG-38 
- Versicherungsfall VVG-40 
Bewilligung 
- Entzug FINMAG-37 
- Entzug, privatrechtliche Folgen VVG-

36 
- Erteilung VAG-6 
- Fusion AVO-4 
- Spaltung AVO-4 
- Umfang AVO-3 
- Umwandlung AVO-4 
- Versicherungstätigkeit AVO-3 
- Voraussetzung VAG-7 ff. 
Bewilligungsgesuch VAG-4 
Bewilligungspflicht VAG-3 
Bringschuld VVG-22 
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D 
 
Datenbearbeitung VVG-3; FINMAG-

23; Datenverordnung-FINMA-1 ff.; 
VAG-45; DSG-4 ff., 12 ff. 

Datenbearbeitung durch Bundesorga-
ne DSG-16 ff. 

Datenbearbeitung durch Dritte DSG-
10a 

Datensammlung DSG-3 
Datenschutz 
- Beauftragter DSG-26 ff. 
- Begriffe DSG-3 
- Datenbearbeitung durch Dritte DSG-

10a 
- Geltungsbereich DSG-2 
- grenzüberschreitende Bekanntgabe 

DSG-6 
- Grundsätze DSG-4 
- Informationspflicht DSG-14 
- Register der Datensammlungen DSG-

11a 
- Strafbestimmungen DSG-34 f. 
- Zweck DSG-1 
Deckungsunterbruch VVG-20; SVG-68 
Definitionen im Bereich Datenschutz 

DSG-3 
Deliberationsfrist VVG-41 
Dienstleistungsverkehr, grenzüber-

schreitender 
- Einzel-Lebensversicherung VVG-89a 
- Rechtsanwendung VVG-101a ff. 
Direktes Forderungsrecht  Forde-

rungsrecht, eigenes 
Direktversicherung VVG-101b 
Dokumentationspflicht GwG-7; GwV-

FINMA-20 
Doppelfunktionen AVO-13 
Doppelversicherung VVG-53, 71 
 
 
 
E 
 
Ehegatte VVG-83 

Eidgenössischer Datenschutz- und Öf-
fentlichkeitsbeauftragter DSG-26 ff. 

Eigenmittel Versicherungsunterneh-
men VAG-9 

Eigenversicherung VVG-16 
Einlösungsklausel VVG-19 
Einsetzung Konkursliquidator VKV-

FINMA 7 
Eintrittsrecht der Familienangehöri-

gen VVG-81 
Einziehung Gewinn FINMAG-35 
Elementarschadenversicherung VAG-

33; AVO-171 ff. 
Entgegennahme verbotener Vermö-

genswerte GwV-FINMA-7 
Entschädigungsstelle SVG-76, SVG-79d 
Entschädigungsvereinbarung SVG-87 
Entscheidungen, Veröffentlichung 

VAG-49 
Entzug der Bewilligung Geschäftsbe-

trieb VVG-36; FINMAG-37; VAG-61 
Erbschaft, Ausschlagung VVG-85 
Erfüllungsort VVG-46a 
Erlöschen des Vertrages 
- Konkurs des Versicherers VVG-37 

(teilweise abgeändert durch VAG-55) 
- Konkurs des Versicherungsnehmers 

VVG-55 
Ersatzfahrzeug SVG-67; VVV-9 ff. 
Ersatzwert 
- Feuerversicherung VVG-63 
- Grundsatz VVG-62 
- Rettungskosten VVG-70 
- Unterversicherung VVG-69 
- Vereinbarung über den VVG-65 
- Viehversicherung VVG-64 
- Warentransportversicherung VVG-64 
 
 
 
F 
 
Fahrerflucht SVG-76 
Fahrlässigkeit VVG-14 
Fahrzeugausweis, Hinterlegung VVV-8 
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Fahrzeuge, nicht versicherte SVG-76, 

77 
Fälligkeit 
- Prämie VVG-19 
- Versicherungsfall VVG-41 
Feststellung der wirtschaftlich berech-

tigten Person GwG-4 
Feststellungsverfügung FINMAG-32 
Feuerversicherung 
- Ersatzwert VVG-63 
- Rückwärtsversicherung VVG-10 
- Überversicherung VVG-51 
- Vereinbarung über den Ersatzwert 

VVG-65 
Finanzen FINMA FINMAG-15 ff. 
- Finanzierung FINMAG-15 
- Rechnungslegung FINMAG-18 
- Reserven FINMAG-16 
- Tresorerie FINMAG-17 
Finanzierung Aufsicht FINMAG-15 
Finanzinstrumente, derivative AVO-

100 ff. 
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
- Aufgaben VAG-46 
- Aufsichtsinstrumente FINMAG-24 ff. 
- Finanzierung FINMAG-15 ff. 
- Grundlagen FINMAG-3 ff. 
- Organisation FINMAG-8 ff. 
Finanzmarktprüfungen FINMA-PV-1 

ff. 
Forderungsrecht, eigenes 
- Begünstigter VVG-78 
- Geschädigter in der Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung SVG-65 
- Kollektive Unfall- und Krankenversi-

cherung VVG-87 
- Nationaler Garantiefonds SVG 76b 
- Nationales Versicherungsbüro SVG 

76b 
- Versicherter bei Versicherung auf 

fremde Rechnung VVG-17 
Freizügigkeitspolice V-VVG-1 
Fremdversicherung VVG-16 ff. 
Fristenwahrung VVG-45 
Früherfassung VVG-39a 
Funktionsausgliederung VAG-47 

G 
 
Garantiefonds, nationaler SVG-76; 

VVV-52 ff. 
- Aufgaben SVG-76 
- ausländische radsportliche Veranstal-

tungen VVV-54c 
- Entschädigungsstelle SVG-76, SVG-

79d; VVV-54a 
- Fahrerflucht SVG-76 
- Finanzierung SVG-76a 
- Konkurs Versicherer SVG-76; VVV-

54b 
- unbekannte und nicht versicherte 

Fahrzeuge SVG-76; VVV-52 ff. 
Gattungssachen, Versicherung von 

VVG-66 
Gebot der Menschlichkeit VVG-15, 32 
Gebühren FINMA FINMA-GebV-1 ff. 
Gebundenes Vermögen  Vermögen, 

gebundenes 
Gefahrserhöhung 
- Ausnahmetatbestände VVG-32 
- Kollektivversicherung VVG-31 
- Mit Zutun des Versicherungsnehmers 

VVG-28 
- Ohne Zutun des Versicherungsneh-

mers VVG-30 
- Wegfall VVG-23 
- Wesentliche VVG-28 
Gefahrstatsache VVG-4 
Gefahrsverminderung 
- Obliegenheiten zur VVG-29 
- Prämienreduktion bei VVG-23 
Gegenstand 
- FINMAG FINMAG-1 
- Versicherung VVG-48 
- Versicherungsaufsicht VAG-1 
Geldwäschereifachstelle GwV-FINMA-

22 ff. 
Geltungsbereich 
- Bundesgesetz über genetische Unter-

suchungen beim Menschen GUMG-1 
- Datenschutzgesetz DSG-2 
- Finanzmarktgesetz FINMAG-1 
- Geldwäschereigesetz GwG-2 
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- Versicherungsaufsichtsgesetz VAG-2; 

AVO-1 
- Versicherungsvertragsgesetz VVG-101 
Genehmigungsfiktion VVG-12 
Generalbevollmächtigter AVO-16 ff. 
Genomanalyse GUMG-1 ff. 
Gerichte, Zuständigkeit VAG-85 
Gerichtsstand VVG-46a 
Geschädigte, mehrere SVG-66 
Geschäft, versicherungsfremdes VAG-

11 
Geschäftsbericht VAG-25 
Geschäftsbetrieb 
- Aufnahme AVO-3 ff. 
Geschäftsbeziehung, verbotene GwV-

FINMA-8 
Geschäftsleitung FINMA FINMAG-10 
Geschäftsleitung Versicherungsunter-

nehmen 
- Doppelfunktion AVO-13 
- Gewährsvorschriften AVO-14 
- Meldung an FINMA AVO-14 
Geschäftsplan VAG-4 ff. 
- Änderung VAG-5 
- Mitteilungspflicht bei Änderungen 

AVO-5 
Gewährspersonen VAG-14 
Gewährspflicht VAG-14 
Gewährsvorschriften AVO-12 ff. 
- Doppelfunktionen AVO-13 
- Geschäftsführung AVO-14 
- Verwaltungsrat AVO-12 
Grenzüberschreitende Bekanntgabe 

von Daten DSG-6 
Grenzversicherung SVG-74; VVV-44 
Grobfahrlässigkeit VVG-14 
Grossrisiko VVG-101b 
Gruppenaufsicht VAG-64 ff.; AVO-191 

ff. 
- Auskunftspflicht VAG-71 
- Begriff Versicherungsgruppe VAG-64 
- Eigenmittel VAG-69 
- Gewährsvorschriften VAG-67 
- Revision VAG-70 
- Risikomanagement VAG-68 

- Unterstellung Gruppenaufsicht VAG-
65 

- Verhältnis zur Einzelaufsicht VAG-66 
 
 
 
H 
 
Halterwechsel VVG-54, SVG-67 
Haftung 
- Ausschluss der Haftung SVG-59 
- Fahrradfahrer SVG-70 
- Motorfahrzeughalter SVG-58 ff. 
- Unternehmer Motorfahrzeuggewerbe 

SVG-71 
Haftpflichtversicherung 
- Motorfahrzeuge SVG-63 
- Pfandrecht des Geschädigten VVG-60 
- Umfang VVG-59 
- Versicherung leitender Mitarbeiter 

VVG-59 
Halbzwingendes Recht  Zwingendes 

Recht 
Handänderung VVG-54 
Hilfspersonen VVG-34; SVG-58 
Hinterlegung Kontrollschilder VVV-8 
Holschuld VVG-22 
 
 
 
I 
 
Identifizierung der Vertragspartei 

GwG-3 
Immatrikulation, provisorische VVV-

16 ff. 
Informationsaustausch Aufsichtsbe-

hörden und Nationalbank VAG-80 
Informationspflicht 
- Datenbeschaffung DSG-14 
- FINMA FINMAG-21 
- Kollektivversicherungen VVG-3 
- Verletzung VVG-3a 
- Vermittler VAG-45; AVO-190 
- Versicherer bei Vertragsabschluss 

VVG-3 
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Inhousebroker VAG-2 
Inkrafttreten VVG-104 
Interesse, versichertes VVG-48 
Interinstitutionelle Zusammenarbeit 

VVG-39b 
intertemporales Recht VVG-102 
Invaliditätsentschädigung VVG-88 
 
 
 
K 
 
Kanton, Haftung für nichtversicherte 

Fahrzeuge SVG-77 
Kantonales Recht VVG-58 
Kapital, risikotragendes AVO-47 ff. 
Kausalität 
- Obliegenheitsverletzung VVG-29 
Kaution 
- Versicherungsunternehmen, ausländi-

sche AVO-15 
Kinder VVG-83 
Kollektiv-Fahrzeugausweise VVV-22 ff. 
Kollektivversicherung 
- Anzeigepflichtverletzung VVG-7 
- Informationspflicht VVG-3 
- Gefahrserhöhung VVG-31 
- Zwangsverwertung VPAV-3 
Konglomeratsaufsicht VAG-72 ff.; 

AVO-204 ff. 
- Auskunftspflicht VAG-79 
- Begriff  VAG-72 
- Eigenmittel VAG-77 
- Gewährsvorschriften VAG-75 
- Revision VAG-78 
- Risikomanagement VAG-76 
- Unterstellung VAG-73 
- Verhältnis zur Einzel- und zur Grup-

penaufsicht VAG-74 
Konkurs des Versicherungsnehmers 

VVG-55, VPAV-3, VPAV-10 ff. 
- Erlöschen der Begünstigung VVG-79 
- Erlöschen des Versicherungsvertrags 

VVG-55 
Konkurs des Versicherungsunter-

nehmens VAG-53 ff. 

- Admassierung VKV-FINMA 21 
- Anerkennung ausländischer Kon-

kursdekrete und Massnahmen VKV-
FINMA 12 

- Ausfalldeckung SVG-76 
- Ausführungsbestimmungen VKV-

FINMA 1 ff. 
- Aussonderung VKV-FINMA 20 
- Durchführung des Konkurses VAG-54 
- Erlöschen der Versicherungsverträge 

VVG-37 (teilweise abgeändert durch 
VAG-55) 

- Ersichtlichkeit von Forderungen und 
Verpflichtungen VKV-FINMA 10 

- Gläubigerausschuss VKV-FINMA 15 
- Gläubigerversammlung VKV-FINMA 

14 
- Herausgabepflicht der Schuldner 

VKV-FINMA 17 f. 
- Insolvenzverfahren, ausländische 

VAG-54d 
- Inventaraufnahme VKV-FINMA 16 
- Kollokation VKV-FINMA 25 ff. 
- Konkurseröffnung VAG-53 
- Konkurs von Lebensversicherungsun-

ternehmen VAG-55 f. 
- Konkursort VKV-FINMA 9 
- Motorfahrzeug-Haftpflichtversiche-

rung, besondere Bestimmungen VVV-
7a 

- Publikation und Schuldenruf VKV-
FINMA 13 

- Universalität VKV-FINMA 3 
- Verfahren VKV-FINMA 1 ff. 
- Verteilung und Abschluss VKV-

FINMA 34 ff. 
- Verwaltungsverfahren, hängige VKV-

FINMA 22 f. 
- Verwertung VKV-FINMA 30 ff. 
- Zivilprozesse, hängige VKV-FINMA 

22 f. 
Konkursliquidator 
- Aufgaben und Kompetenzen VKV-

FINMA 8 
- Einsetzung VKV-FINMA 7 
Kontrollschilder 
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- Hinterlegung VVV-8 
Kraftloserklärung der Police VVG-13 
Krankenversicherung AVO-57, 155 ff. 
- Kollektivversicherung, Dir. Forde-

rungsrecht VVG-87 
Kriegsrisiken AVO-1 
Kundeninformation VVG-3 
Kündigungsrecht 
- Betrügerische Begründung des Versi-

cherungsanspruchs VVG-40 
- Entzug Bewilligung Geschäftsbetrieb 

VVG-36 
- Handänderung VVG-54 
- Lebensversicherung VVG-89 
- Teilschaden VVG-42 
- Verletzung Anzeigepflicht VVG-6 
- Verletzung Informationspflicht VVG-

3a 
 
 
 
L 
 
Lebensversicherungsunternehmen 

VAG-36 
- Mindestkapital AVO-7 
- Rückstellungen, versicherungstechni-

sche AVO-55 ff. 
- Solvabilität I AVO-23 ff. 
Lebensversicherungsvertrag VAG-36 
- Abfindungswerte AVO-127 ff. 
- Begünstigung VVG-76 ff 
- Dienstleistungsverkehr grenzüber-

schreitender VVG-89a 
- Kündigungsrecht VVG-89 
- Restschuldversicherung AVO-133 ff. 
- Rückkauf VVG-90; AVO-127 ff. 
- Tarifierung AVO-120 ff. 
- Überschüsse AVO-130 ff., 136 ff. 
- Umwandlung VVG-90 
- Vertragsfreiheit V-VVG-1 
- Vertragsgestaltung AVO-130 ff. 
- Verwertung VPAV-15 
Leicht-Motorfahrräder VVV-38 
Leistungspflicht des Versicherers 
- Deckungsunterbruch VVG-20 

Liquidation Versicherungsunterneh-
men VAG-52 

 
 
 
M 
 
Mahnung VVG-20 
Massnahmen, organisatorische GwV-

FINMA-21 ff. 
Massnahmen, sichernde VAG-51 
Mehrfachversicherung VVG-53, 71 
Meldepflicht gegenüber FINMA FIN-

MAG-29 
Meldestelle für Geldwäscherei GwG-

23 
Menschlichkeit, Gebote der VVG-15, 

32 
Militärversicherung 
- Verhältnis zu Ansprüchen nach SVG 

SVG-81 
Mindestkapital Versicherungsunter-

nehmen VAG-8 ff.; AVO-6 ff. 
- Abweichung vom AVO-10 
- Grundsatz AVO-6 
- Lebensversicherung AVO-7 
- Organisationsfonds AVO-11 
- Rückversicherung AVO-9 
- Schadenversicherung AVO-8 
Mindestversicherungssummen SVG-

64; VVV-3 
Missbrauch AVO-117 
Mitteilungen 
- Versicherer VVG-43 
- Versicherungsnehmer VVG-44 
Mitteilungspflicht 
- Gefahrserhöhung VVG-28 
Motoreinachser VVV-38 
Motorfahrräder VVV-34 ff. 
Motorfahrzeuganhänger SVG-69; 

VVV-2 
Motorfahrzeuge 
- ausländische SVG-74 
- Bund / Kantone SVG-73 
- geschleppte SVG-69 
- nicht versicherte SVG-76 
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- unbekannte SVG-76  
Motorfahrzeuggewerbe SVG-71; VVV-

27 ff. 
Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung VAG-34 
- Abschlusspflicht SVG-63 
- Ausschlüsse SVG-63 
- Deckungsumfang SVG-63 
- Forderungsrecht, direktes SVG-65 
- Mindestversicherungssummen SVG-

64 
- Schadenregulierung SVG-79c 
- Versicherungssummen SVG-64; VVV-

3 ff. 
Motorfahrzeugrennen SVG-72 
Motorhandwagen VVV-38 
 
 
 
N 
 
Nachfristansetzung VVG-20 
Nachforschungsverbot GUMG-27 
Nationaler Garantiefonds  Garantie-

fonds, nationaler 
Nationales Versicherungsbüro  Ver-

sicherungsbüro, nationales 
Nichtigkeit 
- Rückwärtsversicherung VVG-9 
 
 
 
O 
 
Obligationenrecht VVG-100 
Obliegenheiten 
- Gefahrsverminderung VVG-29 
- Kausalität VVG-29 
- Rettungspflicht VVG-61 
- Veränderungsverbot VVG-68  
- Verletzung VVG-45 
- Verschulden bei Verletzung VVG-45 
- Versicherungsfall VVG-38 f. 
Öffentliche Bekanntmachungen und 

Mitteilungen im Konkursverfahren 
VKV-FINMA 4 

Öffentlichkeitsarbeit FINMA FIN-
MAG-22 

Organe FINMA FINMAG-8 
Organisationsfonds VAG-10; AVO-11 
Organisationsreglement FINMA 

FINMAG-11 
 
 
 
P 
 
Personal FINMA FINMAG-13; FIN-

MA-Personalverordnung-1 ff. 
Personendaten DSG-3 
Persönlichkeitsprofil DSG 3 
Persönlichkeitsverletzungen DSG-12 
Pfandrecht  
- an Leistungen des Haftpflichtversiche-

rers VVG-60 
- an versicherten Sachen VVG-57 
Pfändung VVG-56 
- Erlöschen der Begünstigung VVG-79 
- Information des Versicherers VPAV-1 
- Personenversicherung VPAV-4 
- Schadenversicherung VPAV-1 
Pflichten bei Geldwäschereiverdacht 

GwG-9 ff. 
Police VVG-11 
- Abtretung (Personenversicherung) 

VVG-73 
- Berichtigungsrecht VVG-12 
- Kraftloserklärung VVG-13 
- Pflicht zur Ausstellung VVG-11 
- Pflicht zur Prüfung VVG-12 
- Verpfändung (Personenversicherung) 

VVG-73 
Prämie 
- Anpassungsklauseln AVO-132 
- Einlösungsklausel VVG-19 
- Fälligkeit VVG-19 
- Mahnpflicht VVG-20 
- Pflicht zu Prämienzahlung VVG-18 
- Reduktion VVG-23 
- Teilbarkeit VVG-24 
- Versicherung für fremde Rechnung 

VVG-18 
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- Verzug VVG-21 
- Zahlungsort VVG-22 
Prämiendepot AVO-119 
Privilegierung begünstigter Familien-

angehöriger VVG 80 
Produktinformation VVG-3 
Prolongationsklausel VVG-47 
provisorische Immatrikulation VVV-

16 ff. 
Prüfgesellschaften FINMA-PV-1 ff.; 

VAG-28 f. 
Prüfungen im Auftrag der FINMA 

FINMAG-24 ff.; FINMA-PV 1 ff.; 
VAG-27 ff. 

 
 
 
Q 
 
Quotenvorrecht SVG-88 
 
 
 
R 
 
Rechnung, fremde  Versicherung für 

fremde Rechnung 
Rechnungslegung VAG-26; AVO-110 

ff.; AVO-FINMA 5 
Recht; dispositives, halbzwingendes, 

zwingendes  Zwingendes Recht 
Rechtfertigungsgründe DSG-13 
Rechtsanwendung in Vertragsstaaten 
- Lebensversicherung VVG-101c 
- Nicht-Lebensversicherung VVG-101b 
Rechtsform FINMA FINMAG-4 
Rechtsform Versicherungsunterneh-

men VAG-7 
Rechtsschutzversicherung VAG-32; 

AVO-161 ff. 
Register der Datensammlungen DSG-

11a 
Regressausschluss in der Personenver-

sicherung (Summenversicherung) 
VVG-96 

Regressrecht in der Schadenversiche-
rung VVG-72 

Regulierungsgrundsätze FINMAG-7 
Rennen (Motorfahrzeuge) SVG-72; 

VVV-30 f. 
Restschuldversicherung AVO-133 ff. 
Rettungskosten VVG-70 
Rettungspflicht VVG-61 
Revision allgemeiner Versicherungs-

bedingungen VVG-35 
Revisionsstelle FINMA FINMAG-12 
Revisionsstelle Versicherungsunter-

nehmen VAG-27 ff.; FINMA-PV-26 
Reziprozität SVG-79e 
Risikomanagement VAG-22; AVO-96 

ff. 
Risikotragendes Kapital  Kapital, ri-

sikotragendes 
Rückgriff  Regress 
Rückkauf (Lebensversicherung) VVG-

90 ff. 
- Abfindungswerte, Feststellung VVG-

91 
- Abfindungswerte, Nachprüfung VVG-

92 
- Abweichung Rückkaufsrecht V-VVG-

1 
- Rückkaufsrecht VVG-90 
- Überschussbeteiligung VVG-94 
- Unverfallbarkeit VVG-93 
Rückstellungen, versicherungstechni-

sche VAG-16; AVO-54 ff.; AVO-
FINMA-1 

Rückversicherung VAG-35 
- Bewilligung AVO-3 
- Mindestkapital AVO-9 
- Recht, anwendbares VVG-101 
- Rückversicherungscaptives AVO-2 
- Solvabilität I AVO-33 ff. 
Rückwärtsversicherung VVG-9 
- Ausnahmetatbestände VVG-10 
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S 
 
Schadenermittlung VVG-67 
Schadenfall  Versicherungsfall 
Schadenminderungskosten VVG-70 
Schadenminderungspflicht VVG-61 
Schadenregelungsunternehmen 

(Rechtsschutzversicherung) AVO-164 
ff. 

Schadenregulierung Motorfahrzeug-
Haftpflichtversicherung SVG-79c 

Schadenregulierungsbeauftragte VAG-
34, SVG-79b 

Schadenversicherung 
- Mindestkapital AVO-8 
- Regressrecht des Versicherers VVG-

72 
- Rückstellungen, versicherungstechni-

sche AVO-68 ff. 
- Solvabilität I AVO-27 ff. 
Schuldhafte Herbeiführung des Versi-

cherungsfalls  Verschulden 
Schweigepflicht 
- Entbindung bei Früherfassung VVG-

39a 
Schweizer Solvenztest  Solvabilität II 
Selbstregulierungsorganisationen 

GwG-24 ff. 
sichernde Massnahmen  Massnah-

men, sichernde 
Sitz FINMA FINMAG-4 
Solvabilität 
- Grundsatz AVO-21 
- Methoden AVO-22 
- Solvabilität I AVO-23 ff. 
- Solvabilität II AVO-41 ff. 
- Solvabilitätsspanne Rückversiche-

rungsunternehmen AVO-33 ff. 
- Solvabilitätsspanne Schadenversiche-

rungsunternehmen AVO-27 ff. 
- Solvabilitätsspanne, verfügbare AVO-

37 ff. 
- Versicherungsunternehmen, ausländi-

sche AVO-15 
Solvenz  Solvabilität 

Sorgfaltspflichten, allgemeine GwV-
FINMA-10 f. 

Sorgfaltspflichten, erhöhte GwV-
FINMA-12 ff. 

Spartentrennung VAG-12 
Stellvertretung 
- Anzeigepflicht VVG-5 
Steuerbefreiung FINMA –FINMAG-20 
stillschweigende Vertragserneuerung 

 Vertragserneuerung, stillschwei-
gende  

Strafausschluss GwG-11 
Strafbestimmungen FINMAG-44 ff.; 

VAG-86 f.; DSG-34 ff.; VVV-60; 
GwG-37 

Strassenbaumaschinen VVV-32 
Strolchenfahrten SVG-75 
subsidiäre Prämienzahlungspflicht  

Versicherung für fremde Rechnung 
Substantiierungspflicht VVG-39 
 
 
 
T 
 
Tagesausweise VVV-20 ff. 
Tarifierung 
- Lebensversicherung AVO-120 ff. 
Teilbarkeit der Prämie VVG-24 
Teilschaden VVG-42 
Totalschaden VVG-24 
Transportversicherung 
- Ersatzwert VVG-64 
- Rückwärtsversicherung VVG-10 
- Zwingendes Recht VVG-97 f. 
Trolleybusunternehmungen VVV-1 
 
 
 
U 
 
Übergangsbestimmungen 
- AVO AVO-216 
- DSG DSG-38 ff. 
- FINMAG FINMAG-58 ff. 
- VAG VAG-90 
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Überschussbeteiligung VVG-3; AVO-

136 ff. 
Überversicherung VVG-51 
- Kontrollmassnahmen kantonale VVG-

52 
Umfang der Gefahr VVG-33 
Umwandlung (Lebensversicherung) 

VVG-90 ff. 
- Abfindungswerte, Feststellung VVG-

91 
- Abfindungswerte, Nachprüfung VVG-

92 
- Abweichung vom Umwandlungsrecht 

V-VVG-1 
- Überschussbeteiligung VVG-94 
- Umwandlungsrecht VVG-90 
- Unverfallbarkeit VVG-93 
Unabhängigkeit FINMA –FINMAG-21 
Unfallversicherung AVO-57, 155 ff. 
- Direktes Forderungsrecht in der Kol-

lektivversicherung VVG-87 
- Invaliditätsentschädigung VVG-88 
- Verhältnis zu Ansprüchen nach SVG 

SVG-80 
Universalität des Konkursverfahrens 

VKV-FINMA 3 
Unklarheitsregel VVG-33 
unrichtige Altersangabe VVG-75 
Unternehmeszweck Versicherungsun-

ternehmen VAG-11 
Untersuchungsbeauftragte FINMAG-

36 
Untersuchungsverbot GUMG-26 
Unterversicherung VVG-69 
Unverfallbarkeit des Umwandlungs- 

und des Rückkaufsrechts VVG-93 
 
 
 
V 
 
Veränderungsverbot VVG-68 
Verantwortlicher Aktuar  Aktuar, 

verantwortlicher 
Verantwortlichkeit des Versicherers 

für seine Agenten VVG-34 

Verantwortlichkeit FINMA FINMAG-
19 

Verarrestierung  Arrest 
Vereinbarung  
- Entschädigung von Haftpflichtansprü-

chen nach SVG SVG-87 
- Ersatzwert VVG-65 
Ersatzwert VVG-65 
Verfahren, aufsichtsrechtliches FIN-

MAG-30, 53 f.; VAG-84 
Verhältnis FINMAG Finanzmarktge-

setze FINMAG-2 
Verhältnis VVG Obligationenrecht 

VVG-100 
Verjährung VVG-46, SVG-83 
Verkehr, werkinterner VVV-33 
Verkehrsberechtigung, vorläufige 

VVV-9 ff. 
Verletzung 
- Anzeigepflicht, vorvertragliche VVG-

6 
- Informationspflicht des Versicherers 

VVG-3a 
Verminderung 
- Gefahr VVG-23, 29 
- Versicherungswert VVG-50 
Vermittler 
- Verantwortlichkeit für Vermittler 

VVG-34 
Vermittlung VVG-34; VAG-40 ff.; 

AVO-182 ff. 
- Aufsicht, Anwendungsbereich AVO-1, 

AVO-198 
- Ausbildung AVO-184 
- Definition VAG-40 
- Eintragungspflicht AVO-183 
- Finanzielle Sicherheit AVO-186 
- Informationspflichten des Vermittlers 

VAG-45; AVO-190 
- Register VAG-42 ff.; AVO-183, 187 ff. 
- Vermittlungstätigkeit, unzulässige 

VAG-41 
Vermögen, gebundenes VAG-17 ff.; 

AVO-70 ff.; AVO-FINMA-1 
- Beteiligungen VAG-21 
- Haftung VAG-19 
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- Sollbetrag VAG-18 
Vermögenssperre GwG-10 
Veröffentlichung aufsichtsrechtlicher 

Entscheide/Verfügungen FINMAG-
34; VAG-49 

Verordnungskompetenz  
- Versicherungsaufsichtsgesetz VAG-31 
- Versicherungsvertragsgesetz VVG-99 
Verpfändung 
- Police VVG-73 
- Sache, körperliche VPAV-1 
Verrechnung 
- Verbot bei Versicherung für fremde 

Rechnung (im engeren Sinn) VVG-18 
- Zulässigkeit bei der Versicherung zu-

gunsten Dritter VVG-18 
Verschulden 
- Absicht VVG-14 
- Grobfahrlässigkeit VVG-14 
- Leichte Fahrlässigkeit VVG-14 
- Obliegenheitsverletzung VVG-45 
- Schadensverursachung VVG-14 
Versichertennummer AHV VVG-47a 
versichertes Interesse VVG-48 
Versicherung auf fremdes Leben 

VVG-74 
Versicherung für eigene Rechnung 

VVG-16 
Versicherung für fremde Rechnung 

VVG-16 
- Anzeigepflicht VVG-5 
- Genehmigung VVG-17 
- Prämienzahlungspflicht, subsidiäre 

VVG-18 
- Verrechnung VVG-17 
Versicherungsaufsicht 
- Finanzierung FINMAG-15 
- Gegenstand VAG-1 
- Geltungsbereich VAG-2 
- Personal FINMAG-13; FINMA-

Personalverordnung-1 ff. 
- Rechnungslegung FINMAG-18 
- Zweck VAG-1 
Versicherungsbetrug VVG-40 
Versicherungsbüro, nationales 
- Aufgaben SVG-74 

- Auskunftsstelle SVG-74, SVG-79a; 
VVV-49a ff. 

- Ausländische Fahrzeuge SVG-74; 
VVV-39 ff. 

- Beitrittspflicht VAG-13 
- Finanzierung SVG-76a 
- Grenzversicherung SVG-74 
Versicherungsfall 
- Anzeigepflicht VVG-38 
- Begründungspflicht VVG-39 
- Betrug VVG-40 
- Fälligkeit VVG-41 
- Rettungspflicht VVG-61 
- Schadenermittlung VVG-67 
- Schuldhafte Herbeiführung VVG-14 
- Teilschaden VVG-42 
- Veränderungsverbot VVG-68 
Versicherungsfremdes Geschäft VAG-

11 
Versicherungsgruppen VAG-64 ff.; 

AVO-191 ff. 
Versicherungskonglomerate VAG-72 

ff.; AVO-204 ff. 
Versicherungsleistungen mit Warte-

frist AVO-118 
Versicherungsnachweis SVG-68, VVV-

3 ff. 
Versicherungsperiode VVG-19 
Versicherungspflicht des Motorfahr-

zeughalters SVG-63 
Versicherungsprämie  Prämie 
Versicherungssumme VVG-69 
Versicherungstätigkeit 
- Aufnahme VAG-3 ff. 
- Ausübung VAG-16 ff.; AVO-117 ff. 
- Beendigung VAG-60 ff. 
- Bewilligung VAG-3 ff.; AVO-3 
- in der Schweiz AVO-1 
- Veröffentlichung der Beendigung 

VAG-63 
Versicherungstechnische Rückstellun-

gen  Rückstellungen, versicherungs-
technische 

Versicherungsunternehmen, ausländi-
sche VAG-15, 57 ff.; AVO-15 ff. 

- Aktenaufbewahrung AVO-19 
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- Auslandgeschäft AVO-20 
- Generalbevollmächtigter AVO-16 ff. 
- Kaution AVO-15 
- Solvabilität AVO-15 
Versicherungsvermittlung  Vermitt-

lung 
Versicherungsvertrag 
- Abschluss VVG-1 
- Beendigung  Beendigung des Ver-

sicherungsvertrages 
- Nichtigkeit VVG-9 
Versicherungswert VVG-49 
- Verminderung des VVG-50 
Versicherungszweig 
- Bewilligung AVO-3 
- Einschränkende Vorschriften VAG-31 
Versicherung von Gattungssachen 

VVG-66 
Versicherung zugunsten Dritter VVG-

76 
Vertragsanpassung VVG-35 
Vertragsabschluss VVG-1 f. 
- Versicherung auf fremdes Leben 

VVG-74 
Vertragsende  Beendigung des Ver-

trages 
Vertragserneuerung, stillschweigende 

VVG-47 
Vertragsstaaten VVG-101a 
Vertragsverlängerung VVG-47 
Verwaltungsrat FINMA FINMAG-9 
Verwaltungsrat Versicherungsunter-

nehmen 
- Doppelfunktion AVO-13 
- Gewährsvorschriften AVO-12 
- Meldung an FINMA AVO-12 
Verwertung eines Lebensversiche-

rungsanspruchs VPAV-15 ff. 
Verzicht auf Bewilligung zum Ge-

schäftsbetrieb VAG-60 
Verzug (Prämienzahlung) VVG-20 f. 
Viehversicherung VVG-64 
Vollzug 
- DSG DSG-36 f. 
- FINMAG FINMAG-56 
- VAG VAG-88 

Vorbehalt Anfechtungsklage VVG-82 
Vorbehalt kantonalen Rechts VVG-58 
vorläufige Verkehrsberechtigung  

Verkehrsberechtigung, vorläufige 
Vorsatz VVG-14 
Vorsorge, berufliche VAG-37 ff.; AVO-

139 ff. 
vorvertragliche Anzeigepflicht  An-

zeigepflicht 
 
 
 
W 
 
Warentransportversicherung VVG-64 
Wartefristen AVO-118 
Wechsel-Kontrollschilder VVV-13 ff. 
werkinterner Verkehr VVV-33 
wesentliche Gefahrserhöhung VVG-28 
wesentliche Gefahrstatsache VVG-4 
Wiederherstellung ordnungsgemässer 

Zustand FINMAG-31 
Widerrufsrecht 
- Begünstigung VVG-77 
- Lebensversicherung im Dienstleis-

tungsverkehr VVG-89a 
 
 
 
Z 
 
Zahlungsort VVG-22 
Zession VVG-73 
Ziele FINMA FINMAG-5 
Zielkapital AVO-41 ff. 
Zugfahrzeug SVG-69 
Zusammenarbeit Aufsichtsbehörden 

VAG-80 ff. 
Zusammenarbeit FINMA mit inländi-

schen Behörden FINMAG-38 ff. 
Zusammenarbeit, interinstitutionelle 

VVG-39b 
Zusammenarbeit, internationale FIN-

MAG-42 ff. 
Zustand, ordnungsgemässer FINMAG-

31 
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Zwangsvollstreckungsprivileg VVG-80 
Zweck 
- Datenschutz DSG-1 
- Versicherungsaufsicht VAG-1 
zwingendes Recht VVG-97 f. 
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